






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































leuten wurde daraufhin durch die im Folgenden genannten beiderseitigen 
Freunde als Mittlern im allseitigen Einverständnis Folgendes vereinbart: 
Die jungen Eheleute bestätigen die zw1schen ihnen begonnene Ehe durch 
öffentlichen Kirchgang und übernehmen beide die ehelichen Pflichten. 
Erasmus sagt seiner Tochter und ihrem Gemahl 1 000 Goldfl. Heiratsgeld, 
angemessene Kleidung sowie 100 Goldfl. für eine Kette zu. Er setzt 
seinen Hof zu Nauroth (-rath) wegen der 1000 Goldfl. zu Unterpfand, 
sodaß ·sie die Einkünfte und Renten davon jährlich beziehen können, 
bis die 1 000 Goldfl. geleistet sind. Bis dies der Fall i!st, darf der Hof 
nicht anderweitig belastet werden. Ist bei Heinrich Grafen zu Sayn die 
Einwilligung hierzu nicht zu erwirken, so sind ihnen anderweitige Siche­
rungen auf eigenen beweglichen und unbeweglichen (gereit oder unge­
reit) Gütern zu verschaffen. Da der Hof an Pachten und Zin·sen weniger 
erbringt als die für 1 000 Golfl. zu leistende Pension, sagt Erasmus den 
jungen Eheleuten, die auf den Fehlbetrag nicht verzichten können, güt­
liche Vereinbarung dieserhalb zu. Wird künftig eine der anderen Töchter 
des Erasmus zu einer Ehe reichlicher ausgestattet, ·SO ist Jakobina ein 
Ausgleich zu schaffen, sodaß keins der Geschwister bevorzugt wird. Jo­
hann Daniel sagt seinerseits sein gesamtes jetziges und künftiges Hab 
und Gut als Heiratsgut zu. Er kann, sofern er seine Frau überlebt, auf 
Lebenszeit die Pension wegen der 1 000 Goldfl. nutznießen. Entsprechend 
hat Jakobina als Witwe die Leibzucht an seiner Hinterlassenschaft. Sind 
gegebenenfalls gemeinsame Kinder vorhanden, so gilt gemeines Recht. -
Mittler: Johann Mant [von Scheid] gen. Weschpfennig zu Beuinghausen 
(Beuenkausen); Johann Grimmaeus, Pastor zu Oberfischbach; Adam 
Klingspor, Pastor zu [Nieder]Fischbach. - Unterschriften von Erasmus 
von Ottenstein, Margarethe von Ottenstein, geb. von Hatzfeldt, Johann 
Daniel Synesius, Jakobina von Ottenstein, den Mittlern. -
Nach Verlesung der Eheberedung fordert Erasmus den Notar und die im 
Folgenden genannten Zeugen auf, zu (zur) Kirchen ein Notariatsinstru­
ment hierüber zu unterschreiben und zu besiegeln. - Der Notar legt auf 
Antrag des Erasmus ein Notariatsinstrument hierüber an. - Zeugen: 
Adam Klingspor, Pastor zu [Nieder-]Fischbach, saynischer Hofprediger; 
Eberhard Warringer (Worringgennus), Pastor zu Kirchen; Heinrich Zeu­
lenbach, Pastor zu Oberfischbach; Johann Scipio, Schulmeister zu [Nie­
der-]Fischbach; Wigant Webach zu Kirchen, Johann Freußburger gen. 
Wiebel zu Freusburg (-berg), Johann Metzler zu Kirchen. - Notariats­
instrument des Notars Christian Optichtius von Hachenburg, mit dessen 
Signet. - Unterschriften von Erasmus von Ottenstein, Adam Klingspor, 
Johann Scipio und Johann Freußburger gen. Wiebel. - Siegler: Erasmus 
von Ottenstein, die Zeugen. - zum thal. 

Ausf., Perg., Sg. 1 an roter Hanfschnur besch., 2-8 ab. - Nr. 1980. 

426 



1600 Aprilll n. St., Schönstein, Schloß 2093 
Vor Heinrich Blittershagen (Blitterschagen), Gerichtsschreiber zu Wissen, 
öffentlichem Notar kraft kaiserlicher Gewalt, sowie vor den im Folgen­
den genannten Zeugen erklärt Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wilden­
burg und Scb.önstein, auf Schloß Schönstein in der oberen Stube, die der 
gestorbene Hermann von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Scb.önstein, 
dort hatte, vormittags gegen 11 Uhr Folgendes: Hermann von Hatzfeldt, 
Herr zu Wildenburg und Scb.önstein, der ein Testament hatte errichten 
lassen, ist verstorben. Zwar hätte es sieb. geziemt, mit der Testaments­
eröffnung zu warten, bis ,sämtliche Verwandten hierzu gebeten seien. 
Doch ist zu berücksichtigen, daß J ohann von Plettenberg einen Bruder 
Wilhelm hat, der außerhalb des Reiches in Livland [Leiflandt) ansäßig 
ist, und daß von Georg [von Bockenförde gen.] Scb.üngels Frau 3 Schwe­
stern leben. Ebenso ist zu bedenken, daß Franz von Hatzfeldt zu Mer­
ten, Herr zu Wildenburg und Scb.önstein, nicht nur durch das Hausge­
rsinde, das Hermann hinterließ, stark belastet ist. Es sind außerdem 
fromme Stiftungen auszurichten sowie ein Hospital zu bauen und auszu­
statten, was, um hohe Strafen zu vermeiden, zu bestimmten Terminen 
zu erfolgen hat. Schließlich werden hierdurch wichtige Prozesse, die beim 
Reichskammergericht anhängig sind, verzögert, namentlich derjenige ge­
gen die von Werminghausen wegen Haus Wocklum [Wockelumb), und 
so weiterer Schaden verursacht. Bei weiterer Verzögerung der Testa­
mentseröffnung werden daher nicht nur die Vermächtnisse nicht ausge­
richtet. Den Erben entstehen darüber hinaus Gefahren und Nachteile. 
Sebastian und die in dem Testament genannten Testamentsvollstrecker, 
die ebenfalls anwesend sind, beabsichtigen daher, heute der Testaments­
eröffnung beizuwohnen und zu erfahren, was jedem testamentarisch 
vermacht ist. - Johann von Plettenberg zu Meyericb. und Georg [von 
Bockenförde gen.] Scb.üngel von Ecb.thausen, die von den Testaments­
vollstreckern heute zur Testamentseröffnung geladen sind, erklären .sieb. 
bereit, dieser unter dem Vorbehalt beizuwohnen, daß hierdurch Wilhelm 
von Plettenberg, Johanns Bruder, der sieb. in Livland [Leiflant) aufhält, 
die 3 nicht anwesenden Schwestern von Georg [von Bockenförde gen.] 
Scb.üngels Frau sowie solche, die sonst etwa testamentarisch bedacht 
·sind, hierdurch nicht benachteiligt werden. Sodann werden Notar und 
Zeugen, die in dem Testament genannt sind, aufgefordert, Unterschrift 
und Siegel von ihnen anzuerkennen. - Zunächst erkennen Franz von 
Hatzfeldt, Georg [von Bockenförde gen.] Scb.üngel und Johann von Plet­
tenberg Unterschrift und Siegel des gestorbenen Hermann von Hatzfeldt 
an. Sodann erkennen Hermann Lippe, Johannes Scb.midt und Johann 
Duist zu Reifenrath, Schultheiß und Schöffen des Gerichts Wissen, da·s 
Gerichtssiegel an. Weiterhin erkennen Johannes Montanus, Pastor zu 
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Friesenhagen, und Wilhelm Eßingen zu Schönstein ihre Unterschrift an, 
ebenso Unterschrift und Petschaft von Christian Solbach, Rentmeister 
zu Krottorf, der nicht anwesend ist. Ebenso erkennen Johann Holßbach 
d. J., Johann Bremer zu Wissen und Peter, Thomas Heinrichs Sohn, zu 
Friesenhagen ihre Unterschrift an. Jakob Schickhart, Bürger zu Siegen, 
öffentlicher Notar kraft kaiserlicher Gewalt, erklärt, er habe außer den 
Zeugen dem Akt [actus) beigewohnt; seine Unterschrift kenne er an. 
Hermann [Hoenepel] von Kalkar, Kaplan [sacellanus) zu Schönstein, 
erklärt, er sei außer Johann Knass [Knaß) von Grüningen [Groe-) zu die­
sem Akt als Zeuge durch den Notar aufgefordert worden und zugegen 
gewesen. - Danach werden zwei der drei vorhandenen Ausfertigungen 
des Testaments in Gegenwart der Testamentsvollstrecker und der an­
wesenden Verwandten eröffnet und veröffentlicht. Es wird verlesen, 
was jedem vermacht ist, und dies von den so Bedachten angenommen. 
Johann von Flettenberg und Georg [von Bockenförde gen.] Schüngel er­
klären, ihnen habe Hermann schon zu Lebzeiten ausgehändigt, was ihnen 
an Mobilien und Schmuck [cleinodien) vermacht sei, •Sodaß sie an die 
Testamentsvollstrecker und die von Hatzfeldt diesbezüglich keine For­
derungen haben. Die dritte Ausfertigung des Testaments bleibt ver­
schlossen, um sie Erben, die bedacht, aber jetzt nicht anwesend sind, im 
Falle nachträglicher Bedenken gegen die Testamentseröffnung vorlegen 
zu können. - Der Notar wird aufgefordert, ein Notariatsinstrument hier­
über und bei Bedarf mehrere solche anzulegen. - Zeugen: Jakob Schick­
hardt, Bürger zu Siegen, Ernst Fabritius, Rentmeister zu Wildenburg. -
Notariatsinstrument des Heinrich Blittershagen, öffentlichen Notars kraft 
kaiserlicher Gewalt, mit des.sen Signet. 

Ausf., Perg. - Nr. 1981. 

1600 Aprilll n. St., Schönstein 2094 
Franz von Hatzfeldt zu Merten und Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, 
Herren zu Wildenburg und Schönstein, sowie Georg [von Bockenförde 
gen.] Schüngel zu Echthausen und Johann von Plettenberg zu Meyerich 
öffnen im Beisein ihres Rentmeisters zu Wildenburg, Ernst Fabritius, 
sowie des Notars Heinrich Blittershagen [-hagius) auf Schloß Schönstein 
das Schlafgemach [schlaffkamer und gemach) des gestorbenen Hermann 
von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstem, das mit 3 Siegeln 
[pitschafften) verschlos.sen war. Sie legen über das, was .sie darin vor­
fanden, ein Verzeichnis wie folgt an: Alle verschlossenen und unver­
schlossenen Kisten [kistlein) öffnen sie. Die Hatzfeldtschen Unterlagen 
[handlungen, rnißioen und brieoe) darin, die sich auf die Häuser Schön­
stein, Wildenburg und Wocklum beziehen, teilen sie auf die jeweili-
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gen Häuser auf. Außerdem fanden ,sie darin: mehrere leere Dosen, eine 
cleides klaro sowie je eine große und kleine Kleiderbürste mit silberbp­
schlagenem Heft, ein silbergeschlagenes Buch, 4 Korallen, etwas Malgold, 
das man für Gemälde verwendet, eine silberne Apothekenbüch.se, eine 
altmodische (altfrensche) bemalte Tasche, 2 Spieße, 3 par Pokale, einen 
Hofhammer, mehrere Werkzeuge zum Beschlagen sowie da:s Gebiss eines 
Pferdezaumzeugs [beißel]. - Nachdem Hermann schon zu seinen Lebzei­
ten alle übrigen Gemächer und Kammern mit Hausrat und dem, was sich 
sonst darin befand, an Franz von Hatzfeldt einräumte, dem er ohnedies 
zusammen mit dessen Kindern Haus und Herrlichkeit Schönstein ein­
schließlich Zubehör vermachte, war kein weiteres Gemach mit Siegeln 
verschlossen. Es wurde daher nur das eine Gemach geöffnet und obiges 
Inventar davon angelegt. - Unterschriften von Franz von Hatzfeldt zu 
Merten, Herrn zu [Wildenburg], Johann von Flettenberg sowie Georg 
[von Bockenförde gen.] Schüngel zu Echthausen. - Beglaubigungsver­
merk und Unterschrift des Heinrich Blittershagen, öffentlichen Notars. 

Ausf., Pap. - Nr. 1982. 

1600 April11 n. St., Schönstein 2095 
Franz von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, einigt sich mit Johann von 
Flettenberg und Georg [von Bockenförde gen.] Schüngel, die zugleich ihre 
Mitberechtigten vertreten, in folgenden Streitpunkten, die bei Eröffnung 
des Testaments des gestorbenen Hermann von Hatzfeldt, Herrn zu Wil­
denburg und Schönstein, entstanden waren: wegen der beiden Gold­
ketten, die Hermann testamentari.sch an Franz und ·seinen jüngsten Sohn 
vermacht, aber bei Johann und Georg hinterlegt hatte; wegen mehreren 
Tischtüchern aus Leinen und Wolle, die zum Besuch des Kurfürsten zu 
Köln von Schönstein nach Wocklum gebracht waren, und die Franz auf 
Grund eines Schreibens Hermanns dieserhalb zurückforderte; wegen der 
durch J ohann und Georg von Franz geforderten 1 000 Goldfl., die von 
der gestorbenen Jungfer Elbrecht von Hatzfeldt herrühren und die die 
Erben zu Wocklum [BoCklumbsche erben) als Barschaft betrachten; wegen 
einer größeren Menge Wein auf Haus Schönstein sowie wegen einem 
geblümten Samtrock. Georg und Johann überlassen Franz die kleinste 
Kette, an der ein Achat und ein Goldpfennig hängen, sowie zwei ge­
musterte [behielte] Leinentischtücher. Ihre Forderung wegen der 1000 
Goldfl. treten sie an Franz erblich ab. Franz verzichtet seinerseits auf 
die andere Kette. Er überläßt Georg und Johann 2 Fuder Wein. -
Beide Parteien verpflichten 'sich gegenseitig durch Handschlag auf die 
Vereinbarungen. Der Rezeß hierüber wird zweifach ausgefertigt. -Unter­
schriften von Franz von Hatzfeldt zu Merten, Johann von Plettenberg, 
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Georg (Jurge) [von Bockenförde gen.] Schüngel zu Echthausen sowie von 
ihren Verwandten und Freunden Sebastian von Hatzfeldt, Herrn zu 
Wildenburg, und Wilhelm Quad zu Beeck. 

Ausf., Pap. [besch.). - Rv.: Gehört bey die nachricht des drosten 
Hermann uon Hatzfeldt testament (17. Jh.). - Nr. 1983. 

1600Mai30 2096 
Gerhard Foller, erwählter und bestätigter Abt der Abtei zu Liebfrauen 
und St. Heribert zu [binnenn] Deutz, belehnt den Sebastian von Hatz­
feldt, Herrn zu Wildenburg, und Krottorf (CruthorpffJ, mit den in dessen 
Herrschaft Wildenburg gelegenen Höfen Stausberg (StosberghJ, Bocken­
baum [Borcken-] und Klein-Gerndarf [Kleinn GerendorpffJ einschließlich 
jeweiligem Zubehör. Sie hatten Sebastian und des,sen Großvater (uor­
uatter) von den von den Reven erblich gekauft. Diesen Kauf be,stätigt 
er nachträglich. Solange Linien des Hatzfeldtschen Geschlechts blühen, 
dürfen andere mit den Höfen nicht belehnt werden. - Er bestätigt den 
durch Sebastian geleisteten Lehnseid. - Gegenwärtig waren: Gerhard 
Bisterveldt, Gottfried Salzfass [Saltzfaß] und Johann zur Nidden, Dres. 
bzw. Lizenziat jur. utr., kurkölnischer Kanzler bzw. kurkölnische Räte, 
Richter des Manngerichts sowie Lehnsleute der Abtei Deutz. - Siegler: 
der Aussteller. 

Ausf., Perg., Sg. stark besch. - Rv.: Taxa 8 goltgulden (17. Jh.). -
Nr. 1984. 

1600Mai30 2097 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Krottorf, stellt Ger­
hard Foller, Abt zu Deutz, einen Revers aus über die gemäß inserierter 
Urkunde vom gleichen Tage vorgenommene Belehnung mit den beiden 
Höfen Stausberg [Stoeß-J und Bockenbaum [Boicken-] sowie mit dem 
Klein-Gerndarf genannten Hof, die innerhalb seiner Herrlichkeit Wilden­
burg und im Kirchspiel Friesenhagen gelegen sind. - Unterschrifts- und 
Siegiervermerk des Ausstellers. 

Abschr. (18. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2096. - Nr. 1985. 

1600 Juni 8 2098 
Wilhelm, Sohn des gestorbenen Veltin zu Steeg, verkauft an Reinhard 
Lixfeldt zu Steeg und seine Frau Margreth für eine quittierte Geldsumme 
kraft Erbkauf seine Erbschaft und Gerechtigkeit am obersten Hof zu 
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Steeg einschließlich Zubehör im Kirchspiel Friesenhagen in der Herr­
schaft Wildenburg, wie sein Vater dies von dem unterdessen gestorbenen 
Peter im Holtzerseiffen erworben hatte und er selbst dies dann erbte. 
Hoheit und Gerechtigkeit von Heinrich und Wilhelm Vettern von Hatz­
feldt, Herren zu Wildenburg und Weisweiler, bleiben hierdurch unbe­
rührt. Vor Landschultheiß und Schöffen des Gerichts Friesenhagen ver­
zichtet er hierauf zugunsten der Käufer erblich, nachdem dies dreimal 
14 Tage lang in der dortigen Pfarrkirche öffentlich feilgeboten war, ohne 
daß jemand Einspruch einlegte. Er leistet der verkauften Erbschaft und 
Gerechtigkeit wegen Währschaftsversprechen. - Siegler: Peter zu Derm­
bach, Landschultheiß der Herrschaft Wildenburg, Klein J ohann zu Steeg, 
Rötgen [Weg] zu Wildenburg, Theis zu Staade und die übrigen Gerichts­
schöffen zu Friesenhagen (Schöffenamtssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. ab. - Rv.: Bert zu Steeg (17. Jh.). - Beiliegend: 
Abschr. (18. Jh.), Pap. - Nr. 1986. 

1600 Juni 23 2099 
Lucia [von Hatzfeldt, geb.] von Sickingen, Frau zu Wildenburg, Krottorf 
und Schönstein, errichtet in Anbetracht ihrer schweren Krankheit (hefti­
gen und geferlichen leibesschrvacheit) nach Empfang des hl. Abendmahls 
ihr Testament. Sie weist Johann Montanus, Pfarrer zu Friesenhagen, an, 
dies wie folgt schriftlich aufzunehmen: Leib und Seele befiehlt sie Gott 
in der Zuversicht an, daß er ihre Sünden vergebe. Ihren Gemahl, den 
sie noch einmal zu sehen und zu sprechen wünscht, bittet sie um Ver­
zeihung, sofern sie ihn während der Ehe mit Worten und Werken er­
zürnt hat; sie bedauert dies gegebenenfalls aufrichtig. Sie befiehlt ihn 
Gott mit dem Wunsch für ein langes Leben (viel hundert tausend guter 
nacht) an. Ihren Gemahl bittet sie, die Kinder in Gottesfurcht zu erzie­
hen. Ihm befiehlt sie besonders ihre jüngsten und unmündigen Kinder 
an, damit sie nicht übervorteilt und beeinträchtigt werden. Sie vermacht 
Enlein, die während fast 15 Jahren bei ihr viel Mühe, Sorgen und Arbeit 
hatte, außer den mit ihrem Gemahl gemeinsam zugesagten 100 Reichstlrn. 
weitere 100 Rader fl., um ihren Unterhalt zu verbessern. Sie vermacht 
ihrem Kindermädchen, die etwa 8 Jahre (ein jahr oder acht) bei ihnen 
war, und die die Kinder getreu besorgte, sofern ,sie sich auch künftig so 
verhält, 50 (ein funfzich) Rader fl. zur Verbesserung ihrer Ehesteuer. Wer 
die 10 oder 12 alten Tlr. und anderen alten Münzen, die sie noch hat, 
an sich nimmt, hat alsbald den Gegenwert in bar an die Armen für 
Kleidung und sonstigen Bedarf zu geben. Was sie Effgen an Kleidung 
vermacht hat; ist ihr alsbald unbelastet auszuhändigen. Der Witwe ihres 
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VetteDs Bernhard vermacht sie eine von den 3 Goldstücken in ihrer 
kleinen Kiste [kistlein). Der Mutter Margret vermacht sie einen alten 
roten Rock oder underfiel. - Unterschrift der Ausstellerin. 

Ausf., Pap. - Rv.: Uxoris dulcissimae de supra propriam uitam 
dilectae, cuius parem non habet mundus nec habebit, eheu, im­
matura morte sublatae meo infoeiici et misero fato postrema ad 
me mandata. Obiit 1605, 28. Junii, aetatis anno 35, mense 3, die 23 

etc. (17. Jh.). - Nr. 1987. 

1600 Juni 30, Köln 2100 
Marsilius von Paland, Herr zu Wachendorf, Frechen, Bachern und Ant­
weiler, quittiert der Anna Kettler, Witwe von Winkelhausen, erblich den 
Empfang von 12 000 Goldfl. als ersten Abschlag gemäß Vertrag von 1600 
Januar 4. - Zeuge: ·sein Vetter Adolf von dem Bongard, Deutschordens­
ritter, Landkomtur der Deutschordensballei Koblenz, Herr zu Elsen. -
Siegler: der Aussteller, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. (Ringpetschaft) unter Papieroblate erh. - Nr. 1988. 

1600 September 7, Wildenburg 2101 
Bernhard von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, erteilt seinem Vetter Se­
bastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu Wildenburg, nachträglich 
seine Einwilligung dazu, daß er von Heiman [von] Böeklingen Haus und 
Güter zu Friesenhagen kaufte, die dieser von dem unterdessen gestorbe­
nen Johann Mühlenthai [Müiien-J an sich gebracht hatte. Er behält sich 
eine Hälfte von Obrigkeit, Ge- und Verbot daran, die ihm gehören, 
weiterhin vor, weshalb Futterhafer, Bede, Hühner, Dienste und sonstige 
Leistungen entsprechend an ihn fällig sind. Er kommt Sebastian insofern 
entgegen, als er ihm bei Leistung eines Dienstgeldes den an ihn zu lei­
stenden Dienst erläßt. - Siegler: der Aussteller, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. ab. - Nr. 1989. 

1600 September 23 2102 
Johann Wilhelm Herzog zu Jülich, Kleve und Berg etc. vereinbart mit 
Heinrich, Wilhelm, Bernhard und Sebastian von Hatzfeldt sowie mit 
Pranz und Sebastian von Hatzfeldt als Vormündern ihres minderjährigen 
Vetters Hans Adrian von Hatzfeldt, alle Herren zu Wildenburg, ebenso 
mit Georg [Jörg) [von Bockenförde gen.] Schüngel von Echthausen als 
Mitvormund des Hans Adrian von Hatzfeldt folgenden Ernvergleich we-
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gen des freien Oberzugs hergiseher Untertanen im Amt Windeck und in 
der Heuschaft Homburg, auch wegen des freien Überzugs der wilden­
burgischen Untertanen und zwar zur Förderung des Ehestandes, zur 
Vermeidung außerehelichen Verkehrs und ähnlicher Anstößigkeiten (son­
sten ergerlichen lebens] sowie anderweitigen Streitigkeiten, auch zur 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen (erhalttung gutter nachbarlicher 
beiruonung): Beiderseitige Personen, die bisher ausgetauscht oder aus­
geliehen wurden oder aber hierzu bereit waren, verbleiben bei der 
Obrigkeit, bei der sie sich jetzt befinden. Wildenburger Angehörige, die 
sich jetzt im Amt Windeck innerhalb der Herrschaft Hornburg auf bergi­
schen Gütern befinden, gelten künftig als hergisehe Angehörige. Ber­
gische Angehörige, die jetzt in der Herrschaft Wildenburg ansäßig sind, 
gelten künftig als wildenburgische Angehörige. Beiderseitige männliche 
und weibliche Untertanen haben künftig freien Überzug von einer Obrig­
keit zur anderen. Bergische Pe~sonen aus dem Amt Windeck und der 
Herrschaft Homburg, die künftig in die Herrschaft Wildenburg heiraten 
und sich dort häuslich niederlassen, gelten fortan als Wildenburgische 
Personen. Entsprechend gelten Wildenburgische Personen, die künftig im 
Amt Windeck und in der Her~schaft Hornburg eine hergisehe Person 
heiraten oder sich auf hergisehern Gut häuslich niederlas·sen, fortan als 
bergisch. Lehnswechsel oder -nachfolge unterbleiben künftig. Erb- und 
Schatzgüter gehören künftig ihrer Lage nach zu der jeweiligen Obrigkeit 
und zu dem jeweiligen Territorium (territorio). Personen gehören dort, wo 
sie ansäßig sind, zu der jeweiligen Gerichtsbarkeit (jurisdiction) und sind 
dort zu Schatzung, Dienst, Steuer, Brüchten, Hauptrecht, Bede und sonsti­
gen Leistungen sowie zu Gehorsam und Dienstbarkeit verpflichtet. - Bei­
de Parteien verpflichten sich unter Eid auf die Vereinbarungen. Johann 
Wilhelm bleibt die Öffnung von Haus Wildenburg vorbehalten, außer 
gegen Heinrich Landgrafen zu Hessen, des gestorbenen Wilhelm Sohn, 
sowie gegen die Erben des Gerhard Grafen zu Sayn. - Rechte Dritter 
bleiben hierdurch unberührt. - Siegler: Johann Wilhelm Herzog zu Jü­
lich, Kleve und Berg etc., Heinrich, Wilhelm, Bernhard, Sebastian und 
Franz von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, Georg [von Bockenförde 
gen.] Schüngel zu Echthausen. 

2 Ausf. (I, II]: I] Perg. [durch Mäusefraß besch., stockfleckig], Sg. 
1 besch., 3 in Holzkapsel erh., 2, 4-7 ab; auf dem Bug: Beglaubi­
gungsvermerk von 1868 Januar 11 zu Kaiserswerth durch den No­
tar Schlippert; II] Perg. [durch Mäusefraß stark besch., stockfleckig], 
Sg. 5 (Franz von H.] in Holzkapsel erh., 1-4, 6, 7 ab. - Beiliegend: 
1) Ab sehr. (17. Jh.], Pap. (durch Mäusefraß besch.]; 2) Abschr. (17. 
Jh.], Pap. - Nr. 1990. 
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1600 Oktober 20 2103 
Ludwig Schumacher (Scho-J zu Schönstein, seine Frau Steingen und bei­
der Tochter Leißgen verkaufen an Franz von Hatzfeldt zu Merten, Herrn 
zu Wildenburg und Schönstein, und seine Frau Elisabeth von Hatzfeldt, 
geb. von Plettenberg, für eine quittierte Geldsumme kraft Erbkauf und 
gemäß Landesgewohnheit ihr Wohnhaus zu Schönstein innerhalb der 
untersten Freiheit am Mühlengraben. Vor Schultheiß und Gerichtsschöf­
fen zu Wi,s.sen verzichten sie gemäß Gerichtsrecht und -gewohnheit 
dort zu deren Gunsten erblich auf das Haus, nachdem dies wie üblich in 
der Kirche zu Wissen feilgeboten war. Sie leisten Währschaftsverspre­
chen dieserhalb. - Siegler: Schultheiß und Gerichts,schöffen zu Wissen 
(Schöffenamtssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. ab. - Rv.: Belangent Luydroich Schomechers be­
haussung zu Schonenstyn, 20. Octobris 1600; Herman von Hatz­
feldt kaufer (17. Jh.). - Nr. 1991. 

1600 November 11 2104 
Heiman und ,sein Sohn Peter [von] Böeklingen zu Friesenhagen sowie 
Peters Frau Ursula Mühlenthai verkaufen an Sebastian von Hatzfeldt 
zu Krottorf, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, dem ihnen gebieten­
den Herrn, für eine quittierte Kaufsumme kraft Erbkauf gemäß geist­
lichem und weltlichem Recht ihr Erbe und ihre Güter zu Friesenhagen, 
die sog. Müllenthals Güter, einschließlich Zubehör in dem Umfang, wie 
sie zuvor Johann Mühlenthal, Bürger zu Siegen, teils erbte, teils kaufte 
oder sonst rechtmäßig erwarb. Vor Schultheiß und Schöffen des Gerichts 
Friesenhagen verzichten sie hierauf erblich zu dessen Gunsten, nachdem 
die Güter zuvor dreimal in der Pfarrkirche zu Friesenhagen feilgeboten 
waren und auch sonst dieserhalb gemäß Landesbrauch verfahren war, 
ohne daß jemand gegen den Erbkauf fristgemäß Einspruch erhob. Sie 
leisten der verkauften Güter wegen Währschaftsversprechen. - Unter­
schriften der Aussteller. - Siegler: Peter zu Dermbach, Landschultheiß 
der Herrschaft Wildenburg, sowie Theis zu Staade, Rötger Weg zu 
Wildenburg, Klein Johann zu Steeg und die übrigen Gerichtsschöffen zn 
Friesenhagen (Schöffenamts,siegel). - Uf Martini episcopi. 
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Ausf., Perg., das angehängte Sg. erh. - Rv.: Kaufbrief uber Johann 
Mullenthäls hauß und guiter zu Friesenhagen Zusatz: an herren 
hern Sebastian, herren zu Wildenberg, auf Martini episcopi 1600. 
NB. Dieses hauß ist erstlieh in denen Lutherischen zeithen zu ei­
nem schulhause geroitmet, nachgehentß aber nach beschehener re­
formation ist es zur residentz der p. p. Franciscanorum durch un-



sere vorfahren, sonderliCh den biscltofen Frontzen zu Bornberg und 
Wirtzburg, hoChlöbliCher und seeliger gedäChtnuß, fundirt worden 
(17. Jh.). - Beiliegend: 1) Abscb.r. (17. Jh.), Pap.; 2) Abrechnung 
über 950 fl. Kaufsumme (17. Jh.), Pap. - Nr. 1992. 

1600 November 11 2105 
Johann Baptista von Langenbach gen. Sa~senroth hatte bei dem unter­
dessen gestorbenen Hermann und dessen Vetter Wilhelm von Hatzfeldt, 
Herren zu Wildenburg, Schönstein und Weisweiler, beantragt, in den 
Verkauf der im Folgenden genannten Höfe innerhalb der Herrschaft 
Wildenburg im Kirchspiel Wissen, die er von ihnen zu Lehen trug, so­
wie mehrerer Erbstücke, die im Folgenden genannt sind, einzuwilligen, 
um den Erlös für seinen Unterhalt besser anlegen zu können. Denn 
anders wüßte er sich dies seinem Stand entsprechend und angesichts der 
beschwerlichen Zeitläufte nicht zu verschaffen. Diese hatten im Hin­
blick darauf, daß er unverheiratet ist, auch angesichts vorgerückten Alters 
und anderer widriger Umstände wegen nicht zu heiraten beabsichtigt, 
zunächst Bedenken getragen, da die Lehnsstücke bei seinem Tod mangels 
männlicher Lehnserben heimfallen würden. Darüber starb Hermann von 
Hatzfeldt, sodaß sein Anteil an der Hernschaft Wildenburg auf seinen 
minderjährigen Vetter Johann Adrian von Hatzfeldt erblich überging. 
Um gleichwohl zu besserem Unterhalt zu gelangen einigt sich Johann 
Baptista mit Wilhelm von Hatzfeldt, zugleich für Franz von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, und für Georg [von Bockenförde 
gen.] Schüngel von Echthausen als vom Reichskammergericht bestätigten 
Vormündern des minderjährigen Johann Adrian von Hatzfeldt, dahinge­
hend, daß er an sie, zugleich für den minderjährigen Johann Adrian von 
Hatzfeldt, Folgende,s erblich verkauft und abtritt: seine Lehnsgerechtig­
keit und seine Nutzungen an den Höfen Dieter,shagen, Hassel, Ober­
hövels und Schönborn; sein Neuntel an dem anderen Hof zu Schönborn; 
die Lehnsstücke, die seine Vorfahren an diesen Höfen und namentlich an 
dem Hof zu Oberhövels als Eigentum gekauft hatten; seine Pfandschaft 
an dem Hof zu Bamberg f-bergk), soweit er diese zusammen mit Marie 
von Markeisbach (Marckelß-J, Witwe des Kaspar von [Neuhof gen.] Ley, 
in Gebrauch hatte. Der Verkauf erfolgt in der Weise, daß die Käufer 
ihm zum St. Martinstag (November 11) des kommenden Jahrs 1601 
2 000 Frankfurter fl. zu je 15 Batzen oder 60 Kreuzern zuzüglich 120 
,solcher fl. als Pension zusagten. Im Vertrauen hierauf weist er gleich­
zeitig zur Verbesserung seiner Nutzungen dem Sebastian von Hatzfeldt 
zu Krottorf, Herrn zu Wildenburg, durch eine besondere besiegelte Ur­
kunde den gleichen Betrag gegen dessen Zusage an, ihn auf Lebenszeit 
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zu unterhalten. Während des laufenden Jahres bleiben ihm die Pachten, 
die von den erwähnten Gütern fällig sind, tsowie etwaige Rückstände 
dort vorbehalten. - Den Käufern tritt er die Lehen, Höfe und Güter zu 
Eigentum ab. Alle hierauf bezüglichen besiegelten Urkunden, auch soweit 
.sie nachträglich aufgefunden werden, liefert er aus. - Unterschrift des 
Ausstellers. - Siegler: der Aussteller, sein Vetter Peter von Diezenkau­
.sen, Schultheiß und Schöffen des Gerichts Wissen, vor denen der Ver­
kauf erfolgte. - Uf Martini episcopi. 

Ausf., Perg., Sg. 1-3 erh. - Beiliegend: 1) Konzept (17. Jh.), Pap.; 
2) Abschr. mit Beglaubigungsvermerk von 1601 November 19 zu 
Krottorf auf Grund des dort hinterlegten Originals durch Sebastian 
von Hatzfeldt zu Krottorf, mit dessen Unterschrift. Siegler: der 
Aussteller. - Begl. Abschr. (17. Jh.), Pap., Sg. unter Papieroblate 
aufgedr.; 3) Abschr. (18. Jh.), Pap. - Nr. 1994. 

1600 November 25, Amberg 2106 
Christian Fürst zu Anhalt, Graf zu Askanien (-canien), Herr zu Zerbst 
und Bernburg, Statthalter in der bayerischen Oberpfalz (der oberen 
murfürstlichen Pfaltz in Baiern), läßt zwischen seinem Stallmeister Burk­
ard von Erlach zu Jegensdorff, Sohn des gestorbenen Burkhard von 
Erlach zu Jegensdorf und seiner Frau Adelheid von Erlach, geb. Sigel­
mann von De1sberg (Sigelmennin von Delsberg), auf der einen Seite und 
Ursula von Hatzfeldt, Tochter des Bernhard von Hatzfeldt, Herrn zu 
Wildenburg, und ·seiner Frau Barbara von Hatzfeldt, geb. von Broel gen. 
Plater, als Kammerjungfer der Anna Fürstin zu Anhalt, geb. Gräfin zu 
Bentheim, auf der anderen im Einvernehmen mit ihnen beiden, ihren 
Eltern und Freunden folgende Eheberedung vereinbaren: Burkhard und 
Ursula ·schließen miteinander nach christlicher Ordnung die Ehe. Bern­
hard sagt seiner Tochter 1000 fl. zu je 15 Batzen oder 60 Kreuzern 
Frankfurter W. an Heiratsgut, zu, die zur Frankfurter Herbstmesse kom­
menden Jahres 1601 lieferbar sind. Außerdem verspricht er, sie zu ihrer 
Hochzeit mit Ketten, Kleinodien, Kleidern, Schmuck und Sonstigem ge­
mäß adeligem Brauch auszustatten. Kommt er mit Burkhard überein, daß 
dieser ihm die 1 000 fl. länger beläßt, worum er sich bei Burkhard recht­
zeitig zu bemühen hat, so hat er hierfür hinreichende Sicherungen zu 
leisten. Die Hauptsumme hat er gegebenenfalls mit 50 fl. jährlich zu 
verzinsen; sie hat er jeweils zur Frankfurter Herbstmesse an denjenigen 
zu leisten, den Burkhard ihm hierfür benannt hat. Die Hauptsumme 
bleibt dann beiderseits jeweils ein halbes Jahr vor der Fastenmesse 
schriftlich kündbar. Nach erfolgter Kündigung ist die Hauptsumme mit 
den dieserhalb fälligen Zinsen und nachweislichem interesse jeweils zur 
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darauffolgenden Herbstmesse zu leisten. - Ursula erhält wegen der von 
ihr geleisteten Dienste durch Fürst Christian und seine Frau die Zusage 
von 200 fl., die spätestens innerhalb eines Jahres zahlbar sind, .sodaß 
sie ihre Ehesteuer entsprechend erhöhen kann. - Ihren Brüdern ver­
'spricht sie, im Einvernehmen mit Burkhard zur Erhaltung von Stamm 
und Namen auf Erbe und Gerechtigkeiten von Vaters und MutteDs Seite 
gemäß adeligem Brauch förmlich zu verzichten, .sobald das Beilager 
vollzogen ist. Der Verzicht ist für sie und ihre Erben hinfällig, sofern 
alle ihre Brüder keine männlichen Leibeserben hinterlassen. Bei- und 
Nebenfälle bleiben ihr außerdem vorbehalten. - Burkhard verspricht, 
für die zugebrachten 1200 fl. auf geeignete Gültverschreibungen Wieder­
lage so zu leisten, daß Ursula je 15 fl. Hauptgeld 1 fl. jährliche Nutzung 
erhält. Bei Einlösung von GültveDschreibungen ist der Erlös innerhalb 
von einem Vierteljahr anderweitig anzulegen. Geht Ursula etwas von 
ihrem Heiratsgut, der Wiederlage hierfür oder der im Folgenden ge­
nannten Wittumsnutzung ab, so hat sie das, was sie mit Burkhard ge­
meinsam innehatte, erst zu räumen, .sobald abgegolten ~st, was ihr 
abging. - Burkhard sagt 300 fl. Morgengabe und Sicherungen hierfür zu, 
ebenso eine Goldkette nach dem Beilager ihrem Stande gemäß und zur 
freien Verfügung gemäß Morgengaberecht und -gewohnheit. Er behält 
erbliches Einlösungsrecht der Morgengabe mit 300 fl. von Stücken und 
Gütern, auf die diese versichert sind. - Ursula ist, sofern sie Witwe 
wird, ein Wittumssitz einzuräumen, sonst aber sind ihr hierfür und für 
die zugehörigen Nutzungen jährlich 150 fl. auf Hab und Güter Burk­
hards zu veJJschreiben und zwar gemäß Wittumsrecht und -gewohnheit, 
solange sie als Witwe keine weitere Ehe eingeht. - Die zugesagte Ehe­
steuer, die Wiederlage hierfür sowie das, was beide Eheleute sonst er­
worben und bekommen haben, nutznießen sie, wie beim Adel üblich, 
auf Lebenszeit. Mit ihrer beider Tod geht die·s auf die gemeinsamen Kin­
der über, sonst aber der Herkunft nach auf die nächsten Erben. - Für 
Todesfälle vereinbaren sie dies: überlebt Ursula mit gemeinsamen Kin­
dern ihren Gemahl, so sind für die Kinder alsbald Vormünder unter 
den nächsten Freunden zu bestellen. Ursula kann sodann, solange sie 
Witwe bleibt und keine weitere Ehe eingeht, bei allem verbleiben, was 
die Eheleute zusammengebracht, ererbt, gemeinsam erobert, errungen und 
gewonnen haben; sie hat gegebenenfalls wie beim Adel üblich Nutzungs­
recht gemäß Wittumsrecht daran. Währenddessen hat sie die Kinder im 
Einvernehmen mit den Vormündern zu erziehen, auch über Haushaltung 
und Verwaltung Rechenschaft zu geben. Zu gegebener Zeit hat sie die 
Kinder im Einvernehmen mit den Vormündern standesgemäß auszu­
statten. Alle ein,schlägigen Dinge darf sie nur im Einvernehmen mit den 
Vormündern und nächsten Freunden unternehmen. Sobald sie ihren 
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Witwenstand aufgibt oder es ihr sonst nicht länger gelegen ist, bei den 
Kindern zu bleiben, oder dies den Vormündern angesichts nachweislich 
mangelhafter Haushaltsführung (kundtbaren verdunliehen haußhaltens 
halben) nicht länger ratsam erscheint, werden ihr überlassen: das von 
ihr zugebrachte Gut und die Wiederlage hierfür; ihre jährlichen Wit­
tumsnutzung bzw. das jährlich hierfür bewilligte Geld, solange sie keine 
weitere Ehe eingeht; ihre Morgengabe sowie ihre Kleider und Kleinodien 
sowie das, was zu ihrem Leibe gehört oder ihr geschenkt wurde; von 
allem Silbergeschirr die Hälfte; von Fahrhabe sowie den während der 
Ehe errungenen und gewonnenen liegenden und fahrenden Gütern je 
ein Drittel, ausgenommen Pferde, Wehrgerät und persönlicher Besitz 
ihres Gemahls, ausgenommen auch Bargeld über 1 000 fl. sowie ver­
briefte und geliehene Schulden, da diese nicht als Fahrhabe gelten. Für 
Schulden, die Burkhard hinterließ, kommt sie gegebenenfalls nicht auf. 
Danach bleiben die Vormünder befugt, das, was ihr so überlassen wurde, 
abzulösen, sofern sie die Kündigung jeweils ein halbes Jahr vor dem 
Tag Cathedra Petri (Februar 22) mittels besiegelter Urkunde einreichen. 
Ursula hat sodann erst etwas abzutreten, sobald sie dieser Eheredung 
gemäß bezahlt ist. Wegen des Wiederfalles des Gegengeldes hat sie 
ihrerseits den gemeinsamen Kindern erbliche Bürgschaft zu leisten. -
Ursula hat a1s kinderlose Witwe, solange ,sie Witwe bleibt, die Leibzucht 
an dem mit Burkhard gemeinsamen Besitz, ohne für die durch ihn hinter­
lassenen Schulden aufzukommen. Vorhandene wiederfällige Güter hat sie 
dann instand zu halten; sie darf hiervon nichts verpfänden oder ver­
kaufen. Sobald sie als Witwe eine weitere Ehe eingeht, gelten die er­
wähnten Vereinbarungen entsprechend. - Burkhard hat als kinderloser 
Witwer die Leibzucht an dem mit Ursula gemeinsamen Besitz; mit sei­
nem Tod fällt dies den beiderseits nächsten Erben je zur Hälfte zu. Geht 
er als Witwer mit gemeinsamen Kindern eine zweite Ehe ein, so hat er 
die Kinder enster Ehe weiterhin zu erziehen und zu unterhalten, auch 
sie zu gegebener Zeit im Einvernehmen mit beiderseitigen Freunden an­
gemessen auszustatten. Bei seinem Tod erhalten die Kinder erster Ehe 
das gesamte mütterliche Gut sowie ihren Anteil am väterlichen Gut. 
Fehlen bei 'seinem Tod männliche Erben erster und zweiter Ehe aus 
dem Stamm der von Erlach, so wird er von seinen Töchtern erster und 
zweiter Ehe gleichberechtigt beerbt. - Gemeinsame Kinder, die einem 
der Eheleute im Tod folgen, werden ausschließlich durch die lebenden 
Geschwister beerbt. Sobald diese gestorben sind, hat der überlebende 
Elternteil die Leibzucht an deren Hinterlas.senschaft. Danach fällt diese 
ihrer Herkunft nach den nächsten Erben zu. Was während der Ehe er­
obert oder errungen wurde, bleibt den Erben des zunächst überlebenden 
Ehegatten vorbehalten. - Die Eheberedung ist ungültig, sofern Burkhard 
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oder Ursula vor dem Beilager sterben. - Burkhard sowie Bernhard, der 
seine Tochter vertritt, verpflichten sich auf die erblichen Vereinbarungen. 
Die Urkunde hierüber wird doppelt ausgefertigt. - Mittler: von Burk­
hards Seite: Ritter Wolff von Erlach, Erasmus von Erlach, Hans Chri­
stoph von Landenberg auf Pausloch [Pauß-); von Fürst Christians Seite: 
Dietrich von Winterfeld [-feldt) als Abgeordneter; von Bernhards Seite: 
Sebastian, Heinrich, Franz und Wilhelm von Hatzfeldt, Herren zu Wil­
denburg und Schönstein, Hermann von Broel gen. Plater zu Hemmerde. 
- Unterschriften des Burkhard von Erlach, Bernhard von Hatzfeldt, Chri­
stof von Beilwitz als Abgeordnetem des Fürsten Christian sowie der 
Mittler. - Siegler: der Aussteller. 

Ausf., Perg. (2 Lagen, mit gold-schwarzer Hanfschnur geheftet), das 
angehängte Sg. ab. - Nr. 1995. 

1600 November 27, Hirschhorn 2107 
Pleikard Landschad von und zu Neckarsteinach (Pleichardt Landtschadten 
uon unndt zue Nestzer Steinach), Sohn des gestorbenen Hans Landschad 
von und zu Steinach und seiner ge,storbenen Frau Felicitas, geb. von 
Bödigheim (Bödigk-), vereinbart mit Ursula Kunigunde von Hirschhorn, 
Tochter des gestorbenen Ludwig von und zu Hirschhorn und seiner Frau 
Marie, geb. von Hatzfeldt zu Wildenburg, im Einvernehmen mit beider­
seitigen Freunden und namentlich der Frau zu Hirschhorn, Ursula Kuni­
gundes Mutter, 1sowie ihres Vormundes Hans Christoph von Venningen zu 
Eichtersheim (Euchters-) folgende Eheberedung: Sie schließen miteinan­
der gemäß christlicher Ordnung die Ehe. - Mutter und Vormund sagen 
der Ursula Kunigunde nächst standesgemäßer Ausstattung 4 000 fl. zu je 
15 Batzen oder 60 Kreuzern in Frankfurter W. als Heiratsgut zu, die 
innerhalb eines Jahres nach dem Beilager an Pleikard ungeteilt in bar zu 
zahlen und wofür Sicherungen zu geben sind. Andernfalls sind vom 
Ablauf eines Jahres nach der Hochzeit an bis zur Leistung der Haupt-

. summe jährlich 200 fl. Zinsen hierfür zu leisten. Pieikard sagt seinerseits 
Wiederlage für 4 000 fl. zu. Er hat seiner künftigen Frau wegen ihres 
Heiratsgutes, wegen des Wiederlagegeldes und der jährlich davon fälli­
gen Nutzung, wegen des Wittums (roiederurnbliches), der im Folgenden 
genannten Morgengabe sowie den ihr außerhalb der Mitgift geschenkten 
Güter (andern paraphernalien guts) mit den davon fälligen Geldern für 
den Fall seines Todes die im Folgenden genannten Sicherungen zu lei­
sten. Er ist befugt, ihr Heiratsgut und das, was ihr sonst aus der väter­
lichen Erbschaft zugesagt ist, einzufordern. Beabsichtigt er, hiervon 
etwas gegen Zins auszuleihen, so hat er dies dem Vormund oder seinem 
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Schwager Ludwig von Hinschhorn, sobald die,ser mannbares Alter er­
reicht hat, vor anderen gegen übliche und gesicherte Pension zu über­
lassen. Wegen des Wittums wird Folgendes vereinbart: Ursula Kuni­
gunde erhält als Witwe ohne gemeinsame Kinder statt eines Wittums­
sitzes mit den zugehörigen Nutzungen jährlich: 300 Frankfurter fl.; 2 Fu­
der Wein BergstraBer Wachstum; je 40 MI. Korn, Hafer und Spelt 
(tinckel); freie Wohnung (behausung) mit Beholzigung oder 50 Frank­
furter fl. A1s Witwe mit gemeinsamen Kindern erhält sie jährlich: 200 
Frankfurter fl.; 2 Fuder Wein BergstraBer Wachstum; je 30 MI. Korn, 
Spelt und Hafer; freie Wohnung mit Beholzigung oder 50 Frankfurter fl. 
Sobald ,sie als Witwe eine weitere Ehe eingeht, werden Wittumssitz und 
Nutzungen gemäß Wittumsrecht und -gewohnheit hinfällig. - Weiter 
,sagt Pleikard nach dem Beilager außer einem ihrer beider Stand ent­
sprechenden Halsband oder einer goldenen Kette an Morgengabe ge­
sicherte 500 fl. zu, über die sie gemäß Morgengaberecht und -gewohnheit 
frei verfügen kann. Vermacht sie die Morgengabe oder verfügt sie ander­
weitig darüber, so können Pleikards Erben diese bis zur Ablösung 
jährlich mit 25 fl. verzinsen. Sofern sie über die Morgengabe nicht 
anderweitig verfügt, fällt sie bei ihrem Tod Pleikards nächsten Erben zu. 
- Nachdem der gestorbene Ludwig zu Hirschhorn ein beträchtliches Ver­
mögen fadeliehe nahrung) hinterlassen hat, das durch seine Witwe und 
den Vormund noch beträchtlich vermehrt wurde, erhält Ursula Kunigunde 
von diesen beiden im Einvernehmen mit anderen Freunden der Kinder 
außer dem Heiratsgut weitere 6 000 fl. in bar oder Sicherungen hierfür 
zugesagt. Ggf. sind von der Hochzeit an bis zu deren Leistung jährlich 
300 fl. hierfür an Pleikard zu liefern, während U11sula Kunigunde des 
Eigentum daran behält. - Sie ist damit abgefunden. Sie hat daher nach 
dem Beilager, wie beim Adel und namentlich bei denen von Hirschhorn 
üblich, auf die Erbschaft von seiten ihrer Eltern sowie ihres Bruders zu 
verzichten und hierüber eine durch Pleikard mitbesiegelte Verzichtur­
kunde auszustellen. Alle anderen Nebenfälle bleiben ihr vorbehalten. 
Hinterläßt ihr Bruder keine männlichen Leibeserben, oder stirbt der 
Mannesstamm der von Hirschhorn aus, so entfällt der Verzicht, der 
alleine zugunsten ihres Bruders und seiner männlichen Leibeserben ge­
leistet ist. Hiervon ist außerdem die [Kämmerer von Worms gen.] Dal­
bergsche (-burgisc:he) Forderung an die Göler (Göller) [von Ravensburg] 
ausgenommen, die erst nach dem Tod des Ludwig von Hirschhorn anfiel. 
Ursula Kunigunde behält gemäß der von ihr auszustellenden Verzicht­
urkunde ihr Recht daran mit der Maßgabe, daß die Angelegenheit mit 
ihrer Kostenbeteiligung betrieben wird. Für alle diese Punkte sowie für 
alle künftigen Fälle hat Pleikard mit den ihm eigenen Gütern, seinem 
sonst jährlich verfügbaren Geld und seiner Barschaft Sicherung zu lei-

440 



sten. Reicht sein Eigentum hierzu nicht aus, so hat er seine Lehnsgüter 
hierzu mit heranzuziehen und die Einwilligung des Lehnsherrn hierzu zu 
erwirken. Diese hat er Ursula Kunigunde auszuliefern, damit sie und 
ihre Erben unterrichtet sind, wo sie ihre Forderungen stellen können. -
Wegen der Todesfälle wird bestimmt: Ursula Kunigunde steht es als 
Witwe frei, solange sie nicht wieder verheiratet ist, mit gemeinsamen 
Kindern in einem gemeinsamen Haushalt ansäßig zu bleiben oder ihr 
Wittum dort zu beziehen, wo ihr dies gelegen ist. Sobald sie nicht 
länger bei den Kindern bleiben will oder dies den Kindern im Einver­
nehmen mit deren Freunden nicht länger ratsam erscheint, bleiben ihr 
als Eigen vorbehalten: das von ihr zugebrachte bewegliche und unbe­
wegliche Gut; was sie während der Ehe erbte, dazu Kleider, Kleinodien, 
Ketten, Hals- und Armbänder, Ringe, gebändt und gesellmuck sowie 
sonstiger persönlicher Besitz, Hausrat, Betten, Tücher (getuech), Silber­
geschirr und das, was ihre Mutter, ihr Bruder oder Dritte ihr vor und 
nach der Hochzeit schenkten; ihre Morgengabe; ein Drittel der während 
der Ehe errungenen und gewonnenen liegenden Güter, der Fahrhabe 
und des Silberge,schirrs, soweit Pleikard dies zugebracht hat. Solange sie 
dann nicht wieder verheiratet ist, hat sie die Leibzucht an: den ihr als 
Wiederlage verschriebenen 4 000 fl.; Wittumssitz und -gefällen. Wäh­
renddessen kommt sie für keine Schulden auf. Um später zu wissen, 
was ihr an Schmuck und sonst mitgegeben wurde, sind 2 Inventare hier­
von anzulegen, von denen das eine zu Hi:Dschhorn verbleibt, das andere 
Pleikard zugestellt wird. - Solange sie als Witwe mit gemeinsamen 
Kindern in gemeinsamem Haushalt bleibt, hat sie die Nutzung an den 
beiderseits zugebrachten Gütern, sie seien Eigen oder Pfandschaft, und 
zwar bei Instandhaltungs- und Rechenschaftspflicht sowie Erziehungs­
und Aus,stattungspflicht gegenüber den Kindern. - Sobald sie als Witwe 
eine weitere Ehe eingeht, kann sie Gleiches als Eigentum an sich neh­
men und behalten wie in dem Falle, da sie sich von gemeinsamen Kin­
dern trennt, aber Witwe bleibt. Außerdem hat 'sie dann die Leibzucht an 
4 000 fl., die ihr zur Wiederlage verschrieben sind. Anstelle eines Wit­
tums erhält sie dann auf Lebenszeit jährlich 200 fl. - Gehen aus der 
Ehe keine Kinder hervor, so erhält sie über das von ihr zugebrachte Gut 
hinaus zu Eigen: je die Hälfte der während der Ehe errungenen und 
gewonnenen liegenden und fahrenden Güter, aller Fahrhabe sowie de's 
Silbergeschims, es sei durch Pleikard zugebracht oder nicht. Ferner er­
hält sie dann von Pleikards Erben zur Leibzucht: alle eigentümlichen 
liegenden Güter; 6 000 fl. jährlich von den Gültverschreibungen. - Zur 
Fahrhabe gehören gemäß jetziger Vereinbarung zur Vermeidung künfti­
ger Streitigkeiten: 1000 fl. und mehr an Barschaft; was wie üblich zur 
Fahrnis gerechnet wird, ausgenommen Pleikards Kleider, Ringe, Ketten, 
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Bücher, Wehrgerät sowie reisigen Pferde, die Pleikards Erben zufallen; 
Hausrat, Silbergeschirr, Weinvorrat sowie Vieh. Schulden und Gültbriefe, 
die gegen jährliche Pension verliehen sind, gelten als liegendes Gut. -
überlebt Pleikard mit gemeinsamen Kindern seine Frau, so haben diese 
das von ihr zugebrachte, erworbene oder ihr geschenkte liegende und 
fahrende Gut zu Eigen. Pleikard hat die Leibzucht daran mit der Auf­
lage, die Kinder zu erziehen, bei Studien und •Sonst zu unterhalten und 
sie bei entsprechendem Alter gemäß adeligem Brauch angemessen auszu­
statten. - Wird während der Ehe oder nach dem Tod eines der Ehe­
gatten etwas von den zugebrachten, angelegten oder gekauften liegenden 
Gütern oder Gültbriefen verkauft, so ist der Erlös zur Erhaltung der 
Hauptsumme für die Kinder erneut auf Gülten oder liegende Güter zu 
Ewigkauf anzulegen. - Pieikard behält als Witwer ohne gemeinsame 
Kinder zu Eigen: alle von ilim. zugebrachten oder während der Ehe er­
erbten und erworbenen liegenden und fahrenden Güter; die ganze 
Fahrnis. Hiervon bleiben ausgenommen: Kleider, Ketten, Kleinodien, 
Hals- und Armbänder, Ringe, gebände, gesellmuck ,sowie sonstiger per­
sönlicher Besitz der Ursula Kunigunde; was 1sie an Fahrnis, Silberge­
schirr, Betten, Tüchern, Umhängen und dergleichen zugebracht hat; was 
ihr ,sonst vor und nach der Hochzeit von ihrem Mutter, ihrem Bruder 
oder Dritten geschenkt wurde; dies fällt ihren nächsten Erben als Eigen­
tum zu. Pleikard hat dann an Folgendem von ihrer Seite die Leibzucht: 
4 000 fl. Heiratsgut; 4 000 fl., die ihr außer der Mitgift geschenkt wurden 
(paraphernai guet); was sie durch Übergabe, Erbschaft oder sonst an 
sich brachte. Silbergeschirr und das, was ihnen bei der Hochzeit sonst 
verehrt wird, haben sie beide je zur Hälfte zu Eigen, sodaß dies beim 
Tod eines der Ehegatten zwischen dem überlebenden von ihnen und 
den Erben des verstorbenen Ehegatten aufgeteilt wird. - Folgt einer der 
gemeinsamen Kinder einem Ehegatten im Tod, so wird es von den Ge­
schwistern und nicht von Vater und Mutter beerbt. - überlebt Pleikard 
das letzte Kind, so beerbt er dessen gesamtes Hab und Gut. überlebt 
Ursula Kunigunde das letzte Kind, so überlassen nach Pleikards Tod 
deren Erben statt der Erbschaft weitere 6 000 Frankfurter fl. zu Eigen 
außer Fahrnis, Errungenschaft, Silbergeschirr und dergleichen wie er­
wähnt. - Die Eheberedung ist ungültig, sofern einer der Partner vor 
Kirchgang und Beilager stirbt. Durch die Eheberedung nicht vorgesehene 
Fälle sind durch beiderseitige Freunde gütlich zu regeln. Andernfalls 
ist gemäß gemeinem geschriebenem Recht zu verfahren. - Mittler: von 
Pleikards Seite: Hans Ulrich Landschad von und zu Steinach, Friedrich 
Landschad zu Steinach zu Eichholzheim (-holtzheimb), Dham Philipp 
Knebel von Katzenelnbogen, Georg Landschad von Steinach zu Binau 
(-nauro); von Ursula Kunigundes Seite: Maria Witwe von Hirschhorn, 
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geh. von Hatzfeldt, als Mutter, Hans Christoph von Venningen a1s Vor­
mund, Adrian Borgk, Beisitzer beim Reichskammergericht. - Siegler­
und Unterschriftsvermerk des Ausstellers sowie der Mittler. 

Begl. Abschr. (17. Jh.) mit Beglaubigungsvermerk von 1614 Januar 12 
auf Grund des Originals durch M. Johannes Nagel, öffentlichen 
Notar kraft kaiserlicher und päpstlicher Gewalt, kurmainzi,schem 
Oberamtsschreiber des Eichsfeldes, mit des,sen Unte11schrift; Pap. 
(geheftete Lage von 6 Doppelblatt). - Nr. 1996. 

1600 Dezember 17 2108 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf (CrüttorfJ, Herr zu Wildenburg, und 
Lucia von Hatzfeldt, geh. von Sickingen, Frau zu Wildenburg und Krot­
torf, die Eheleute im elften Jahr sind, stiften zur Ehre Gottes, zum Ge­
deihen ihrer Nachkommen sowie ihrer Untertanen in der Herrschaft 
Wildenburg, auch dafür, daß die Jugend ehr1stlieh erzogen, die bisher nur 
mangelhaft verbreitete Lehre des Katechismus ordnungsgemäß verbreitet 
und die Pfarrkirche zu Friesenhagen, die den von Hatzfeldt gemeinsam 
ist, mit Gesang, Austeilung des Altarsakraments, Nachmittagspredigt, 
Beichte und auch sonst ordnungsgemäß versehen wird, Folgendes für 
eine Schule dort erblich: 
Haus und Güter dort hinter der Kirche, die früher Johann Mühlenthal, 
Bürger zu Siegen, gehörten, und die sie von Heyman [von] Böcklingen, 
dessen Sohn Peter sowie Peters Frau Ursula kauften, und zwar mit allen 
zugehörigen Bauten (beroenJ und Gütern, wie Backhaus, Stallungen und 
Schöffenscheune, auch mit der Hofraithe und dem Baumhof von zusam­
men 3 M. 2 Vt. 11 Ruten; 2 Vt. 14 Ruten Garten innerhalb seiner Zäune 
oberhalb des Weges von Friesenhagen nach Krottorf; 16 Ruten Garten­
land, die unterhalb dieses Weges zwischen der dörffer garten abgeteilt 
.sind; die Wiese unten neben dem Dorf, die zusammen mit dem haltpfuhl 
1 M. 1 Vt. 161/2 Ruten groß ist; 11/2 M. Wiese in der Meinenbach; 3 M. 
4 Vt. Feld hinter dem Hof oberhalb des Gartens; 3 M. Feld uf der hoher 
Fuhr; 4 M. 1 Vt. 14 Ruten Feld gegenüber dem Hof zur Wie,se hin; 2 M. 
3 Vt. Feld daneben zum Dorf zu; 1 M. 1 Vt. 9 Ruten uf dem Mullen­
eichen hinter der Scheune (scheurenJ; 9 M. 1 Vt. wüstes Land bey den 
Mulleichen herab an den Kranuchell. Künftig kann ein Schulmeister das 
Haus bewohnen und die Güter nutznießen. 
Sie setzen Johann Schmaltz als von ihnen bestellten Schulmeister hierin 
ein. Hierfür hat er die Kinder zu unterweisen, neben dem Pastor und 
Pfarrherrn den Katechismus, den der gestorbenen Dr. Martin Luther 
(Martinus LutherusJ aus der hl. Schrift zusammengetragen hat, zu be-
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handeln, die Knaben im Gesang zu unterweisen, bei der Austeilung des 
Altarsakraments mitzuhelfen, am Sonntag Nachmittag im Sommer die 
dritte Predigt zu halten und den Pfarrer außerdem dadurch zu entlasten, 
daß er gelegentlich auch an den Heiligentagen eine Predigt hält. 
Der Schulmeister, der Haus und Güter bewohnt, ist von allen üblichen 
Lasten frei. Lediglich das von ihm gehaltene Vieh hat er durch den 
Dorfhirten treiben zu lassen und zu dessen Unterhalt wie die Nachbarn 
beizutragen. Sie befreien Haus und Güter, die je halb innerhalb ihrer 
Hoheit (hohen obrigkeidt) gelegen sind, von den jährlich zu leistenden 
Frondiensten oder 1 fl. 221/2 Alb. hierfür, ebenso von 1 fl. Bede, 6 Vt. 
Futterhafer und 3 Hühnern; sie schließen diese Lasten in die Stiftung ein. 
Da Hochwald den Gütern fehlt, sagen sie im Einvernehmen mit ihren im 
Folgenden genannten Vettern und Schwägern von Hatzfeldt dem jeweili­
gen Schulmeister dort zu, er werde das für Hof und Zäune notwendige 
Stangenholz (stachenholtz) durch ihren Bergmeister oder denjenigen, der 
,sonst dies in ihrem Namen tut, erhalten und zwar wechselweise im 
Namen eines jeden von ihnen, um die Belastung gleichmäßig zu ver­
teilen. Das Haus und die zugehörigen Bauten werden durch die Kireh­
meister zu Friesenhagen mittels Kirchenrenten unterhalten; die Auf­
wendungen hierfür werden unter den Kirchenausgaben berechnet. Das 
hierzu notwendige Bauholz steuern die von Hatzfeldt bei. Die 18 fl., die 
der Vorbe,sitzer von einem Stück Hofraithe jährlich an die Kirche lieferte, 
sind in die Stiftung eingeschlossen. Da von den zugehörigen Gütern das 
notwendige Brennholz nicht zu beschaffen ist, haben Untertanen, die 
Güter der von Hatzfeldt innehaben, und Kinder in die Schule schicken, 
von ihrem Anteil Hain (haenholtz) im Sommer je einen Wagen oder 
Schlitten, 'sonst aber einen entsprechenden Anteil am Unterholz unent­
geltlich auf den Hof des Schulmeistel\s zu liefern. Die Anzahl der Wagen­
lieferungen richtet sich für jeden Untertan nach der Anzahl der Kinder, 
die er zur Schule schickt. Diese Ordnung gilt für die ganze Herrschaft 
Wildenburg und damit für die Kirchspiele Wissen und Friesenhagen. Sie 
gestatten sodann dem Schulmeister, das für sein Vieh notwendige Laub 
aus dem Runekels roeltgen, ihrem kleinen jungen Wäldchen oben an der 
Meinenbach, zu holen, das zu Gerndorf zu dem Thielen Seifen genannten 
kleinen Hof gehört; dies bleibt dem dortigen Hofbeständer entsprechend 
und unbeschadet der vorherigen Absteinung vorenthalten. Doch hat der 
Schulmeister bei gleicher Strafe wie die übrigen Untertanen im über­
tretungsfalle dort kein Recht auf Holz, Eichbäume oder Eckernmast, bis 
auf den unentgeltlichen Auftrieb von 2 Schweinen, sofern dorthin weitere 
fremde Schweine zur Eckernmast getrieben werden. - Der Schulmeister 
hat Haus und Güter instand zu halten. Eichen und Obstbäume darf er 
nicht fällen. Er hat jährlich bei der üblichen Strafe im übertretungsfalle 
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je 6 Eichen und Obstbäume zu setzen und diese mit dörnen oder ,sonst 
so frei zu halten, daß sie durch Vieh nicht beschädigt werden kön­
nen. Abgegangene Bäume hat er zu ersetzen und zwar zusätzlich zu den 
jährlich neu zu setzenden Bäumen. 
Sie behalten sich das Recht vor, den Schulmeister ein- und abzusetzen 
sowie die Schulordnung und das, was dazu gehört, zu ändern. Der 
Jugend darf nur die Religion gelehrt werden, die jetzt in der Pfarrkirche 
und Gemeinde dort gelehrt wird. - In dem Haus behalten sie ,sich die 
obere große Stube neben der Kammer mit der kleinen Stube daneben 
zur freien Verfügung vor. Ebenso bleibt ihnen die Landeshoheit [landt­
obrigkeidt] über je die Hälfte von Haus und Gütern ausdrücklich vorbe­
halten. Da die Stiftung nächst der Ehre Gottes zum Besten (gemeinen 
roollfardt, nutzen und denen zum besten) der Untertanen in der Herr­
schaft errichtet wurde, wird kein Hausmann im Kirchspiel Friesenhagen 
geduldet [gelitten), der nicht wenigstens eins seiner Kinder zur Schule 
schickt. Diese hat der Schulmeister unentgeltlich zu unterrichten, es sei 
denn, daß Eltern, die hierzu in der Lage sind, freiwillig etwas bei­
steuern. - Nachdem ihre gestorbene Mutter bzw. Schwiegermutter 
den Armen 1 200 Kölner Tlr. testamentarisch vermacht hatte, bestätigen 
sie nun erneut ihre gesonderte Stiftung zugunsten von Pfarrer und 
Schulmeister zu Friesenhagen, die sie während ihrer Ehe durch be­
sondere besiegelte Urkunde [von 1597 November 11] errichteten. - Der 
jetzigen Stiftung gegenüber verzichten sie auf jeden Rechtsbehelf. Erben 
oder Nachkommen von ihnen, die dem etwa zuwider handeln, wünschen 
sie nichts Gutes, sondern allen Schaden. Ihre Vettern sind gegebenen­
falls berechtigt, dem Schulmeister zu Friesenhagen dagegen Schutz und 
Schirm zu gewähren, auch die beiden Höfe zu Gerndorf bei Friesen­
hagen einzuziehen, bis die Zuwiderhandelnden von ihrem Tun ablassen. 
Sie können gegebenenfalls beim Reichskammergericht ohne vorherigen 
Prozeß gegen bloße Vorlage dieser Urkunde Mandate und Immission in 
die beiden Höfe erwirken. Die Zuwiderhandelnden haben außerdem 2 000 
Goldfl. Strafen an den kaiserlichen Fiskus zu zahlen. - Hierüber werden 
3 gleichlautende Urkunden ausgefertigt. Heinrich, Franz, Wilhelm und 
Bernhard von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, Schönstein und Weis­
weiler, Vettern und Schwäger der Stifter, willigen in die Stiftung ein. -
Unterschriften von Sebastian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, so­
wie von Lucia von Hatzfeldt, geb. von Sickingen. - Siegler: die Aus­
steller, Heinrich, Franz und Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wilden­
burg, Schönstein bzw. Weisweiler. 

3 Ausf. [1-III): I) Perg. [durch Mäusefraß leicht besch.), Sg. 3, 4 in 
Holzkapseln erh., 1 in Holzkapsel stark besch., 2, 5 ab; durch 
Transfix angeheftet: Urk. von 1605 Januar 6; auf der Rückseite: 
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Urk. von 1611 Januar 14; II) Perg., Sg. 1-3, 5 in Holzkapseln er­
halten, 4 ab; durch Transfix angeheftet: Urk. von 1605 Januar 6; 
auf der Rückseite: Urk. von 1611 Januar 14; III) Perg. (durch Mäu­
sefraß besch.), die Sg. ab. - Nr. 1997. -

Durch Transfix angeheftet: Urk. von: 

1605 Januar 6 
Franz von Hatzfeldt zu Merten, Herr zu Wildenburg und Schönstein, be­
stätigt als vom Reichskammergericht bestätigter Vormund der Kinder 
seine.s gestorbenen Vetters Bernhard von Hatzfeldt die Stiftung der 
Schule zu Friesenhagen, nachdem Bernhard starb, bevor er die Stiftung 
selbst bestätigen konnte. Dabei war Bernhard die Hälfte der Hoheit 
(hoe obrigkeit) an dem Haus und den Gütern, die gestiftet waren, sowie 
an den Einkünften davon, und zwar jährliche Frondienste oder 1 fl. 221/2 

Alb., 1 fl. Bede, 6 Vt. Futterhafer und 3 Hühner, ausrücklieh vorbehalten 
geblieben. - Unterschrift des Ausstellers. - Siegler: der Aussteller (mit 
dem Siegel de·s gestorbenen Bernhard von Hatzfeldt, Herrn zu Wilden­
burg). 

2 Ausf. (Ia, Ila): Ia) Ila) Perg., Sg. erh. - Nr. 1997a. 

Auf der Rückseite: Urk. von: 

1611 Januar 14, Krottorf 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg und Schön­
stein, dem an dem für die Schule zu Friesenhagen gestifteten Haus dort 
und den zugehörigen Gütern die eine Hälfte der Hoheit (hohe obrigkeit) 
zusteht, während die andere Hälfte den Erben seines gestorbenen Vet­
ters Bernhard von Hatzfeldt mit den zugehörigen [genannten] Einkünften 
zustand, bringt diese andere Hälfte in die Stiftung ein, nachdem er sie 
kraft Erbtausch, den er mit Heinrich Ludwig von Hatzfeldt, Herrn zu 
Wildenburg und Schönstem, vereinbarte, an sich gebracht hat. Die zuge­
hörigen Einkünfte werden dem Schulmeister zu ·seinem Unterhalt zu­
sätzlich •geliefert, den er seinetseits von der Lieferungspflicht dieser Ein­
künfte befreit. - Unterschrift des Ausstellers. 

2 Ausf. (1b, Ilb), Perg. - Nr. 1997a. 

1600 Dezember 24 a. St., Amberg 2109 
Vor Heinrich Garben von Mainz, öffentlichem Notar kraft kaiserlicher 
Gewalt, sowie vor den im Folgenden genannten Zeugen etscheinen 
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Bernhard [Bernt) von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, Dietrich von Win­
terfeld, Landrichter zu Amberg, Christoph von Beulwitz [Peulroiz), Pfleger 
zu Hirsehau und Freudenberg, beide kurfürstliche Räte der bayeriscb.en 
Oberpfalz [des regiments im fürstentumb BairnJ, sowie Burkhard von 
Erlacb., fürstlich anhaltiscb.er Stallmeister, und seine Frau Ursula von 
Erlacb., geb. von Hatzfeldt, Tochter des genannten Bernhard von Hatz­
feldt, in der Stadt Amberg in dem zwischen Schloß und Kanzlei gelege­
nen Amtshaus des dortigen Landrichters in der oberen, zum Schloßplatz 
zu gelegenen oberen Stube um 1/29 Uhr vormittags. Bernhard läßt durch 
den Landrichter vortragen, Burkhard und seine Frau wüßten sieb. zu er­
innern, daß Ursula gemäß Eheberedung, die vor deren beider Beilager 
vereinbart wurde, einen beim adeligen Stamm Hatzfeldt üblichen Verzicht 
leisten solle. Die Eheberedung sei durch Christoph Fürsten zu Anhalt etc. 
bestätigt. Er wolle daher seine Tochter an deren Verpflichtung erinnern, 
einen solchen Verzicht zu leisten. Den Notar ersucht er, seiner Tochter 
solle er ein von ihm überreichtes Konzept des Verzichts vorlesen, von 
ihr eine Erklärung hierzu verlangen, diese aufnehmen [in notam nehmen) 
und ihm ein Notariatsinstrument hierüber bzw. bei Bedarf mehrere 
solche mitteilen. Der Notar verliest danach in Gegenwart der Genannten 
sowie der im Folgenden genannten Zeugen das Konzept, ,sodaß Ursula 
es verstehen kann. Der Landrichter fragt Ursula daraufhin, ob sie bereit 
sei, in den Verzicht einzuwilligen. Diese tritt sodann mit dem von Beul­
witz, den sie um Rat und Beistand gebeten hatte, sowie mit ihrem Ge­
mahl in die Nebenstube [nebenstüblinJ und läßt nach Beratung durch den 
von Beulwitz erklären, sie habe das Begehren ihres Vaters wegen des 
Verzichts vernommen. Auch sei die Eheberedung mit Wissen und Wil­
len des Fürsten von Anhalt vereinbart, wofür sie sieb. bedankt. Obwohl 
es nicht an Gründen fehle, dies zu verweigern, willige sie im Hinblick 
darauf, daß dies dem Stamm der von Hatzfeldt zum be1sten gereicht, in 
den schriftlich vorgelegten Verzicht in der Zuversicht ein, ihr Vater werde 
sieb. hierfür in anderer Weise erkenntlich zeigen. Der Landrichter ant­
wortet im Namen des Vaters, er nehme die Bereitschaft seiner Tochter 
zum Verzicht mit Gefallen zur Kenntnis und werde ,sieb. als Vater hierfür 
erkenntlich zeigen. Den Notar fordert er erneut auf, die Erklärung auf­
zunehmen [in acht nehmen) und ihm ein Notariatsinstrument hierüber 
bzw. bei Bedarf mehrere solche mitzuteilen. -Der Notar fragt Ursula, ob 
sie freiwillig in den Verzicht einwilligen, diesen einhalten und ihm 
hierüber einen Eid leisten wolle. Ursula bejaht dies und gibt dem No­
tar die Hand. Der Notar fragt außerdem Burkhard als Gemahl, ob er in 
den ,schriftlich vorgelegten Verzicht einwilligen wolle. Burkhard willigt 
hierin ein und gibt dem Notar die Hand.- Dem- inserierten - Verzicht 
vom gleichen Tage zufolge bekundet Ur.sula, ihr Vater habe ihr für 
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ihren Gemahl! 000 fl. zu je 15 Batzen oder 60 Kreuzern innerhalb eines 
Jahres oder bis zu deren Leistung Sicherungen für jährlich 50 fl., dar­
über hinaus ~standesgemäße Ausstattung mit Kleidern, Kleinodien und 
Schmuck als Heiratsgut der erwähnten Eheberedung gemäß unter der 
Bedingung zugesagt, daß sie auf alles an Erbe und Erbgerechtigkeiten 
von Vaters und Mutters Seite verzichte. Zur Bestätigung der Ehebere­
dung, auch aus Zuneigung zu ihren Brüdern Georg, Ludwig Heinrich und 
Georg Gerhard sowie zum Besten von Stamm und Namen der von 
Hatzfeldt willigt sie freiwillig und im Einvernehmen mit ihrem Gemahl 
in die Eheberedung ein. Sie verzichtet erblich auf alle Forderungen und 
Erbgerechtigkeiten an Hab und Gut, das von ihrem Vater Bernhard von 
Hatzfeldt sowie von ihrer Mutter Barbara von Hatzfeldt, geb. von Broel 
gen. Plater, auch von ihren genannten Brüdern oder deren ehelichen 
männlichen Leibeserben herrührt. -Hierauf verpflichtet sie sich vor dem 
Notar unter Eid, jeder Rechtsbehelf dagegen ausgeschlossen. Der Ver­
zicht, der alleine zugunsten des Stammes der von Hatzfeldt geleistet 
ist, wird hinfällig, sofern ihre drei Brüder keine männlichen Leibeserben 
bzw. nur Töchter oder die männlichen Leibeserben ihreDseits keine sol­
chen hinterlassen. Alle anderen Bei- und Nebenfälle bleiben ihr vorbe­
halten. - Burkhard verpflichtet sich seinerseits dem Notar gegenüber 
durch Handschlag erblich auf den im Einvernehmen mit ihm geleisteten 
Verzicht. - Siegiervermerk des Dietrich von Winterfeld und des Christoph 
von Beulwitz für Ursula von Erlach, geb. von Hatzfeldt, sowie des Burk­
hard von Erlach. - Der Notar bestätigt den durch Ursula und Burkhard 
gelei,steten Verzicht. - Zeugen des Notariatsinstruments: Gottfried von 
Kötzschau und Christoph von Stangen, beide fürstlich anhaltische Hof­
junker. - Notariatsinstrument des genannten Notars Heinrich Carben 
von Mainz mit dessen Signet. - Siegler: Dietrich von Winterfeld, Chri­
stoph von Beulwitz, Burkhard von Erlach. 

Ausf., Perg., Sg. 1, 2 in Holzkapseln angehängt und erh., 3 ab. -
Nr. 1998. 

1600 Dezember 25 2110 
Vor Johann von Siegenhafen [Segenhaeven), Gerhard [Gerart) Anstel, 
Merois Laronnerder, Peter [Pitter) Dulzman, Wilhelm Cremers, Gerhard 
Mey, Johann Hans und Peter [Pitter) Flock, Schöffen des Hauptgerichts 
in der Domküsterei zu Anstel, verkauft der unverheiratete Albrecht von 
Lülsdorf [Lulßtorph) zu Gursinn, Herr zu Dattenberg [Dadenberg), an 
Karl von Maastricht [Mastricht) und seine Frau Sophie, Bürger und Bür­
getin in der Stadt Köln, für quittierte 500 Tlr. zu je 8 Kölner Mk. 4 Alb. 
kraft Erbkauf eine Erbrente von 5 Kasterer [Casterer) MI. Roggen markt-
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gerechter Frucht •sowie von 15 Tlrn. genannter W., die jeweils innerhalb 
von einem Monat nach Christmesse (Dezember 25) fällig ist. Er verpflich­
tet sich unter Eid, die Rente vom kommenden Jahr 1601 an in deren 
Wohnung [behausongh) in der Stadt Köln uneingeschränkt durch höhere 
Gewalt zu liefern. Hierfür setzt er den halben Hof zu Malsdorf [Mael­
storph) einschließlich Zubehör, wie er ihn von seinen Eltern erbte und 
in Besitz hat, .sowie bei Bedarf sein gesamtes Hab und Gut zu Unter­
pfand. Die Käufer oder ihr Anwalt können sich im Säumnisfalle durch 
die Schöffen oder durch sonstige Obrigkeit in den halben Hof zur Bei­
treibung aller Ausstände immittieren lassen. über die Höhe der Aus­
stände sind gegebenenfalls die bloßen Angaben der Käufer verbindlich. 
Wollen sie von ihrem Immissionsrecht dort keinen Gebrauch machen, 
so steht es ihnen frei, das gesamte übrige Hab und Gut mittels geist­
lichem oder weltlichem Recht bis zur Beitreibung aller Ausstände mit 
Beschlag zu belegen. Zur Sicherung der Rentenleistung verpflichtet Al­
brecht den jeweiligen Halbmann zu Malsdorf zu uneingeschränkter 
Rentenleistung aus den dort anfallenden Pachten, Einkünften und Gefäl­
len vor allen anderen Leistungen gegen Quittung. Die so aufgebrachten 
Leistungen sind so zu behandeln, als seien •sie an ihn erfolgt. Er ver­
pflichtet sich außerdem, die halben Hof auf die Dauer der Verschreibung 
nicht anderweitig zu belasten, zu veräußern oder ·sonst zu mindern, 
sondern instand zu halten. Bei Bedarf, auch bei Beschädigung dieser 
Urkunde, leistet er Ersatz und verschreibt zusätzliche Unterpfänder. Er 
verpflichtet ·sich vor den Schöffen unter Eid auf die Verschreibung. Die 
Käufer räumen ihm Einlösungsrecht der Rente bei Wahrung halbjähriger 
Kündigungsfrist ein. - Die Schöffen zu Anstel bestätigen den Empfang 
der Gerichtsgebühr. Die Rechte des Landes- und Lehnsherrn bleiben 
hierdurch ebenso unberührt wie die Rechte derjenigen, die bereits vor­
her eine Verschreibung auf das erwähnte Unterpfand erhielten, worüber 
die Käufer unterrichtet wurden. - Unterschrift des Albrecht von Lüls­
dorf. - Siegler: die Schöffen des Hauptgerichts in der Domküsterei zu 
Anstel; Albrecht von Lü1sdorf. 

Ausf., Perg. (durch Kassationsschnitte besch.), die Sg. ab. 
Nr. 1999. 

1601 Februar 9 2111 
Ma11silius von Paland, Herr zu Wachendorf, Frechen, Bachern, Wilden­
burg und Antweiler, Sohn des gestorbenen Marsilius von Paland, Herrn 
zu Wachendorf, Frechen und Bachern, und seiner gestorbenen Frau 
Klara, geb. Hase von Türnich (Haesin von Turnich), vereinbart mit Maria 
von Budberg (Botbergh), Tochter des Kaspar von Budberg zu Wankum 
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(Wanckum) und seiner gestorbenen Frau Anne, geb. von Rossum, fol­
gende Eheberedung: Sie versprechen einander die Ehe. Wegen des 
Heiratsguts vereinbaren sie die1s, nachdem Marsilius mit der gestorbenen 
Anna von Winkelhausen verheiratet war, und er dieser Haus, Herrlich­
keit und Güter von ihm zubrachte: er bringt in die jetzt zu schließende 
Ehe ein: was durch die Eheberedung mit Anna von Winkelhausen nicht 
berührt ist und, was er von Vater und Mutter erbte, soweit er hierzu 
berechtigt ist; was er von seinen Geschwistern Werner, Anna, Margare­
the und Klara von Paland erbte, die erbenlos starben; was er von seinen 
Schwestern Gertrud und Katharina von Paland, die mit Konrad von 
Boenen zu Berge [Bergh) bzw. mit Christoph von Rolshausen [Rolß-), 
Herrn zu Trimport (Triepfarten), verheiratet sind, sowie von seiner un­
verheirateten Schwester Cäcilie von Paland durch Verzicht gemäß gemei­
nem Recht, Landesgewohnheit und adeliger Übung erhielt oder künftig 
erhält; was ihm beim Tod seiner Onkel Reinhard und Ernund von Pa­
land zufiel; was ihm von Arnold Hase, Herrn zu Türnich, aus der Seiten­
linie zufiel oder künftig zufällt; alle ohmstück, auf die die Söhne vor 
den Töchtern Anwartschaft haben; alles, was er in die Ehe bzw. für die 
männlichen Erben einbringen kann, es seien Hoheit und Herrlichkeit, 
Häuser, Erbschaft, Allodial- oder Lehngüter, Gülten, Renten, Pfand­
schaften, Barschaften, Forderungen (actiones), Freiheiten und Gerechtig­
keiten ohne Rücksicht auf deren Lage, soweit er die.s jetzt oder künftig 
zu Eigentum hat. Hierzu gehören auch die Gelder, die er von denen von 
Winkelhausen durch eine mit ihnen vereinbarte Übertragung (trans­
action) nach deren vieljährigen Nutzungen und den ihm entstandenen 
Unkosten erhielt. Hierzu gehören schließlich die 50 000 Brabanter fl., die 
er wegen einer Forderung an Johann Pfeil von Scharfenstein durch Urteil 
des Reichskammergerichts erhielt. Dies bringt er insgesamt als Erbschaft 
in die Ehe ein, behält sich jedoch anderweitiges Verfügungsrecht zugun­
sten .seiner Kinder aus verschiedenen Ehen [vor unnd nachkindern) vor. 
- Maria erklärt sich ihrerseits bereit, zum Besten von Stamm und Namen 
der von Budberg auf Erbe und Güter von Vatel's Seite zu verzichten. 
Ihr Vater 'sagt ihr 12 000 Brabanter fl. an Heiratsgeld und Brautschatz 
zu, von denen 3 000 fl. nach dem Beilager, weitere 4 000 fl. innerhalb 
von 4 Jahren danach in 2 Teilen, die restlichen 5 000 fl. nach seinem 
Tod durch seine Erben und zwar ·spätestens innerhalb von einem Jahr 
danach zusammen mit 106 fl. 1 Ort Brabanter W. an Pension hierfür in 
Gold- und Silbermünzen in Marsilius' Gewah!'sam in bar zahlbar sind. 
Außerdem sagt Kaspar seiner Tochter standesgemäße Ausstattung mit 
Kleidern, Ketten und Kleinodien oder sogleich 2 000 Brabanter fl. hier­
für zu. Sobald Maria dies erhalten hat, ist sie hinsichtlich der väter­
lichen Güter abgegolten. Bei Bedarf hat sie einen entsprechenden Verzicht 

450 



zu leisten. Dagegen ve11spricb.t Kaspar förmlich, ihr deren Anteil an Erbe 
und Gütern von ihrer Mutter Seite erblich und zur freien Verfügung 
einzuräumen. Zahlt er die zugesagten 12 000 Brabanter fl. nicht, so hat 
Maria ungeachtet ihre,s Verzichts Beitreibungsrecb.t von dem, was von 
ihrem Vater an Erbe anfällt. überlebt Maria zusammen mit ihren Stief­
schwestern ihren Vater und ihre Brüder, ohne daß die,se männliche Er­
ben hinterlassen, ,so ist sie, da ihr Verzicht alleine zugunsten de,s Man­
nesstammes erfolgt, an allen väterlichen Gütern ohne Einschränkung 
ihrer Mitgift zu gleichen Teilen erbberechtigt. Auch Seiten- und Beifälle 
werden durch den Verzicht nicht berührt; ,sie bleibt daran neben ihren 
Schwestern, Brüdern und gesipten gleichberechtigt. - Hinterläßt Marsi­
lius sie mit gemeinsamen Kindern, so hat sie, solange sie Witwe bleibt, 
die Leibzucht an sämtlichen Gütern. Die Kinder hat sie hiervon zu unter­
halten, zu erziehen und zu gegebener Zeit im Einvernehmen mit beider­
seitigen Freunden ,standesgemäß auszustatten. Sobald sie als Witwe 
eine zweite Ehe eingeht, hat sie an Erbe, Gütern und Pfandschaften, die 
sie zubrachte, die Leibzucb.t. Von den durch Marsilius zugebrachten und 
erworbenen Gütern erhält sie dann 400 Brabanter fl. Leibrente. Den 
Kindern und deren Vormündern hat sie dann die väterlichen und müt­
terlichen Güter, die in die Ehe eingebracht, durch diese Eheberedung zu 
Erbschaft gemacht sowie erworben wurden, mit allen seit der Ehe dar­
auf ruhenden Lasten und Schulden einzuräumen. Bleibt ,sie Witwe, je­
doch kein Einvernehmen mit den Kindern bestehen, oder zieht ,sie es 
vor, alleine zu wohnen, so erhält sie zur Leibzucht die von ihr zuge­
brachten Güter, 600 Brabanter fl. jährlich und weitere 100 Brabanter fl. 
jährlich für eine Wohnung (behausung), wofür ihr Sicherungen auf die 
elterlichen Güter der Kinder zu verschreiben sind. Auch die Hälfte der 
beweglichen (gereide) Güter erhält sie dann zur Leibzucb.t, wogegen ihr 
Kleider und Kleinodien als persönlicher Besitz vorbehalten bleiben. Die 
andere Hälfte der beweglichen Güter sowie Wehrgerät bleiben dann den 
Kindern vorbehalten. - Sie kann als kinderlose Witwe oder, nachdem 
alle Kinder dem Vater im Tod gefolgt sind, das von ihr zugebrachte 
Heiratsgut als Eigentum an sieb. ziehen. Statt der Leibzucht an den durch 
Marsilius zugebrachten und allen sonstigen Gütern erhält sie Sicherun­
gen für 1000 Brabanter fl. jährlich, wogegen sie die Güter Marsilius' 
Erben einzuräumen hat. - Marsilius bleiben als kinderlosem Witwer 
die von ihm zugebrachten Güter vorbehalten, während er an dem Hei­
ratsgut, das Maria zubrachte, die Leibzucht hat. Die während der Ehe 
erworbenen Güter sind, vorbehaltlich anderweitiger Verfügung durch die 
Eheleute, nach beider Tod zwischen den beiderseitigen Erben einver­
nehmlich zu teilen. - Gemeinsame Kinder, die ohne eigene Leibeserben 
einem der beiden Eltern im Tod folgen, werden durch die Geschwister 
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und nicht durch Vater und Mutter beerbt. - Erbbesitz sind: alle Pfand­
schaften; angelegte Gülten und Renten; die genannten 50 000 Brabanter 
fl. und das, was davon angelegt ist. Etwaiger Erlös hiervon ist erneut 
anzulegen. - Notwendige Ergänzungen und Erläuterungen der Verein­
barungen sind im Einvernehmen mit Freunden vorzunehmen. Sind ein­
zelne Güter umstritten oder deren Eigenschaft festzustellen, so hat dies 
durch einen hierzu gebetenen Freund oder mehrere solche im gütlichen 
und nicht im Rechtverfahren zu erfolgen. - Die Eheberedung bleibt 
gültig, sofern einzelne der hierzu gebetenen Freunde diese infolge Ver­
hinderung oder Tod nicht unterschreiben oder besiegeln. - Mittler: von 
Marsilius' Seite: Hartrad (Hardhardt} von Paland, Herr zu Wiebelskir­
chen [Weinel-] und Dalenbroek [Dahlenbroich], Dahm Schellard von Ob­
bendorff [Schellardt uon Oppendorpff}, Herr zu Gürzenich [Gurtze-) und 
Wevorden (Weruerth}, Wilhelm von dem Bongard, Herr zu Heijen; von 
Marias Seite: Kaspar von Budberg, ihr Vater, Adrian von Bylandt zu 
Schwarzenberg, Reinhard von Vlatten. - Unterschrifts- und Siegierver­
merk der Aussteller sowie der Mittler. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Nr. 2000. 

1601 März 16, Köln 2112 
Erzbischof Ernst zu Köln etc., Kurfürst, belehnt Dr. jur. utr. Kaspar 
Gropper mit dem sog. Buseherhof [-haue] im Amt Linn (Lynn} einschließ­
lich Zubehör in gleicher Weise, wie dies dessen Vater Dr. jur. utr. Godt­
hart Gropper und zuvor Johann Köningh und dann Peter Gropper, zu­
gleich für seine Mutter und seine Brüder, vom Erzstift, zu Lehen trugen. 
Er bestätigt den durch Kaspar geleisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben 
seine, ,seiner Nachfolger, des Erzstifts und Dritter Rechte unberührt. -
Zeugen: Georg von der Leyen zu Saffig, Heinrich Schall von Bell zu 
Schwadorf und Friedrich Rörigh, kurkölnische Lehnsleute. - Siegler: der 
Aussteller.- Auf dem Bug: Schreibervermerk des J. [D]aisenheim. 

Ausf., Perg., Sg. besch. - Nr. 2001. 

1601 Mai 1 a. St. 2113 
Heinrich [Henrick] Baede sowie Berthold [Bartholdt] Baede, der zugleich 
seine Frau Jenneken Meisters vertritt, verkaufen an Johann von Witten­
horst für eine quittierte Geldsumme kraft Erbkauf 25 Karolusfl. Erb­
rente zu je 20 gefalwerten Brabanter Stübern, die gemäß hierüber vor­
liegender Haupturkunde jeweils am Tag vor Pfingsten von dem etwa 5 
holländische M. großen und die Oplaeden groen ruesende genannten 
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Stück Weideland [ (?) roeylandtz) im Kirchspiel Angeren im Amt Ober­
betuwe zu leisten ist. Das Stück reicht nach Norden an den hoegenroardt 
der von Wylich, nach Süden und Westen an den gemeinen Bannteich, 
während darüber ein Baumstück [bongardt) gelegen ist, der Greitgen, 
Witwe des Eoert von Harff, gehört. Sie verzichten gemäß Landrecht von 
Oberbetuwe auf die Erbrente zugunsten des Käufers, sodaß er hierüber 
gemäß Haupturkunde verfügen kann. - Siegler: die Aussteller, Jeneken 
Meisters sowie Egbert oan Will, Richter zu Huissen, und Geritt Korck­
man, beide Erbpächter im Amt Oberbetuwe. 

Ausf., Perg., Sg. 1-5 erh. - Nr. 2002. 

1601 Mai 19, Hornburg 2114 
Ludwig von Sayn, Graf von Wittgenstein, belehnt, zugleich für seine 
Erben und Nachkommen, den Franz von Hatzfeldt zu Merten, Herrn zu 
Wildenburg und Schönstein, zugleich als Bevollmächtigten seiner Vettern 
Heinrich, Wilhelm, Bernhard und Sebastian sowie Johann Gebhard von 
Hatzfeldt, alle Herren zu Wildenburg, Weisweiler und Schönstein, die 
ihrerseits zugleich ihre minderjährigen Vettern Johann Adrian von Hatz­
feldt zu Werther und Georg Hermann [von Hatzfeldt] zu Fleckenbühl 
[-buhl] vertreten, mit einem Anteil an Kirchspiel und Gericht Friesen­
hagen [gemäß Belehnung von 1456 September 25]. - Siegler: der Aus­
steller. 

2 Ausf. (I, II), Perg., Sg. (I, II] erh. - Rv.: I] Taxa 8 aurei floreni 
(17. Jh.]. - Vgl. Reg. Nr. 378.- Nr. 2003. 

1601 Mai 31 2115 
Heinrich von Scheid gen. Weschpfennig (oom Scheidt gen. Weßpfenning) 
und seine Frau Anna, geb. von Seelbach gen. Lohe, verkaufen an Franz 
und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und Schön­
stein, sowie an Georg (Jörge) [von Bockenförde gen.] Schüngel zu Echt­
hausen und Wocklum als vom Reichskammergericht bestätigten Vor­
mündern ihres minderjährigen Vetters und Pflegesohnes Johann Adrian 
von Hatzfeldt ;m Werther für quittierte 650 Rader fl. Wildenburger W. 
zu je 24 Alb. eine Erbrente von 39 Rader fl. genannter W. Sie ver­
pflichten sich, die Rente vom kommenden St. Martinstag (November 11) 
an jeweils innerhalb von 14 Tagen vor und nach diesem Termin aus 
den Einkünften ihrer Höfe und Güter zu Staade [Stade) im Kirchspiel 
Friesenhagen und zu Alteweier (Altenroeyer) im Kirchspiel Wissen, die 
beide in der Herrschaft Wildenburg gelegen sind, zu Wildenburg an den 
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Rentmeister des Johann Adrian zu leisten. Hierfür setzen sie die ge­
nannten Höfe und Güter zu Unterpfand. Bei Bedarf ersetzen sie die vor­
liegende Urkunde. Sie le1sten der Erbrente wegen Währschaftsverspre­
chen und 'setzen hierfür ihr Hab und Gut zu Unterpfand, soweit dies 
vonnöten ist. Die Käufer räumen ihnen Einlösungsrecht der Rente je­
weils innerhalb von 14 Tagen vor und nach Pfingsten zu Wildenburg 
mit der Verkaufssumme zuzüglich etwaigen Rückständen bei Wahrung 
vierteljähriger Kündigungsfrist ein. - Nachtrag: Obwohl der Hof zu 
Alteweier in die Verschreibung einbezogen ist, soll lediglich der Hof zu 
Staade als Unterpfand hierfür dienen und die Rente lediglich von dort 
gegen Quittung zu leisten sein. - Untetschriften der Aus,steller. - Sieg­
ler: Heinrich von Scheid gen. Weschpfennig. - Uf Pfingsten. 

Ausf., Perg., Sg. ab. - Nr. 2004. 

1601 Juli 28 2116 
Johann Mant von Scheid (Manth vom Scheidt) gen. Weschpfennig zu 
Beuinghausen (Beyck-) verkauft an Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, für 800 fl., wie in der Herrschaft 
Wildenburg gültig, zu je 24 Alb. kraft ErbkaUf den Hof zu Widderbach 
(in der Wider-) einschließlich Zubehör im Kirchspiel Wissen innerhalb 
der Herrschaft Wildenburg, soweit er ihn von seinen Großeltern (vor­
eitern) erbte und in Besitz hatte. Da Sebastian an Johann auf Grund 
einer Gültverschreibung, die dieser für seinen Bruder G[otthard] Mant 
von Scheid [gen. Weschpfennig] aus,stellte, eine Forderung von 250 Tlrn. 
zu je 31 Alb. genannter W. hat, auf die am kommenden St. Martinstag 
[November 11) 30 Tlr. genannter W. an Pension für 2 Jahre ausstehen, 
sodaß zusammen 361 Tlr. 16 Alb. aus~stehen, wird Folgendes vereinbart: 
Sebastian zieht dies von der Kaufsumme ab und zahlt Johann am kom­
menden St. Martinstag restliche 38 fl. 3 Alb. von der Hälfte der Kauf­
summe. Die andere Hälfte der Kaufsumme tritt J ohann an Friedrich von 
Neuhof (vom Neroerhoff) gen. Ley ab, sodaß dieser sich mit Sebastian 
wegen deren Leistung einigt. Sebastian stellt Friedrich eine neue Ver­
'schreibung aus, löst die bei Friedrich hinterlegte Verschreibung aus und 
überantwortet sie Johann. Da der Hof von Heinrich, Wilhelm sowie dem 
minderjährigen Johann Adrian von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, zu 
Lehen geht, trifft Johann mit ihnen ohne Sebastians Zutun die not­
wendigen Vereinbarungen. Auch stellt er Sebastian des Erbkaufs wegen 
eine besiegelte Auftragungsurkunde zu. - Unterschriftsvermerk des Se­
bastian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, sowie des Ausstellers. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. [durch Mäusefraß besch.). - Nr. 2005. 
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1601 August 20 2117 
Reinhard von Lützeroth (Leuzenradt} zu Forst verkauft an Franz von 
Hatzfeldt zu Merten, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, durch Ver­
mittlung von Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf. Herrn zu Wildenburg, 
für 500 Reichstlr. kraft Erbkauf gemäß Recht und Landesgewohnheit den 
von .seinem gestorbenen Vater Johann von Lützeroth ererbten neuen Bau 
(neroen baro] im mittelsten platze innerhalb der Freiheit Schönstein mit 
dem Wasch- und Viehhaus sowie mit der Scheuer im untersten platze 
dort, nachdem sie dies in Augenschein genommen hatten. Franz zahlt 
die Kaufsumme an kommenden Ostern (in negsten kunnfftige oster fe­
rien] (1602 April 4) ungeteilt in bar. Reinhard stellt ihm eine Auftra­
gungsurkunde gemäß Landesgewohnheit und Gerichtsrecht mit den not­
wendigen Sicherungen zu. Hierauf verpflichten ·Sie sich gegenseitig durch 
Handschlag. - Beide Parteien nehmen je eine der beiden Ausfertigungen 
der Vereinbarungen an sich. - Siegler: die Aussteller (Petschaft), die 
auch unterschreiben. 

Ausf., Pap., Sg. 1, 2 unter Papierstreifen aufgedr. - Beiliegend: 
Quittung des Reinhard von Lützeroth für Franz von Hatzfeldt von 
1602 April 27 zu For,st über den Empfang von 500 Reichstlrn., mit 
Reinhards Untel'schrift. - Ausf., Pap. - Nr. 2006. 

1601 August 22 2118 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg und Schön­
stein, war mit Johann Mant von Scheid gen. Weschpfennig zu Beuing­
hausen (Beyhekhausen}, von dem er dessen Hof zu Widderbach im 
Kirchspiel W1ssen innerhalb der Henschaft Wildenburg erblich gekauft 
hatte, gemäß Kaufvertrag übereingekommen, er solle zur Kürzung des 
Kaufpre1ses an Friedrich von Neuhof [vom Neroenhoff] gen. Ley zu 
Gervershagen 400 fl. zu je 24 Alb. Wildenburger W. zahlen, zu deren 
Leistung Johann verpflichtet war. Sebastian kommt daher mit Friedrich 
überein, er werde ihm von den 400 fl. zum St. Martinstag (November 11) 
1602 100 fl. zuzüglich 20 fl. Pension und danach jeweils zu diesem Ter­
min 100 fl. zuzüglich 5 von 100 Pension für die noch ausstehende Summe 
bis zur vollen Leistung der 400 fl. zahlen. Der Hof zu Widderbach dient 
hierfür als Unterpfand. - Beide Parteien nehmen je eine Ausfertigung 
des doppelt ausgefertigten Vertrages an sich. - Siegler: die Aussteller 
(Petschafte), die auch unterschreiben. 

Ausf., Pap., Sg. 1, 2 unter Papierstreifen aufgedr. - Nr. 2007. 
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1601 August 26 2119 
Kaspar und Rötger Gehrüder Rump (Rumpff) sowie Friedrich Dietrich 
Rump, Herr zu Siegburg (Hohen Sybergh), bekunden dies: ihr unterdes­
sen gestorbener Bruder und Vater Dietrich Rump zu Valbert (Varen-J 
trug den adeligen Sitz Valbert (Rumpffs Varnbert) im Kirchspiel und 
Gericht ödingen einschließlich Zubehör von sämtlichen von Hatzfeldt, 
Herren zu Wildenburg, zu Mannlehen. Außer Dietrich starben unterdes­
sen auch alle seine Söhne weltlichen Standes. Da Friedrich Dietrich, der 
in das Kloster zu Siegburg eintrat, gemäß Lehnsrecht zu dem Mannlehen 
nicht fähig ist, hätten Kaspar und Rötger ,sich hiermit belehnen lassen 
können. Da ·Sie jedoch Bedenken trugen, die von ihrem gestorbenen Bru­
der hinterlas·senen Töchter weltlichen Standes hiervon auszuschließen, 
übertragen sie ihrem Schwager Johann von Lintloe, der mit Elisabeth 
Rump, des gestorbenen Dietrich Tochter und Friedrich Dietrichs Schwe­
ster, verheiratet tst, zugleich für seine Mannlehnserben, ihre Lehnsfol­
gerechte- und -an·sprüche an dem Mannlehensgut Valbert, sodaß er sich 
von denen von Hatzfeldt hiermit belehnen lassen und dies unbeeinträch­
tigt durch sie nutznießen kann, jeder Rechtsbehelf dagegen ausgeschlos­
sen. - Siegler: die Aussteller, die auch untevschreiben. 

Ausf., Perg., die Sg. ab. - Nr. 2008. 

1601 August 26 2120 
Johann Mant von Scheid gen. Weschpfennig zu Beuinghausen verkauft 
an Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu Wildenburg und 
Schönstein, und seine Frau Lucie von Hatzfeldt, geb. von Sickingen, 
Frau zu Wildenburg und Krottorf, für eine quittierte Geldsumme kraft 
Erbkauf den Hof zu Widderbach einschließlich Zubehör im Kirchspiel 
Wissen innerhalb der Hervschaft Wildenburg in dem Umfang, in dem 
seine gestorbenen Eltern und dann er selbst dies innehatten. Er ver­
zichtet hierauf zugunsten des Käufers, nachdem der Hof dreimal in der 
Pfarrkirche zu Wissen feilgeboten war, und leistet dieserhalb Währ­
schaftsversprechen. - Unterschrift des Ausstellers. - Siegler: der Aus­
steller, Hermann Lippe und Peter [von] Dermbach (Dürren-), Schultheißen, 
sowie Wilhelm zu Loch, Thile zu Honigsessen, Johann Dauster zu Rei­
fenrath, Johann Fluch zu Bruchen (Fiauch zum Bruch), Johannes Schmidt, 
Rörich Bungarten und Heinrich Oberzeroer, Schöffen des Gerichts Wissen 
[Schöffenamtssiegel). 
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bastian uon Hatzfeldt und Luciam uon Sickingen, herren und fraro 
zu Wildenberg, eheleuthe, vor und umb 800 R[eichs.]gulden am 
26. Augusti 1601 (17. Jh.). - Nr. 2009. 

1601 August 28, Wildenburg 2121 
Heinrich, Franz, Wilhelm und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren 
zu Wildenburg, Schönstein und Weisweiler, sowie Georg [von Bocken­
förde gen.] Scb.üngel zu Echthausen und Wocklum bekunden, zugleich 
als vom Reichskammergericht bestätigte Vormünder ihres jungen Vetters 
Johann Adrian von Hatzfeldt, Folgendes: Der gestorbene Dietrich Rump 
zu Valbert und sein gestorbener Vater Dietrich Rump trugen das Haus 
Valbert mit den zugehörigen Gütern von ihnen zu Mannlehen. Nachdem 
nächst Dietrich auch seine männlichen Lehnserben gestorben sind, wäh­
rend der alleine noch lebende Sohn Friedricb. Dietrich in den geistlichen 
Stand getreten und in das Kloster Siegburg (Hohen Siegberg) eingetreten 
ist, •Sodaß er nicht lehnsfähig ist, hinterließ Dietrich keine näheren Lehns­
nachfolger und -erben außer .seinen Brüdern Kaspar und Rötger Rump, 
die mit dem Lehen hätten belehnt werden können. Diese baten jedoch 
im Hinblick auf ihr fortgeschrittenes Alter und mangels eigenen männ­
lichen Lehnserben, sie möchten Elisabeth, die Tochter ihres gestor­
benen Bruders, zur Verbesserung ihrer standesgemäßen Ausstattung 
und deren Gemahl Johann von Lintloe (-teloh) hiermit belehnen. Sie ge­
ben nach anfänglichen Bedenken, das Lehen von den Rump auf eine 
andere lini übergehen zu lassen, und entgegen ihrer ursprünglichen Ab­
sicht, das Lehen zu gegebener Zeit als erledigt einzuziehen, dem Antrag 
statt, nachdem der Kurfürst zu Köln 'sieb. für Johann als seinem Kam­
merjunker einsetzte, zumal dieser als adelige rittermäßige Pe11son die 
Lehnspflichten wie seine Vorgänger erfüllen kann. Ihnen traten Kaspar 
und Rötger bereits ihre bisherigen Gerecb.tigkeiten an dem Lehen ab 
und stellten ihnen hierüber eine besiegelte Urkunde aus. Sie belehnen 
daher unbescb.adet der Gerechtigkeit und Herrschaft [ directi dominii), 
die sie und ihre Nachkommen als Herren zu Wildenburg an dem Mann­
lehen haben, den Johann von Lintloe und ·seine männlichen Lehn,serben 
mit dem Haus Valbert und den zugehörigen Gütern.- Sie bestätigen den 
durch Johann geleisteten Lehnseid. Von dem Lehen darf er ohne Ein­
vernehmen mit ihnen nichts abteilen, verkaufen oder versetzen, hat dies 
vielmehr, soweit dies bereits geschehen ist, möglichst wieder zu be­
schaffen. Stirbt er ohne männliche Lehnserben, so fällt ihnen das Lehen 
als Mannlehen heim. Ihre, ihrer Erben als Herren zu Wildenburg oder 
Dritter Rechte bleiben hierdurch unberührt. - Zeugen: Peter von Die-
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zenkausen (Ditzingkhausen) zu Ellingen und Peter [von] Dermbach, 
Landschultheißen, beide Lehnleute der Herrschaft Wildenburg. - Siegler­
vermerk der Aussteller. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2123. - Nr. 2010. 

1601 August 28 2122 
Johann von Lintloe stellt Heinrich, Pranz, Wilhelm und Sebastian Vettern 
von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, Weisweiler und Schönstein, sowie 
Georg [von Bockenförde gen.] Schüngel zu Echthausen und Wocklum, 
die zugleich als vom Reichskammergericht bestätigte Vormünder ihren 
jungen Vetter Johann Adrian von Hatzfeldt vertreten, einen Revers aus 
über die gemäß inserierter Urkunde vom gleichen Tage vorgenommene 
Belehnung mit dem Haus Valbert und den zugehörigen Gütern, wie be­
reits sein gestorbener Schwiegervater Dietrich Rump zu Valbert und des­
sen gestorbener Vater dies von ihnen und ihren Vorfahren [voreltern) 
zu Lehen trugen. - Siegler: der Aussteller (Ringpetschaft, da er noch kein 
Siegel hat). 

Ausf., Perg., Sg. ab. - Beiliegend: 1) Verbessertes Konzept (17. 
Jh.), Pap; 2) 2 Abschr. (I, II), (17. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2121. 
- Nr. 2011. 

1601 August 28 a. St., Wildenburg 2123 
Heinrich, Pranz, Wilhelm und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren 
zu Wildenburg, We1sweiler und Schönstein, sowie Georg [von Bocken­
förde gen.] Schüngel zu Echthausen und Wocklum bekunden, zugleich als 
vom Reichskammergericht bestätigte Vormünder des Johann Adrian von 
Hatzfeldt, Sohn des gestorbenen Adrian von Hatzfeldt, Folgendes: Nach­
dem Kaspar und Rotger Rump, Herren zu Siegburg (Hohen Siegbergk), 
eine von ihnen unterschriebene und besiegelte Auftragungsurkunde vor­
gelegt hatten, belehnten sie .selbst Johann von Lintloe, der Elisabeth, 
Tochter des gestorbenen Dietrich Rump, geheiratet hatte, mit Haus Val­
bert (Var-) und den zugehörigen Gütern zu Mannlehen. Sie übertrugen 
damit das Lehen gemäß Belehnungsurkunde und dem darüber ausge­
stellten Revers von Stamm, Namen und lini der Rump auf diejenigen der 
von Lintloe. Sie räumen Elisabeth auf Johanns Antrag für den Fall, daß 
er ohne männliche Lehnserben stirbt und das Lehen heimfällt, das Recht 
ein, dies auf Lebenszeit gemäß Leibzuchtrecht zu nutzen. Elisabeth hat 
vor Antritt der Leibzucht Sicherungen dafür zu geben, daß ·sie das Lehen 
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währenddessen nicht mindert, sondern instand hält. - Unterschrifts- und 
Siegiervermerk der Aussteller. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Nr. 2012. 

1601 Oktober 24, Mainz 2124 
Vor Georg Molitor, öffentlichem Notar kraft kaiserlicher Gewalt, Sekre­
tär [secretarius) des Domkapitels zu Mainz, sowie vor den im Folgenden 
genannten Zeugen benennt Ernund von Hatzfeldt, Domkanoniker zu 
Mainz, Kanoniker zu St. Alban vor Mainz, in der Sakristei der dortigen 
Domkirche gegen 9 Uhr vormittags kraft Benennungsrecht dem Alter 
nach, das 1584 bei der Domkirche in Mainz eingeführt wurde, .seinen 
jungen Verwandten Heinrich von Hatzfeldt als geeignet und der Ab­
stammung nach berechtigt, um das nächste frei werdende Kanonikat in 
der Domkirche zu Mainz, zu dem ihm das Benennungsrecht zusteht, ein­
zunehmen. Seine Benennung ,soll im gegebenen Falle gültig sein. - Den 
Notar fordert er auf, ihm hierüber ein Notariatsinstrument und bei Be­
darf mehrere solche mitzuteilen. - Zeugen: Werner Haussen, Andreas 
Heil, beide Domvikare zu Mainz. - Notariatsinstrument des genannten 
Nota11s Georg Molitor, mit dessen Signet. 

2 Ausf. (1, II), Perg. - Rv.: I) Acta et admissa in capitulo, 26. Oc­
tobris 1601, dhombsecretarius (glztg.). - Nr. 2013. 

1601 November 9 2125 
Heinrich Linke [Lyncke] zu Geilhausen [Gilhaussen] quittiert im Namen 
von Hermann Haß sowie von Drutgen und Maria, die schreibunkundig 
sind, dem Franz [von Hatzfeldt] den Empfang von 19 Rader fl. 2 Alb., 
nachdem ·sie auf die Bauten [beue] zu Schönstein verzichteten. - Unter­
schrift des Ausstelle11s. 

Ausf., Pap. - Rv.: Quitanz von Johann Nöchers seligen letzten hin­
dern wegen zalung der bero zu Schonstein etc. (glztg.). - Nr. 2014. 

1601 November 11, Marburg 2126 
Ludwig der Ältere Landgraf zu Hessen etc. hatte auf Antrag von Franz, 
Johann Ludwig, Wilhelm, Bernhard und Sebastian Gehrüdem und Vet­
tern von Hatzfeldt zu Wildenburg ein Manngericht bestellt, vor dem 
deren Forderungen wegen des Anteils de.s gestorbenen Johann von Hatz­
feldt an Schloß und Stadt Hatzfeld einschließlich Zubehör sowie wegen 
anderen Lehns- und näher bezeichneten Stammgütern verhandelt wurden, 
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die von dem genannten Johann von Hatzfeldt a1s Letztem seiner Linie 
herrühren. Obwohl er die Angelegenheit hätte weiterhin rechtlich ver­
handeln lassen können, wobei Aussicht bestand, daß er den Prozeß teil­
wetse gewönne, ging er auf die Bereits.chaft der von Hatzfeldt ein, sich 
die·serhalb zu vergleichen, um die sonst unvermeidlichen Weitläufigkeiten 
und Belastungen zu vermeiden. Die von Hatzfeldt hatten zu erkennen 
gegeben, sie seien bei Zahlung eines Geldbetrages bereit, auf ihre ge­
nannten Ansprüche zu verzichten. Er bietet daher, obwohl er hierzu 
nicht verpflichtet ist, Folgendes an, um die seit vielen Jahren anhängige 
Angelegenheit zu beenden: Gegen 5 000 fl. zu je 26 Alb., zahlbar je zur 
Hälfte in der Woche nach Reminiscere des Jahres 1602 (März 3) und am 
darauffolgenden St. Michaelstag (September 29) in Marburg gegen Quit­
tung, verzichten die Vettern von Hatzfeldt erblich auf die genannten 
Ansprüche und Forderungen, liefern die hierauf bezüglichen Urkunden 
und Unterlagen aus und räumen ihm die Güter zu erblichem Eigen und 
zu uneingeschränkter Nutzung ein. Der Vertrag, den er 1572 mit Appo­
lonia von Hatzfeldt, geb. von Löwenstein [Le-J, sowie mit Agnes von 
Hatzfeldt, Mutter und Schwester des gestorbenen Johann, .schloß, bleibt 
gültig. Der [15]88 mit Johann Ludwig von Hatzfeldt vereinbarte Kauf 
wegen dessen Anteil an Schloß und Stadt Hatzfeld einschließlich Zubehör 
sowie wegen weiteren Gegenständen wird bestätigt, soweit die Vettern 
von Hatzfeldt daran beteiligt sind. Der dieserhalb geführte Manngerichts­
prozeß wird jedoch niedergeschlagen. - Sebastian verspricht, zugleich für 
•seine Vettern, die notwendige Zustimmung innerhalb von 4 Wochen zu­
zustellen, damit dann entsprechende Vertragsurkunden von beiden Sei­
ten vollzogen werden können. - Unterschrift von Ludwig [dem Älteren] 
Landgrafen zu Hessen, Sebastian von Hatzfeldt, Sittich von Berlepsch 
[-lepß], hessi.schem Statthalter, Kaspar Magnus Schenk zu Schweinsberg, 
Erbschenk zu Hessen, Siegfried Glotz, hessischem Kanzler, Philipp Ghe­
lius, hessischem Kammerme1ster, und Dr. jur. utr. Jakob Jungmann, hessi­
schem Rat. - Siegler: Ludwig [der Ältere] Landgraf zu Hessen, Sebastian 
von Hatzfeldt, Sittich von Berlepsch, Kaspar Magnus Schenk von 
Schweinsberg, Siegfried Glotz, Philipp Ghelius und Dr. jur. utr. Jakob 
Jungmann. 

Ausf., Pap. (Lage von 2 Doppelblättern, mit rot-gold-blauer gedreh­
ter Hanfschnur geheftet), Sg. 1-7 aufgedr. Beiliegend: Abschr. (17. 
Jh.), Pap. - Nr. 2015. 

1601 November 19 2127 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg, quittiert sei­
nem Vetter Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weis-
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weiler, und seinen Erben den Empfang von 1 050 Frankfurter fl. wegen 
der Hälfte der Sassenrothschen (-rodts) Güter innerhalb der Herrschaft 
Wildenburg im Kirchspiel Wtssen. Zunächst hatte der Verkäufer Johann 
von Langenbach gen. Sassenroth (-rodt) ihm gemäß besonderem Vertrag 
(contracten) diesen Betrag für St. Martinstag (November 11) des lau­
fenden Jahns 1601 zugesagt. - Siegler: der Aussteller, der auch unter­
schreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Nr. 2016. 

1601 November 24, Hatzfeld 2128 
Elisabeth von Hatzfeldt zu Hatzfeld (-feldt) quittiert ihrem Vetter Se­
bastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, 
den Empfang von 200 Frankfurter fl. Kapital, die Sebastian an sie im 
Namen ihres Brudel's Bernhard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, 
entrichten ließ. - Unterschrift der Ausstellerin. 

Ausf., Pap. - Nr. 2017. 

1601 November 29 2129 
Schultheissen und Schöffen des Gerichts Wis,sen bekunden dies: Johann 
Nocher zu Schönstein [Schonnen-J blieb bei seinem Tod Gerhard Kremer 
zu Wissen und seiner Frau Sophia, Treingen zu Hammer sowie Glas 
und Freugen zu Oberdurwittgen (-roitgen) einen beträchtlichen Geldbetrag 
schuldig. Um diesen zu erlangen, ließen die Gläubiger Johanns neues 
Haus (behausung) zu Schönstein mit Scheuer und Stallung daneben, die 
hierfür zu Unterpfand gesetzt waren, in der Kirche [zu Wissen] feilbieten 
und nach Ablauf von Jahr und Tag schätzen. Sie verfuhren dieserhalb 
auch sonst gemäß Gerichtsrecht und -gewohnheit. Da niemand von Jo­
hanns Erben enschien, um das Unterpfand einzulösen, immittierte das 
Gericht die Gläubiger antragsgemäß in das Unterpfand und setzte sie 
a1s Eigentümer und Besitzer darin ein. Diese verkauften daraufhin die 
Bauten (gebero) an Pranz von Hatzfeldt zu Merten, Herrn zu Wildenburg 
und Schönstein, und seine Frau Elisabeth von Hatzfeldt, geb. von Plet­
tenberg, für eine quittierte Geldsumme kraft Erbkauf und verzichteten 
hierauf erblich zu deren Gunsten, sodaß die Käufer künftig hierüber und 
unbeeinträchtigt durch Johanns Erben oder die Verkäufer verfügen kön­
nen. Den zuvor geschätzten Betrag erhielten sie, soweit er über die jetzt 
geleistete Summe hinausgeht, bereits von Johanns Kindern und Erben, 
als diese das Unterpfand vor Gericht an sie abtraten. Sie leisten Währ­
,schaftsversprechen gegenüber etwaigen Forderungen von Johanns Kin­
dern und Erben. - Siegler: Hermann Lippe und Peter zu Dermbach, 
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Schultheissen, Wilhelm zu Loch, Johannes Schmit, Heinrich Opperzeuger, 
Rorich Baumgart, Johann Duist zu Reifenrath, Johann Fluch zu Bruchen 
und Tiei zu Honigsessen, Schöffen des Gerichts Wissen (Gerichts,siegel). 

Ausf., Perg., Sg. erh. - Rv.: Anno 1601 hatt Frantz von Hazfelt 
hier [jegles] haus erkauffet (17. Jh.). - Nr. 2018. 

1601 Dezember 18 2130 
Peter von Heiden gen. Rungeringhausen [vom Heide gen. Hüngeringk­
hausen) zu Alpe verkauft an Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wilden­
burg und Weisweiler, und seine Frau Johanna von Hatzfeldt, geb. von 
Brempt, Frau zu Wildenburg und Weisweiler, für eine quittierte Geld­
summe kraftErbkauf den Hof zu Oberhausen [Obern-) in der Herrschaft 
Wildenburg und im Kirchspiel Friesenhagen einschließlich Zubehör in 
dem Umfang, wie seine Vorfahren [voreltern) und er selbst dies inne­
hatten. Die Hoheit [hohe obrigkeit) des minderjährigen Johann Adrian 
von Hatzfeldt daran bleibt hierdurch unberührt. Er verzichtet auf das 
verkaufte Gut zugunsten des Käufers und leistet dieserhalb Währschafts­
versprechen. - Siegler: der Aussteller; Peter zu Dermbach, Landschult­
heiß der Herrschaft Wildenburg; Theis zu Staade, Klein Johann zu Steeg 
und die übrigen Gerichtsschöffen zu Friesenhagen [Schöffenamtssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. 1 ab, 2 stark besch. - Nr. 2019. 

1601 Dezember 27, Wildenburg 2131 
Heinrich und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, 
die zugleich ihren jungen Vetter und Pflegesohn Johann Adrian von 
Hatzfeldt zu Werther vertreten, belehnen Johann, Sohn des ge,storbenen 
Jost Johann zu Salchendorf, zugleich für seine Miterben, mit dem die 
Engelsherger Mark genannten Gut zu Salchendorf [-chindorft) in dem 
Umfang, wie dessen Vater dies von ihnen, ihren Vorfahren und der 
Herrschaft Wildenburg zu Lehen trug. - Sie bestätigen den durch J ohann 
dieserhalb geleisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre, ihrer Erben und 
Nachkommen, der Herrschaft Wildenburg und Dritter Rechte unberührt. 
- Zeugen: Peter zu Dermbach, Landschultheiß, und Rötger Weg, beide 
wildenburgische Lehnsleute. - Siegiervermerk der Aussteller. 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2132. -
Nr. 2020. 

1601 Dezember 27 2132 
Johann, Sohn des gestorbenen Jost Johann zu Salchendorf, stellt Hein­
rich und Sebasti.an Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und 
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Schönstein, einen Revers aus über die gemäß inserierter Urkunde vom 
gleichen Tage vorgenommene Belehnung mit dem die Engelsherger Mark 
[-berg marck] genannten Gut einschließlich Zubehör. Er verpflichtet sich, 
zugleich für seine Miterben, auf die mit der Belehnung übernommenen 
Pflichten. - Siegler: Ernst Schmidt, Rentmeister zu Wildenburg. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Vgl. Reg. Nr. 2131. -
Nr. 2020. 

1602 Januar 23, Trarbach 2133 
Philipp Ludwig Feürer gen. Weickman und seine Frau Anna Margarethe, 
geh. von Seelbach, verkaufen an ihre Schwäger und Vettern Konrad und 
Gottfried von Seelbach gen. Quadfas.sel, die zugleich deren Bruder Phi­
lipp von Seelbach vertreten, kraft Erbkauf ihre Güter und Gerechtsame 
im Seelbacher Grund, zu Herborn, Dillenburg, Bicken und andernwärts, 
soweit sie zum Haus Zeppenfeld gehören, wohin auch die fälligen Zin­
sen und Pachten geliefert werden, ferner den Hof Wilnsdorf (Wilgans­
dorffJ einschließlich Zubehör, ausgenommen jedoch die strittige Mühle 
zu Zeppenfeld. Da die verkauften Güter den Käufern sowie Johann Beh­
len und Engelbert Gross für 880 fl. 4 Pf. veJ.1setzt waren, zogen die 
Käufer diesen Betrag von der Kaufsumme in Höhe von 1 800 fl. ab, so­
daß sie restliche. 919 fl. 23 Alb. 4 Pf. zahlten. Die Verkäufer quittieren 
den Empfang der Kaufsumme. Sie leisten der verkauften Güter wegen 
Währschaftsversprechen und setzen hierfür ihre liegenden und fahrenden 
Güter zu Unterpfand, soweit dies vonnöten ist. - Siegler: die Aussteller, 
die auch unter.schreiben. 

Ausf., Perg. (stockfleckig), Sg. 1 erh., 2 ab. - Nr. 2021. 

1602 Februar 10, Marburg 2134 
Nachdem Johann von Hatzfeldtim Jahre 1570 gestorben war, entstanden 
Streitigkeiten zwischen Ludwig [dem Älteren] Landgrafen zu Hessen etc. 
auf der einen Seite und denen von Hatzfeldt zu Wildenburg, Johanns 
Vettern und Agnaten, auf der anderen Seite, da Ludwig die Hälfte Jo­
hanns von Schloß und Stadt Hatzfeld einschließlich Zubehör sowie an 
den zugehörigen Gütern, die Johann von ihm sowie von seinen Eltern 
und Vorfahren zu Lehen trug, als eröffnet und heimgefallen ansah. Da­
bei beließ er Appolonia von Hatzfeldt, geh. von Löwenstein, sowie 
Agnes von Hatzfeldt, Johanns Mutter und Schwester, die beide unter­
dessen gestorben sind, bei deren Rechten an den Gütern gemäß beson­
deren VeJ.1Schreibungen. Während Ludwig die,s alles bisher in Besitz und 
Gebrauch hatte, betrachteten sich die von Hatzfeldt gemäß angeblichem 
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Nachfolgerecht [angegebenen succession rechten) als hierzu befugt. Lud­
wig bestellte daher auf Ersuchen von Franz, Johann Ludwig, Wilhelm, 
Bernhard und Sebastian Gebrüdern und Vettern von Hatzfeldt zu Wil­
denburg Lehnsleute von ihm als Manngericht, vor dem die Klage der von 
Hatzfeldt und der Rechtsstandpunkt [rechtliche notturfft) Ludwigs ver­
handelt wurden. Während zunächst beide Seiten im Rechtsverfahren zu 
obsiegen hofften, zogen die von Hatzfeldt die für .sie und ihre Erben 
damit verbundenen Mühen, Kosten und Weitläufigkeilen in Betracht. An­
gesichts ihrer verwandtscliaftlichen Beziehungen zum Fürstentum Hessen 
gaben sie gütlichem Vergleich den Vorzug, statt einen rechtlichen Ent­
,scheid abzuwarten. Es wird daher folgender Erbvergleich vereinbart: 
Ludwig läßt denen von Hatzfeldt 5 000 fl. zu je 26 alb. ungeteilt in bar 
gegen Quittung entrichten. Diese verzichten ihrerseits auf Klagen und 
Forderungen gegen Ludwig wegen einer Hälfte von Schloß und Stadt 
Hatzfeld einschließlich Zubehör sowie mit den zugehörigen Gütern, so­
weit die,s Johann von Hatzfeldt und die mit ihm ausgestorbene Linie zu 
einem Teil vom Fürstentum Hessen zu Lehen trug, zu einem weiteren 
Teil aber von anderen zu Lehen trug, der dann durch Vertrag an das 
Fürstentum Hessen gelangte, bzw. angeblich mit anderen Linien der von 
Hatzfeldt gemeinsam innehatte. Sie liefern Ludwig die hierauf bezüg­
lichen Urkunden und Unterlagen aus und treten die Hälfte an Ludwig 
als eröffnet und heimgefallen ab, der dies künftig als ihm eigenes Gut 
besitzt und nutzt. Erbrechte und Forderungen der von Hatzfeldt daran 
bleiben künftig ausgeschlossen. Der vor dem Manngericht dieserhalb ge­
führte Rechtsstreit ist aufgehoben. Sie geben zu ihrem Teil nachträglich 
ihre Einwilligung dazu, daß Johann Ludwig von Hatzfeldt ~seinen Teil an 
der anderen Hälfte von Schloß und Stadt Hatzfeld einschließlich Zubehör 
mit den zugehörigen Gütern an Ludwig 1588 Mai 12 verkaufte. Die mit 
Abtretung und Vergleich verbundene Verschreibung, die 1570 November 
30 zu Marburg ausgestellt wurde, bleibt ebenso gültig wie diejenige, die 
Appolonia von Hatzfeldt am gleichen Tag dort ausstellte. - Die Partner 
verpflichten sich auf den Erbvergleich. - Der Vertrag wird doppelt ausge­
fertigt. - Unte11scb.rifts- und Siegiervermerk von Ludwig [dem Älteren] 
Landgrafen zu Hessen etc. sowie Franz, Johann Ludwig, Wilhelm, Bern­
hard und Sebastian von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg. 

2 Abscb.r. (I, II) (18. Jh.), Pap. (I) geheftete Lage von 4 Doppelblät­
tern; II) geheftete Lage von 2 Doppelblättern). - Nr. 2122. 

1602 März2 2135 
Marsilius von Paland, Herr zu Wachendorf, Frechen, Bachern, Wilden­
burg und Antweiler, hatte 1600 Januar 4 zusammen mit seinen Kindern 
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einen Vergleich mit Anna Kettler, Witwe von und zu Winkelhausen, und 
deren Kindern wegen seinen Forderungen und deshalb ange,strengten 
Prozessen geschlossen. Die Forderungen betrafen zum einen das seiner 
gestorbenen Frau Anna von Winkelhausen von Ludger (Lutgen) von Win­
kelhausen sowie Gertrud von Vlodorp [-dorf] als Erbe zufallende Patri­
monialgut, zum anderen den von Hermann von Winkelhausen gemäß 
Testament herrührenden Beifall. Dem Vergleich zufolge sollte die Witwe 
von Winkelhausen zusammen mit ihren Söhnen und Töchtern zur Ab­
geltung der von seiner Frau herrührenden Forderungen 23 800 Goldfl. 
oder Gegenwert zu 2 Terminen zahlen, er aber auf alle Forderungen 
verzichten. Nachdem ihm die Witwe von Winkelhausen bereits 12 000 
Goldfl. zufolge Quittung von 1600 Juni 30 zahlte, quittiert er nun den 
Empfang re~stlicher 11 800 Goldfl. und damit die volle vereinbarte Summe. 
Künftig bleiben alle Forderungen dieserhalb und jeder Rechtsbehelf da­
gegen ausgeschlossen. Er tritt der Witwe von Winkelhausen seinen und 
seiner Kinder Anteil an allem, was von Ludger von Winkelhausen, Ger­
trud von Vlodorp und Hermann von Winkelhausen herrührt, zu Eigen 
ab und leistet dieserhalb erbliches Währschaftsversprechen. - Marsilius 
von Paland der Junge, Katharina und Klara Margarethe von Paland ver­
zichten ebenso auf die von ihrer Mutter herrührenden Forderungen. -
Unter,schriften von Marsilius, Marsilius dem Jungen und Katharina von 
Paland sowie von Klara Margarethe von Paland, Tochter zu Wachendorf. 

Ausf., Pap. (durch Mäusefraß besch.).- Nr. 2023. 

1602 März 22, Marburg 2136 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Weisweiler, bekundet 
Folgendes: Ludwig der Ältere Landgraf von Hessen etc. hatte auf sein 
und ,seiner Vettern Franz, Johann Ludwig, Bernhard und Sebastian von 
Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, Betreiben ein Manngericht eingesetzt. 
Vor diesem hatte Ludwig der Ältere 1602 Februar 10 mit ihnen einen 
Vergleich geschlossen wegen des Anteils an Schloß und Stadt Hatzfeld 
einschließlich Zubehör, der von ihrem gestorbenen Vetter Johann von 
Hatzfeldt herrührte, sowie wegen näher bezeichneten Hatzfeldtschen 
Lehen und Stammgütern. Nachträglich wollte sein Vetter Heinrich von 
Hatzfeldt an seinem Anteil von 5 000 fl. zu je 26 Alb. beteiligt sein, die 
Ludwig der Ältere zur Abgeltung der genannten Forderungen zugesagt 
hatte. Heinrich beteiligte sich jedoch, aus sicher triftigen Gründen, nicht 
an dem Prozeß, obwohl er und seine Vettern vor Prozeßbeginn Heinrich 
hierzu aufgefordert hatten. Auch ~stellte er keine Forderungen und ließ 
die Verjährungsfrist verstreichen. Er kann 'sich daher keinerlei Forderun­
gen Ludwig dem Älteren gegenüber und keinerlei Beteiligung ihm bzw. 
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seinem Anteil gegenüber anmaßen. Sollte Heinrich ihm gegenüber Re­
greßforderungen wegen seines Anteils an den 5 000 fl . .stellen, wüßte er 
ihm zu begegnen, nachdem er sich Heinrich gegenüber bereits schriftlich 
erklärte. Er verspricht, Ludwig den Älteren gegenüber etwaigen Ansprü­
chen innerhalb und ausserhalb des Rechtsweges zu vertreten und ihn 
dieserhalb schadlos zu halten. Hierfür .setzt er sein Hab und Gut zu 
Unterpfand. - Unte11schrift und Siegiervermerk des Ausstellers. 

Ausf., Pap. - Nr. 2024. 

1602 April18, Krottorf 2137 
Johann von Windhausen, der zugleich seine Frau Adelheid von Wind­
hausen, geb. von Seelbach gen. Lange, vertritt, bekundet, sie hätten zu­
sammen mit Konrad von Seelbach als Vormund der durch Wilhelm von 
Langenbach hinterlassenen Erben •SOwie mit Gottfried von Seelbach an 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu Wildenburg und Schön­
•stein, als Vertreter seines jungen Vetters und Pflegesohns Johann Adrian 
von Hatzfeldt ihre Hälfte des Höferhofs im Kirchspiel Wissen innerhalb 
der HerDschaft Wildenburg für 1 000 Frankfurter fl. erblich verkauft. Er 
quittiert den Empfang von 250 fl. als Anteil seiner Frau an der Kauf­
'summe in bar und verpflichtet sich, zugleich für .seine Frau, er werde die 
Kaufurkunde hierüber, sobald sie ihnen zugeschickt .sei, von ihnen beiden 
unte11schrieben und besiegelt zusammen mit einer Vollmacht unverzüglich 
·seinen Schwägern Konrad und Gottfried von Seelbach gen. Quadfassel 
zustellen. - Siegler: der Aussteller (Ringpe1Jschaft), der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Nr. 2025. 

1602 April18 a. St., Krottorf 2138 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg und Schön­
.stein, der seinen jungen Vetter und Pflegesohn Johann Adrian von 
Hatzfeldt vertritt, vereinbart mit Konrad von Seelbach gen. Quadfassel 
(-vaseln) zu Zeppenfeld als Vormund der durch Wilhelm von Langen­
bach hinterlas,senen Erben, mit Johann von Windhausen (Wint-), der zu­
gleich seine Frau Adelheid (Alheit) von Windhausen, geb. von Seelbach 
gen. Lange, vertritt, mit Gottfried von Seelbach gen. Quadfassel (-vasell), 
mit [dessen Frau] Katharina von Seelbach, geb. von St. Ingbrecht, sowie 
mit Magnus Stummel und mit [de.ssen Frau] Anna Felicitas Stummel 
(-lin), geb. Pfraum, daß sie ihm ihre Hälfte des Höferhofs im Kirchspiel 
Wissen innerhalb der Herrschaft Wildenburg einschließlich Zubehör, wie 
sie dies von ihren Vorfahren (vorelteren) erbten und in Besitz hatten, 
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für 1000 Frankfurter fl. zu je 27 Alb., wie in der Remschaft Wildenburg 
üblich, kraft Erbkauf verkaufen. Johann von Windhausen, der 250 fl. 
als Anteil seiner Frau an der Kaufsumme empfangen hat, tritt dem Käu­
fer seinen Anteil an der zu St. Martinstag (November 11) fälligen Pacht 
ab. Zu diesem Termin sind außerdem die restlichen 750 fl. der Kauf­
summe sowie etwaige Pachtrückstände fällig. Konrad (Curdt) und sein 
Vetter Gottfried von Seelbach gen. Quadfassel haben, zugleich für ihre 
Mitberechtigten, eine besiegelte Urkunde über den Erbkauf wie landes­
üblich auszustellen, vor dem zuständigen Gericht Verzicht zu leisten und 
die Übertragung vorzunehmen. - Siegler: Sebastian von Hatzfeldt zu 
Krottorf, Johann von Windhausen und Gottfried von Seelbach gen. 
Quadfas,sel (Ringpetschafte), die alle auch unterschreiben. 

Ausf., Pap., Sg. 1-3 unter Papierstreifen aufgedr. - Nr. 2026. 

1602 Juni 5, Wildenburg 2139 
Franz von Hatzfeldt zu Merten, Herr zu Wildenburg und Schönstein, und 
Georg [von Bockenförde gen.] Schüngel zu Echthausen und Wocklum, die 
den von ihrem Vetter und Schwager Adrian von Hatzfeldt zu Werther 
hinterlassenen unmündigen Sohn Johann Adrian von Hatzfeldt als vom 
Reichskammergericht bestätigte Vormünder vertreten, geben ihrem Vet­
ter und Schwager Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu Wil­
denburg und Schönstein, auf des.sen Antrag zu ihrem Teil ihre Zustim­
mung gemäß Recht und Landesgewohnheit dazu, daß er den Hof Widder­
bach in der Herrschaft Wildenburg und im Kirchspiel Wissen, der innerhalb 
von Sebastians Obrigkeit und Gebot gelegen ist, von Johann Mant von 
Scheid gen. Weschpfennig erblich kaufte. Der Hof geht je zur Hälfte von 
ihrem Pflegesohn Johann Adrian .sowie von ihrem Vetter und Schwager 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, Schönstein und Weiswei­
ler, zu Lehen. Wilhelm gestatten sie außerdem, für dessen Hälfte an 
dem Hof Widderbach den Hof zu Oberhausen zu kaufen, der ebenfalls 
von ihrem Pflegesohn Johann Adrian zur Hälfte zu Lehen geht. Sebastian 
sagt seineDseits Johann Adrian zu, ihm den halben Höferhof zu verschaf­
fen, der von den jetzigen Inhabern verkauft werden .soll. Auf das Ein­
lösungsrecht der dortigen Dienste ve11spricht er, zugleich für seine Erben, 
zu verzichten; sie hatte Bernhard von Hatzfeldt seinem gestorbenen 
Vetter und Schwager Hermann von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und 
Schönstein, verpfändet. Bei Bedarf stellt er auf Antrag schriftliche Be­
·Scheinigungen (recognitiones) hierüber aus. - Siegler: die Aussteller, die 
auch unterschreiben. 

Ausf., Perg., Sg. 1 ab, 2 stark besch. - Nr. 2027. 
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1602 Juni 7, Trier 2140 
Heinrich Graf zu Sayn, Herr zu Homburg, Montelair und Meinsberg, 
bekundet Folgendes: Martin Moller, sein Rat und Amtmann in Rachen­
burg [-bergk], hat ihm einen beträchtlichen Geldbetrag vorgestreckt und 
ist bereit, ihm auch künftig einen ,solchen vorzustrecken, ohne daß er 
seinerseits infolge der für ihn bestehenden Schwierigkeiten (unserer 
beschwerlichen undt roiderroerttigen zustehenden gelegenheit nach) in 
der Lage wäre, dies aus Renten, Gefällen und Einkünften seiner Graf­
schaft zu erstatten. Andererseits überließ er unlängst den ihm eigenen 
Hof Hattenborn im Burbacher Grund unweit Neukirchen [Nuer-] ein­
schließlich Lehnsleuten denen von Seelbach im Austausch gegen deren 
Hof in der Otterbach im Kirchspiel [Nieder] Fischbach. Sodann verkaufte 
er letzteren seinen Untertanen zu [Nieder]Fischbach für 1 800 fl. in 
Landeswährung. Von ihnen erhielt er bereits 900 fl., ohne daß sie in­
folge mehrerer Hindernisse in den tatsächlichen Besitz des Hofes ge­
langten. Auch er ·Selbst kann ihnen den Hof nicht verschaffen und die­
serhalb Währschaft leisten. In seiner Abwesenheit verließen nämlich 
die von Seelbach den Hof Hattenborn und nahmen den Hof in der 
Otterbach wieder ein, als sei kein Tausch vorgenommen worden. Seinen 
Untertanen zu [Nieder]Fischbach wurden aber die von ihnen aufgebrach­
ten 900 fl. bisher nicht erstattet. Um ihnen diesen Betrag und ebenso 
Martin Moller die von ihm bisher und künftig vorgestreckten Gelder 
zu sichern, verkauft er an ihn den ihm eigenen Hof Hattenborn kraft 
Erbkauf und zwar mit Haus, Hof und allem Zubehör. Sobald Martin 
diesen in Besitz und Gebrauch hat, soll er seinen Untertanen zu 
[Nieder]Fischbach die 900 fl., die sie für den durch Tausch erworbenen 
Hof in der Otterbach zahlten, erstatten. Diesen Betrag hat Martin, so­
bald er sich mit ihm dieserhalb verglichen hat, von der Verkauf,ssumme 
abzuziehen. Hierfür kann er über den Hof künftig erb- und eigentümlich 
verfügen. In Abwesenheit setzt er ihn in den Hof ein, tritt diesen erblich 
an ihn ab und leistet dieserhalb Währschaftsversprechen. - Unterschrift 
des Ausstellers. - Siegler: der Aussteller (Sekretsiegel). 

Ausf., Perg., Sg. ab. - Nr. 2036. 

1602 August 14, Isengarten 2141 
Heinrich Quad zu Isengarten quittiert den Empfang von 225 Goldfl., die 
ihm Rötger Weg als zu Wildenburg tätiger Diener seine.s Schwagers 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Weisweiler, gezahlt hat. Sie waren an 
ihn wegen seiner Frau für das laufende Jahr 1602 fällig. Nachdem WH­
helm von Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu Wildenburg, 
eine Verschreibung von ihm an sich gebracht hat, die er 1591 November 
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11 (uf Martini episcopi tag] für Sebastian über 500 Tlr. Hauptgeld aus­
stellte, ist er damit einvenstanden, daß 25 Tlr. zu je 31 Rader Alb. 
Pension hierfür, die 1601 zu St. Martinstag fällig waren, von den jetzt 
geleisteten 225 Goldfl. abgezogen wurden, auch daß künftig von den 
jeweils fälligen 225 Goldfl. die 25 Tlr. Pension entsprechend abgezogen 
werden. - Siegler: der Aussteller, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Nr. 2037. 

1602 November 1 2142 
Konrad von Seelbach gen. Quadfas,sel (-vasel], der die durch Wilhelm. 
von Langenbach hinterlassenen Erben als Vormund vertritt, Johann von 
Windhausen und seine Frau Adelheid, geb. von Seelbach gen. Lange, 
Gottfried von Seelbach gen. Quadfassel und seine Frau Katharina von 
Seelbach, geb. von St. Ingbrecht, sowie Engelbrecht Magnus Stummel 
und seine Frau Anna Felicitas Stummel, geb. Pfraum, verkaufen an 
Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und 
Schönstein, ,sowie an Georg [von Bockenförde gen.] Schüngel zu Echt­
hausen und Wocklum, die ihren jungen Vetter Johann Adrian von Hatz­
feldt als vom Reichskammergericht gestätigte Vormünder vertreten, für 
eine zuvor vereinbarte und quittierte Geldsumme kraft Erbkauf ihre 
Hälfte von Hof und Gut Höferhof in der Herrschaft Wildenburg und im 
Kirchspiel Wissen mit allem Zubehör. Vor Richter und Schöffen des 
Gerichts Wissen treten sie die Hälfte an die Käufer erblich ab, nachdem 
diese wie üblich feilgeboten und dieserhalb auch sonst wie in der Herr­
schaft Wildenburg und im Gericht Wis,sen üblich und rechtmäßig ver­
fahren war. Sie leisten der verkauften Hälfte wegen Währschaftsver­
sprechen, jeder Rechtsbehelf dagegen ausgeschlossen. - Unterschriften 
der Aussteller. - Siegler: Konrad von Seelbach gen. Quadfassel, Johann 
von Windhausen, Gottfried von Seelbach gen. Quadfassel, Engelbrecht 
Magnus Stummel sowie Schultheiß und Schöffen des Gerichts Wissen 
(Gericb.tssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. 1--4 erh., 5 besch. - Nr. 2038. 

1602 November 16, Mainz 2143 
Georg von Hatzfeldt, Kanoniker des fürstlichen Stifts Fulda, quittiert 
seinem Vetter Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu Wildenburg 
und Schönstein, den Empfang von 100 fl. zu je 27 Rader alb. oder 15 

Batzen zur Fortsetzung seiner Studien. Den Betrag verwendete er für 
seine Schuldigkeit gegenüber seinem Kostherrn und für ,sonstigen Bedarf. 
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Er verspricht unter Eid, den ihm geliehenen Betrag zuzüglich 6 fl. jährli­
chen Zins innerhalb von einem Jahr zu eDstatten, ·sobald er in das Kapitel 
aufgenommen ist und er die an ihn fälligen Renten und Gefälle erheben 
kann. Hierfür .setzt er seine jetzigen und künftigen Güter zu Unterpfand. 
- Siegler: der Aussteller, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Nr. 2039. 

1602 Dezember 30 a. St., Krottorf 2144 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg und Schön­
stein, bestätigt Folgendes: Sein Vetter Franz von Hatzfeldt zu Merten, 
Herr zu Wildenburg und Schönstem, sowie •Sein Schwager Georg [von 
Bockenförde gen.] Schüngel zu Echthausen und Wocklum gestatteten ihm 
als vom Reichskammergericht bestätigte Vormünder des Johann Adrian 
von Hatzfeldt, daß er den Hof Widderbach in der Herrschaft Wildenburg 
und im Kirchspiel Wissen erblich erwarb, der von ihrem Pflegesohn 
Johann Adrian von Hatzfeldt ·sowie von Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn 
zu Wildenburg, WeLsweiler und Schönstem, zu Lehen geht. Zugleich ge­
statteten sie seinem Vetter Wilhelm von Hatzfeldt, für dessen Hälfte 
des Hofs Widderbach den Hof zu Oberhausen alleine zu kaufen, der zu 
einer Hälfte ebenfalls von Johann Adrian von Hatzfeldt zu Lehen geht. 
Seinerseits verspricht er, das Seine zu tun, daß die jetzigen Besitzer 
einer Hälfte des Höferhofs diese an Johann Adrian von Hatzfeldt ver­
kaufen. Schließlich verzichtet er erblich auf das Ablösungs- und Erbkauf­
recht von Dienst und Obrigkeit auf dem Höferhof, das .sein Vetter 
Bernhard von Hatzfeldt an den unterdessen gestorbenen Hermann von 
Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstem, verpfändete. Der Ver­
zicht gilt auch für den Fall, daß der Hof künftig erblich verkauft wird. 
- Siegler: der Aussteller, der auch untevschreibt. 

Ausf., Perg., Sg. stark besch. - Beiliegend: 2 Abschr. (17. Jh.), Pap. 
- Nr. 2040. 

1603 Januar 16 n. St., Dösseidorf 2145 
Vor Peter Gannß aus Ratingen (-gensis), kraft ka1serlicher Gewalt öffent­
lichem und beim Reichskammergericht immatrikulierten Notar, sowie vor 
den im Folgenden genannten Zeugen erklärt Wilhelm von Hatzfeldt, 
Herr zu Wildenburg und Weisweiler, in der Stadt Düsseldorf im Haus 
[behausung) ,Zum Einhorn' oben auf der Kammer gegen 8 Uhr vormittags 
Folgendes: J ohann Wilhelm Herzog zu Jülich, Kleve und Berg etc. ver­
einbarte 1600 September 23 mit denen von Hatzfeldt, Samtherren zu 

470 



Wildenburg, einen Vertrag wegen des freien Überzugs der Untertanen 
des Amtes Windeck und der Herrlichkeit Wildenburg. Der Vertrag sei 
ihm a1s Mitherrn zu Wildenburg nach Weisweiler zum Besiegeln zuge­
schickt worden, von wo er ihn alsbald mit seinem großen Siegel besiegelt 
an die Kanzlei zu Diirsseldorf zurückgereicht habe. Unterdessen habe er 
sein großes Siegel und seinen achtkantigen Fitschierring verloren, ohne 
deren Verbleib in Erfahrung bringen zu können. Er habe daher die 
Sorge, diese könnten durch Dritte entfremdet worden sein und ,sollen in 
fremden Händen ihm und seinen Erben zum Nachteil mißbraucht werden. 
Er erklärt daher ausdrücklich, daß künftig Sachen, bei denen sein großes 
Siegel oder sein Fitschierring gebraucht sind, sein Handzeichen aber nicht 
hinzugesetzt ist, ungültig sind; ,sie sind mit Ausnahme des genannten 
Vertrags für ihn und seine Erben unverbindlich. - Den Notar fordert er 
auf, hierüber ein Notariatsinstrument anzulegen. - Zeugen: Johann von 
Wylich zu Bernsau; Nikolaus Voeß, Burggraf. - Notariatsinstrument des 
genannten Nota11s Peter Gannß aus Ratingen mit dessen Unterschrift. 

Ausf., Perg. - Nr. 2041. 

1603 März 7 2146 
Johann Mant von Scheid (Mandt vom Scheidt) gen. Weschpfennig, der 
vor ungefähr einem Jahr an Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn 
zu Wildenburg und Schönstein, den ihm eigentümlichen Hof Widderbach 
(in der Wieder-) in der Herrschaft Wildenburg und im Kirchspiel Wissen 
für 800 Rader fl. gemäß Kaufurkunde verkaufte, quittiert Sebastian den 
Empfang der Kaufsumme, die er folgendermaßen leistete: Sebastian zog 
die ihm auf den Hof verschriebenen 280 Tlr. zu je 31 Rader Alb. von 
der Kaufsumme ab und lieferte die Pfandverschreibung hierüber aus. 
Auch zahlte er an Johanns Vetter Godthart [Mant] von Scheid gen. 
Weschpfennig zu Rott (Rode) in Johanns Namen 38 Rader fl. 8 Al., 
ebenso an Friedrich [von Neuhof gen.] Ley (Leyen) zu Gervershagen 400 
Rader fl., die dieser Johann quittierte. - Siegler: der Aussteller (Ringpet­
schaft). 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Nr. 2042. 

1603 März 31 2147 
Johann von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, bekundet im Einvernehmen 
mit seiner Frau Anastasia, geb. [von] Dürn (Dhurn), Folgendes: Vor 
mehreren Monaten hatte er ,sich seiner Geschäfte wegen nach Köln be­
geben. Da er sich u. a. infolge von Krankheit dort aufhalten mußte und 
größere Aufwendungen für Verzehr (zehrung) dort hatte, mußte er sich 
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an Johann Meinerzhagen, Bürger dort, mit der Bitte wenden, ihm meh­
rere Geldbeträge vorzustrecken. Dieser entsprach dem gegen 6 von 100 
landesüblicher Pension und Sicherungen auf ,sein und seiner Frau frei­
adeliges Stapelgut zu Waldorf. Auch erbot er sich, die zugunsten der 
Kinder und Erben von Jakob Granenburg und Elisabeth von Monheim 
auf dem Gut ruhende Verschreibung von 1400 [1450)1) Tlrn. kölnisch 
mit den zugehörigen Pensionen zu lösen und das Gut für 1400 Reichstlr. 
und 84 Reichstlr. jährliche Erbrente zu kaufen. Da die Einwilligung seiner 
Frau, die zu erwirken er sich erboten hatte, sich um mehrere Monate 
verzögerte, bekam Meinerzhagen anderweitige Gelegenheit, sein Geld an­
zulegen. Nachdem er die Einwilligung seiner Frau in der Hand hatte, 
bemühte er sich seiner fortdauernden Notlage wegen anderweitig um 
Geld, zumal er mit den Erben Granenburg und Monheim eine Berechnung 
angestellt und versprochen hatte, ihre Forderung abzugelten. Bei aber­
maliger Verzögerung sollten diese das erwähnte Unterpfand wieder ein­
nehmen. Er verkauft daher an Hans uon Soldt, Einwohner und Kauf­
mann [kauffhendtler) zu London (Landen) in England (Engellandt), als 
testamentarisch eingesetzten und zu Köln gerichtlich bestätigtem Vor­
mund der durch J ohann Ramecker, Bürger und Kaufmann in der freien 
Reichsstadt Köln, und seine Frau Klara hinterlassenen unmündigen 
Kinder Paul [Paulus), Katharina, Hans, Sara, Jost [Jösten) und Abraham 
für quittierte 1400 Reichstlr. in aller Form eine von 1604 April 1 an 
jeweils innerhalb von 14 Tagen nach diesem Termin in Köln im Ge­
wahrsam des Vormunds oder seines hierzu bevollmächtigten Anwalts, 
nach beendeter Vormundschaft in das dortige Gewahrsam der Kinder 
fällige Erbrente von 84 Reichstlrn., die von seinen, seiner Frau und bei­
der Erben jetzigen und künftigen beweglichen und unbeweglichen (ge­
reidt und ungereiden) Gütern in gültigen Reichsmünzen zu leisten ist. 
Hierfür setzt er ihr freiadeliges Stapelgut zu Waldorf im Erzstift Köln zu 
Unterpfand, wo es zum Dorn gelegen ist, mit der zugehörigen freien 
Schäferei gemäß Schöffenweistum und allem Zubehör und zwar nament­
lich: dem Platz, auf dem Haus und Hof in seinen rveyeren stehen, wozu 
die genannte Schäferei gehört; 3 Vt. Garten im Schall; 1 M. Gemüsegar­
ten [muß-) in der Nähe; 1/2 M. Kamp der Schelgen; 6 zehntfreie M. 
Grummetwiese in der Nähe; !1/2 M. Baumgarten, der an die Straße reicht 
und neben dem rveyer gelegen ist; 13 zehntfreie M. Bruch, der Dorner 
broich genannt, der je halb Weide und Wiese ist; an Ländereien: in der 
ersten Gewanne: 31 M. im Schall ahn der Dörner kaulen; in der zweiten 
Gewanne: 43 M. zusammen mit dem dabei gelegenen heisteren im Brug­
ker feldt; in der dritten Gewanne: 40 M. am Kuckhardt; weiter 41/2 M. 

1) Nachtrag. 

472 



Weingarten; 8 M. Busch; die Eckerngerechtigkeit mit den Nachbarn wie 
seit alters; dem 'sog. Rottzehnt (roedt zehendt) in der Breniger und Hem­
mericher (Hemberger) Hoheit; jährlich 75 Hühner, 9 Kapaune und 4 

Gänse, 1 Sester Korn an Erbpacht, 2 Ohm Wein sowie 16 fl. 9 alb. Köl­
ner W. an Geld. Das Gut ist ein freies ritterliches Lehen de·s gräflichen 
Hauses Kronenburg. Daneben liegen mehrere Ländereiern in der Hem­
mericher Hoheit, die nicht zu diesem Lehen gehören, sondern den Kapi­
tularherren der Kollegiatkirche St. Cassius innerhalb von (binnen) Bann 
mit einer pferz Kurmud verpflichtet sind. Außerdem haben sie diesen 
jährlich 11/2 Ml. Weizen, 1 Ml. Hafer, 2 Albus und 2 Kapaune zu liefern 
sowie einen Geschworenen oder Vorgänger zu halten. Schließlich ist das 
Gut verpflichtet, an die Karthäuserherren zu Köln jährlich 7 Vt. Wein, 
dem Pastor etwa 7 Quart Wein sowie dem Küster (offerman) und Schüt­
zen Glocken- und Schützengeld gemäß alter Gewohnheit zu liefern. Auf 
dem zu Unterpfand gesetzten Gut ruhen keine weiteren Lasten. Er darf 
dies nicht anderweitig veräußern oder belasten und hat es instand zu 
halten. In jedem Säumnisfalle können die Käufer über das Unterpfand 
frei verfügen. Zu Bürgen der zu leistenden Erbrente setzt er Johann von 
Oest, seinen Bruder Wilhelm von Oist sowie beider Nachfolger als 
Halbleute dort. Zur weiteren Sicherheit setzt er seine, seiner Frau und 
beider Erben jetzigen und künftigen Besitz zu Unterpfand. Für den 
Säumnisfall unterwirft er sich der Gerichtsbarkeit des Reichskammerge­
richts und aller sonstige Gerichte, jeder Rechtsbehelf dagegen ausge­
schlossen. Bei Bedarf gewährt er weitere Sicherheiten und erneut die 
Verschreibung. Doch bleibt ihm Einlösungsrecht der Erbrente bei Wah­
rung vierteljähriger Kündigungsfrist mit der Verkaufssumme vorbehal­
ten, die gegebenenfalls in der Wohnung der Käufer in Köln zu leisten ist. 
Er leistet der verkauften Erbrente wegen Währschaftsversprechen. -
Vogt und Schöffen zu Waldorf, vor denen der Verkauf erfolgte und vor 
denen die erwähnten Halbleute sich zur Rentenleistung verpflichteten, be­
·Stätigen den Empfang der Gerichtsgebühr. - Die Rechte des Erzbischofs 
zu Köln 'sowie Dritter bleiben hierdurch unberührt. - Unterschrift des 
Ausstellers. - Siegler: der Aussteller; Vogt und Schöffen zu Waldorf 
(Schöffenamtssiegel). 

Ausf., Perg., die Sg. ab. - Nr. 2043. 

1603 Oktober 1 2148 
Godthardt von Scheid gen. Weschpfennig und seine Frau Katharina von 
Dermbach, verkaufen an Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg 
und Weisweiler, und seine Frau Johanna von Brempt für quittierte 1500 
Rader fl. und 3 Rosenobeln, den fl. zu 24 Rader alb. Wildenburger W. 
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gerechnet, ihren Hof Kücheln (Kucheiheim) einschließlich Zubehör in der 
Herrschaft Wildenburg und im Kirchspiel Friesenhagen. Sie verzichten 
hierauf erblich zugunsten der Käufer und erneuern den Verzicht bei 
Bedarf, jeder Rechtsbehelf dagegen ausgeschlossen. -Unterschriften der 
Aussteller. - Siegier Godthardt von Scheid gen. Weschpfennig; Schult­
heiß und Gerichtsschöffen zu Friesenhagen (Schöffenamtssiegel). 

Ausf., Perg., die Sg. ab. - Nr. 2044. 

1603 Oktober 26 2149 
Ludwig von und zu Hirschhorn, Sohn des gestorbenen Ludwig von und 
zu Hirschhorn und seiner Frau Marie von und zu Hirschhorn geb. von 
Hatzfeldt zu Wildenburg, vereinbart mit Margarethe von Hatzfeldt, 
Tochter des Franz von Hatzfeldt zu Merten, Herrn zu Wildenburg und 
Schönstein, und seiner Frau Elisabeth von Hatzfeldt, geb. von Pletten­
berg, in Gegenwart der beide11seits hierzu gebetenen und im Folgenden 
genannten Mittler folgende Eheberedung: Sie ve11sprechen sich jetzt 
gegenseitig die Ehe und bestätigen diese bei erster Gelegenheit gemäß 
christlicher Ordnung. Die Ehe führen sie dann wie beim Adel üblich. 
Franz von Hatzfeldt zahlt als Vater innerhalb Jahresfrist nach der Ehe­
schließung an Ludwig 4 000 Rhein. fl. zu je 15 Batzen oder 60 Kreuzern 
in bar. Andernfalls gibt er durch Gülturkunden und liegende Güter Si­
cherungen für die übliche Pension hierfür, die jeweils zur Fastenmesse 
in Frankfurt (Franckfurth) zu leisten ist. Franz stattet seine Tochter 
außerdem standesgemäß mit Kleidern, Kleinodien und Schmuck aus. -
Hierfür verzichtet Margarethe im Einvernehmen mit Ludwig in aller Form 
erblich zum Besten ihres Stammes und Namens zugullJSten ihrer Brüder 
Franz Wilhelm und Johann von Hatzfeldt auf alle Erbgerechtigkeit von 
Vaters und Mutters Seite. Der Verzicht wird hinfällig, sofern ihre beiden 
Brüder ohne männliche Erben sterben. Außerdem bleiben ihr alle ande­
ren Bei- und Nebenfälle unbenommen. Andererseits bleiben alle von 
denen von Hatzfeldt zur Erhaltung von Stamm und Namen getroffenen 
Vereinbarungen und alle Gewohnheiten dieserhalb gültig. Margarethe 
hat vor dem Beilager eine diesbezügliche Verzichturkunde ihrem Vater 
zuzustellen. - Ludwig hat Margarethe im Einvernehmen mit seiner Mut­
ter und seinen Vormündern Wiederlage wegen der von ihr zugebrachten 
4 000 Rhein. fl. zu leisten. Diese sowie das zugebrachte Heiratsgut hat 
er durch Gültverschreibungen so zu sichern, daß sie je 100 fl. Hauptgeld 
jährlich 5 fl. Pension erbringen. Sobald das Beilager vollzogen ist, über­
gibt er Margarethe als Morgengabe freiwillig 500 Rhein. fl. in bar oder 
jährlich 25 fl. Nutzung. Ihr freies Verfügungsrecht hierüber hat er gemäß 
Morgengaberecht und -gewohnheit zu sichern. Er behält das erbliche 
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Recht, die 25 fl. jährliche Nutzung mit 500 fl. einzulösen. Ober die 500 
fl. hinaus vermacht er Margarethe ein ehrliches cleinoth. Für den Fall, 
daß sie Witwe wird, räumt er ihr einen adeligen Wittums·sitz in der 
Stadt Hirschhorn ein oder hierfür, je nach Margarethes Belieben, jähr­
lich 100 fl. sowie 4 Fuder Wein, je 40 Ml. Korn, Spelt [dünckel) und 
Hafer, ebenso das notwendige Brennholz, sofern sie den Witwensitz 
bezieht, sonst aber 40 fl. hierfür. Margarethe kann als Wittum, solange 
sie Witwe ist, gemäß Wittumsrecht und -gewohnheit nutznießen. -
Beide können die zugebrachte Ehesteuer und Wiederlage sowie das, was 
sie sonst zugebracht, ererbt, erworben oder sonst erlangt haben, auf 
Lebenszeit nutznießen. Mit ihrem Tod fällt dies ihren gemeinsamen Kin­
dern zu. Bei kinderloser Ehe fällt dies der Herkunft nach den nächsten 
Erben zu. - Margarethe kann als Witwe mit gemeinsamen Kindern den 
gesamten Besitz, wie es standesgemäß ist, und gemäß Wittumsrecht nutz­
nießen, wobei sie die Kinder großzuziehen und im Einvernehmen mit 
beiderseitigen Freunden auszustatten hat. Wichtige Angelegenheiten hat 
sie im Einvernehmen mit beiderseitigen Freunden zu regeln, auf deren 
Verlangen sie außerdem rechenschaftspflichtig ist. - Ihr folgen, sobald 
sie den Witwenstand aufgibt, oder es, auch nach Maßgabe beiderseitiger 
Freunde, nicht länger angebracht erscheint, daß sie bei den Kindern 
bleibt: das von ihr zugebrachte und ererbte Gut mit der Wiederlage 
hierfür; der Witwensitz mit den erwähnten Nutzungen; die 500 fl.; 
Kleider, Kleinodien und Schmuck; was ihr persönlich gehört und was ihr 
geschenkt wurde; je ein Drittel der während der Ehe errungenen und 
gewonnenen liegenden und fahrenden Güter; die Hälfte des Silberge­
schirrs, das bei der Hochzeit geschenkt wurde. Hiervon bleiben gegebe­
nenfalls ausgenommen: Pferde und Wehrgerät; Barschaften über 1000 
fl.; dies gilt nicht als fahrendes Gut. Dagegen kommt Margarethe als 
Witwe nicht für Schulden auf, die Ludwig hinterlassen hat, es sei denn, 
daß sie auf den von ihr ererbten und errungenen Gütern ruhen. - Mar­
garethe erhält als kinderlose Witwe das erwähnte Wittum mit den zu­
gehörigen Nutzungen. Außerdem wird sie dann mit einmal zahlbaren 
3 000 Rhein. fl. von allem abgefunden, das während der Ehe an liegen­
den und fahrenden Gütern, Rechten und Gerechtigkeiten errungen, er­
erbt und zugebracht wurde. Sie ist damit von allen Gütern von Ludwigs 
Seite abgegolten. - Ludwig wird als kinderloser Witwer mit einmal 
zahlbaren 1 000 fl. von allen liegenden und fahrenden Gütern erblich ab­
gegolten, die Margarethe zugebracht oder während der Ehe erobert und 
errungen hat. - Geht Ludwig als Witwer eine zweite Ehe ein, so hat 
er gleichwohl die Kinder erster Ehe großzuziehen und bei entsprechen­
dem Alter im Einvernehmen mit beiderweitigen Freunden auszustatten. 
Mit seinem Tod erhalten Kinder erster Ehe das Gut ihrer Mutter sowie 
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die Erbgüter ihres Vaters. Hinterläßt er keine männlichen Erben des 
Stammes der von Hirschhorn, so beerben ihn seine Töchter aus erster 
und aus weiteren Ehen zu gleichen Teilen. Frühere Erbverträge und 
Verzichtleistungen der von Hirschhorn bleiben hierdurch unberührt; sie 
werden hiermit bestätigt. - Kinder, die einem der Eheleute im Tod fol­
gen, werden aus,schließlich von deren Geschwistern beerbt. Mit dem Tod 
der letzteren erhält Margarethe erblich: 6 000 Rhein. fl.; die Hälfte der 
während der Ehe errungenen und gewonnenen Güter. Damit sind alle 
ihre Forderungen abgegolten, außer auf das, was ihr in erwähnter 
Weise zugesagt ist. - Die Eheberedung ist nichtig, sobald einer der 
Ehepartner vor der Eheschließung stirbt. Diesen wird je eine der beiden 
Ausfertigungen der Eheberedung zugestellt. - Ludwig und Margarethe 
verpflichten sich unter Eid auf die Eheberedung. - Mittler: von Ludwigs 
Seite: Maria Witwe von und zu Hirschhorn, geb. von Hatzfeldt zu Wil­
denburg, Frau zu Wengi (-gen], Ludwigs Mutter, Hans Christoph von 
Venningen zu Eichtersheim (Euchterß-J, Friedrich von Hirschhorn zu 
Zwingenberg, Adrian Borcke (Borcken) auf Regenwalde (-roolde] und 
Stramehl (-mell), Piaickhart Landschad von und zu Steinach, Seba­
stian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg und Schönstein, 
die Vormund, nächste Verwandte und Schwäger Ludwigs sind; von 
Margarethes Seite: Franz von Hatzfeldt zu Merten, Herr zu Wildenburg 
und Schönstein, als Vater, Heinrich von Plettenberg, Herr zu Reinhard­
,stein (Renner-), Wilhelm von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, Schönstein 
und Weisweiler, Adolf von und Herr zu Gymnich, Wilhelm von Wal­
denburg gen. Schenkern (-bergen gen. Schinckern) zu Heiligenhafen 
(Hilgennhooen), Bertram von Nesselrode zu Ehreshoven, Herr zu Thum 
(Thumb), Margarethes Verwandte. - Siegiervermerk von Ludwig von 
Hirschhorn, Franz Wilhelm von Hatzfeldt (mit Ringpetschaft) für seine 
Schwester Margarethe, den Mittlern. 

Verbesserte Abschr. (17. Jh.), Pap. (geheftet). - Nr. 2045. 

1603 November 14 2150 
Claiß zu Oberdurwittgen (-roitgen) und seine Miterben sowie Freugen 
zu Oberdurwittgen quittieren den Empfang von 331/2 fl. 7 alb. bzw. von 
59 fl. 7 alb., die ihnen Heinrich Blittershagen, Gerichtsschreiber zu Wis­
sen, als Rentmeister ihres Herrn (gebietenden hern und drosten) Franz 
von Hatzfeldt zu Merten, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, für den 
Ankauf der Bauten (geberoe) des gestorbenen Johann Nocher gezahlt 
hat. - Unterschrift des Hermann Lippe (Lipe), Schultheißen des Amtes 
Schönstein, der die Quittung auf Bitten der Aussteller geschrieben hat. 

Ausf., Pap. - Nr. 2046. 
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1603 Dezember 4 a. St. 2151 
Johann und Wilhelm Gehrüder von Flettenberg sowie Georg [von 
Bockenförde gen.] Schüngel zu Echthausen bekunden als Wocklumer 
(Wocklumse) Erben, ihnen habe der gestorbene Hermann von Hatzfeldt, 
Herr zu Wildenburg und Schönstein, testamentarisch mehrere namhafte 
Kleinodien unter der Bedingung vermacht, daß ihre Schwäger und Vet­
tern Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg 
und Schönstein, diese als Wildenburgische Vormünder zugunsten ihres 
jungen Vetters und Pflegesohnes Johann Adrian von Hatzfeldt mit 2 360 
Kölner Tlrn. ablösen sollten. Da sie andererseits dem erwähnten Testa­
ment zufolge ebenso verpflichtet sind, an Kirche und Spital zu Wis·sen 
2 000 Goldfl. zu je 41 Schillingen innerhalb von 2 Jahren nach Hermanns 
Tod zu zahlen, wiesen sie Franz und Sebastian 1 500 Goldfl. zu, die 
diese für sie an Kirche und Spital zu Wissen zahlen sollen. Nachdem 
Franz und Sebastian sich ·schriftlich hierzu verpflichteten und sie damit 
der Kleinodien wegen zufrieden stellten, quittieren sie Franz und Seba­
stian den Empfang von 2 360 Kölner Tlrn. - Unterschrifts- und Siegler­
vermerk der Aussteller. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Nr. 2047. 

1603 Dezember 5 2152 
Lucia von Hatzfeldt, geb. von Sickingen, bestimmt testamentarisch, der 
Finder des Kästchens (kistleins), in das sie diese Urkunde einlegt, habe 
das Geld darin, auch wenn e•s sich im Falle ihres späteren Todes um ei­
nen größeren Betrag handelt, unter die Hausarmen je nach Bedürftigkeit 
zu verteilen. - Siegler: die Ausstellerin, die auch unterschreibt. 

Ausf., Perg., Sg. erh. - Nr. 2048. 

1604 Januar 15 2153 
Heinrich Drumringen zum Busch in der Grafschaft Nassau verkauft an 
Peter zu Gerndorf (Gerendorff) und seine Frau Margarethe für eine 
quittierte Geldsumme kraft Erbkauf seine Gerechtigkeit zu Gerndorf und 
in der Umgebung in der Herrschaft Wildenburg und im Kirchspiel Frie­
senhagen sowie in der Grafschaft Nassau, soweit er diese von seinen 
Eltern oder sonst erbte. Vor Landschultheiß und Schöffen des Gerichts 
Friesenhagen, in deren Bereich Erbschaft und Güter gelegen sind, ver­
zichtet er hierauf erblich zugunsten der Käufer. Nachdem diese in der 
Kirche zu Friesenhagen dreimal 14 Tage lang feilgeboten waren, leistet 
er der Erbschaft und Güter wegen Währschaftsversprechen. - Siegler: 
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Peter zu Dermbach [Derren-), Landschultheiß der Herrschaft Wildenburg, 
Klein Johann zu Steeg, [Meister] Rotger Weg zu Wildenburg im Tal, 
Peter Koch [Kuchen Peter) zu Nädringen und die übrigen Gerichts·schöf­
fen zu Friesenhagen (Schöffenamtssiegel). 

Au~f., Perg., Sg. erh. - Nr. 2049. 

1604 Februar 22 n. St. 2154 
Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und 
Schönstein, sowie Georg [von Bockenförde gen.] Schüngel zu Echthausen 
und Wocklum bekunden a1s vom Reichskammergericht bestätigte Vormün­
der ihres jungen Vette])S Johann Adrian von Hatzfeldt Folgendes: Der ge­
storbene Hermann von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, hat­
te testamentarisch u. a. bestimmt, daß diejenigen, denen er seine Pfand­
schatten vermachte, innerhalb von einem Jahr nach seinem Tod an Kirche, 
Wiedemhof, Kaplan [cappelain) und Schulmeister zu Wissen einmall 000 
Goldfl. in bar zahlen sollten, die auf sichere Erbgüter anzulegen seien. 
Die erwähnten Erben wiesen sie daher an, gegen überlassung eines 
Kleinods die 1000 Goldfl. im Namen von Johann Adrian entweder aus 
dessen Wildenburger Renten und Gefällen in bar zu zahlen oder auf 
dessen Wildenburger Erbgüter so zu verschreiben, daß bis zu deren Lei­
stung entsprechende Pension hierfür geleistet werde. Da sie anderer 
Ausgaben wegen in diesem Jahr keinen entsprechenden Vorrat haben, 
verschreiben ·sie der Kirche zu Wissen und deren Provisor sowie Pastor, 
Kaplan und Schulmeister dort bzw. deren Nachfolgern zur Sicherung 
entsprechender Pension eine ablösbare Rente von 60 Goldfl. zu je 41 
Rader alb. gemäß geistlichem und weltlichem Recht sowie Rechtsge­
wohnheit, die jeweils zum Tage Cathedra Petri (Februar 22) (Nachtrag: 
St. Martinstag (November 11)) zu Wissen in deren Gewahrsam gegen 
Quittung zu leisten tst. Hierfür setzen sie Johann Adrians Höfe Alzen 
[Ael-J und Holschbach [Holspach) in der Herrschaft Wildenburg zu Un­
terpfand. Die Rente bleibt bei Wahrung halbjähriger Kündigungsfrist 
mit der Verkaufs·summe einlösbar. Den Erlös haben die Empfänger im 
Einvernehmen mit ihnen erneut auf geeignete Erbgüter anzulegen. -
Unterschrifts und Siegiervermerk der Aussteller. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Nr. 2050. 

1604 April24, Ansbach 2155 
Joachim Ernst Markgraf zu Brandenburg etc., Burggraf zu Nürnberg, 
belehnt Albrecht Christoph von Rosenberg mit Schloß, Dorf, Gericht und 
Vogtei Waldmannshofen, soweit die Mark und der Zehnt dort reichen, 
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auch mit dem Holz zu Schön und mit etwa 6 Tagewerk roißmath inn dem 
Schmal, soweit dies Albrecht Christoph durch Bruderteilung zufiel, als 
erbliches Mannlehen des Burggrafenturns Nürnberg gemäß Mannlehns­
recht und -gewohnheit dort. Seine, seiner Erben, des Burggrafenturns 
Nürnberg und Dritter Rechte bleiben hierdurch unberührt. - Unterschrift 
des Ausstellers. - Siegler: der Aus·steller. 

Ausf., Perg., Sg. in Holzkapsel erh. - Nr. 2051. 

1604Mai30 2156 
Eva, Witwe des Johann Kremer von Friesenhagen zum Freudenbergk, 
verkauft an Johannes [von] Dermbach (Dorren-) und seine Frau Liesgen 
für eine quittierte Geldsumme, die zuvor zwtschen den Käufern und ihrem 
Gemahl im Beisein weiterer Leute vereinbart war, ihr Haus im Dorf 
Friesenhagen mit Scheuer, sonstigen Anbauten und der Hoflage. Vor 
Landschultheiß und Schöffen des Gerichts Frie,senhagen verzichtet sie 
hierauf erblich zugunsten der Käufer. Sie leistet dieserhalb Währschaf1:s­
ver,sprechen und verpflichtet sich, wie seit alters in der Herrschaft Wil­
denburg und im Gericht Friesenhagen üblich.- Siegler: Peter [von] Derm­
bach, Landschultheiß der Herrschaft Wildenburg, Theiß zu Staade (Staede), 
Klein Johann zu Steeg, Rotger Weg zu Wildenburg und die übrigen Ge­
richtsschöffen zu Friesenhagen (Schöffenamtssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. teilweise flachgedr. - Nr. 2052. 

1604 Juli 8 2157 
Anna Kettler, Witwe von Winkelhausen, und ihre Söhne Ludger, Wil­
helm und Christoph von Winkelhausen vereinbaren mit ihrer Tochter 
bzw. Schwester Anna von Winkelhausen im Beisein der im Folgenden 
genannten Freunde folgenden Vergleich: Mutter und Brüder leisten Anna, 
die den Haushalt von Jugend an versehen und hierfür die Blüte ihrer 
Jahre vertan hat, als Kindteil, für ihre Ausstattung und als Anteil an 
den beweglichen und unbeweglichen (gereiden und ungereiden) Patri­
monialgütern 5 000 Reichstlr. und entsprechende Pension, die folgender­
maßen zahlbar ·Sind: am kommenden St. Martinstag (November 11) oder 
kurze Zeit danach, sobald die Frucht verkauft ist, 50 Reichstlr. Pension; 
zum gleichen Termin des kommenden Jahres 1605 100 Reichstlr. Pension 
wegen 2 000 Reichstlrn. Hauptsumme; zum gleichen Termin des Jahrs 
1606 2 000 Reichstlr. Hauptsumme und 200 Reichstlr. Pension; ebenso 
zum gleichen Termin des Jahres 1607. Die restlichen 1000 Reichstlr., die 
der Mutter auf Lebenszeit vorbehalten bleiben, haben die Brüder bzw. 
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die Inhaber der Güter zum gleichen Termin des Jahres 1611 zu leisten, 
ohne daß von der Leibzucht der Mutter etwas abgezogen wird. Werden 
Mutter und Brüder durch Krieg oder ,sonstige Not [unheil) daran gehin­
dert, die Hauptsumme zu entrichten, ·SO sind Anna von dem Patrimonial­
erbe und den Patrimonialgütern soviel einzuräumen, daß die an sie fäl­
lige Pension gesichert ist. Damit ist Anna von Erb- und beweglichen 
[gereiden) Gütern von Vaters und Mutters Seite abgefunden. - Anna 
verpflichtet sich in Anbetracht der beträchtlichen Summe, die ihr, ge­
mes,sen an den Gütern, zugesagt ist, ,sowie in Anbetracht der beschwer­
lichen Zeitläufte, ihre Hinterlassenschaft ihren Brüdern und Schwestern 
oder deren Leibeserben für den Fall zu hinterlassen, daß sie ohne 
Leibeserben stirbt; sie verspricht, sie Dritten nicht zu vermachen, auch 
den rechtmäßigen Erben die Erbfolge nicht vorzuenthalten. Dabei kann 
sie die Hälfte ihrer Hinterlassenschaft einem bzw. einer oder mehreren 
ihrer Brüder oder Schwestern oder deren Leibeserben testamentarisch 
vermachen. Die andere Hälfte davon fällt diesen als rechtmäßigen Erben 
ohne Vermächtnis zu. - Beide Parteien verpflichten sich unter Eid auf 
die Vereinbarungen. Auf gegenseitigen Antrag gewähren sie zusätzliche 
Sicherungen und leisten sie zusätzlichen Verzicht, wie es rechtmäßig und 
landesüblich ist. - Gegenwärtig waren: Reinhard Beis,sel von Gymnich, 
Herr zu Scb.midtheim, Dietrich von der Recke (oon dher Reck) zu Kurl 
[Churll). - Unterschriften der Aussteller sowie der Zeugen. 

2 Ausf., Pap. - Nr. 2053. 

1604 September 2 2158 
Vor Johann Westenbergh und Christian Schönenbergh, Schöffen des 
weltlichen Gerichts in Köln, treten Karl von Maastricht [Mastricht) und 
·seine Frau Sophia, die Bürger der Stadt Köln sind, an den Lizenziaten 
jur. utr. Hieranimus Hackh und an Eberhard Hagen, die Scholaster, Prie­
ster, Kanoniker bzw. Senior des freien Stifts St. Gereon in Köln sind, 
als Provisoren der Armen des Hospitals dort ihre einlösbaren Jahrrenten 
von 5 MI. Roggen und von 15 Tlrn. zu je 52 Kölner Alb. erblich ab. Die 
Renten sind mit 500 Tlrn. genannter W. einlösbar und, der im Folgenden 
teilweise inserierten Urkunde zufolge, jährlich von dem halben Hof 
Malsdorf [Maelstorff) zu liefern. Die Provisoren können hierüber künftig 
wie über sonst ihnen eigene Erbrenten verfügen. Karl und seine Frau 
leisten dieserhalb erbliches WähDschaftsversprechen. - Die Hauptver­
·schreibung von 1600 Dezember 25 [auff das hochzeitlich christmissenn) 
war durch Johann von Segenhooen, Gerhard Anxtell, Merous Lommerder, 
Peter Duetzman, Wilhelm Cremers, Gerhard Mey, Johann Haes und Peter 
Fleckh, Schöffen des Hofgerichts Anstel [Anxtell) innerhalb der Dom-
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küsterei [Köln] ausgestellt. - Die Schöffen des weltlichen Gerichts in 
Köln bestätigen den Empfang der Gerichtsgebühr. - Siegler: die Aus­
steller. 

Ausf., Perg. (durch Kassationsschnitte ungültig gemacht), die Sg. ab. 
- Rv.: 1) Verkauffbrieff 5 mlr. roggen und 15 thlr. erbrenthen, zu 
losen mit 500 dergleichen thlr. heubtsummen, sprechendt uff den 
halben hoeff Maelstorff etc. [Nachtrag:] 1604, den hern provisoren 
der armen des hospitals zu st. Gereon in Colln; 2) eingelöst den 
7ten Septembris 1633 (17. Jh.). - Nr. 2054. 

1604 September 21, Beinsberg 2159 
Elisabeth Witwe von Merode zu Schloßberg bestätigt Schultheiß und 
Schöffen zu Düren (Deü-) den Empfang von 750 Goldfl., die ihr gestorbe­
ner Gemahl Degenhard von Merode zu Schloßberg zugunsten der Erben 
der Anna von Merode, Frau zu Ooij (Oy), bei ihnen hinterlegt hatte. Sie 
empfing diese zusammen mit einem versiegelten Kistchen durch den von 
ihr bevollmächtigten Diener Johann Pitterius aus Gründen, die in ihrer 
Vollmacht genannt sind. Da sie Schultheiß und Schöffen die von ihnen 
ausgestellte Bescheinigung jetzt nicht zurückgeben kann, nachdem sie 
diese in einem schwebenden Rechtsverfahren nach Düsseldorf schickte, 
wo sie zu den Akten genommen [registrirt] wurde, sichert diese Quittung 
die Bezahlung hinreichend; die von jenen ausgestellte Bescheinigung ist 
damit ungültig. - Siegler: die Ausstellerin, die auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Nr. 2055. 

1604 September 29 2160 
Franz von Hatzfeldt zu Merten und Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, 
Herren zu Wildenburg und Schönstem, bekunden als vom Reichskam­
mergericht bestätigte Vormünder der unmündigen Kinder ihres gestor­
benen Vetters Bernhard von Hatzfeldt, daß Heyman [von] Böeklingen 
gegenüber Bernhard beträchtliche Forderungen verschiedenen Belegen 
[handschrifften) zufolge hatte. Nach Abzug dessen, was er bereits davon 
erhielt, .sowie nach Anhörung und Anerkennung seiner Dienstrechnungen 
anerkennen sie auf alle Belege, die auf Bernhard lauten, und die hier­
mit ungültig sind, soweit sie Heyman jetzt herausgegeben und noch ein­
behalten hat, restliche 418 Rader fl. Schuld zu je 24 Rader alb. Hierfür 
und für die dieserhalb fällige Pension setzen sie den die Stralenbach 
genannten Hof in der Herrschaft Wildenburg und im Kirchspiel Friesen­
hagen, der Eigentum ihrer Pflegekinder ist, mit allen Einkünften und 
allem Zubehör zu Unterpfand, soweit Georg von Niedersohlbach (-sol-
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bach) ihn bisher gepachtet hatte. Heyman oder seine Erben können den 
Hof einschließlich Einkünften bis zur Tilgung der erwähnten Haupt­
summe nutznießen oder Dritten überlassen, jeder Rechtsbehelf dagegen 
ausgeschlossen. Mit der Tilgung der Hauptsumme ist der Hof von der 
erwähnten Pfandschaft frei. - Siegler: die Aussteller, die auch unter­
schreiben. - Auff tag st. Michaelis des ertzengels. 

Ausf., Pap., Sg. 1, 2 unter Papierstreifen aufgedr. - Rv.: Diesse 
einoerleibtte oerschreibungh ist mit uns undenbenenter Hinrieb 
Ludroiegs und Georg Gerhardtts gebruederen oon Hatzfelt, herren 
zue Wildenberg und Schönenstein etc., guittem vormissen und 
roilien oon Heyman Baddings erbgenahmen auff Christionen Sol­
bachen transferirt morden und soii auch derselbe bey dem under­
pfandt manutenirt und gehandthapt werden, uhrkundt unser ei­
gener underschriebenen handen. Actum Wildenberg am 12.ten 
Aprilis anno '614. HfeinrichJ LfudroigJ ofonJ I-Iatzfeldt, h[err] z[u] 
W[ildenburg] m[anu] p[ropria] (17. Jh.). - Nr. 2056. 

1604 September 30 2161 
Elisabeth, geb. Quad von Wickrath [Quadt oon Wickerath), Witwe des 
Degenhard von Merode zu Schloßberg, vereinbart mit ihrem Schwieger­
sohn Vinzenz von Rasselt zu [Hassel-]Rath [zum Rade) und seiner Frau 
Agnes von Merode, ihrer Tochter, denen sie von dem zuge,sagten Hei­
ratsgeld restliche 700 Tlr. oder Gegenwert zu 52 alb. je Tlr. in Gold­
oder Silbermünzen, wie sie jetzt in der Stadt Köln gültig sind, schuldig 
ist, deren Zahlung in bar ihr aber nicht gelegen 1st, die Vevschreibung 
von 5 Tlrn. Kölner W. an Pension auf je 100 Tlr. Hauptsumme. Diese 
sind ihnen, ihren Erben oder den Inhabern dieser Urkunde jeweils in­
nerhalb von 14 Tagen nach St. Remigiustag (Oktober 1) uneingeschränkt 
zu leisten. Hierfür setzt sie ihre Ölmühle im Dorf Koslar einschließlich 
Zubehör zu Unterpfand. Vinzenz und seine Frau räumen ihr Einlösungs­
recht der Hauptsumme und der dieserhalb fälligen Pension in zwei 
Hälften nach Tilgung aller Rückstände ein, nachdem die Kündigung ein 
halbes Jahr zuvor schriftlich eingereicht ist. - Werner von Berchem 
[Bernhem), Vogt, sowie die Schöffen des Gerichts Koslar und Barmen, 
denen die Ölmühle dingpflichtig ist, bestätigen den Empfang der Ge­
richtsgebühr. - Siegiervermerk der Ausstellerin, ihres Sohnes Johann 
Degenhard von Merode (mit Petschaft, da er noch kein großes Siegel 
machen ließ), Vogt und Schöffen des Gerichts zu Koslar und Barmen 
(Schöffenamtssiegel). - Auff st. Remeiß abent. 
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lin, junfferen Magdalena uon Merodt genant Hasselt, zur ehe­
steur uermög auffgelegten heyrathzettu1 bekommen, so hat auch 
erheischender notturft fur siebenhundertt thaler denselben Wil­
helmm Coppertz, dero rechten licenciaten, unt Regina uon Papeien, 
eheieuthen, realiter transportirt, urkundt dieser unterschrifft. Ac­
tum Gulich ahm 20.ten Martii 1628. Werner Ketzgen; 2) Dass mir 
das original uon dieser copeyen uon frawen Reginen Coppertz, 
wittiben uon Hagens, auff mein ersuchen heuth extradirt, solche 
extradition aber ihro wittiben ahn ihrem habenden rechten undt 
forderung unnachtheilig sein, sondern diese copey ahn statt eines 
wahren originalis gehalten werden solle, solches bescheine hiemit. 
Dusseldorff den 28.ten Decembris 1690. D. Frh. uon Ketzgen; 3) 
Ihrer churfürstlichen durchJaucht zu Pfalz rath undt referendarius, 
herr licenciatus Ruebens, hat heuth dato ex commissione der 
freyfrawen uon Foulheim einbegriffene capitalsumm der sieben­
hundert dahier gegen einziehung gegenwertiger rhentuerschreibung 
unss unterschrieben erbgenambe bahr erleget, Düsseldorf den sie­
benten Aprilis tausent siebenhundert vierzehn. A. M. uon Hagen, 
verwittibte uon Contzen, ]. M. uon Hagens (18. Jh.). - Nr. 2057. 

[1)604 November 2, Bonn 2162 
Franz von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, war mit Anna 
Witwe Rode [-din), geh. von Weitter, in Streit geraten wegen der Eigen­
schaft [ qualitet) mehrerer Rodescher [-discher) Güter in der Herrschaft 
Schönstein und der Frage, ob diese alle Lehen oder teilweise Allodial­
güter seien, auch ob Katharina Juliana Rode [-din), die Tochter der 
Witwe, an den Gütern, die Lehen seien, als Nachfolgerin ihres Vaters 
oder aber Franz von Hatzfeldt auf Grund der durch den gestorbenen 
Hermann von Hatzfeldt erwirkten kurkölnischen Belehnung berechtigt 
sei. Nach mehrfachen Verhandlungen vor den kurkölnischen Räten, die 
schließlich zwischen der Witwe und Franz' Sohn Franz Wilhelm von 
Hatzfeldt geführt wurden, war vorläufig vorgeschlagen worden, die 
Witwe solle einen bestimmten Betrag zur Abgeltung ihrer Forderungen 
nennen. Sodann sollte versucht werden, eine gütliche Einigung herbei­
zuführen. Auf den Einwand der Witwe, die Beschaffenheit (geiegenheit) 
der Güter 'sei ihr nicht bekannt, wurde im beiderseitigen Einvernehmen 
für gut befunden, daß sie sich nach Schönstein begibt, um Beschaffenheit 
und Wert der Güter festzustellen. Sodann soll der Vergleich zwischen 
beiden Seiten weiter betrieben werden. Sollte ein solcher nicht zustande 
kommen, so sind die Rechte auf beiden Seiten hierdurch nicht beein­
trächtigt. Nach einer weiteren Unterredung erklärt die Witwe sich zu 

483 



Folgendem bereit: bezahlt Franz an sie für ihre Tochter den Hof Grabig 
[zum Grabe) und den halben Hof Niederdurwittgen [Niderdurroitgen) zu 
dem Preis, der durch unparteiische Gerichtspersonen geschätzt ist, oder 
tritt er beides an ,sie erblich ab, ·SO verzichten sie und ihre Tochter auf 
die übrigen Güter und ihre Forderungen dieserhalb. Franz Wilhelm gibt 
hierzu unter dem Vorbehalt seine Zustimmung, daß sein Vater hierin 
einwilligt. - Untetschrift der Anna Witwe Rode, geb. von Weitter, so­
wie des Franz Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schön­
stein. 

Ausf., Pap. - Beiliegend: Entwurf (17. Jh.), Pap. - Nr. 2058. 

1605 Januar 20 2163 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, Schönstein und Weisweiler, 
bekundet, sein Vetter Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu 
Wildenburg und Schönstein, habe den Hof Widderbach [in der Wieder-) 
in der Herrschaft Wildenburg und im Kirchspiel Wissen innerhalb von 
des,sen Obrigkeit und Gebot von Johann Mant von Scheid gen. Wesch­
pfennig erblich gekauft. Da der Hof von ihm und dem durch seinen ge­
storbenen Vetter Adrian von Hatzfeldt zu Werther hinterlassenen min­
derjährigen Sohn Johann Adrian von Hatzfeldt zu Lehen geht, bestätigt 
er auf Sebastians Antrag den Erbkauf zu seinem Teil, sodaß Sebastian 
wegen der halben Lehnsgerechtigkeit an dem Hof künftig nicht beein­
trächtigt wird. - Siegler: der Aussteller, der auch unterschreibt. 

Ausf., Perg., Sg. ab. - Nr. 2059. 

1605 Januar 20 2164 
Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt zu Merten bzw. Krottorf, Her­
ren zu Wildenburg und Schönstein, sowie Georg von [Bockenförde gen.] 
Schüngel zu Echthausen und Wocklum bekunden als vom Reichskammer­
gericht bestätigte Vormünder des von ihrem gestorbenen Vetter und 
Schwager Adrian von Hatzfeldt zu Werther hinterlassenen minderjährigen 
Sohnes Johann Adrian von Hatzfeldt, ihr Vetter und Schwager Wilhelm 
von Hat~feldt, Herr zu Wildenburg, Schönstein und Weisweiler, habe von 
Peter von [Heiden gen.] Rungeringhausen [Hungeringk-J den Hof zu 
Oberhausen in der Herrschaft Wildenburg und im Kirchspiel Friesen­
hagen erblich gekauft, der je zur Hälfte von Johann Adrian und von 

' Wilhelm zu Lehen geht. Sie willigen auf Wilhelms Antrag in den Erb-
kauf ein, sodaß er künftig der halben Lehnsgerechtigkeit an dem Hof 
wegen von ihrer Seite nicht beeinträchtigt wird, auch daß er künftig zu 
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keiner entsprechenden Erstattung an sie verpflichtet ist. - Siegler: die 
Aussteller, die auch unterschreiben. 

Ausf., Perg., Sg. 1, 2 besch., 3 ab. - Nr. 2060. 

1605 Februar 16 2165 
Rottger Weg zu Wildenburg (-berg im thall) und seine Frau Merge, 
Wilhelm zu Hundscheid (-scheidt) und seine Frau Tringen, Feiga zu 
Weierseifen (im Weiersseiffen) sowie Peter Stock zu Friesenhagen und 
seine Frau Enngen verkaufen an Barbara, geb. von Broel gen. Plater 
(vom Brull gen. Platter), Witwe von Hatzfeldt, Frau zu Wildenburg, für 
eine quittierte Geldsumme, die durch Landschultheiß, Schöffen und 
Zimmerleute festgesetzt (geachtt und gescheztt) war, kraft Erbkauf ihr 
Haus ,Zum Stern' zu Friesenhagen, das sie bereits früher einmal an 
Cornelius (-nellissenJ Schucke von Langenbach zu Friesenhagen und seine 
Frau Ursula verkauften, da Barbara als Inhaberin der Obrigkeit befugt 
ist, das Haus abzutreiben. Vor Landschultheiß und Schöffen des Gerichts 
Friesenhagen treten sie das Haus der Käuferin ebenso erblich ab wie 
bereits zuvor an die genannten Käufer. Sie verfahren dieserhalb auch 
,sonst wie im Gericht Friesenhagen üblich. - Siegler: Peter zu Dermbach, 
Landschultheiß der Herrschaft Wildenburg, Klein Johann zu Steeg, 
Rottger Weg zu Wildenburg und die übrigen Schöffen des Gerichts Frie­
senhagen (Schöffenamtssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. ab. - Nr. 2061. -

Durch Transfix angehängt: Urk. von: 

1606 Juli 22 
Barbara~ geb. von Broel gen. Plater, Witwe von Hatzfeldt, Frau zu Wil­
denburg, verkauft an Arnold von DieteDshain (Dieders-J und seine Frau 
Gertrud das Haus ,Zum Stern' zu Friesenhagen für eine- nicht genannte 
- Kaufsumme im Hinblick darauf weiter, daß Gertrud zusammen mit 
ihrem gestorbenen Gemahl und ihr aus Livland (Leiflant) kam, und daß 
Arnold sich bei ihrem gestorbenen Gemahl und dann bei ihr selbst wäh­
rend langer Krankheit und auch in gesunden Tagen getreu verhielt. Vor 
Schultheiß und Schöffen [zu Friesenhagen] tritt sie das Haus an die 
Käufer erblich ab. - Unterschrift des Heinrich Ludwig von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg. - Siegler: Peter zu Dermbach, Landschultheiß, 
Teis zu Staade (zum Stadt), Klein Johann zu Steeg, Rotger Weg zu 
Wildenburg, Johann Knecht zu Stausberg, Peter Koch zu Nädringen und 
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Hermann Lintloe zu (im) Weidenbruch, Schöffen zu Friesenhagen (Schöf­
fenamtssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. in Resten erh. - Nr. 2061a. 

1605 Februar 18 2166 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg und Schönstein, die ihren minderjährigen Vetter Johann Adrian von 
Hatzfeldt als Vormünder vertreten, bekunden, ihr Lehnsmann Johann 
Bahle [Beel) von Salchendorf (-chindorff) habe Hof und Gut zu Salchen­
dorf im Seelbacher Grund, das in die beiden Hauptteile des Ilquader 
Lehens sowie de,s Neunkireher und Gerdger Lehens geteilt ist, und das 
von ihnen und von der Herrschaft Wildenburg zu Lehen geht, zu einer 
Hälfte bzw. zu einem Viertel zu Lehen getragen. Sodann habe er bei 
früherer Gelegenheit auch das andere Viertel bzw. die andere Hälfte des 
Ilquader Lehens von dem gestorbenen Johann Mühlenthai und den 
Männern von dessen Töchtern im Einvernehmen mit ihnen als Lehns­
herren an .sich gebracht. Lediglich die sechste Rute steht noch dem 
Lehnsträger der anderen Hälfte zu. Sie belehnen daher J ohann auf des­
sen Antrag mit der Ilquader Lehen genannten Hälfte von Hof und Gü­
tern zu Salchendorf, soweit er, Johann Mühlenthai und beider Vorfahren 
dies von ihnen und der Herrschaft Wildenburg zu Lehen trugen, ausge­
nommen lediglich die ·sechste Rute, die zu der anderen Hälfte des 
Lehens gehört. - Sie bestätigen den durch Johann geleisteten Lehnseid, 
insgesamt unbe·schadet ihrer, ihrer Nachfolger und Dritter Rechte. -
Zeugen: Peter von Dermbach [Dörn-), Landschultheiß der Herr.schaft 
Wildenburg, Henne zu Bettorf, beide wildenburgische Lehnsleute. -
Siegler: die Aussteller. 

Ausf., Perg. (stark durch Moder besch., Tinte .stellenweise verblaßt), 
die Sg. ab. - Beiliegend: Abschr. (18. Jh.), Pap. - Rv.: Pr[esenta­
tumJ oberschloß Wildenberg, den 13 ten Nove[mbrisJ 1731 (18. Jh.). 
- Vgl. Reg. Nr. 2167.- Nr. 2063. 

1605 Februar 18 2167 
Johann Bahle zu Salchendorf stellt seinen Lehnsherren Heinrich, Franz 
und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und Schön­
stein, die zugleich ihren Vetter Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wil­
denburg und W eisweiler, sowie als Vormünder den J ohann Adrian von 
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Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, vertreten, einen ReveEs aus über die 
gemäß inserierter Urkunde vom gleichen Tage vorgenommene Belehnung 
mit einer Hälfte des Ilquader Lehens und damit mit einem Viertel des 
Salcb.endorfer Lehens, das er bereits von ihnen zu Lehen trug, dazu mit 
der anderen Hälfte des Ilquader Lehens, das er mit ihrem Einverständnis 
von dem gestorbenen Johann Mühlenthai und den Männern von dessen 
Töchtern gekauft hatte, sodaß die Belehnung sieb. auf das ganze Ilquader 
Lehen und das halbe Salchendorfer Lehen mit Ausnahme der sechsten 
Rute er,streckt, soweit zu einem Teil er und seine Vorfahren (-eltern) zu 
einem anderen Teil Johann Mühlenthai und die Seinen dies von jenen 
und der Herrschaft Wildenburg zu Lehen trugen. - Siegler: Dr. jur. utr. 
Martin Naurath von Siegen (Petschaft). 

Ausf., Perg., Sg. erh. - Rv.: Betrift Solchendorf und Gendorf a. 
1430, a. 1435, a. 1499, a. 1505, a. 1506, a. 1520, a. 1547, a. 1551, 
a. 1572, a. 1580, a. 1593, a. 1594, a. 1595, a. 1598, a. 1605 (17. Jh.). 
- Vgl. Reg. Nr. 2166. - Nr. 2062. 

1605 März 3 2168 
Peter zu Schmalenbach und seine Frau Ließgen, verkaufen an Theiß, 
Klein Johanns Sohn, zu Steeg und seine Frau Eiffgen sowie an Peter 
von Stausberg, der jetzt zu Steeg wohnhaft ist, und seine Frau Elßgen, 
die alle Vettern, Schwäger und Freunde von ihnen sind, für eine im ge­
genseitigen Einvernehmen mit UnteEstützung von Freunden festgelegte 
und quittierte Geldsumme kraft Erbkauf zu 2 Dritteln bzw. zu einem 
Drittel ihre Erbschaft und Gerechtigkeit an dem Hof zu Steeg, auch 
außerhalb davon und in der Umgebung von Altenhafen [-hoffen), soweit 
sie dies zu einem Teil von ihrer Mutter Trine von der Huben geerbt und 
zu einem weiteren Teil von den Kindern ihrer Brüder und Schwestern 
oder deren Vormündern laut Schöffenbuch erblich gekauft haben. Dienst, 
Hoheit, Herrlichkeit und sonstige Gerechtigkeit des minderjährigen Jo­
hann Adrian von Hatzfeldt bleiben hiervon unberührt. Vor Landschult­
heißen und Schöffen zu Friesenhagen, unter deren Gerichtszwang die 
Erbschaft und Güter gelegen sind, verzichten sie hierauf erblich zugun­
,sten der Käufer und leisten dieserhalb Währschaftsversprecb.en. Die 
Lehnsrechte des Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu Wilden­
burg und Scb.önstein, sowie der Erben des gestorbenen Bernhard von 
Hatzfeldt, von denen ein Viertel der verkauften Erbschaft und Güter zu 
Lehen geht, bleiben hierdurch unberührt. - Siegler: Sebastian von Hatz­
feldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg und Schönstein; Peter zu Derm­
bach, Landschultheiß der Herrschaft Wildenburg, Theiß zu Staade, Klein 
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Johann zu Steeg und die übrigen Schöffen zu Friesenhagen (Schöffen­
amtssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. 1 ab, 2 flachgedr. - Nr. 2064. 

1605 März 16 2169 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, der zugleich 
seinen Vetter Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weis­
weiler, vertritt, sowie Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu 
Wildenburg und Schönstein, bekunden, wie sie erfuhren, habe J ohann 
von Lintloe (-telöh], den sie mit Valbert (Rumpffs Varenbert) und den 
zugehörigen Gütern belehnten, über die Belehnung hinaus sich Weiteres 
im Gericht ödingen angemaßt, sie und ihren minderjährigen Pflegesohn 
[Johann Adrian von Hatzfeldt] benachteiligt und seine Lehnspflichten 
verletzt. Da das Gericht Ödingen, das ihnen zur Hälfte zusteht, gegen­
wärtig mit keinem Richter besetzt ist, der Bedarf es jedoch erfordert, daß 
die üblichen Gerichts- und Rügetage gehalten, auch Recht und Gerechtig­
keit verwaltet werden, bevollmächtigen sie Dr. jur. utr. Martin Naurath 
(Naro-] sowie ihre beiden zugeordneten Diener Rotger Wege und Adam 
Bocklingen, dahingehend, daß Dr. Naurath sowohl Johann von Lintloe 
die ihm zugestellte protestation und renouation wegen des Lehens Val­
bert (Varen-J insinuiert, als auch das Gericht Ödingen zu ihrer Hälfte 
hegt, die Streitparteien anhört, entsprechende Abschiede darüber erteilt, 
die im Gerichtsprotokoll verzeichneten Brüchte vornimmt, im Einverneh­
men mit den von ihnen zugeordneten Dienern und Gerichtsschöffen er­
kennt, sodann entsprechende Wette und Buße veranschlagt sowie ihren 
Diener und Rentmeister Ernst Schmidt als künftigen Richter präsentiert. 
Dabei ist Letzterer angewiesen, das Gericht an ihrer Statt zu halten, 
jährlich die vier geschworenen Gerichtstage zu besuchen, Gericht zu 
halten, die Parteien zu verhören und unparteüsch jedem Recht und 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Auch hat er darüber zu wachen, 
daß ihre hergebrachten Rechte und Gerechtigkeiten in dem Gericht, es 
seien Zoll, Jagd, Fischerei oder Sonstige, nicht beeinträchtigt werden. 
Allgemein hat er seinen Richterdienst gebührend zu versehen. Damit in 
seiner Abwesenheit nichts versäumt wird, ist er bei Bedarf befugt, an 
ihrer Statt den Fronen oder einen Gerichtsschreiber, sofern dieser zu­
gegen ist, anzuwe1sen, die vorfallenden Sachen auszuführen und alle 
sonst notwendigen Handlungen vorzunehmen, die sie im Falle ihrer An­
wesenheit selbst vorgenommen hätten. Was er in ihrem Namen unter­
nimmt, ist gebilligt. Sie versprechen, ihn dieserhalb schadlos zu halten. 
Hierfür setzen sie ihre Güter zu Unterpfand, soweit dies vonnöten ist. 

Abschr. (18. Jh.), Pap. - Nr. 2065. 
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1605 März 23, Friesenhagen 2170 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg 
und Schönstein, die ihren minderjährigen Vetter Johann Adrian von 
Hatzfeldt als Vormünder vertreten, belehnen Friedrich von [Neuhof gen.] 
Ley [von der Leig) zu Gervershagen (Geberts-), zugleich für seinen Bru­
der Engelbert von [Neuhof gen.] Ley, mit den Höfen und Gütern Deert 
(Deret) und Harckenstieh1, soweit dies deren gestorbener Vater Kaspar 
(Jasper) von [Neuhof gen.] Ley von ihnen erneut zu Lehen trug, auch 
dies zuvor Johann Vogt zu Müllenbach [Mülenbeck), der Vater seiner 
Großmutter, von ihren Vorfahren und der Herrschaft Wildenburg zu 
Lehen trug. Sie bestätigen den durch Friedrich dieserhalb geleisteten 
Lehnseid. Ihre, ihrer Nachkommen, der Herrschaft Wildenburg und 
Dritter Rechte bleiben hierdurch unberührt. - Zeugen: Johann Pampus 
zu Böeklingen [Bouckeling) und Georg Bremer, beide wildenburgische 
Lehnsleute. - Siegiervermerk der Aussteller. 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2171. -
Nr. 2066. 

1605 März 23 2171 
Friedrich von [Neuhof gen.] Ley zu Gervershagen stellt Heinrich, Franz 
und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und Schön­
stein, die zugleich ihren Vetter Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wil­
denburg und Weisweiler, sowie als Vormünder ihren minderjährigen 
Vetter Johann Adrian von Hatzfeldt vertreten, zugleich für seine Erben, 
einen Revers aus über die gemäß inserierter Urkunde vom gleichen 
Tage, zugleich für seinen Bruder Engelbert von [Neuhof gen.] Ley, vor­
genommene Belehnung mit den Höfen und Gütern Deert und Harcken­
stiehl. - Siegler: der Aussteller. 

Ausf., Perg., Sg. ab.- Vgl. Reg. Nr. 2170.- Nr. 2066. 

1605 März 24, Friesenhagen 2172 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg und Schönstein, die beide ihren minderjährigen Pflegesohn Johann 
Adrian von Hatzfeldt als Vormünder vertreten, belehnen Christian 
(Christianus) Solbach [Nachtrag: Peter von Elkhausen [Elck-)], zugleich 
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für seine Mitberechtigten, mit einer Hälfte des Hofes zu Elkhausen 
[Ekk-) soweit dies sein Vater Zirbes von Elkhausen von ihnen und ihren 
Vorfahren zu Lehen trug. Sie bestätigen den dieserhalb geleisteten 
Lehnseid. Ihre, ihrer Nachkommen, der Herrschaft Wildenburg und Drit­
ter Rechte bleiben hierdurch unberührt. - Zeugen: Henne zu Bettorf und 
Johann Kesseier zu Siegenthal, beide wildenburgische Lehnsleute. -
Siegler: die Aussteller (einschl. Rücksiegel). 

Ausf., Pap., die aufgedr. Sg. 1, 2 besch., 3 flachgedrückt, Rücksg. 1, 
2 erh., 3 fehlt. - Nr. 2067. 

1605März 24 2173 
Peter zu Elkhausen stellt Heinrich, Franz und Sebastian Vettern von 
Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und Schönstein, die zugleich ihren 
Vetter Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, 
sowie als Vormünder Johann Adrian von Hatzfeldt, Herrn zu Wilden­
burg, vertreten, einen Revers aus über die gemäß - inserierter - Ur­
kunde vom gleichen Tage vorgenommene erneute Belehnung mit der 
Hälfte des Hofs zu Elkhausen. - Unterschriftsvermerk des Ausstellers. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2172. - Nr. 2068. 

1605 März 29, Friesenhagen 2174 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg und Schönstein, die beide als Vormünder ihren minderjährigen 
Vetter und Pflegesohn Johann Adrian von Hatzfeldt vertreten, belehnen 
Henne zu Bettorf mit dem Hof zu Bettorf in dem Umfang, wie der ge­
storbene Peter zu Bettorf dies von ihnen, ihren Vorfahren und der 
Herrschaft Wildenburg zu Lehen trug. Sie bestätigen den durch Henne 
geleisteten Lehnseid. Ihre und ihrer Nachkommen Rechte als Herren zu 
Wildenburg sowie diejenigen Dritter bleiben hierdurch unberührt. -
Zeugen: Wilhelm Wege und Jörge Breuger, beide Wildenburgische Lehns­
leute. - Siegiervermerk der Aussteller (Ringpetschaft). 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2175.- Nr. 2069. 

1605 März 29 2175 
Henne zu Bettorf .stellt, zugleich für seine Mitberechtigten, gegenüber 
Heinrich, Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg und Schönstein, die zugleich ihren Vetter Wilhelm von Hatzfeldt, 
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Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, sowie als Vormünder Johann 
Adrian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, vertreten, einen erblichen 
Revers aus über die gemäß - inserierter - Urkunde vom gleichen Tage 
vorgenommene Belehnung mit dem Hof zu Bettorf. - Siegiervermerk des 
Christian Solbach, Amts,schreibers zu Bilstein, (Ringpetschaft) auf Bitten 
des Ausstellers. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2174. - Nr. 2069. 

1605 März 29, Friesenhagen 2176 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg 
und Schönstein, die beide ihren minderjährigen Vetter Johann Adrian 
von Hatzfeldt als Vormünder vertreten, belehnen Jakob zu Klein-Birk­
holz (zum kleinen Birckholtz), zugleich für ,seinen Bruder Teigeß, mit 
dem Hof zu Klein-Birkholz (zum kleinen Birckholze) in der Herrschaft 
Wildenburg und im Kirchspiel Wissen, soweit dies Dietrich, Wilhelms 
Sohn, zu Waldbröl (-brühel) und Simon, des gestorbenen Hennes Langen 
Sohn, zu Brunefeldt und dann der gestorbene Henne, der Vater des 
jetzigen Lehnsträgers, dies von ihnen, ihren Vorfahren und der Herr­
'schaft Wildenburg zu Lehen trugen. Sie bestätigen den durch Jakob gelei­
steten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre und ihrer Nachkommen Rechte 
als Herren zu Wildenburg sowie diejenigen Dritter unberührt. - Siegler: 
die Aussteller (Ringpetschaft). 

Ausf., Pap., Sg. 1-3 unter Papierstreifen aufgedr. - Nr. 2070. 

1605 März29 2177 
Jakob zu Klein-Birkholz stellt für Heinrich, Franz und Sebastian Vettern 
von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und Schönstein, die zugleich ihren 
Vetter Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und We~sweiler, 
bzw. als Vormünder Johann Adrian von Hatzfeldt vertreten, einen Re­
vers aus über die gemäß - inserierter - Urkunde vom gleichen Tage, 
zugleich für 'seinen Bruder Teiges, vorgenommene Belehnung mit Hof und 
Gut zu Klein-Birkholz, wobei Teil zu Honigses,sen (-seeß) und Georg (Jor­
ge) Breuger, beide wildenburgische Lehnsleute, Zeugen waren. - Unter­
schrift des Christian Solbach, Amtsschreibeils zu Eilstein (Beil-), der vom 
Aussteller um Be,siegelung gebeten war, jedoch kein Siegel hat. 

Ausf., Pap. (besch.). - Vgl. Reg. Nr. 2176.- Nr. 2071. 

491 



1605 März 29, Friesenhagen 2178 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
,sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg 
und Schönstein, die als Vormünder ihren minderjährigen Vetter Johann 
Adrian von Hatzfeldt vertreten, belehnen Georg Breuger zu Wissen mit 
dem ganzen Hof zu Irssgesshain in der Herrschaft Wildenburg und im 
Kirchspiel Wissen. Sie bestätigen den durch Georg geleisteten Lehnseid. 
Hierdurch bleiben ihre und ihrer Nachkommen Rechte als Herren zu 
Wildenburg sowie diejenigen Dritter unberührt. - Zeugen: Henne zu 
Bettorf und Johann Bahle zu Salchendorf, beide wildenburgische Lehns­
leute. - Siegler: die Aussteller. 

Ausf., Pap., Sg. 1-3 unter Papierstreifen aufgedr. - Nr. 2072. 

1605März 29 2179 
Georg (Jörge) Breuger zu Wis,sen stellt, zugleich für seine Erben, gegen­
über Heinrich, Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu 
Wildenburg und Schönstein, die zugleich ihren Vetter Wilhelm von 
Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, sowie als Vormünder 
den J ohann Adrian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, vertreten, einen 
Revers aus über die gemäß - inserierter - Urkunde vom gleichen Tage 
vorgenommene Belehnung mit dem Hof Irssgesshain. - Siegler- und 
Unte:tschriftsvermerk des Ausstellers. 

Abscb.r. (17. Jh.), Pap. (besch.). - Vgl. Reg. Nr. 2178. - Nr. 2073. 

1605 März 29, Friesenhagen 2180 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg und Schönstem, die beide als Vormünder ihren minderjährigen 
Vetter Johann Adrian von Hatzfeldt vertreten, belehnen Peter von Die­
zenkausen gen. Ellingen mit Hof und Gut zu Ellingen, soweit dies sein 
gestorbener Vater Dietrich von Diezenhausen gen. Ellingen von ihren 
Vorfahren und der Herrschaft Wildenburg zu Erblehen trug. Sie bestä­
tigen den durch Peter geleisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre und 
ihrer Nachkommen Rechte als Herren zu Wildenburg sowie diejenigen 
Dritter unberührt. - Zeugen: Friedrich von [Neuhof gen.] Ley, Johann 
Pampus zu Böeklingen [Bocke-). - Siegiervermerk der Aussteller. 
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- Begl. Abschr. (17. Jh.), Pap. - Beiliegend: Abschr. auf Grund des 
Originals mit Beglaubigungsvermerk des Notars Johann Peter 
Rompil, Schultheißen zu Blankenberg, und dessen Unterschrift. -
Begl. Abschr. (17. Jh.), Pap. - Auf der Rückseite: Vorläufige Be­
lehnung des Hanß Ghoddert von Paropus zu Scheid (Scheidt) mit 
Haus und Gut zu Ellingen auf seinen Antrag durch Johann Adrian 
von Hatzfeldt von 1637 Januar 15 zu Siegen auf Grund Indultes 
von 1627 September 23 mit Unterschrift des Johann Adrian von 
Hatzfeldt. - Nr. 2074. 

1605 März 29, Friesenhagen 2181 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg 
und Schönstein, die beide als Vormünder ihren minderjährigen Vetter 
Johann Adrian von Hatzfeldt vertreten, belehnen Hupert zu Hönningen, 
zugleich für seine Mitberechtigten, mit dem Hof zu Hönningen in dem 
Umfang, wie der gestorbenen Apel zu Hönningen und dessen Vorfahren 
diesen von ihnen und ihren Vorfahren als Herren zu Wildenburg zu 
Lehen trugen. Sie bestätigen den durch Hupert geleisteten Lehnseid. 
Hierdurch bleiben ihre und ihrer Nachkommen Rechte als Herren zu Wil­
denburg sowie diejenigen Dritter unberührt. - Zeugen: Henne zu Bettorf 
und Johann Kesseier zu Siegenthal, beide wildenburgische Lehnsleute. -
Siegler: die Aussteller (Ringpetschafte). 

Ausf., Pap. Sg. 1-3 unter Papierstreifen aufgedr. - Nr. 2075. 

1605März 29 2182 
Hupert zu Hönningen stellt, zugleich für seine Erben und Mitberechtigten, 
·seinen Lehnsherren Heinrich, Franz und Sebastian Vettern zu Hatzfeldt, 
Herren zu Wildenburg und Schönstein, die zugleich ihren Vetter WH­
helm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, bzw. als Vor­
münder den Johann Adrian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, ver­
treten, einen Revers aus über die gemäß - inserierter - Urkunde vom 
gleichen Tage vorgenommene Belehnung mit dem Hof zu Hönningen. -
Siegiervermerk des Peter von Diezenkausen (Diezingkhausen) gen. Ellin­
gen zu Ellingen (Ringpetschaft). 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2181. - Nr. 2076. 
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1605 März 29, Friesenhagen 2183 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg und Schönstein, die a1s Vormünder ihren minderjährigen Vetter 
Johann Adrian von Hatzfeldt vertreten, belehnen Teil zu Honigsessen 
(-sees), zugleich für seine Mitberechtigten, mit dem Hof zu Güdeln 
(Gudelboben) sowie mit den Gütern zu Seifen (zum Seiften), [Nieder-] 
Hövels (Hobels) und Honigses,sen (-seß) und zwar mit dem jeweiligen 
Zubehör, soweit der gestorbene Klein Johann zu Stöcken dies von ihnen, 
ihren Vorfahren und der Herrschaft Wildenburg zu Lehen trug. Sie be­
stätigen den durch Teil geleisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre und 
ihrer Nachkommen Rechte als Herren zu Wildenburg sowie diejenigen 
Dritter unberührt. - Zeugen: Henne zu Bettorf und Johann Bahle zu 
Salchendorf, beide wildenburgische Lehnsleute. - Siegiervermerk der 
Aussteller (Ringpetschaft). 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2184.- Nr. 2077. 

1605März 29 2184 
Teil zu Honigsessen stellt, zugleich für seine Erben und Mitberechtigten, 
seinen Lehnsherren Heinrich, Franz und Sebastian Vettern von Hatz­
feldt, Herren zu Wildenburg und Schönstein, die zugleich ihren Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, sowie als 
Vormünder den Johann Adrian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, 
vertreten, einen Revers aus über die gemäß - inserierter - Urkunde 
vom gleichen Tage vorgenommene Belehnung mit dem Hof zu Güdeln 
sowie mit den Gütern zu Seifen, [Nieder]Hövels und Honigsessen ein­
schließlich jeweiligem Zubehör. - Siegiervermerk des Peter von Diezen­
kausen gen. Ellingen. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2183. - Nr. 2077. 

1605 März 29, Friesenhagen 2185 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und We1sweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, HerrEm zu Wildenburg 
und Schönstein, die als Vormünder ihren minderjährigen Vetter Johann 
Adrian von Hatzfeldt vertreten, belehnen Klein Johann, des gestorbenen 
Peter Kaltauers (-daroers) Sohn, mit seinem Anteil und der Gerechtigkeit 
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an dem Gut zu Katzwinkel {Catzwinckel), soweit der gestorbene Peter 
Kaltauer dies von ihnen, ihren Vorfahren und der Herrschaft Wildenburg 
zu Lehen trug. Sie bestätigen den durch Johann geleisteten Lehnseid. 
Hierdurch bleiben ihre und ihrer Nachkommen Rechte als Herren zu 
Wildenburg sowie diejenigen Dritter unberührt. - Zeugen: Henne zu 
Bettorf und Johann Kesseier (Kess-) zu Siegenthal, beide Wildenburgische 
Lehnsleute. - Siegler: die Aus,steller (Ringpetschafte). 

Ausf., Pap., Sg. 1-3 unter Papierstreifen aufgedr. - Nr. 2078. 

1605März29 2186 
Klein Johann zu Katzwinkel stellt, zugleich für seine Erben, ,seinen 
Lehnsherren Heinrich, Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Her­
ren zu Wildenburg und Schönstein, die zugleich ihren Vetter Wilhelm 
von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, bzw. als Vor­
münder den J ohann Adrian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, 
vertreten, einen Revers aus über die gemäß - inserierter - Urkunde 
vom gleichen Tage vorgenommene Belehnung mit seinem Anteil und 
seiner Gerechtigkeit an dem Gut zu Katzwinkel. - Siegiervermerk des 
Peter von Diezenkausen gen. Ellingen (Petschaft). 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2185. - Nr. 2079. 

1605 März 29, Friesenhagen 2187 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg und Schönstein, die als Vormünder ihren minderjährigen Vetter 
J ohann Adrian von Hatzfeldt vertreten, belehnen Gerdt zu Katzwinkel 
(zum Catzwinckel) mit seinem Anteil und mit seiner Gerechtigkeit an 
dem Gut zu Katzwinkel im Kirchspiel W~ssen, ,soweit dies der gestorbene 
Johann zu Katzwinkel von ihnen, ihren Vorfahren und der Herrschaft 
Wildenburg zu Lehen trug. Sie bestätigen den durch Gerdt geleisteten 
Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre und ihrer Nachkommen Rechte als 
Herren zu Wildenburg sowie diejenigen Dritter unberührt. - Zeugen: 
Henne zu Bettorf und Johann Kesseier zu Siegenthal, beide wildenbur­
gische Lehnsleute. - Siegler: die Aussteller (Ringpetschafte). 

Ausf., Pap., Sg. 1-3 unter Papierstreifen aufgedr. - Rv.: pro taxa 
2 thaler ad 31 albus (glztg.). - Nr. 2080. 
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1605März 29 2188 
Gerdt zu Katzwinkel stellt, zugleich für seine Erben, seinen Lehnsherren 
Heinrich, Franz und Sebastian von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und 
Schönstein, die zugleich ihren Vetter Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu 
Wildenburg und Weisweiler, bzw. als Vormünder den Johann Adrian 
von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, vertreten, einen Rever.s aus über 
die gemäß - inserierter - Urkunde vom gleichen Tage vorgenommene 
Belehnung mit seinem Anteil und seiner Gerechtigkeit an dem Gut zu 
Katzwinkel im Kirchspiel Wissen und in der Herrschaft Wildenburg. -
Siegiervermerk des Peter von Diezenkausen gen. Ellingen (Ringpetschaft). 

Abscb.r. (17. Jh.), Pap. - Beiliegend: Abschr. (18. Jh.), Pap. - Vgl. 
Reg. Nr. 2187. - Nr. 2081. 

1605 März 29, Friesenhagen 2189 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg und Schönstein, die als Vormünder ihren minderjährigen Vetter 
Johann Adrian von Hatzfeldt vertreten, belehnen Johann Kesseier zu 
Siegenthal, zugleich für seine Mitberechtigten, mit dem Hof und den 
zugehörigen Gütern zu Siegenthai in der Herrschaft Wildenburg und im 
Kirchspiel Wissen in dem Umfang, wie der gestorbene Arndt zu Siegen­
thai dies von ihnen, ihren Vorfahren und der Herr.schaft Wildenburg zu 
Lehen trug. Sie bestätigen den durch Johann geleisteten Lehnseid. Hier­
durch bleiben ihre und ihrer Nachkommen Rechte als Herren zu Wilden­
burg ebenso unberührt wie diejenigen Dritter. - Zeugen: Henne zu 
Bettorf und Wilhelm Weg, beide wildenburgische Lehnsleute. - Siegler­
vermerk der Aussteller (Ringpetschafte). 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2190. -
Nr. 2082. 

1605März29 2190 
Johann Kes,seler zu Siegenthai stellt, zugleich für seine Erben, seinen 
Lehnsherren Heinrich, Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Her­
ren zu Wildenburg und Schönstein, einen Revers aus über die gemäß 
- inserierter - Urkunde vom gleichen Tage vorgenommene Belehnung 
mit dem Hof und zugehörigen Gütern zu Siegenthal. - Siegiervermerk 
des Peter von Diezenkausen zu Ellingen. 

Abscb.r. (17. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2189. - Nr. 2082. 
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1605 März 29, Friesenhagen 2191 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und We~sweiler, vertritt, 
·sowie Franz und Sebastian von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und 
Schönstein, die als Vormünder ihren minderjährigen Vetter Johann 
Adrian von Hatzfeldt vertreten, belehnen Wilhelm Weg und seine Mit­
berechtigten mit dem obersten Hof zu Schönbach (Schöne-) in dem Um­
fang, wie ihn zuvor Johann Mant zu Schönbach von ihnen, ihren Vor­
fahren und der Herrschaft Wildenburg zu Lehen trug. Sie bestätigen den 
durch Wilhelm geleisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre und ihrer 
Nachkommen Rechte als Herren zu Wildenburg sowie diejenigen Dritter 
unberührt. - Zeugen: Henne zu Bettorf und M[eister] Hans RudeDsdorf, 
beide wildenburgische Lehnsleute. - Siegler: die Aussteller (Ringpet­
schafte). 

Ausf., Pap., Sg. 1, 2 unter Papierstreifen aufgedr., 3 flachgedr. -
Nr. 2083. 

1605 März 31, Bonn 2192 
Vor Volmarus Rham aus Meschede (-densis), öffentlichem Notar kraft 
kaiserlicher Gewalt, ·sowie vor den im Folgenden genannten Zeugen er­
klären Konrad, Georg, Dietrich und Gerhard von Tomberg gen. Worms, 
Gehrüder von Bodenheim, in der großen Hofkanzlei in der Ratsstube 
der [kurkölnischen] Ritterschaft nachmittags gegen 5 Uhr Folgendes: 
Bernhard und Hans Friedrich Quad von Landskron, die zugleich Barbara 
Haas (Haes), Witwe des Johann Quad zu Rheindorf, vertraten, brachten 
vergangeneo März 22 beim Koadjutor und Administrator des Erzstifts 
Köln in Anwesenheit der gesamten Ritterschaft eine ehrenrührige und 
rechtsverletzende Deduktion gegen sie und ihren Stamm und Namen ein 
und ließen sie mit Zustimmung der Ritterschaft verlesen. Sie richtete 
sich mit Schmähworten vornehmlich gegen Georg, als sei er offensicht­
lich verlogen, ein ehrenrühriger Fälscher [falsarius) und falscher An­
kläger (calumniant), der kaiserliche Urkunden mit Füßen getreten habe. 
Auch wurde darin behauptet, sie 'seien nicht rechtmäßig zu Stamm und 
Namen der Tomberg gelangt und gebrauchten das Tomherger Wappen 
nicht rechtmäßig. Da die gegen sie verbreiteten schweren Beleidigungen 
[atrocissimae iniuriae) ihnen, ihren Vorfahren und Erben, auch Namen, 
Stamm und Herkunft von ihnen äußerst nachteilig sind, seien sie zu 
ihrer Ehrenrettung zu folgender rechtmäßiger Deduktion bzw. zu fol­
gendem Gegenbericht genötigt. Der darin enthaltene Protest richtet sich 
gegen schwere Beleidigung. 
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Die erwähnte Klage nehmen sie zur Kenntnis. Da die Kläger, abgesehen 
von den erwähnten Vorwürfen, beantragten, Georg dürfe Stamm, Na­
men und Wappen der Tomberg künftig nicht mehr gebrauchen und sei 
wegen deren unrechtmäßigem Gebrauch zu be,strafen, womit die Kläger 
den Kurfürsten als Richter anriefen, wird der Kurfürst auch in folgender 
Gegenklage (reconuentions angelegenheit) erkennen müssen. Da Georg 
niemals Umgang mit Fälschern und derlei Leuten hatte und auch selbst 
kein solcher ~st, lassen sie den Vorwurf, er habe Namen und Wappen 
der Tomburg unrechtmäßig geführt, auf sich beruhen. Doch wurden 
außer ihm auch seine Brüder und das ganze Geschlecht hinsichtlich ihrer 
adeligen Herkunft 'schwer beleidigt, da sie Namen und Wappen nicht 
heimlich, sondern öffentlich und ohne jeden Widerspruch von seiten der 
benachbarten Kurfütsten, Fürsten, Grafen und dergleichen Adeligen führ­
ten. Georg und 'seine Brüder von Tomberg gen. Worms nehmen daher 
die ehrenrührigen Beleidigungen zur Kenntnis, die ihnen zunächst von 
einem Unbeteiligten (nicht interessirten), dann aber von den Quad zu­
gefügt wurden. Hiergegen protestieren sie ausdrücklich und beabsichti­
gen, dies mit Leib und Gut zu verfolgen. Sie beabsichtigen jedoch nicht, 
durch die ihnen so aufgezwungene Verteidigung die Quad in ihrer ade­
ligen Herkunft zu ,schmälern. Sie sind vielmehr lediglich genötigt anzu­
zeigen, daß ihnen und ihren Vorfahren Unrecht geschah, was sie not­
wendig zur Erhaltung ihres Namens abzuwenden haben. 
Um dem Kurfürsten über Beginn und Verlauf der Angelegenheit in 
Kenntnis zu setzen, auch um ihm zu verdeutlichen, wie unbegründet 
ihnen die erwähnten Auflagen gemacht wurden, verbinden sie mit dem 
Protest folgenden Gegenbericht, damit der Kurfürst ihnen kraft seines 
landesfürstlichen Amtes umso besser zu Recht verhelfe: Sobald Georg 
erfahren hatte, daß mehrere hinterrücks gegen ihn den Vorwurf erho­
ben, er führe seinen Namen unrechtmäßig, ohne zu erfahren, wer dies 
tat, führte er bei der Ritterschaft des Erzstifts [Köln] Klage dagegen. 
Dabei verlangte er, diese sollten sich hierzu bekennen und ihre Vor­
würfe ihm ins Gesicht und nicht hinterrücks machen. Die Ritterschaft 
entgegnete, sie vernähme dies ungern. Georg solle die Personen namhaft 
und diesen seine Vorhaltungen selbst machen. Georg hatte unterdessen 
mit Bestimmtheit erfahren, daß Heinrich von der Horst zu Bell dies tat. 
Er hätte keine Bedenken gehabt, diesen namhaft zu machen, ·sofern 
nicht Heinrich vorher bereits verreist gewesen wäre. Georg wandte sich 
daher mit einer entsprechenden Bitte an den Kurfürsten, der Heinrich 
zur Rede stellte. Dieser wußte sich in seiner schriftlichen Antwort und 
vermeintlichen Verteidigung keiner Beleidigung zu erinnern. Gleichwohl 
,stellte er nicht in Abrede, er habe verbreitet, Stamm und Wappen der 
Tomberg seien ausge·storben und dem Reich heimgefallen. Kaiser Fried-

498 



rich habe, einem in Abschrift beigegebenen Privileg zufolge, das Wappen 
an Lutter Quad, Herrn zu Tomburg (Thomberg), seiner Frau wegen ver­
liehen, sodaß es den Gebrüdern von Tomberg gen. Worms nicht mehr 
zukomme, diesen Namen und dieses Wappen zu führen. Georg hätte 
dem umgehend entgegentreten können, wenn nicht ,sein elterliches 
Wohnhaus während des jetzigen Krieges mit allen besiegelten Urkunden 
und allem Hausrat mehrfach geplündert worden und abgebrannt wäre. 
Er mußte daher zu seiner Verteidigung besiegelte Urkunden mit Nameri 
und Unterschriften (insignia) seiner Vorfahren bei Dritten erbitten. Als 
Georg diese letzten Januar im Landtag in Gegenwart der Ritter.schaft 
und im Beisein des erwähnten Heinrich vorbringen wollte, um zu zeigen, 
daß er und seine Vorfahren [vorelternn) zur Zeit des erwähnten Privi­
legs den gleichen Namen und das gleiche Wappen führten, wie es gegen­
wärtig sämtliche Gehrüder von Tomberg gen. Worms unangefochten, von 
der erwähnten Ausnahme abgesehen, tun, tat sich Heinrich erneut her­
vor. Er legte das Privileg und eine Abschrift hiervon erneut vor und 
bestand darauf, der Stamm Tomberg ,sei aufgestorben. Nur den Quad 
komme es zu, das Tomherger Wappen zu führen, nicht aber Georg und 
den Seinen. Georg war daraufhin veranlaßt, zur Verteidigung seiner 
Ehre, auch von Namen und Wappen festzustellen (anzudeuten), nicht 
aber zu beeidigen, daß das Privileg widerrechtlich ausgebracht sei. Darü­
ber hinaus kam es zu keinem Wortwechsel mit Heinrich. Georg weiß 
sich nicht zu erinnern, daß er den Kläger Lutter Quad und die hiervon 
·stammenden Erben und Nachfolger, die heutigen Quad und diejenigen, 
die sich mit ihnen verheirateten, oder die kaiserliche Majestät, von dem 
der jetzige Kaiser und auch der Kurfürst ihre Herkunft ableiten, unbe­
dachtsam beleidigte oder die kaiserlichen Privilegien und Freiheitsbriefe 
mit Füßen trat. Er weiß sehr wohl, die Obrigkeit gebührend zu respektie­
ren und nicht zu verleumden, ohne andere bei ihrer Ehre und ihrem Namen 
unbedachtsam zu schmälern, so wie es ihm und den Seinen widerfahren 
ist. Was die Quad zur Stützung ihrer Absicht (intention) weiterhin bei­
fügten, ficht Stamm, Namen und Wappen der von Tomberg gen. Worms 
nicht an. Wenn auch, der Beilage A zufolge, 19 Adlige durch Urkunde 
von 1429 bescheinigen, ihres Wissens habe Friedrich Herr zu Tomburg 
und Landskron lediglich eine leibliche Tochter Elisabeth hinterlassen, 
aus deren Ehe mit Crafft von Saffenburg die Söhne Friedrich, Crafft 
und Johann sowie die Töchter Gertrud und Lysa hervorgingen, ficht es 
sie nicht an, ob Friedrich eine oder mehrere Töchter hinterließ. Außer­
dem ist nicht hinzugefügt, auf wessen Verlangen und zu welchem Zweck 
die Bescheinigung ausgestellt wurde. Ebenso wenig ist darin enthalten 
und durch die Adligen bescheinigt, dall das Tomherger Wappen aufge­
storben und dem Reich eröffnet sei. Dies hätten die Quad vor allen 
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Dingen zu beweisen gehabt, ·sofern sie die Vorfahren der von Tomberg 
gen. Worms von deren Namen und Wappen mit Hilfe des vermeintlichen 
Privilegs verdrängen wollten. - Ebenso wenig gehen sie die 2.-6. Bei­
lage unter den Buchstaben B-F etwas an, wonach Lutter Quad zu seinen 
Lebzeiten seine Frau mit den Lehen des Reichs und des Erzstifts Köln, 
nach ·seinem Tod andere hiermit belehnte, auch daß er Friedrich von 
Saffenburg, den ,söhnelosen Bruder seiner Frau, zum Vormund bestellte, 
schließlich wie jetzt die Quad ihren Namen und ihre Herkunft hiervon 
ableiten. Da die von Tomberg gen. Worms niemals beabsichtigten, dies 
zu erörtern und mit den Quad eine Vereinbarung hierüber zu treffen, 
lassen sie dies auch jetzt auf sich beruhen. - Das Privileg berührt sie 
nur insofern, als die Quad hierdurch sie und ihre Vorfahren ausschlie­
ßen und dies dahin ausweiten wollen, daß es nur ihnen und nicht den 
von Tomberg gen. Worms zukommt, Wappen und Namen Tomberg zu 
führen. Hätte jene dies in anderer Form gebraucht, so hätten sie dieses 
ohne Nachteil für sie auf sich beruhen lassen. Da jene sie jedoch schwer 
beleidigten und ihnen etwas abnehmen wollen, was sie seit je in unbe­
strittenem Besitz hatten, wie alle hohen und niederen Standes und auch 
die Quad und deren Vorfahren dies anerkannten, müssen die von Tom­
berg gen. Worms ihre Verteidigung zur Vermeidung von Unrecht auf­
nehmen. 
Sie legen daher zunächst ausdrücklich Einspruch dagegen ein, sie hätten 
jemals beabsichtigt, die kaiserliche Majestät oder eine andere Obrigkeit 
zu beleidigen oder die kaiserliche Macht infrage zu stellen, was ein 
Sakrileg gewesen wäre. Auf der anderen Seite ist es nicht unzulässig, den 
Willen der Fürsten oder des Kaisers zu erörtern, da bisweilen unvoll­
ständig unterrichtet wird. Reskripte aus Gnade und von Rechts wegen 
enthalten stillschweigend eine entsprechende Klausel. Wie die Erfahrung 
lehrt, wurden daher kaiserliche Mandate und Privilegien aufgehoben, 
die Rechte Dritter berühren, aber auf nachweislich falschen Angaben 
beruhen. In solchem Falle geht es nämlich nicht um das Recht des Für­
sten und um seine Autorität, sondern um das Recht Dritter. Es ist ihnen 
daher rechtmäßig erlaubt, ihren Standpunkt gegenüber einem vermeint­
lichen Privileg zu vertreten, von dem sie und ihre Vorfahren bisher 
nichts wußten, dessen Gültigkeit jetzt aber zu ihrem äußersten Unheil 
ausgeweitet werden soll. Sie behalten sich daher ausdrücklich vor, des­
sen Ausweitung rechtmäßig zu bestreiten. 
Georg kann daher auch nicht mitteilen, er habe zuviel und Unrechtmäßi­
ges gesagt, indem er das vermeintliche Privileg als erschlichen und 
falsch zurückwies. Es konnte daher auf Grund des Privilegs nichts recht­
mäßig unternommen werden, solange die Frage seiner Gültigkeit nicht 
entschieden war. Den Quad ist es daher rechtmäßig nicht erlaubt, ihre 
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Ehre und ihren Leumund (glimpff) außerhalb des Rechtsweges anzu­
greifen. Da sie und ihre Vorfahren ihnen und ihren Vorfahren hin­
reichend bekannt und in der Nähe von ihnen ansäßig waren, hätten die 
Quad, sofern sie wegen ihre.s Namens und Wappens etwas zu bespre­
chen gehabt hätten, dies wie beim Adel üblich vorbringen können, ohne 
ihr Geschlecht in ehrenrühriger Weise zu belasten. Hierauf hätten sie, 
wie es zulässig ist, hinreichend antworten können. Sie sind jedoch nicht 
verpflichtet, Bewe~se vorzulegen, da sie den Tomherger Namen und das 
Tomherger Wappen in der in dem vermeintlichen Privileg beschriebenen 
Form schon vorher, gleichzeitig und etwa 200 Jahre danach und damit 
länger als Menschen Gedenken unangefochten in Besitz hatten und ha­
ben. Die Zeit, die Menschen Gedenken überschreitet, hat nämlich die 
Wirkung (vim) eines unwiderruflichen und unbestrittenen Privilegs. Da­
mit der Kurfürst dennoch sehe, wie ihre und der Quad Angelegenheit 
(sachen) beschaffen ist, auch daß sie und ihre Vorfahren Namen und 
Wappen nicht heimlich und unrechtmäßig erworben, erbeten oder er­
schlichen haben, daß sie und ihre Erben beides vielmehr erbten, führen 
sie an, daß Haus Bodenheim, das auch heute noch ihr elterliches Haus 
ist, in der Herrlichkeit Lommersum, die an das Erzstift Köln grenzt, zur 
Zeit des Privilegs ebenso innehatten wie das Brenten gut zu Effern, das 
jetzt die von Orsbeck innehaben, auch daß ihre Vorfahren Namen und 
Wappen Tomberg führten und ihnen rechtmäßig übertrugen. Junker 
Friedrich von Tomberg gen. Worms, der auf ihrem Haus wohnhaft war, 
besiegelte daher, wie dem Auszug gemäß Anlage A zu entnehmen ist, 
im gleichen Jahr 1450 und im gleichen Monat wie das Privileg eine Ur­
kunde mit ihrem jetzigen Wappen und Namen. Sodann stellte Friedrich, 
der Anlage B zufolge, im Jahr 1455 zusammen mit Reinhard Spies von 
Büllesheim auf Antrag von Peter Kes·sel von Nürburg und seiner Frau 
Katharina mit dem gleichen Wappen und Namen eine Quittung aus. 
Weiterhin ist Anlage C zu entnehmen, daß Konrad von Tomberg gen. 
Worms 1458 Januar 11 das Brenten gut zu Effern von der Äbtissin zu 
St. Marien in Köln im Beisein von Ludger (Lütgern) von der Weiden und 
Dietrich von Hirz gen. von Landskron (Landtz-) zu Lehen nahm. Auch 
bekräftigten Konrad von Tomberg gen. Worms und seine Frau Künne 
im gleichen Jahr am St. Gertrudentag (März 17) auf Bitten ihres Schwa­
gers und ihrer Schwester Peter Kessel von Nürburg und Katharina von 
Hausen den Verkauf einer Erbrente von 23 MI. Korn zugunsten von Glas 
von Mirbach mit den gleichen Wappen (insigniis). Konrad von Tomberg 
gen. Worms wurde 1461 Oktober 5 durch Urteil (erkentnis), das Ulrich 
von Fischenich, Konstantin von Lyskirchen (Liß-] und andere Lehnsleute 
fällten, das Brenten gut zu Effern ab- und dann Goddert von der Ehren 
zuerkannt. Es wurde dann aber 1465 am Freitag nach Inuocauit (März 8) 

501 



wieder eingelöst, wie sich dies aus den beigegebenen besiegelten Origi­
nalurkunden gemäß Anlagen D und E ergibt. Weiterhin ist dem Auszug 
gemäß Anlage B zu entnehmen, daß Konrad von Tomberg gen. Worms 
in den Jahren 1469, 1474 und 1481 zusammen mit seinem Sohn Johann 
von Tomberg und anderen Adligen Vergleichs- und Kaufurkunden be­
siegelte. Johann von Tomberg gen. Worms versetzte 1482 April 30 (den 
letzten Aprilis) das Brenten gut mit Wis.sen seines Vaters und besiegelte 
dies zusammen mit ihm, mit der Äbtissin [zu St. Marien in Köln] als 
Lehnsherrin sowie mit Gerhard von der Horst, Herrn zu Hürth (zur 
Hardt), Goddert Schall [von Bell] und Ulrich von Fischenich. Dies ergibt 
sich aus dem Original in Anlage F, um deren Rückgabe sie bitten, nach­
dem eine Abschrift der entsprechenden Klausel einbehalten ist. Johann 
von Tomberg gen. Worms verkaufte dem als Anlage G beigegebenen 
Original zufolge 1482 am St. Vitustag (Juni 15) mit Einverständnis seines 
Vaters Konrad von Tomberg gen. Worms das Brenten gut an Mettel von 
Ulenbroich, Witwe von Diepenbroich gen. Raufftesch, und ihren Sohn. 
Dies besiegelten nächst den Verkäufern die erwähnte Äbtissin sowie 
Roland [-lanndt) von Lyskirchen, Goddert Schall von Bell und Ulrich von 
Fischenich. Die Auftragung erfolgte, der Beilage C zufolge, sodann Juni 7. 
Aus den Beilagen H-N ist zu ersehen, daß ihre Vorfahren in den Jahren 
1503, 1515, 1521, 1531, 1532, 1533 und 1537 und damit bis jetzt Namen 
und Wappen der Tomberg ohne Einspruch von Jemandem verwandten, 
wobei sie vor, mit und zwischen Adligen und deren Vorfahren siegelten, 
die teilweise in der als Anlage A beigefügten Bescheinigung genannt 
sind; sie wurden von niemandem gehindert, Namen und Wappen zu 
gebrauchen. Aus der Anlage 0 ergibt sich, daß der Kaiser, der Trierer 
Kurfürst Erzbischof Jakob von Eltz, der gefürstete Abt von Prüm und 
Stablo, Christoph Graf von MandeDscheid, der Herzog von Parma, Phi­
lipp und Hermann Grafen von Manderscheid, der Graf von Ostfriesland 
und weitere Persönlichkeiten des gleichen Standes, ja selbst Johann 
Quad zu Rheindorf und alle anderen in nächster Nachbarschaft ansäßigen 
Adligen ohne Unterschied ihren Vorfahren (-uattern), Vätern und ihnen 
selbst den Namen Tomberg zuschrieben. Ihnen antworteten ihre Vor­
fahren, ihre Väter und sie selbst, was bei Bedarf zu beweisen ist, mit 
dem gleichen Namen und Wappen. Die Quad und deren Vorfahren, die 
mit ihrem Vater und Großvater (altuatter) bekannt und befreundet wa­
ren, kannten daher ihren Namen und ihr Wappen gut. Sie legten niemals 
Einspruch dagegen ein und ließen nicht das Geringste dagegen ver­
lauten, bis ihnen jetzt von ihren Widersachern aus unbekannter Ursache 
dieser rechtswidrige Schimpf angetan wurde. Da es aus den erwähnten 
unabweisbaren Rechtsgründen und angesichts der beigegebenen besiegel­
ten Urkunden auf der Hand liegt und auch in allen benachbarten Kur-
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fürstentümern und Fürstentümern allgemein bekannt (landtkündig und 
notorium) ist, daß sie und ihre Vorfahren (uorelternn) Namen und Wap­
pen der Tomberg gen. Worms gebrauchten, auch vor, während und nach 
dem erwähnten Privileg in Besitz hatten und noch haben, da ihre Vor­
fahren diese ihnen rechtmäßig vererbten, sie diese also entgegen der 
Behauptung der Quad nicht unrechtmäßig annahmen, geben ,sie dem Kur­
fürsten zu erwägen und stellen sie dem Urteil Unparteüscher anheim, 
ob nicht die Quad, die das angemaßte Privileg nachweislich erschlichen, 
vor dem Recht schuldig wurden und hierfür zu bestrafen sind, auch daß 
das Privileg seiner Ungültigkeit wegen, das weder durch die Länge der 
Zeit noch durch langen Besitz Gültigkeit erlangen konnte, nicht zu ihrem 
Nachteil verwendet werden kann. Dabei lassen sie sich nicht durch den 
Vorwurf beirren, daß sie in der Herrschaft Tomburg nicht einen Stein 
haben oder sich anmaßten. Gleichwohl tragen sie Namen und Wappen 
davon, wie beim Adel üblich. Denn die Mehrzahl der Adligen in diesem 
und in benachbarten Kurfürstentümern und Fürstentümern führen Na­
men samt Wappen von diesem oder jenem Haus oder Schloß oder von 
dieser oder jener Herrschaft, obwohl sie hiervon nichts (roeder stock 
noch stein) zu fordern haben. - Sie bitten den Kurfürsten daher, den 
tatsächlichen Sachverhalt in Betracht zu ziehen, kraft seines kurfürstli­
chen Amtes den Quad sowie Heinrich von der Horst ihren offensichtli­
chen Irrtum sowie die Nichtigkeit des erwähnten Privilegs nachzuweisen 
und sie zu veranlassen, daß diese sie künftig bei ihrem Namen und 
Wappen unbehelligt lassen, ihren Irrtum eingestehen und alle gegen sie 
verbreiteten Beleidigungen öffentlich widerrufen, wobei sie sowohl dem 
Kurfürsten als auch ihnen gegenüber alle Förmlichkeiten zu erfüllen 
haben. Der Kurfürst tut damit ein Werk der Gerechtigkeit und verschafft 
der Verwendung alter Namen und Wappen rechtmäßigen Nachdruck. -
Unterschriftsvermerke von Konrad, Georg, Dietrich und Gerhard Ge­
brüdern von Tomberg gen. Worms.-
Die Gehrüder von Tomberg gen. Worms übergeben dem Kurfürsten 
ihren Gegenbericht, sodann der Ritterschaft, als diese vollzählig auf der 
Ratsstube versammelt war, eine Abschrift hiervon. Sie legen förmlichen 
Protest gegen schwere Beleidigung ein und verlangen, nachdem die ver­
meintliche Deduktion der Vettern Quad von Landskron von der Ritter­
schaft angenommen und mit deren Einverständnis verlesen wurde, daß 
ihr rechtmäßiger Gegenbericht ebenso angenommen, öffentlich verlesen 
und die Angelegenheit beim Kurfürsten auf dem Rechtswege möglichst 
gefördert werde. - Die Ritterschaft gibt dem umgehend statt und läßt 
den Gegenbericht in ihrer Gegenwart durch den Syndicus verlesen. -
Die Gehrüder von Tomberg gen. Worms fordern den Notar auf, ihnen 
ein Notariatsinstrument hierüber und bei Bedarf mehrere solche zuzu-
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stellen. - Zeugen: Arnold von Wachtendank (-dungCk), Adolf von Gym- · 
nich, Herr zu Gymnich. - Notariatsinstrument des genannten Notars 
Voimarus Rham aus Meschede, mit dessen Unterschriftsvermerk und 
Signet. 

Ausf., Pap. (geheftete Lage von 6 Doppelbl.; durch Feuchtigkeit 
besch.). - Nr. 2084. 

1605 April1, Krottorf 2193 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, für sich 
selbst sowie zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, Herrn 
zu Wildenburg und Schönstein, als Vormünder der durch den gestorbe­
nen Bernhard (Berndt) von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlas­
senen Erben belehnen Hans zu Katzwinkel (CatzroinCkeliJ erblich mit 
dem Erbe und Gut zu Katzwinkel in dem Umfang, wie dessen Groß­
eltern (uorelternn) dies von ihnen, ihren Vorfahren und der Herrschaft 
Wildenburg zu Lehen trugen. Sie bestätigen den durch Hans geleisteten 
Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre und ihrer Nachkommen Rechte ebenso 
unberührt wie diejenigen der Herrschaft Wildenburg sowie Dritter. -
Zeugen: Diiman Daub und Hans Rudersdorf (-torff), beide Bürger zu 
Siegen sowie Lehnsleute der Herrschaft Wildenburg. - Siegiervermerk 
der Aussteller. 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2194. -
Nr. 2085. 

1605 April1 2194 
Hans zu Katzwinkel stellt, zugleich für seine Mitberechtigten, gegenüber 
Sebastian von Hatzfeldt für sich selbst sowie zusammen mit Franz von 
Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und Schönstein, a1s Vormünder der 
durch den gestorbenen Bernhard hinterlassenen Erben einen Revers aus 
über die gemäß inserierter Urkunde vom gleichen Tage vorgenommene 
Belehnung mit Erbe und Gut zu Katzwinkel in der Herrschaft Wilden­
burg und im Kirchspiel Wissen. - Siegler: Ludwig Hermann Rudersdorf, 
der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., das aufgedr. Sg. ab. - Vgl. Reg. Nr. 2193. - Nr. 2085. 

1605 April1 2195 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, belehnt im 
eigenen Namen und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von 
Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vormünder der durch 
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Bernhard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben den 
Dilman Daub, Bürger zu Siegen, einen Nachfahren des Heinrich Staut 
(Stautten), für seine Stiefsöhne, die durch Heinrich Staut hinterlassenen 
männlichen Erben, mit dem Mannlehen zu Untertan einschließlich Zube­
hör, soweit Heinrich Staut die von ihren Vorfahren und denen ihrer 
Pflegekinder sowie von der Herrschaft Wildenburg zu Lehen trug. Sie 
bestätigen den durch Tillmann geleisteten Lehnseid. Hierfür sagen .sie 
ihm Schutz unbeschadet ihrer, ihrer Eltern oder ihrer Leute Rechte sowie 
diejenigen der Herrschaft Wildenburg zu. - Siegler: Sebastian von Hatz­
feldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, zugleich für den nicht anwe­
senden Franz von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Beiliegend: Abschr. 
(17. Jh.), Pap.- Nr. 2086. 

1605 April1 2196 
Tillmann Daub, Bürger zu Siegen ,Zum Stern', stellt dem Sebastian von 
Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, einen Revers aus, nach­
dem dieser ihn gemäß inserierter Urkunde vom gleichen Tage sowohl im 
eigenen Namen als auch gemeinsam mit seinem Vetter Franz von Hatz­
feldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vormünder der durch 
Bernhard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben für 
seine Stiefsöhne, die durch seinen Vorfahren Heinrich Staut hinterlas­
senen männlichen Erben, mit dem Mannlehen zu Untertan in dem Um­
fang belehnte, wie Heinrich Staut und dessen Vorfahren dies von der 
Herrschaft Wildenburg zu Lehen trugen. Sobald seine Stiefsöhne mündig 
sind, haben auch sie die Lehnspflichten recht- und gewohnheitsmäßig 
zu erfüllen. - Unterschrift des Ausstellers. - Beglaubigungsvermerk der 
Unterschrift durch Antonius Jung, Stadtschreiber zu Siegen, der die 
Urkunde auf Bitten des Ausstellers geschrieben hat. 

Ausf., Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2195. - Nr. 2087. 

1605 April, Friesenhagen 2197 
Heinrich von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, der zugleich seinen Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Weisweiler, vertritt, 
sowie Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg und Schönstein, die beide ihren minderjährigen Vetter und Pflege­
sohn Johann Adrian von Hatzfeldt vertreten, [Nachtrag: Heinrich und 
Wilhelm Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und Schönstein, 
die zugleich den Johann Adrian von Hatzfeldt sowie die durch ihren 
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Vetter Bernhard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen 
Erben vertreten], belehnen M[eister] Hans Rudersdorf [Ruderßdorffen), 
Bürger zu Siegen, mit dem sog. Stutten-Gut zu Untertan im Amt Siegen, 
·soweit der gestorbene Froben, Bürger zu Siegen, dies von ihnen, ihren 
Vorfahren und der Herrschaft Wildenburg zu Lehen trug. Sie bestätigen 
den durch Hans geleisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre und ihrer 
Nachkommen Rechte als Herren zu Wildenburg sowie diejenigen Dritter 
unberührt. - Zeugen: Wilhelm Weg, Heiman zu Bettorf Nachtrag: Dil­
man Daub, Peter [von] Dermbach, Landschultheiß [der Herrschaft Wil­
denburg]. - Siegler: die Aussteller. 

Nicht ausgefertigtes und verbessertes Or., Sg. 1-3 fehlen. -
Nr. 2088. 

1605 April14, Krottorf 2198 
Judith [Judita) Witwe von Klingelbach, geb. von Hoenberg [-bergk), und 
ihre unterdessen gestorbene Tochter Katharina von Klingelbach hatten 
sich zunächst durch Testament [testamentum reciprocum) gegenseitig zu 
Erben eingesetzt. Nach Katharinas Tod setzte Judith ebenfalls durch 
Testament Sebastian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schön­
stein, Burkhard von Calenberg [-bergk), Philipp und Otto Hermann Ge­
brüder von Langenbach sowie deren Schwester Katharina, die Frau des 
Jost von Mengersen [Mengerssheimb), zu Erben ein. Gegen ihre Absicht, 
das mit ihrer Tochter vereinbarte Testament zu ändern oder gar aufzu­
heben, um denen von Langenbach als ihren nächsten Verwandten etwas 
mehr zukommen zu lassen, wandte Sebastian ein, dies könne nicht von 
Bestand sein, da die Erbverfügung [disposition) in einen Vertrag außer­
halb des Testaments [in contractum extra fines testamenti) gelangt sei. 
Außerdem sei die Erbverfügung durch den Tod der Katharina als Teil­
haberin an dem Testament [mittestatricis) bestätigt. Philipp von Langen­
bach führte andere Gesichtspunkte [fundamente und motiuen) ins Feld. 
Die Erbverfügung könne zwar aufgehoben oder auch geändert werden. 
Doch sei dann wohl Streit unvermeidlich, sobald Judith ge.storben sei. 
Um dem zuvorzukommen, einigen Sebastian und Philipp .sich durch Ver­
mittlung ihres gemeinsamen Vetters Konrad von Seelbach gen. Quad­
fassel [Quatfassell) wie folgt: Sebastian tritt an Philipp alles erblich ab, 
was ihm durch Judith und ihre Tochter testamentarisch vermacht wurde. 
Hierzu gehören u. a.: der halbe Zehnt zu Faulbach, der vom Archidiakon 
zu Dietkirchen zu Lehen geht; die bei der gräflichen Kanzlei zu Dillen­
burg [-berg) anhängige Rechtsangelegenheit wegen des Hofs zu Nieder­
ahlbach [Niedern Olbach) und die Forderungen dieserhalb und zwar mit 
allen Vorteilen und Lasten [commodis und oneribus). Hierzu gehört 
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·schließlich auch die goldene Kette, die Sebastians ältestem Sohn ver­
macht war, jetzt aber denen von Langenbach geschenkt ist. Hierfür ver­
spricht Philipp, an Sebastian oder seine Erben 2 000 Goldfl. zu je 46 Ra­
der Alb. oder in Rader W. 3 833 fl. und 8 Albus, den fl. zu je 24 Albus 
gerechnet, in jeweils in der Stadt Frankfurt (Franckfurdt) gültiger Münze 
zu zahlen, sobald Judith gestorben ist. Vor deren Tod ist er zu keiner 
Zahlung verpflichtet. Um den Eindruck zu vermeiden, sie einigten sich 
über die Erbschaft einer Lebenden ohne deren Wissen, übernimmt Philipp 
es, Judiths Einwilligung (ratification) hierzu zu erwirken. Besteht sie 
wider Erwarten auf ihrer Absicht, das Testament aufzuheben, so bleiben 
Sebastians Forderungen und Rechte wie vor diesem Vertrag bestehen. 
Sein Verzicht auf das, was ihm oder den Seinen durch Erbverfügung 
oder Abtretung [cessionibus) vermacht oder abgetreten ist, entfällt dann; 
dies behält er sich ausdrücklich vor. Bis Judith ihre Einwilligung gegeben 
hat und dieser Vertrag in der notwendigen Form erweitert und gesichert 
ist, behält Sebastian alle Unterlagen über die Erbverfügungen und Ab­
tretungen, auch die besiegelten Urkunden mit Bezug auf die vermachten 
und abgetretenen Güter, die ihm Judith bei früherer Gelegenheit zu­
stellte. Alle Urkunden und Unterlagen hat er Philipp zuzustellen, sobald 
diese Bedingungen erfüllt sind. - Die Partner verpflichten sich gegen­
seitig auf die Vereinbarungen. Sie erhalten je eine der beiden Ausferti­
gungen des Vertrags auf Papier, da die Erweiterung [extensionJ jetzt der 
Eile wegen nicht erfolgen konnte, und zwar unter der Bedingung, daß 
dies baldmöglichst geschieht und der erweiterte Vertrag durch die Part­
ner und Judith unteDschrieben und besiegelt wird. - Siegler: die Aus­
steller ·sowie der Mittler (Ringpetschafte).- Einwilligungsvermerk de's Se­
bastian von Hatzfeldt von 1605 April 15, wonach statt der jetzt verein­
barten 2 000 Goldfl. in den Hauptvertrag 2 000 Königstlr., zu je 1 fl. 18 
alb. gerechnet, entsprechend 3 500 Rader fl., aufgenommen werden kön­
nen. - Unterschrift des Sebastian von Hatzfeldt. 

Ausf., Pap. (geheftete Lage von 2 Doppelbll.; letzte,s BI. leicht 
besch.), Sg. 1-3 unter Papierstreifen aufgedr. - Nr. 2089. 

1605 April18 2199 
Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und 
Schönstein, •sowie Georg [von Bockenförde gen.] Schüngel zu Echthausen 
bekunden als Testamentsvollstrecker, ihr gestorbener Vetter und Schwa­
ger Hermann von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstem, habe vor 
einiger Zeit zusammen mit seiner Frau Margarethe, geb. von Hatzfeldt, ih­
rer Schwester, Base und Schwägerin, beabsichtigt, im Dorf W1s.sen ein Ho­
spital bzw. Armenhaus zu errichten und mit den notwendigen Renten 
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auszustatten. Dies habe er in seinem Testament bestätigt und sie als Te­
stamentsvollstrecker sowie seine Erben verpflichtet, sofern er verstürbe, 
bevor dies vollständig erfolgt [effecturirt) sei, sollten ,sie die Gründung 
unverzüglich vornehmen und dies seiner Absicht entsprechend folgender­
maßen zu Papier bringen: 
Hermann von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstem, und seine 
Frau Margarethe, geb. von Hatzfeldt, beschließen bei Vernunft und Ge­
sundheit zu ihrem Seelenheil, im Dorf Wissen am Kirchhof ein Hospital 
bzw. Armenhaus errichten zu lassen und mit den notwendigen Einkünften 
auszustatten, um dort 12 von ihnen jeweils bestimmte arme Leute zu 
unterhalten. Da sie dies jetzt oder in nächster Zukunft nicht zum Ab­
schluß bringen können, statten sie das Hospital bzw. Armenhaus mit 
folgenden jährlichen Einkünften aus, um zu vermeiden, daß dies durch 
ihren etwaigen vorzeitigen Tod verhindert wird: 10 Ml. reines Korn; 
5 Ml. mengh- oder molterfrüchten; 15 Schönsteiner Ml. Hafer; 3 fette 
Schweine zur Mastzeit oder, sofern keine Mast ist, 3 magere Schweine 
und 8 Wagen Brennholz. Korn und Hafer sind von folgenden Gütern im 
Amt Schönstein zu liefern, die sie von den Quad zu Isengarten (-garden) 
kauften: 21/2 Ml. Korn und 31/2 Ml. 1 Simmer Hafer von dem Hof zum 
Roetgen; 1 Ml. 1 Meste Korn und 11/2 Ml. Hafer von dem Hof vor deme 
Mullenberge; 21/2 Ml. Korn und 31/2 Ml. 1 Simmer Hafer von dem Hof zu 
Niederdurwittgen; 31/2 Ml. 6 Mesten Korn und 6 Ml. Hafer von dem Hof 
[hoefgin) Katzenthai [-dal); die Malterfrüchte von der Amtsmühle zu 
Schönstem; die 8 Wagen Brennholz aus den Schönsteiner Renten. Die 
Gefälle sind an das zu errichtende Hospital und die armen Leute jeweils 
am St. Martinstag (November 11) zu liefern; sie verzichten erblich zu 
deren Gunsten hierauf. Außerdem statten sie das Hospital mit 1 000 ge­
meinen Tlrn. an Ewigrente zu je 26 Rader alb. aus, die alsbald im Ein­
vernehmen mit ihnen oder dem ihrer Schönsteiner und Wildenburger 
Erben auf allodialen freien Erbgütern entsprechend zu sichern 'sind. -
Das Hospital bzw. Armenhaus ist bei erster Gelegenheit zu errichten. 
Sind sie hierzu infolge vorzeitigem Tod nicht in der Lage, so sind ihre 
Erben vor allen Dingen verpflichtet, das Hospital bzw. Armenhaus mit 
Hilfe der von ihnen hinterlassenen Güter errichten zu las,sen. - Für 
verstorbene arme Leute haben der Pastor sowie der Gerichtsschreiber 
[zu Wissen], die beiden Schultheißen zu Schönstein und Wildenburg so­
wie je ein Schönsteiner und Wildenburger Schöffe des Gerichts Wissen 
ihnen oder ihren Schönsteiner und Wildenburger Erben entsprechend 
andere Schönsteiner oder Wildenburger Arme zu präsentieren, um die 
frei gewordenen Plätze wieder zu besetzen. Sie oder ihre Erben dürfen 
diese nicht abweisen, sofern sie unbescholten sind. - Für die Armen 
be.stellen 'sie 2 ProviJsoren oder Vo11steher (furstender), die sich bei der 
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Annahme unter Eid zu verpflichten haben, den Armen nach Kräften 
vorzustehen, die Einkünfte und Gefälle rechtzeitig beizutreiben und zum 
Besten der Armen zu verwenden. Die Vorsteher haben ihnen oder ihren 
Erben, die die Häuser Wildenburg und Schönstein besitzen, oder den 
jeweiligen Bevollmächtigten jeweils zu St. Martinstag über die Einkünfte 
und Gefälle abzurechnen und zwar in Gegenwart des erwähnten Pastors 
und Gerichts,schreibers. Diesen sind eine Mittagsmahlzeit sowie je 
Person 1/2 Maß Wein und 1 Maß Bier zu verabreichen, um weitere Ko­
sten für die Armen zu vermeiden. Sie behalten 'sich und ihren Erben 
das Recht vor, die Vorsteher ein- und abzusetzen; diese sind bei Bedarf 
jährlich auszuwechseln. Für einen verstorbenen Vorsteher ist innerhalb 
eines Monats ein anderer einzusetzen. - Da sie die Höfe und Güter von 
den Quad zu Isengarten besiegelten Urkunden zufolge gekauft haben 
und durch die Kurfürsten zu Köln zu Lehen erhielten, die sie außerdem 
mit Haus und Amt Schönstein zu Erblehen belehnten, sind sie und ihre 
Schönsteiner Erben verpflichtet, die Armen oder ihre Vorsteher von 
etwaigen Beeinträchtigungen beim Bezug der Einkünfte zu befreien, 
sonst aber deren Einkünfte von anderen ihnen eigentümlichen Gütern zu 
liefern; diese verschreiben sie ihnen zur Sicherung entsprechend. - Sie 
behalten sich und ihren Schönsteiner Erben das Recht vor, die Erbrente 
jeweils zum Fälligkeitstermin mit 1200 Kölner Tlrn. einzulösen. Dabei 
ist einjährige Kündigungsfrist zu wahren. Der Erlös ist gegebenenfalls 
im Einvernehmen mit ihnen oder ihren Erben, die Schönstein und Wil­
denburg be,sitzen, erneut zum Besten der Armen anzulegen, wobei der 
erwähnte Pastor und Gerichtsschreiber hinzuzuziehen sind. - Sie ver­
pflichten sich auf die Stiftung. Nach ihrem Tod sind ihre Schönsteiner 
und Wildenburger Erben zu deren Einhaltung verpflichtet. - Siegler­
vermerk der Hermann von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schön­
stein, <sowie von Schultheißen und Schöffen zu Wissen. -
Die Testamentsvollstrecker bestätigen die Stiftung. Von den hierüber 
ausgefertigten drei gleichlautenden Urkunden nimmt Franz eine an sich. 
Eine weitere Ausfertigung wird auf Haus Wildenburg zu den Urkunden 
gelegt, die ihrem Vetter Wilhelm von Hatzfeldt sowie ihrem Pflegesohn 
Johann Adrian von Hatzfeldt gehören. Die dritte Ausfertigung wird in 
der Kirche zu Wis,sen hinterlegt und den Kirchmeistern dort zuge,stellt. 

Unausgefertigtes Original (17. Jh.), Perg. - Beiliegend: 1) Konzept 
der Haupturk. (17. Jh.), Pap; 2) 2 Abschr. des undatierten Inserats 
(17. Jh.), Pap. - Nr. 2090. 
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1605 Juni 12/22, Kerpen 2200 
Wilhelm von Neuhof zu Ahausen und seine Frau Ursula von Neuhof zu 
Ahausen, geb. von Hatzfeldt, vereinbaren mit Dr. jur. utr. Martin Nau­
rath von Siegen, der Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren 
zu Wildenburg und Schönstem, die Vormünder der durch den gestorbe­
nen Bernhard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben, 
als bevollmächtigter Anwalt vertritt, Folgendes wegen gegenseitiger 
Forderungen, um weitere Streitigkeiten zu vermeiden und verwandt­
schaftliches Einvernehmen zu erhalten: 1. Wilhelm und seine Frau ver­
zichten auf ihre Forderungen gegenüber den Kindern ihres gestorbenen 
Schwagers und BrudeDs Bernhard von Hatzfeldt, die Ursula zunächst 
für ihren Teil als Miterbin sowie auf Grund einer von ihr beanspruchten 
Schenkung und zugleich im Namen ihrer sämtlichen Geschwister wegen 
des Pfandhauses und -gutes Rode an der Volme [auf der Volmen) 
geltend gemacht hatte. Das Pfandhaus und -gut hatten Bernhard und 
seine Erben bisher und damit viele Jahre nach dem Tod ihrer Mutter 
Ursula von Neuhof, Witwe von Hatzfeldt, gebraucht, alle Einkünfte und 
Nutzungen von dort bezogen, ohne die darauf ruhenden Schulden zu 
tilgen und die dort fälligen Pensionen zu leisten. Künftig erheben WH­
helm und 'seine Frau und auch Ur,sulas Schwestern keine weiteren For­
derungen wegen Rode sowie wegen des übrigen Nachlasses der Mutter. 
Wilhelm und seine Frau entrichten alle überfälligen Pensionen, die alle 
Kinder der gestorbenen Witwe von Hatzfeldt der Samtschulden wegen 
zu leisten haben. Sie verpflichten sich, Bernhards Erben gegenüber 
Forderungen von Ursulas Schwestern oder von seiten der übrigen Gläu­
biger wegen des Nachlasses der Witwe von Hatzfeldt zu vertreten. 2. 
Ursula verzichtet im Einvernehmen mit Wilhelm gegen die im Folgenden 
genannte Abfindung auf ihre Forderungen wegen der Zusagen von Vater 
und Mutter oder auch ihrer Brüder an Heiratsgut, für Ketten und Klei­
dung sowie für Sonstiges, nachdem hiervon bisher nichts geleistet wurde, 
auCh hierfür keine Pensionen geleistet wurden. - Hiergegen macht Dr. 
Naurath als Bevollmächtigter folgende Zusagen: 1. Wilhelm und seine 
Frau nehmen Bernhards Anteil an dem Pfandgut Rode ein und behalten 
dies und zwar mit den zugehörigen Gerechtigkeiten ohne Rücksicht auf 
deren Umfang, auch mit den darauf ruhenden Schulden und Forderungen, 
jedoch mit Ausnahme der Schulden, die Bernhard darauf aufgenommen 
hat. Letztere ,sind durch Bernhards Erben zu tilgen, die auch Wilhelm 
und seine Frau dieserhalb zu vertreten haben. 2. Wilhelm und seine 
Frau übernehmen von Bernhards Erben deren jährliche Nutzung des 
Hofhafers auf Grund ihrer Belehnung durch den Abt zu Deutz und zwar 
mit den darauf ruhenden Schulden, soweit sie nicht durch Bernhard 
aufgenommen wurden, jedoch mit dem fällig gewesenen Hafer, soweit 
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er noch nicht eingenommen ist. 3. Bernhards Erben verzichten gegenüber 
Wilhelm und seiner Frau auf ihre Forderungen wegen Baukosten, die sie 
für das Pfandhaus und -gut Rodt aufbrachten, auch wegen zahlreicher 
Samtschulden, die sie tilgten, sowie wegen geleisteter Pension. 4. Bern­
hards Erben treten an Wilhelm und seine Frau den von Bernhard her­
rührenden Anteil an gemeinsamen Forderungen ab. Hierfür übernehmen 
Wilhelm und seine Frau die Schulden zu Rode (Rödisch .... debita), so­
wie die von Bernhard und der Mutter herrührenden Schulden, <Soweit 
sie nicht von Bernhard nachträglich aufgenommen wurden, und die die­
serhalb zu leistenden Pensionen. 5. Bernhards Erben treten an Wilhelm 
und seine Frau die Forderungen Bernhards wegen dessen Gütern im Erz­
stift Köln ab und zwar mit den hierauf ruhenden Lasten und den dieser­
halb bestehenden Ansprüchen. 6. Der von Rodt nach Wildenburg ge­
schaffte Braukessel ist unverzüglich dorthin zurückzubringen. - Während 
Ursula als erbliche Abfindung die 400 Kölner Tlr. forderte, die sie von 
dem Hof Eueln in der Herrschaft Wildenburg getilgt hatte, sowie einen 
zusätzlichen Betrag, wollte Dr. Naurath zunächst nur 400 Reichstlr. ohne 
Berücksichtigung der 400 Kölner Tlr. zugestehen. Er willigte schließlich 
unter Vorbehalt der Einwilligung seiner Auftraggeber darin ein, weitere 
150 Reichstlr. zu je 38 Schillingen unter folgenden Bedingungen zu zah­
len: Bei Einverständnis seiner Auftraggeber, über das Wilhelm und seine 
Frau innerhalb eine,s Monats unterrichtet werden, sind von den 550 
Reichstlrn. die auf dem Hof Eueln stehenden 400 Kölner Tlr. zugunsten 
von Bernhards Erben abzuziehen. Der verbleibende Rest wird an WH­
helm und seine Frau je zur Hälfte innerhalb von 2 und von 4 Jahren 
gezahlt. Hierfür dienen der Hof Eueln oder weitere Güter von Bernhards 
Erben, soweit dies vonnöten ist, als Unterpfand. Verweigern die Auf­
traggeber ihre Zustimmung zu die,sen Vereinbarungen, so steht es WH­
helm und seiner Frau frei, ilu:e Abtretung zurückzuziehen. Beide Seiten 
bleiben dann bei Besitz und Rechten wie vorher. - über diesen Ver­
gleich hinaus haben beide Seiten keine weiteren gegenseitigen Forde­
rungen. - Die Vereinbarungen werden zweifach ausgefertigt und durch 
Wilhelm und seine Frau sowie Gunther (Gunderman) von Flettenberg 
auf der einen Seite sowie durch Dr. Naurath auf der anderen Seite unter 
Vorbehalt der Einwilligung seiner Auftraggeber wegen der 150 Reichstlr. 
unterschrieben. Gegebenenfalls ist der Vertrag durch die Auftraggeber 
mit zu unterschreiben und zu besiegeln. Der Vertrag ist, auch wenn dies 
unterbleibt, bis auf den erwähnten Punkt gültig. - Unterschriften von 
Wilhelm von Neuhof (Nuroenhoff), wohnhaft zu Ahausen, Ursula von 
Neuhof (Nauhen Hauf), geb. von Hatzfeldt, Gunther von Flettenberg 
sowie Martin Naurath. 

Ausf., Pap. - Nr. 2091. 
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1605 Juli 25 2201 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg und Schön­
stein, öffnet das von seiner gestorbenen Frau Lucia von Hatzfeldt, geb. 
von Sickingen, Frau zu Wildenburg und Schönstein, hinterla:ssene Testa­
ment wegen der von ihr gesparten alten Münzen in Gegenwart von 
Ernst Schmidt und Rötger Wege, die beide Diener auf Wildenburg sind. 
Der in dem Testament enthaltenen Bestimmung entsprechend, wonach 
die vorgefundenen Münzen unter Hausarme zu verteilen sind, die nicht 
zum Betteln bereit sind, stellen beide Diener fest, daß die ihnen vor­
gelegten Münzen etwa 21 Rader fl. wert sind. Hiervon teilen sie aus: 
4 Rader fl. an Öhm Johann zu Bettorf; je 4 fl. an die arme Frau zu 
[uf der] Schmalenbach, Gerhard zu Birken, die arme Frau zu Bocken­
baum sowie [N.] uf dem Grendel; 3 fl. den armen Leuten uf dem Sche­
roenberge. - Siegler: Ernst Schmidt (Petschaft), der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Nr. 2092. 

1605 August 9 2202 
Wilhelm von Neuhof zu Ahausen [Neühoff zu Ahaüsen) und seine Frau 
Ursula von Neuhof zu Ahausen, geb. von Hatzfeldt zu Wildenburg [Will­
denbergk], hatten gegenüber den Kindern ihres gestorbenen Schwagers 
und Bruders Bernhard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, eine Reihe 
von Forderungen geltend gemacht. Dabei brachte Ursula vor, die ihr 
zugesagte Mitgift und das, was ihr für Ketten und Kleidung zugesagt 
·sei, seien nicht bezahlt. Sie erhob außerdem Forderungen wegen der 
Hinterlassenschaft ihrer Mutter UDsula, geb. von Neuhof, Frau von 
Hatzfeldt zu Wildenburg, zu Rode an der Volme [auff der Volm] und 
andernwärts, nachdem sie eine entsprechende Schenkung für sich selbst 
als Miterbin und, den von ihr vorgelegten Unterlagen zufolge, zugleich 
für alle ihre Geschwister erlangt hatte. Weiterhin führte sie Klage dar­
über, Bernhard habe das Haus zu Rode an der Volme vom Tod ihrer 
Mutter an innegehabt, die Nutzungen dort alleine an sich gezogen, keine 
Pensionen geleistet und die Bauten in Abgang geraten lassen. Von den 
Erben forderte sie daher entsprechende Erstattung und Berechnung. -
Die erhobenen Forderungen wollten Franz von Hatzfeldt zu Merten und 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, beide Herren zu Wildenburg und 
Schönstein, als vom Reichskammergericht bestätigte Vormünder der 
durch Bernhard von Hatzfeldt hinterlassenen Kinder nicht gelten lassen 
und brachten im Namen der Kinder folgende Gegenforderungen vor: 
Bernhard habe beim Abt zu Deutz die Belehnung mit dem Hofhafer zu 
Rode lediglich für sich und seine Kinder und im Hinblick darauf erwirkt, 
daß er Haus und Pfandgut Rode bei der Obernahme wüst vorfand, so-

512 



daß er erhebliche Aufwendungen für Ausbesserungen und neu errichtete 
Bauten machen mußte. Außerdem habe er verschiedene Schulden und 
ausstehende Pensionen, die ~seine Mutter hinterließ, getilgt bzw. ent­
richtet. Für seine erwähnte Schwester Ursula habe er 400 Tlr. auf seinen 
Hof Eueln verschreiben müssen. Ihr habe er auch mehrfach etwas an 
Frucht und Geld zukommen lassen. - Zur Vermeidung weiterer Streitig­
keiten und kostspieliger Auseinandersetzungen gaben beide Seiten güt­
licher Einigung den Vorzug. Wilhelm und seine Frau sowie ihr Vetter 
und Schwager Gurrther von Flettenberg vereinbarten daher vergangenen 
Juni 12/22 zu Kerpen im Haus des dortigen Richters mit Dr. jur. utr. 
Martin Naurath (-rhat), Advokaten (advocatus) zu Siegen, als bevoll­
mächtigtem Anwalt der genannten Vormünder folgenden Vergleich in den 
zwischen ihnen bestehenden Streitigkeiten, den die Vormünder sodann 
im Namen der Kinder Bernhards annahmen: 1. Die Vormünder sind 
damit einverstanden, daß Wilhelm und seine Frau von dem vereinbarten 
Vergleich an den Anteil der Kinder Bernhards an dem Pfandgut Rode 
zur freien Verfügung einnehmen und zwar mit den hierauf zu fordern­
den Pfandsummen ohne Rücksicht auf deren Höhe sowie mit allen dar­
auf ruhenden Belastungen ohne Rücksicht auf deren Herkunft, jedoch 
mit Ausnahme der Schulden, die Bernhard nach dem Tod seiner Mutter 
auf dieses Erbgut aufgenommen hat; sie sind ohne Zutun Wilhelms und 
seiner Frau zu tilgen. 2. Bernhards Kinder verzichten zugunsten von Wil­
helm und ~seiner Frau auf den Hofhafer zu Rode und die Belehnung hier­
mit durch den Abt zu Deutz, obwohl sie bei dem Abt noch mehrere 
Lehnsjahre zugute haben. Sie wirken darauf hin, daß die Belehnung 
alsbald auf Wilhelm und seine Frau übertragen wird. Wilhelm und sei­
ner Frau ziehen daher künftig den Hafer an sich, ·soweit er vom Abt zu 
Deutz zu Lehen geht, auch soweit er, obwohl bereits fällig, noch bei den 
Hofleuten ansteht. Sie übernehmen damit aber auch die von Seiten der 
von Neuhof darauf ruhenden Schulden, 'soweit sie nicht durch die Mutter 
darauf aufgenommen wurden. Hinsichtlich der durch Bernhard darauf 
aufgenommenen Schulden ist es wie im Vorstehenden zu halten. 3. Bern­
hards Kinder haben wegen Baukosten für Pfandhaus und -gut zu Rode 
oder wegen sonstigen Belastungen nichts zu fordern; Forderungen die­
serhalb sind ebenso hinfällig wie solche wegen der erwähnten Tilgung 
von Samtschulden oder Pensionen. 4. Der Anteil der Kinder Bernhards 
an den von ihm hinterlassenen Forderungen und Schulden, von denen 
letztere wesentlich überwiegen, geht auf Wilhelm und seine Frau über. 
Diese haben die Forderungen auf ihre Kosten beizutreiben, und hiermit 
die Schulden zu tilgen, während ~sie den verbleibenden Rest behalten. 
Auch haben sie Bernhards Kinder von allen Forderungen der Gläubiger 
frei zu halten. Hiervon bleiben die durch Bernhard nachträglich aufge-
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nommenen Schulden ausgenommen. 5. Wilhelm und 'seiner Frau bleiben 
Bernhards Höfe und Güter im Erzstift Köln vorbehalten, soweit sie 
Bernhards Erben zustehen; Bernhards Kindern oder deren Erben sind 
sie darüber nicht rechenschaftspflichtig, daß sie diese eine zeitlang ge­
nutzt haben. Für die hierauf ruhenden Lasten kommen sie alleine auf. 
6. Der von Rode nach Wildenburg geschaffte Braukessel ist unverzüglich 
dorthin zurückzubringen. 7. Die Hatzfeldtsche Seite ist damit einver­
standen, daß an Wilhelm und seine Frau 550 Reichstlr. zu je 38 Schil­
lingen zur Abgeltung ihrer Forderungen gezahlt werden, .sofern 400 Köl­
ner Tlr. hiervon abgezogen werden, die auf den Hof der von Hatzfeldt 
zu Eueln zugunsten eines Bürgers zu Olpe aufgenommen wurden. Mit 
400 Kölner Tlrn. können Bernhards Erben den Hof zu Eueln zu ihren 
Gunsten einlösen. Nach Abzug von 400 Kölner Tlrn. von 550 Reichstlrn. 
ist von den verbleibenden 403 Kölner Tlrn. zu je 26 Schillingen eine 
Hälfte in Höhe von 201112 Kölner Tlrn. und 11 Schillingen innerhalb von 
2 Jahren nach Abschluß dieses Vergleichs, danach innerhalb von 2 weite­
ren Jahren die andere Hälfte zu zahlen. Bis zur Leistung des vollen Be­
trages dienen der Hof Eueln und bei Bedarf weitere Güter von Bern­
hards Erben als Unterpfand.-
Wilhelm und seine Frau erklären sich nunmehr mit dem Vergleich ein­
verstanden und leisten folgendermaßen erblichen Verzicht: 1. Sie stellen 
an Bernhards Kinder keine Forderungen wegen zugesagtem Heiratsgut, 
Ausständen wegen Ketten und Kleidung oder nicht geleisteten Pensionen; 
sie verzichten hierauf gemäß Rechts- und Landesgewohnheit. 2. Sie kom­
men für alle Schulden auf, die auf Haus Rode, der Pfandsumme, den Gü­
tern und Einkünften dort 'sowie auf den Gütern ruhen, die im Kölner [Col­
nischen] Land gelegen sind. Die durch Bernhard nachträglich hierauf auf­
genommenen Schulden sind hiervon ausgenommen. Der von ihnen über­
nommenen Schulden wegen leisten sie Währschaftsversprechen und set­
zen hierfür ihre Güter zu Unterpfand, soweit dies vonnöten ist - Bernhard 
hatte seiner Schwester Maria von und zu Hirschhorn, geb. von Hatzfeldt 
zu Wildenburg, Frau zu Wengi (-genJ, sowie den Erben von Dr. Pastor zu 
Heidelberg (HeydelbergkJ, seine Wildenburger Güter zu Unterpfand 
gesetzt, nachdem diese ihm 3 000 Frankfurter fl. auf die Pfandverschrei­
bung vorgestreckt hatten, die zur Auszahlung des von der Recke [von 
der Reck] verwendet wurden. Wilhelm und seine Frau übernehmen nun 
diese Verpfändung auf ihre Güter. Für Bernhards Erben übernehmen sie 
alle Forderungen dieserhalb. Die Verschreibung lösen sie nach Möglich­
keit selbst ein oder verschaffen den Hatzfeldtschen Vormündern inner­
halb eines halben Jahres eine Bescheinigung der Erben der Frau von und 
zu Hirschhorn sowie der Erben des Dr. Pastor über geietsteten Verzicht 
bzw. geleistete Zahlung. 3. Bernhards Erben kommen für keine bisheri-
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gen oder künftigen Verwüstungen an Bauten, Äckern, Wiesen, Waldun­
gen und sonstigem Zubehör des Pfandhauses Rodt auf. Wilhelm. und 
~seine Frau leisten Bernhards Kindern Währschaftsversprechen wegen 
allen Forderungen der Geschwister oder Dritter und namentlich des 
Eigentumsherrn. 4. Wilhelm und seine Frau verzichten Bernhards Kin­
dern gegenüber auf alle Forderungen dafür, daß Bernhard und seine 
Erben das Pfandhaus Rode bisher bewohnten und die zugehörigen Ein­
künfte nutzten. Sie vertreten die Kinder gegenüber etwaigen Forderun­
gen dieserhalb und der gesamten mütterlichen Hinterlassenschaft wegen 
durch die übrigen Miterben, die Ursulas Geschwister ~sind. Sie haben 
Bernhards Kindern gegenüber keine Forderungen wegen der Leibzucht 
der Mutter der Geschwister; sie halten Bernhards Kinder dieserhalb 
schadlos. -
Die Streitparteien sind hierdurch miteinander verglichen und haben 
gegenseitig keine weiteren Forderungen über diesen Vertrag hinaus. Die 
Vormünder sowie Wilhelm. und seine Frau willigen in den Vergleich 
förmlich ein, jeder Rechtbehelf und jede Klage von Gericht hiergegen 
ausgeschlossen. Der Vergleich soll Gültigkeit haben, als sei er vom 
Reichskammergericht oder durch 3 gleichlautende Urteile, die in rem ju­
dicatam ergingen, bestätigt. - Unte11schriften von Franz von Hatzfeldt zu 
Merten, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, Sebastian von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg, und Dr. Martin Naurath. Unterschriftsvermerke 
von Wilhelm. und Ursula von Neuhof zu Ahausen sowie von Gunther 
von Plettenberg. - Siegler: Franz von Hatzfeldt zu Merten, Herr zu 
Wildenburg und Schönstein; Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wilden­
burg, Wilhelm. von Neuhof zu Ahausen, Gunther von Plettenberg. 

Ausf., Perg. (leicht besch., stockfleckig), Sg. 1, 2 in Holzkapsel 
erh., 3, 4 in Holzkapsel fehlend. - Nr. 2093. 

1605 August 10, Wildenburg 2203 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, für sich 
selbst und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, a1s Vormündern der durch Bern­
hard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben belehnen 
Peter zu Dermbach, zugleich für seine Miterben, mit dem Burgesels-Gut 
[Burckeßels guitt) zu Steeg in gleicher Weise, wie bereits deren Vor­
fahren dies von ihnen, ihren Vorfahren und der Herrschaft Wildenburg 
zu Lehen trugen. Sie bestätigen den durch Peter geleisteten Lehnseid. 
Ihre, ihrer Nachkommen, der HerDschaft Wildenburg sowie Dritter Rechte 
bleiben hierdurch unberührt. - Zeugen: Apel Boß zu Birken, Sirnon zu 
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Hohenholz, beide Lehnsleute der Herrschaft Wildenburg. - Siegierver­
merk der Aussteller. 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2204. -
Nr. 2094. 

1605 August 10 2204 
Peter [zu] Dermbach (Dorn-), Landschultheiß der Herrschaft Wildenburg, 
,stellt, zugleich für seine Miterben, zugunsten von Sebastian von Hatz­
feldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, alleine und zusammen mit 
Franz von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vor­
mündern der durch Bernhard von Hatzfeldt hinterlassenen Erben, die 
seine Landesherren (gebiethende landtherren) sind, einen Revers aus 
über die gemäß inserierter Urkunde vom gleichen Tage vorgenommene 
Belehnung mit dem Burgesels-Cut (Burckeßels guitt) zu Steeg (Steegh) 
in der Herrschaft Wildenburg und im Kirchspiel Friesenhagen. - Siegler: 
Ludwig Hermann Rudersdorf, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Vgl. Reg. Nr. 2203. -
Nr. 2094. 

1605 August 10, Wildenburg 2205 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, für sich 
selbst und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vormünder der durch Bern­
hard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben, beleh­
nen Wilhelm zur Bracht, zugleich für seine Miterben, in gleicher Weise 
mit je einer Hälfte von Hof und Gut zu Elkhausen (Elck-), wie bereits 
deren Vorfahren dies von ihnen, ihren Vorfahren und der Herrschaft 
Wildenburg zu Lehen trugen. Sie bestätigen den durch Wilhelm ge­
leisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre, ihrer Nachkommen und Drit­
ter Rechte unberührt. - Zeugen: Peter zu Dermbach, Klein Johann zu 
Steeg, beide Lehnsleute der HerDschaft Wildenburg. - Siegiervermerk 
der Aussteller. 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2206. -
Nr. 2095. 

1605 August 10 2206 
Wilhelm zur Bracht stellt, zugleich für seine Mitberechtigten, zugunsten 
von Sebastian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, 
alleine und zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, Herrn zu 
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Wildenburg und Schönstein, als Vormündern der durch Bernhard von 
Hatzfeldt hinterlassenen Erben einen Revers aus über die von ihnen als 
ihren Landesherren (gepiethendte landtherren) vorgenommene Belehnung 
mit je einer Hälfte von Hof und Gut zu Elkhausen in der Herrschaft 
Wildenburg und im Kirchspiel Wissen. - Siegler: Ludwig Hermann Ru­
dersdorf von Siegen, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Vgl. Reg. Nr. 2205. -
Nr. 2095. 

1605 August 10, Wildenburg 2207 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, für sich 
selbst und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vormündern der durch Bern­
hard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben belehnen 
Abell Böß zu Birken, zugleich für 'seine Miterben, in gleicher Weise mit 
dem dortigen Heußer Gut, wie bereits deren die Seimuffels erben ge­
nannten Vorfahren [-eltern) dies von ihnen, ihren Vorfahren und der 
Herrschaft Wildenburg zu Lehen trugen. Sie bestätigen den durch Abell 
geleisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre, ihrer Nachkommen, der 
Herrschaft Wildenburg und Dritter Rechte unberührt. - Zeugen: Peter 
zu Dermbach, Klein J ohann zu Steeg, beide Lehnsleute der Herrschaft 
Wildenburg. 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2208. -
Nr. 2096. 

1605 August 10 2208 
Apell Böß zu Birken stellt, zugleich für seine Mitberechtigten, zugunsten 
von Sebastian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, 
alleine und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vormündern der durch Bern­
hard von Hatzfeldt hinterlassenen Erben über die von ihnen als ihren 
Landesherren gemäß inserierter Urkunde vom gleichen Tage vorgenom­
mene Belehnung mit dem Heuser Gut zu Birken. - Siegler: Ludwig Her­
mann Rudersdorf von Siegen, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Vgl. Reg. Nr. 2207. -
Nr. 2096. 

1605 August 10, Wildenburg 2209 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, für sich 
selbst und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, 
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Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vormündern der durch Bern­
hard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben belehnen 
Gerlach zu Gerndorf, Sohn des gestorbenen Johann zu Gerndorf, zu­
gleich für seine Mitberechtigten, in gleicher Weise mit Hof und Gut zu 
Gerndorf, wie bereits deren Vorfahren dies von ihnen, ihren Vorfahren, 
und der Herrschaft Wildenburg zu Lehen trugen. Sie bestätigen den 
durch Gerlach geleisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre, ihrer Nach­
kommen, der Herrschaft ·wndenburg und Dritter Rechte unberührt. -
Zeugen: Peter zu Dermbach, Apell Boßen zu Birken, beide Lehnsleute 
der HerDschaft Wildenburg. - Siegiervermerk der Aussteller. 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2210. -
Nr. 2097. 

1605 August 10 2210 
Gerlach zu Gerndorf, Sohn des gestorbenen Johann zu Gerndorf, stellt, 
zugleich für seine Mitberechtigten, zugunsten von Sebastian von Hatz­
feldt, Herrn zu Wildenburg und Sc."IJ.önstein, alleine und zugleich zusam­
men mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und 
Schönstein, als Vormündern der durch Bernhard von Hatzfeldt hinter­
lassenen Erben einen Revers aus über die von ihnen als seine Landes­
herren gemäß inserierter Urkunde vom gleichen Tage vorgenommene 
Belehnung mit Hof und Gut zu Gerndorf in der Herrschaft Wildenburg 
und im Kirchspiel Friesenhagen. - Siegler: Ludwig Hermann Rudersdorf 
von Siegen, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr.- Vgl. Reg. Nr. 2209.­
Nr. 2097. 

1605 August 10, Wildenburg 2211 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstem, für sich 
selbst und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vormündern der durch Bern­
hard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlas,senen Erben belehnen 
Jakob zu Steeg, Sohn des gestorbenen Hupert zu Kappenstein, zugleich 
für seine Mitberechtigten, in gleicher Weise mit Hof und Gut zu Kappen­
stein wie bereits deren Vorfahren dies von ihnen, ihren Vorfahren und 
der Herrschaft Wildenburg zu Lehen trugen. Sie bestätigen den durch 
Jakob geleisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre, ihrer Nachkommen, 
der Herrschaft Wildenburg und Dritter Rechte unberührt. - Zeugen: 
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Peter zu Dermbach, Klein Johann zu Steeg, beide Lehnsleute der Herr­
schaft Wildenburg. 

Ausf., Pap. (stockfleckig), Sg. 1, 2 unter Papierstreifen aufgedr. -
Nr. 2098. 

1605 August 10 2212 
Jakob zu Steeg ,stellt, zugleich für ~seine Mitberechtigten, zugunsten von 
Sebastian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, alleine 
und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, Herrn 
zu Wildenburg und Schönstein als Vormündern der durch Bernhard von 
Hatzfeldt hinterlassenen Erben einen Revers aus über die von ihnen als 
seine Lande,sherren gemäß inserierter Urkunde vom gleichen Tage vorge­
nommene Belehnung mit Hof und Gut zu Kappenstein in der Herrschaft 
Wildenburg und im Kirchspiel Friesenhagen. - Siegler: Ludwig Hermann 
Rudersdorf von Siegen, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., das aufgedr. Sg. ab. - Vgl. Reg. Nr. 2211. - Nr. 2099. 

1605 August 10, Wildenburg 2213 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, für sich 
selbst und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vormündern der durch Bern­
hard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben belehnen 
Huperth zu Hönningen [HonnigenJ, Sohn de's gestorbenen Abel, mit 
Erbe und Gut dort im gleichen Umfang, wie bereits deren Großeltern 
(vor-) dies von ihnen, ihren Vorfahren und der Herrschaft Wildenburg 
zu Lehen trugen. Sie bestätigen den durch Huperth geleisteten Lehnseid. 
Hierdurch bleiben ihre, ihrer Nachkommen, der Hernschaft Wildenburg 
und Dritter Rechte unberührt. - Zeugen: Peter zu Dermbacli, Klein Jo­
hann zu Steeg, beide Lehnsleute der Herrschaft Wildenburg. - Siegler­
vermerk der Aussteller. 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2214. -
Nr. 2100. 

1605 August 10 2214 
Hupert zu Hönningen (HoningennJ stellt für Sebastian von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, alleine und zugleich für ihn und 
seinen Vetter Franz von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schön­
stein, als Vormündern der durch Bernhard von Hatzfeldt, Herrn zu 
Wildenburg, hinterlassenen Erben einen ReveDs aus über die gemäß 
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inserierter Urkunde vom gleichen Tage vorgenommene erneute Beleh­
nung mit Erbe und Gut zu Hönningen in der Herrschaft Wildenburg und 
im Kirchspiel Wisrsen. - Siegler: Ludwig Hermann Rudersdorf von Sie­
gen, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Vgl. Reg. Nr. 2213. -
Nr. 2100. 

1605 September 10, Wildenburg 2215 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, für sich 
selbst und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vormündern der durch Bern­
hard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben belehnen 
Thiel zu Honigsessen [-seß) und den anderen Kreuz-Knecht zu Wissen 
in gleichem Umfang mit dem Hl. Kreuz-Gut zu Birken wie bereits die 
früheren Kreuz-Knechte [zu Wissen] dies von ihnen, ihren Vorfahren 
und der Herrschaft Wildenburg zu Lehen trugen. Sie bestätigen den 
durch Thiel geleisteten Lehnseid. Hierdurch bleiben ihre, ihrer Nach­
kommen, der Herrschaft Wildenburg und Dritter Rechte unberührt. 
Siegiervermerk der Aussteller. 

Inserat in Urk. vom gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2216. 
Nr. 2101. 

1605 September 10 2216 
Thiel zu Honigsessen (-ses) stellt, zugleich für den anderen Kreuz-Knecht 
zu Wissen, zugunsten von Sebastian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg 
und Schönstein, alleine und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz 
von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, als Vormündern 
der durch Bernhard von Hatzfeldt hinterlassenen Erben einen Revers 
aus über die von ihnen als Landesherren (gebietende landtherren) gemäß 
inserierter Urkunde vom gleichen Tage zugunsten von ihnen beiden 
vorgenommene Belehnung mit dem Hl. Kreuz-Gut zu Birken in der 
Herrschaft Wildenburg und im Kirchspiel Wissen. - Siegler: Ludwig 
Hermann Rudersdorf von Siegen, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Vgl. Reg. Nr. 2215. -
Nr. 2101. 

1605 September 10, Wildenburg 2217 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, für sich 
selbst und zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, Herrn zu 
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Wildenburg und Schönstem, als Vormünder der durch Bernhard von 
Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben belehnen Heinrich 
Blittershagen, Rentmeister, Gerichtsschreiber zu Wissen, zugleich für 
seine Miterben, mit Hof und Gut zu Köttingen in der Herrschaft Schön­
stein und zwar im gleichen Umfang wie bereits deren Großeltern und 
deren Vorfahren dies von ihnen, ihren Großeltern, ihren Vorfahren und 
der Herrschaft Wildenburg (!) zu Lehen trugen. Sie bestätigen den durch 
Heinrich geleisteten Lehnseid. - Siegiervermerk de.s Ausstellers. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Beiliegend: 1) Abschr. (17. Jh.), Pap.; 2) 
Abschr. (17. Jh.), angefügt: Lehnsrevers des Heinrich Blittershagen 
vom gleichen Tage; vgl. Reg. Nr. 2218.- Nr. 2102. 

1605 September 10 2218 
Heinrich Blittershagen stellt, zugleich für seine Miterben, zugunsten von 
Sebastian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, alleine 
und zugleich zusammen mit seinem Vetter Franz von Hatzfeldt, Herrn 
zu Wildenburg und Schönstein, als Vormündern der durch Bernhard von 
Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, hinterlassenen Erben eine Revers aus 
über die gemäß inserierter Urkunde vom gleichen Tage vorgenommene 
Belehnung mit Hof und Gut zu Köttingen in der Herrschaft Schönstein. 
- Siegler: der Aussteller (Petschaft), der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Vgl. Reg. Nr. 2217. -
Nr. 2103. 

1605 September 14, Wildenburg 2219 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, Schönstein und Weisweiler, 
zum einen sowie Franz von Hatzfeldt zu Merten und sein Vetter Se­
bastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herren zu Wildenburg und Schön­
stein, als vom Reichskammergericht bestätigte Vormünder ihres Pflege­
sohnes Johann Adrian von Hatzfeldt zu Merten zum anderen geben 
einem Antrag des Peter von Diezenkausen (Dietzhaußen) gen. Ellingen 
zu Ellingen statt, der mit Elisabeth von Seelbach, Tochter des gestorbe­
nen Crafft Engelbert von Seelbach gen. Lange zu Zeppenfeld und seiner 
gestorbenen Frau Margarethe, [geb. von] Geispitzheim, die Eheschließung 
vereinbart hat. Sie gestatten ihm als Lehnsherren, zu Elisabeths Gunsten 
ein Wittum auf Haus, Hof und Gut zu Ellingen zu verschreiben. Das 
Lehen, das durch die Wittumsverschreibung nicht gemindert werden 
darf, ist wie üblich instand zu halten. - Siegiervermerk der Aussteller. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Rv.: P[resentatum,] den 8. Octobris 1664 
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(17. Jh.). - Beiliegend: Abschr. (17. Jh.) von begl. Abschr. mit Be­
glaubigungsvermerk des Johann Peter Rompel, öffentlichen Notars, 
Schultheißen zu Blankenberg, Pap. - Nr. 2104. 

1605 September 20 2220 
Pastor, Provisoren und Kirchmeister der Kirche zu Wissen verkaufen an 
den ihnen gebietenden Herrn [großgepietendem herrn) Sebastian von 
Hatzfeldt auf Krottorf, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, für quit­
tierte 105 Rader fl. gemäß Rechts- und Landesgewohnheit das der Kirche 
dort gehörige Höfchen uff dem Reine einschließlich Zubehör in der 
Herrschaft Wildenburg und im Kirchspiel Wissen. Sie verzichten auf das 
Höfchen zugunsten des Käufers, sodaß er künftig hierüber wie über 
.sonst ihm zu eigene Güter verfügen kann. Hierdurch bleiben die Gerech­
tigkeiten des Heinrich Ludwig von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und 
Schönstein, unter dessen Botmäßigkeit und Obrigkeit das Höfchen gele­
gen ist, als Landesherrn (landt-J unberührt. - Siegler: Schultheiß und 
Schöffen des Gerichts Wissen. 

Ausf., Perg., Sg. erh. - Nr. 2105. 

1605 November 11 2221 
Hans Degenhard von Weverden [-de), Herr zu Drove [DroeffJ, belehnt 
Hans Adolf von Flans [Flantz), Sohn des gestorbenen Joachim von Flans 
und seiner Frau Irmgard, geb. Wolff von Metternich zu Aldenrath, auf 
Antrag der Mutter als natürlichem Vormund gemäß Lehnsrecht erblich 
mit dem Freidtbuchell genannten Hof, Erbe und Gut einschließlich Haus, 
156 M. Ackerland und allem übrigen Zubehör im Amt Kaster [Caster) 
und in dessen Umgebung, soweit Hans Adolf dies von seinen Vorfahren 
[voreltern) erbte und soweit dies von Haus Drove zu Lehen geht, nach­
dem dessen Vorfahren dies deren Lehnsurkunden zufolge bereits von 
seinen Vorfahren zu Lehen trugen. Er bestätigt den durch die Witwe als 
Vormund gegenüber 2 Lehnsleuten von ihm geleisteten Lehnseid. -
Siegler: der Aussteller. 

Ausf., Perg., Sg. besch. - Nr. 2106. 

1605 Dezember 14, Hambach, Scbloß 2222 
Johann Wilhelm Herzog zu Jülich, Kleve und Berg etc. stellt dem Walraf 
Scheiffard von Merode zu Allner auf dessen Antrag folgende Bescheini­
gung [attestation und zeugnus) darüber aus, daß er sein adeliger Land-

522 



sasse ist: Walraf ist sein adeliger Untertan und Landsas,se. In seinem Für­
stentum Berg und Amt Blankenberg hat er einen Allner genannten Sitz, 
den ihm dessen Eltern überließen. An seinem Hof und auf seiner Kam­
mer war er vor vielen Jahren Bedienter. Er fordert männiglich auf, Wal­
raf als solchen anzuerkennen, wie auch er bereit ist, jedem seinem 
Stande nach seine Schuldigkeit zukommen zu lassen. - Siegler: der 
Aussteller (Sekretsiegel). - Viditvermerk des Jo[hann] Raitz von Frenz. 
Schreibervermerk des [J.] Thönßen. 

Ausf., Pap. (leicht besch.), das aufgedr. Sg. ab. - Nr. 2107. 

1605 Dezember 22 n. St., Krottorf 2223 
Johann Mant von Scheid gen. Weschpfennig [Mäntt von Scheidtt gnante 
Weschpfenningh) zu Beuinghausen [Böewingkhäussen) bekundet, sein 
gestorbener Vater Eberhard [Ebertt) von Scheid [Scheidtt) habe Höfe 
und Güter eingelöst, die durch dessen gestorbenen Vater bzw. Onkel 
Rarich bzw. Goddart von Scheid an den unterdessen ebenfalls gestorbe­
nen Johann von Seelbach zu Krottorf, fürstl. bergischen Marschall, Rat 
sowie Amtmann zu Windeck, versetzt worden waren. Damals seien 
jedoch die We,schpfennigsche [-pfennings) Wiese und Wildenburger 
[-bergisch) Gut bei Johann und seinen Erben für 80 Rader fl. uneinge­
löst verblieben, da der Verpfändungsurkunde von 1562 Januar 6 zufolge, 
die von seinem Vater unterschrieben und besiegelt war, 16 Denare für 
den Rader fl. gerechnet und dieserhalb noch gütliche Vereinbarung ge­
troffen werden sollten. Er willigt nun gemäß heute mit Sebastian von 
Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, geschlosse­
nem Vergleich darin ein, daß Sebastian und seine Erben die erwähnte 
Wiese als ihnen eigentümlich behalten. Zugleich quittiert er den Emp­
fang der vereinbarten Abfindungssumme von 45 Rader fl. Er verzichtet 
auf alle künftigen Forderungen wegen der Wiese und leistet dieserhalb 
Währschaftsversprechen. - Zeugen: Peter von Diezenkausen [Dietzing­
käußen) gen. Ellingen zu Ellingen, Friedrich von Neuhof [Neuwenhöff) 
gen. Ley zu Gervershagen [Gerveßhägen), Vetter bzw. Schwager des 
Ausstellers. - Unterschriften des Ausstellers ,sowie der Zeugen. - Sieg­
ler: der Aussteller (Petschaft), die Zeugen (Ringpetschafte), das Land­
gericht zu Friesenhagen (Schöffenamtssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. 1-4 in Holzkapseln erh. - Rv.: Cession undt erb­
licher verzigk Johan Mant Wesphennings uff die löse der wiesen 
an der Frisenhanner bach gelegen, so die Weschphennings wise 
genant worden, a[nn]o 1605 (17. Jh.). - Nr. 2108. 
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1606 Februar 19 2224 
Heitgen zum Freudenbergh und ,seine Frau Entgen sowie Henne zu 
Dradorff und seine Frau Gehla verkaufen an Peter zu Gerndorf und 
seine Frau Margarethe für eine quittierte Geldsumme kraft Erbkauf 
ihren Anteil an Feld und Wiesen im Lampertsseiffen in der Herrschaft 
Wildenburg und im Kirchspiel Friesenhagen, den sie von ihren Miterben 
gekauft hatten. Dienste, Hoheit und Gerechtigkeiten der Erben des 
Bernhard von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, bleiben hierdurch unbe­
rührt. Vor Landschultheiß und Schöffen des Gerichts Friesenhagen, in­
nerhalb deren Gerichtszwang die verkauften Güter gelegen sind, ver­
zichten sie hierauf zugunsten der Käufer. Da die Güter innerhalb des 
Glockenschlags Friesenhagen gelegen sind und vor der dortigen Kirch­
spielskirche dreimal 14 Tage lang öffentlich feilgeboten wurden, ohne 
daß jemand Wide~spruch gegen der Erbkauf einlegte, leisten sie den 
Käufern der verkauften Güter wegen erbliches Währschaftsversprechen. 
- Siegler: Peter [zu] Dermbach, Landschultheiß der Herrschaft Wilden­
burg, Theiß zu Staade, Peter [Koch] zu Nädringen und die übrigen Ge­
richtsschöffen zu Friesenhagen (Schöffenamtssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. erh. - Nr. 2109. 

[1]606 Februar 24, Arnsberg, Schloß 2225 
Ernst Erzb1schof zu Köln etc., Kurfürst, gibt einem Antrag des Wilhelm 
von der Hees [vonn der Heße) zu Hodinghausen statt, der seiner Frau 
Elisabeth von Seelbach gen. Lohe (Lohenn) gemäß Eheberedung wegen 
des zugebrachten Brautschatzes Sicherungen für 1 000 Frankfurter fl. zu­
gesagt hatte, außer seinen vom Erzstift Köln zu Lehen gehenden Gütern 
aber keine zur Verschreibung geeigneten weiteren Güter be,sitzt. Er 
gestattet Wilhelm daher für den Fall, daß beim erbenlosen Tod seiner 
Frau deren Brautschatz ihren Brüdern oder nächsten Verwandten [bluetz­
freunde) zufiele oder daß sie bei Wilhelms Tod Haus Hodinghausen 
räumen müßte, zunächst die 1 000 fl. von Haus Hodinghausen und den 
zugehörigen Gütern zu entrichten. Doch sind diese Güter innerhalb von 
10 Jahren von dieser Belastung zu befreien. - Siegler: der Aussteller 
(Sekretsiegel). 

Ausf., Pap., Sg. unter Papierstreifen aufgedr. - Nr. 2110. 

1606 Februar 27, Krottorf 2226 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg, bestimmt 
testamentarisch Folgendes, um zwischen Heinrich Friedrich, Melchior, 
Franz, Bertram, Hermann und Lucia, den mit seiner gestorbenen Frau 
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Lucia von Hatzfeldt, geb. von Sickingen, gemeinsamen Kindern, Streitig­
keiten wegen seines Nachlasses und dessen, was er mit seiner Frau 
gemeinsam hatte, zu vermeiden, auch um zu verhindern, daß der Besitz 
aufgeteilt wird, um zu bewirken, daß die Kinder, statt sich gegenseitig 
an den Bettelstab zu bringen, sich gegenseitig unterstützen, die Herr­
schaft ungeteilt erhalten bleibt, seine Untertanen nicht zusätzlich belastet 
werden und es insgesamt der Herkunft nach und der Erbvereinigung 
der von Hatzfeldt gemäß gehalten wird. Angesichts zahlreicher heimi­
scher und auswärtiger Beispiele, wie durch Uneinigkeit zwischen Brüdern 
der Besitz zugrunde ging bzw. Mächtigere (ander grosser heubter) diesen 
an sich brachten, trifft er seine Bestimmungen gemäß geschriebenem 
kaiserlichem Recht. 
Seine Seele befiehlt er Gott für den Fall seines Todes an. Sein Leichnam 
ist, der bei ihm hinterlegten Ordnung gemäß, in der Pfarrkirche zu Frie­
,senhagen in der neuen Grabstätte (neroe begrebnus) neben seiner Frau 
beizusetzen, wo die Särge [laden) möglichst nahe aneinander zu rücken 
sind. Herren und Knechte, die ihm die letzte Ehre erweisen, ist in sei­
nem Hause genügend Speise und Trank zu gewähren; ihnen ~st eine 
Mittagsmahlzeit zu verabreichen. Die Kirchenoberen [fuernembsten von 
der kirchen) und diejenigen, die von auswärts kommen, sind zu einer 
Abendmahlzeit aufzufordern. Den Untertanen, die seiner Beisetzung 
beiwohnen, sind 1 Ml. gesiebtes [gebeuddeltes) Brot und 1/2 Fd. Wein 
zu geben. An den darauffolgenden Sonntagen sind seinet- und seiner 
Frau wegen sind an die Armen 1 Ml. Korn, reine Frucht zu ungesiebtem 
Brot zu verbacken, je 2 grobe und in Streifen geschnittene Seiten Speck, 
1 Fd. Bier, wie er es zu Tisch zu trinken pflegt, 1/2 Fd. Wein sowie 100 
Rader fl. auszuteilen. Hiervon erhalten die Armen, die sich dann vor 
dem Tor zu Krottorf einfinden, jeweils ein Viertel. Was an Speisen bei 
seiner Beisetzung übrig bleibt, ist ebenfalls den Armen zu geben. - Für 
seinen Sarg [doitten lade) sind 12 Ellen Tuch, die Elle zu 2 Königstlrn., 
zu verwenden. Darüber ist ein weißes Kreuz aus Leinen zu legen. Daran 
sind die 16 Wappen, die man bei ihm auf dem Dachboden [baden) in 
einem alten Pult findet, in dem auch die Schlüssel zum Grab liegen, so 
zu heften, wie sie numeriert sind. Seinen Sarg (sarck) haben 8 seiner 
Diener oder sonst redliche (ehrliche) Leute von seinen Untertanen zu 
tragen. Hierzu ist eine neue Bahre anzufertigen. Den Leuten sind Trauer­
mäntel zu geben, die fast bis zu den Knöcheln [enckell) reichen und die 
von gutem Tuch, die Elle zu 30 Rader alb., gefertigt sind, dazu Trauer­
binden mit Zipfeln (zippeln) bis unterhalb der Achseln sowie schwarze 
einfache Barchentüberzüge (gemeine bombasinen uberzoge). Schwarze 
Hüte und Strümpfe sind denen zu geben, die keine haben. Wie die 
Träger sind auch die 8 Knaben zu kleiden, die die 8 Paar Fackeln (par 
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tortiessen) mit Wappen tragen. Hierzu sind Knaben aus seinem Haus 
oder dort zu nehmen, wo es am Einfachsten ist. - In der Kirche sind der 
Chor, das Gestühl in der Kapelle und der Predigtstuhl mit schwarzem 
Tuch 3 Ellen hoch zu verhängen, ebenso der Hochaltar, auch seine Eß­
stube und sein Gemach zu Krottorf, ferner der Schrank (tresor) und die 
um die Tafel stehenden Stühle. Sein Leibpferd ist mit einem schwarzen 
Tuch und mit einem weißen Kreuz darüber so zu bedecken, daß man 
nur noch Füße, Ohren und Augen sieht. Es ist durch seinen Leibdiener 
vor der Leiche her bis ans Grab zu führen. Der Diener ist mit Trauer­
kleidern so auszustatten wie seine wichtigsten Diener und zwar mit Tuch 
von 1 Königstlr. je Elle. Die über seine Leiche gebreitete Decke, die 
Pferdedecke, seine Trauer- und seine täglichen Kleider, wie Mäntel, Ho­
sen, Wämser, Strümpfe und Schuhe, sind ein Vierteljahr danach den 
Armen zu geben, ein Jahr danach ebenso das Tuch, mit dem die Kirche, 
die Gemächer und die Stühle verkleidet waren, und zwar männlichen 
und weiblichen Armen zu gleichen Teilen. Für sie sind Kleider hiervon 
auf Kosten seiner Erben zu machen, die auch das notwendige Futter 
hierfür zu stellen haben. - Die Leiche haben 20 Schüler mit christlichem 
Gesang zu begleiten. Hierfür erhalten sie je 2 Batzen, die Schulmeister 
je 1/2 Reichstlr. und die anwesenden Pastoren je 1 Reichstlr. Den Schü­
lern ist, bevor sie zur Kirche gehen, genügend Essen und Trinken zu 
geben. Die Schulmeister und die Pastoren sind zu einer Abendmahlzeit 
einzuladen. Die Leichenpredigt ist zugleich auf seine Frau Lucia zu hal­
ten. Nächst dem Text ist dabei auf ihrer beider Leben und Tod einzu­
gehen. Für ihre Seelen ist Fürbitte zu tun. Solange sein Leichnam über 
der Erde steht, ist in der Kirche zu Friesenhagen dreimal täglich 1 Stunde 
lang zu läuten, wofür der Küster je 1 Reichstlr., erhält. Sein Leichnam 
ist alsbald in die Salstube neben der Küche zu tragen und dann nur mit 
weißer Leinwand, die wie ein Rock gekräuselt ist, mit einer weißen 
Nachthaube und mit weißen Leinenstrümpfen zu kleiden. Sein Sarg 
[ladte) ist mit grünen, sonst aber je nach Jahreszeit getrockneten schmük­
kenden Kräutern, Blumen und Rosen zu füllen. Seine Hände sind zu 
falten. Daran hat man stecken zu lassen: den schlangenförmig geflochte­
nen Ring mit einem kleinen spitzen Diamanten; einen abgeschlissenen 
Andenkenring [ denckringh); einen schwarzen Büffelring (buffelsrinck), 
den seine Frau bis zu ihrem Tod trug; einen dicken Goldring, der innen 
mit Rehklaue [elendtsclae) gefüttert ist; dieser gehörte ebenfalls seiner 
Frau, nachdem er für sie beide je einen solchen machen ließ und er ihr 
den seinen mit ins Grab gab; einen dreifachen Andenkenring, den seine 
Frau ihm im Bei,sein ihres Vaters in Siekingen gab; er ist an seinen 
Daumen zu stecken und mit einem Faden zu befestigen, da er etwas 
weit ist. An den Daumen seiner linken Hand ist ein Ring zu stecken, an 
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dem zwei Hände ein Kränzchen halten, darin 3 Herzen übereinander, 
auch mehrere Buchstaben sowie der Name seiner Frau in Schmelz; ihn 
hatte seine Frau ihm am Hochzeitstag geschenkt. Das wenige, das er so 
an irdischem Gut mitnimmt, soll man ihm nicht mißgönnen. - Neben 
seiner Leiche haben 3 Wachslichter Tag und Nacht zu brennen. Sobald 
sein Leichnam sich im Sarg befindet und der Deckel ges.chlossen ist, hat 
man die Bahre [disch) mit einem weißen Tuch zu bedecken, ein Kruzifix 
darauf außer den Wachslichtern wie auf einen Altar zu stellen und die 
Bahre der Länge nach davor mit der Spitze zur Tür zu. Die Bahre ist 
mit einem weißen und dann mit einem schwarzen Tuch und mit den 
Wappen zu schmücken. Auch ist das Gemach ~ständig mit wohlriechendem 
(roohischmeckendem) Rauchwerk zu versehen. Wer in das Gemach geht, 
hat ein Vaterunser zur Fürbitte für seine Frau und für ihn zu beten. Die 
Totenbahre mit dem erwähnten Tuch über den sprugeii hat ein Viertel­
jahr in der Kapelle stehen zu bleiben. Sonn- und feiertags sind während 
des Gottesdienste's brennende Wachslichter aufzustellen. - Sofern er 
selbst dies nicht mehr auszurichten vermag, hat sein im Folgenden ge­
nannter Universalerbe ohne Zutun der Miterben an seiner Stelle und 
derjenigen seiner Frau zur Wohlfahrt des Landes und 'seiner Einwohner, 
auch zur Erhaltung von Kirche und Schule, damit der Gottesdienst recht 
gehalten, die Jugend (jungh volck) in der christlichen Lehre unterrichtet, 
es in der Pfarrkirche zu Friesenhagen christlich gehalten und dies ~stets 

von geeigneten [tuglichen, qualificierten, gelehrten) Leuten versehen 
werde, innerhalb von 5 Jahren nach ,seinem Tod Folgendes auszurichten, 
abgesehen von dem, wa.s bereits zu Lebzeiten seiner Frau geschehen ist: 
2 000 fl. zu je 24 Rader alb. hat er zum besseren Unterhalt des Pfarrer,s 
gesichert so anzulegen, daß dieser jährlich 120 fl. hiervon erhält. Weitere 
1000 solcher fl. hat. er zugunsten der Schule zu Friesenhagen anzulegen, 
sodaß der Schulmeister dort, der sich zugleich als Kaplan (cappelain) 
und aLs Helfer verwenden lassen ~soll, jährlich 60 fl. hiervon erhält. 
Weitere 1 000 solcher fl. hat er zur Wiederherstellung (reparation) der 
Kirche zu geben, die baufällig und ohnedies unzureichend ist, um sie 
teilweise abreißen und dann nach Maßgabe geeigneter Baume~ster er­
richten zu lassen. Mit weitet:en 500 fl. hat er ebenfalls das fast unbrauch­
bare Pfarrhaus von Grund auf in Stein neu errichten und mit Schiefer 
decken zu lassen. Das notwendige Bauholz hat er anteilmäßig hierfür 
ebenso zu geben wie für den Kirchenbau. - Nachdem er selbst und seine 
Frau die neue Kapelle und Begräbn~sstätte dort mit beträchtlichen Kosten 
einrichteten bzw. wieder errichten ließen, hat sein Universalerbe, sofern 
er selbst nicht mehr dazu kommt, seine Absicht zu verwirklichen und als­
bald nach seinem Tod eine Almosenstiftung dort in der Weise zu errich­
ten, daß zwischen Ostern und St. Michaelistag [September 29) dann, 
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wenn Brot am meisten fehlt, jeweils sonntag,s 1 Simmer (somberin) 
reines (schieres) Korn zu mittelmäßigem, aber ungesiebtem Brot ver­
backen in die Kapelle gesetzt und nach der Vormittagspredigt unter die 
Armen in seinem und seiner Frau Namen ausgeteilt wird. Hierfür ist 
eine sichere Kornrente innerhalb der Herrschaft oder andernwärts zu 
kaufen und hierfür zu bestimmen. Schließlich haben seine Erben ebenso 
wie er und seine Frau zu Krottorf jeweils an hohen Festtagen 1/2 Ml. 
Korn sowie 1 oder 11/2 Seiten Speck auszusperrden und zwar jeweils am 
Christtag (Dezember 25), an Ostern und an Pfingsten von der Hauskapel­
le aus. Ebenso haben seine Erben jeweils am St. Lucientag (Dezember 
13) 40 Ellen graues Schaftuch [schaff graen tuchs], aus denen Kleider 
für Männer, Frauen und Kinder zu gleichen Teilen gearbeitet sind, 
auszuteilen. - Sein Universalerbe hat die Hauskapelle so schön wie 
möglich erbauen zu lassen. Sie ist einzuwölben, mit einem Altar aus 
Alabaster und Marmor auszustatten sowie mit gebranden Fenstern, auf 
deren einem das Leiden Christi möglichst groß gemalt ist, dazu seine 
Frau und er knieend, hinter ihm seine Söhne sowie seine Töchter hinter 
·seiner Frau. In den anderen Fenstern sind St. Katharina und St. Lucia 
darzustellen. Die Kapelle i~st zu Ehren der Dreifaltigkeit und zum An­
denken an die beiden Heiligen zu errichten. über der Tür oder an sonst 
geeigneter Stelle 1st eine gegossene Messingtafel anzubringen, aus der 
dies hervorgeht und, daß dies auf seine Anweisung geschah. Weiterhin 
ist die Kapelle mit einem Gestühl von schöner Schreinerarbeit auszu­
statten, ebenso mit einem Predigtstuhl, auch mit Altartüchern aus rotem 
Samt, Wolle und Leinen, Chorröcken aus Leinen, einem Kelch aus gedie­
genem Gold (gantz guldenen kelch] und derlei Schmuck (ornaten), mit 
Gesangbüchern sowie mit seiner silberbeschlagenen deutschen Bibel. Dies 
hat innerhalb von 10 Jahren nach seinem Tod zu erfolgen. In der Kapelle 
hat ein Kaplan und Schulmeister an Sonn- und Feiertagen nachmittags zu 
predigen und beim Gesinde bisweilen Kinderlehre zu halten. Kann die 
Obrigkeit des Hauses Krottorf nicht zur Predigt in die Pfarrkirche nach 
Friesenhagen kommen, so hat der Pfarrer den Gottesdienst in der Ka­
pelle zu halten. Auch ist dort mehrmals im Jahr Kommunion zu halten. 
Der Pfarrer oder Schulmei•ster, der die Predigt hält, hat jeweils eine 
Mahlzeit an seinem Tisch. Ferner hat der Kaplan in der Kapelle jeweils 
mittwochs die Wochenpredigt zu halten sowie jeweils am St. Katharinen­
und am St. Lucientag eine Hauspredigt. Dabei ist der beiden hl. Jung­
frauen sowie seiner Mutter und seiner Frau als Zier und Krone des 
Landes zu gedenken. Der Kaplan erhält hierfür jeweils zum Neujahrstag 
einen Doppeldukaten, dazu alle 3 Jahre einen langen Rock, wie ihn 
Geistliche zu tragen haben, aus englischem Tuch und eine Wollhaube. 
Ein Pastor oder Kaplan zu Friesenhagen, der diese Auflagen nicht er-
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füllt, verliert das, was ihm durch dieses Testament vermacht ist. Sein 
Unive!'salerbe oder seine Erben haben gegenfalls hierüber anderweitig zu 
frommen Zwecken zu verfügen. - Schließlich hat •sein Erbe auff den 
Rain zu Krottorf ein Spital zu errichten, das bis unters Dach gemauert 
und mit Pfannen oder Schiefersteinen (leyen-) gedeckt ist, darin 12 Kam­
mern (kemmerlein), eine große Stube, eine Küche, ein Vorplatz (ehrn), 
gewölbte Keller und ein Dachboden (soller) über das ganze Haus, weiter 
eine Scheune und ein Viehstall für 8 Kühe, da die Armen nicht mehr 
halten sollen. Hute und Streusalz .sollen sie so gebrauchen wie der 
frühere Hofmann dort. Dem Spital verbleiben Felder, Gärten und Bäume 
erblich, die früher zu dem Hof (höfchen) gehörten, ebenso das eine Wie­
senstück (miesen placken). Es sind hierfür jährlich 10 Ml. Korn und 8 Ml. 
Hafer zu kaufen und 50 fl. Geld gesichert anzulegen. Die Armen können, 
wenn Mast ist, 8 Schweine an den besten Stellen auftreiben. Zunächst 
sind des besseren Unterhalts wegen nur 6 Personen anzunehmen, dar­
unter ein solches Ehepaar, das für die anderen kocht und ihnen den 
Haushalt führt. Der Fuhrknecht auf Haus Krottorf hat für die Armen 
unentgeltlich das Feld zu ackern und die Frucht einzufahren. Als Arme 
sind Untertanen der Heuschaft oder Diener des Hauses Krottorf anzu­
nehmen, die ihres Alte11s wegen keine Arbeit mehr tun können. Den 
Armen sind jährlich 2 Wagen Heu von der Hauswiese zu geben, ,so wie 
sie au~s Haus Krottorf gefahren werden. Diese ·sind für die Armen 
unentgeltlich ebenso aills Spital zu fahren wie 12 gute Wagen Brenn­
holz. Sein Universalerbe oder dessen Vormund hat dies bei Vermeidung 
der im Folgenden genannten Strafe innerhalb von 10 Jahren nach seinem 
Tod zu erfüllen. -
Zu seinen Erben bestimmt er gemäß gemeinem Recht und Landesge­
wohnheit sowie gemäß Erbvereinigung der von Hatzfeldt, Herren zu 
Wildenburg, •seine mit seiner gestorbenen Frau gemeinsamen Kinder. Da 
die Erbvereinigung für den Fall, daß 2 oder mehr Brüder vorhanden 
sind, diese einem von ihnen gemäß Verfügung des Vatel's, sonst aber 
gemäß Erbvereinigung zu weichen haben, sodaß diesem die väterliche 
Erbschaft, alle beweglichen und unbeweglichen Güter sowie die von der 
Erbvereinigung erfaßten Bei- und Nebenfälle zufallen, bestimmt er, zu­
mal es, wie erwähnt, nicht ratsam ist, daß sein Nachlaß aufgeteilt wird, 
seinen mit ·seiner gestorbenen Frau gemeinsamen Sohn Franz zum Uni­
versalerben aller seiner unbeweglichen und beweglichen Lehns- und 
Eigengüter ohne Rücksicht auf deren Lage und, soweit er sie nicht im 
Folgenden seinen übrigen Kindern vermacht hat. Von den Renten und 
Einkünften der Güter sollen Franz •Sowie seine Brüder und Schwe•ster 
in jeweils gleicher Weise standesgemäß erzogen werden. Hiervon sollen 
sie ihre Studien (studia) fortsetzen. Sein Sohn Melchior ist in den Johan-
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niterorden nach Malta [Maltha] zu bringen und sein Sohn Bertram im 
Deutschherrenorden (TeutsChen erden) unterzubringen. Die Aufwendun­
gen hierfür haben die im Folgenden genannten Vormünder oder Franz 
,selbst, ·sobald er das 26. Lebensjahr vollendet hat, aus der gemeinsamen 
Erbschaft zu leisten. Bis seine beiden Söhne zu Kommenden oder Kom­
tureien gelangt sind, sodaß sie sich .standesgemäß unterhalten und Al­
mosen geben können, sind Melchior und Bertram jährlich 100 Kronen 
bzw. 100 F[rankfurter] fl. zu geben, abgesehen von den Kosten, um sie 
in dem erwähnten Ritterstand ordnungsgemäß unterzubringen. Da dies 
erst erfolgen kann, :sobald sie das 20. Lebensjahr vollendet haben, sollen 
sie bis zu diesem Zeitpunkt ihre Studien fortsetzen. Auch der jüngste 
der Brüder, Hermann, ist bei seinen Studien zu unterhalten und wie 
seine Brüder zu erziehen. Sobald er das 20. Lebensjahr vollendet hat, 
kann er von den genannten beiden Ritterorden oder auch von den Dom­
stiftern Trier oder Würzburg (Wiertzburgh) eines wählen. Die hierfür 
notwendigen Aufwendungen sind ihm zu geben. Bis er in ein Kapitel 
gelangt, sind ihm jährlich 100 F[rankfurter] fl. zu geben. Da seine drei 
Söhne noch jung sind, zu ,studieren haben und ganz zu unterhalten sind, 
auch ihnen jährlich 100 Kronen bzw. 100 Frankfurter fl. zu leisten sind, 
bis sie •sich, wie erwähnt, selbst standesgemäß unterhalten können, da 
•Sie in den genannten Orden und Stiften unterzubringen sind und schließ­
lich vielleicht beträchtliche Schulden, die er hinterließ, zu tilgen sind, 
scheint es ihm nicht tunlich, seinen Sohn Franz weiter zu belasten. 
Ohnedies ist er durCh dieses Testament mit nicht unbeträchtlichen Ver­
mächtnissen belastet. Auch hat er für Beschwerden, Rechtstreitigkeiten 
und derlei Bedarf aufzukommen. Schließlich ist es ihm auferlegt, seine 
Schwester Lucia mit nicht unbeträchtlichen Kosten zu verheiraten und 
auszustatten. Er vermacht daher seinen 3 Söhnen das, was er ihnen wie 
erwähnt zugewiesen hat, abgesehen von einer Goldmünze [guldenen 
pfenningh] und einer Goldkette, wie dies im Folgenden im Zusammen­
hang mit seinem Sohn Heinrich näher beschrieben ist, es sei denn, sie 
würden durch Krieg oder sonstige Not ohne eigenes Verschulden ver­
hindert, ihre Einkünfte und Pfründen zu nutzen. Gegebenenfalls hat 
Franz, solange dies der Fall ist, an Melchior 100 Kronen, an die beiden 
anderen Brüder je 100 Frankfurter fl. jährlich zu leisten. -
Sein ältester und liebster Sohn Heinrich, den er mit beträchtlichen Kosten 
in den geistlichen Stand und in das Dom- sowie Ritterstift St. Alban zu 
Mainz verbracht hat, soll seine Studien fortsetzen und ist auf gemein­
same Kosten standesgemäß zu erziehen. Da er sehr jung in diesen Stand 
verbracht wurde, sodaß er frühzeitig zu Kapitel und Dignitäten gelangt, 
und da sein Bruder Franz durch Vermächtnisse und auch sonst stark 
belastet ist, vermacht er Heinrich außer den für ihn aufgebrachten Ko-
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sten, um ihn in den beiden Stiftern unterzubringen, auch die Kosten aus 
der gemeinsamen Erbschaft zur Fortsetzung ,seiner Studien und für sei­
nen Unterhalt. Dabei liat Heinrich, solange er ,seine Studien wie seine 
Brüder fortsetzt, etwaige Einkünfte in die gemeinsame Erbschaft einzu­
bringen. Darüber hinaus vermacht er Heinrich nichts. Doch hat sein 
Universalerbe ihm wie seinen anderen drei Brüdern eine Goldmünze von 
26 Sonnenkronen Gewicht zu geben, die nach Modeln (patronen) gegos­
sen tst, die er zum Andenken an seine Frau und an ihn in Stein 
schneiden ließ. Hierzu hat er eine Goldkette aus glatten Ringen oder 
Schachteln von 30 Sonnenkronen Gewicht zu geben, die einmal um den 
Ha1s geht. Dies geschieht zum Andenken an Vater und Mutter, ihr gutes 
Beispiel und die Sorgen und Mühen, die sie für die Kinder aufwandten, 
und zwar namentlich die Mutter, die außerdem noch einen großen Haus­
halt versorgte, abgesehen von den Kosten für eigene Lehrer (praecep­
tores), sobald die Kinder ,sprechen konnten. -
Seine kleine und unglückliche Tochter Lucia ist, sofern er stirbt, bevor 
sie erzogen und vel'sorgt ist, von einer Adligen in Oberdeutschland 
(Oberdeutschen landen), die ihr von Vater und Mutter her am nächsten 
verwandt ist, wie ihre vortreffliche Mutter zur Haushaltung und im 
Gegensatz zu der gottlosen und verschwenderischen Zeit (der itzigen 
gottlosen uppigen weit brauch nach) in alle dem zu unterweisen, was 
eine Jungfrau von Adel zu lernen hat. Kleinodien, Ringe, Ketten, 
Halsbänder, Hauben, Kleider und dergleichen ,sind ihr nicht zu ge­
ben, bevor sie verheiratet ist oder das 20. Lebensjahr vollendet hat; bis 
dies der Fall ist, soll dies alles in Krottorf verwahrt werden. Bis sie ver­
heiratet 1st, dürfen ihr keine glatten oder geblümten Samt- oder tolleten 
Röcke gezeigt werden. Ihr Bruder oder die Vormünder haben ihr jährlich 
100 Frankfurter fl. für Ausstattung und Kleider zu geben, abgesehen 
von dem, was der Adligen zu geben ist, die sie erzieht. Sobald sie das 
20. Lebensjahr erreicht hat, und sie im Einvernehmen mit ihren Vor­
mündern und beidel'seitigen nächsten Verwandten stande,sgemäß ver­
mählt wird, erhält sie die Kleider der Mutter mit allen goldenen Stiften 
und bückelen, die im Kleiderschrank hängenden Marderpelze (matteren 
peltze], ein Kästchen mit dem Venninger und Freusberger Wappen dar­
auf, das auf dem Deckel aufgeschlossen wird, auch zwei bemalte Käst­
chen mit der Ge,schichte von Jael und Sisara (-rach] auf der einen sowie 
einer anderen Geschichte auf der anderen, weitere Sachen gemäß Gene­
ralinventar, Hauben, Aufsätze (auffgesetzt], Kronen ((?) crönnen), Per­
len- und pornoden Ketten der Mutter, den Goldschmuck (guldene clein­
ott], der mit einer Lilie von 7 flachgeschliffenen Diamanten 'sowie je 
einem Rubin, Smaragd und Saphir besetzt ist, an dem drei große Perlen 
hängen, auch den Zubehör hierzu, ebenso alles andere gemäß Inventar, 
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das in dem eingelegten und mit Auszügen versehenen schönen Schreib­
t~sch zu finden ist; er steht auf der kurfürstlichen Kammer. Dies ist 
Lucia gegebenenfalls ohne den Schreibtisch zu geben; er verbleibt auf 
Haus Krottorf. Lucia erhält gegebenenfalls ferner: die auf der Kam­
mer stehende Leinwandkiste ihrer Mutter, die mit Auszügen sowie mit 
den eingelegten Hatzfeldter und Siekinger Wappen versehen ist, dazu 
den Inhalt gemäß Inventar; die kleinste gegibelte schwarze Reisetruhe 
ihrer Mutter, in der dem Inventar zufolge deren Alltagskleidung [alltags 
getzeuchlein) aufbewahrt wird; die große schwarze ledige Reisetruhe 
ihrer Mutter; die rote kleine Eisentruhe (eissen truchelein) ihrer Mutter, 
die in ,seinem Gewölbe aufbewahrt wird; daraus die im Folgenden ge­
nannten Schmuckstücke, während alles, was er sonst an Preziosen 
[halssbenderen, armbenderen, ketten, cleinodien, gulden pfenningh, rin­
gen) gemäß dabei befindlichem Generalinventar besitzt, seinem Sohn 
Franz bzw. seinem Universalerben vorbehalten bleibt. Dieser darf aller­
dings hiervon nichts veräußern oder anderweitig verwenden. Die Stücke 
sind vielmehr beim Haus Krottorf zu belassen. Weder Franz noch seine 
Nachkommen können hiervon etwas seiner bzw. ihrer Frau vermachen 
oder schenken, sondern nur zum Gebrauch überlassen (zu den ehren 
zugebrauchen), da dies dem Mannesstamm vorbehalten bleiben soll. 
Hiervon erhält Lucia jedoch: ein goldenes durchbrochenes Halsband 
[halssbandt oder carrant), eine Pariser Arbeit von 22 Gliedern [stück), 
in die je 5 flach geschliffene Diamanten, 6 Rubine sowie 22 Perlen ge­
setzt sind; einen altmodischen Goldschmuck [alt Fränckisch gulden 
kleinott), der an dem genannten Halsband hängt, in den eine Rose von 
flach geschliffenen Diamanten, ein weiterer flach geschliffener Diamant, 
3 Rubinkörner sowie 4 Perlen gesetzt sind, und woran eine weitere 
große Perle hängt; ein weiteres goldenes Halsband, eine Drahtarbeit von 
19 Gliedern, von denen 5 mit flach geschliffenen Diamanten, 4 mit Ru­
binen, die übrigen mit 20 hübschen runden Perlen geschmückt sind; einen 
Goldscb.muck, in den eine Gerechtigkeit eingearbeitet ist, darauf ein flach 
geschliffener Diamant, ein großes Rubinkorn, 2 flach geschliffene Rubine, 
2 Smaragde und 4 Perlen gesetzt sowie unten 3 Perlen daran hängend; 
12 emaillierte Rosen aus Gold, in die 2 spitze Diamanten, 4 flach ge­
schliffene Diamanten und 6 größere Perlen gesetzt sind; ein Paar (par) 
starke Goldarmbänder mit glatten großen Panzerringen, zusammen von 
15 Lot 3 Quint weniger 6 Ass Gewicht, auf deren Schlössern Schild und 
Krone des Hatzfeldter und Siekinger Wappens in Farbe unter einem Kri­
stall ge.schmelzt sind; einen weißen emaillierten Schmuck mit kleinen Rubi­
nen und außerdem daran gearbeiteten zwei kleinen Engeln, der ihr zur 
Taufe geschenkt wurde; eine goldene Panzerkette von 23 Lot Gewicht, die 
zweimallang um den Hals reicht; eine kleine Goldkette mit kleinen Glie-
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dern (geleichen), von 11 Lot 1 Quint weniger mehrere Ass Gewicht, die 
dreimal kurz um den Hals reicht; eine Goldkette von 226 Gliedern (geleich) 
mit den häcken von 16 Lot 1/2 Quint Gewicht, die auch als Gürtel getragen 
wird; ein durchbrochenes Goldkästchen von 11/2 Lot 1 Quint Gewicht mit 
einem goldenen Ring sowie unten daran hängenden Perlen; eine goldene 
Haarnadel von 1/2 Lot 16 Arss Gewicht, in die ein flach geschliffener Dia­
mant gesetzt ~st; einen länglich geschnittenen Saphir mit einer daran hän­
genden Perle; eine Perlenkette, eine Goldschmiedearbeit von 36 Knöpfen 
und 36 goldenen Kettengliedern (ketten geleich), wovon 6 Perlen- und 
18 Goldknöpfe mit einen Perlenreifen (perlen reift) umfaßt sind, während 
weitere 12 Goldknöpfe durchbrachen und emailliert sind; ein durchbro­
chenes Goldkästchen, an dem unten 3 Perlen hängen; das erste goldene 
buchlein, das er seiner Frau schenkte; einen spitzen Diamantring nächst 
dem größten und besten, der auf Haus [Krottorf] verbleibt; eine taffel 
aus Diamanten und Rubinen, die auseinander geht, und die der Hoch­
zeitsring ((?) mählring) seiner Frau war; einen Ring, auf dem 4 Rubine 
sternförmig und in der Mitte ein flach geschliffener Diamant gefaßt sind; 
einen großen Smaragd auf einem Ring; den Fitschierring seiner Frau; 
einen dreifachen Goldring (guldener ringh, gehet dreyfach zusammen) 
mit flach geschliffenen Rubinen und Diamanten; einen Goldring, auf dem 
flach geschliffene Diamanten gefaßt sind; 3 einfache (schlechte) Gold­
ringe; eine geschmelzte Goldmedaille, die auf ein kleines Barett (baret­
lein) gehört, mit 8 Goldbuckeln (guldenen bockelen), darauf je 6 Perlen; 
3 Goldstifte verschiedener Art (gattung), mit 5 Perlen auf dem einen 
sowie je 3 Perlen auf den anderen; weiterhin seine beiden Hochzeits­
ringe (mahlringh), die ihm seine Frau gab und die sie gegebenenfalls wie­
der als solche verwenden soll, von denen der eine ein Goldring 1st, in 
dem ein Rubinkorn gefaßt ist, während der andere mit einem flach ge­
schliffenen Diamanten besetzt ist; 10 goldene Zahnstocher, die seine Frau 
ihm nach ihrem Hochzeitstag schenkte, auf denen ,Die Hoffnung' (höff­
nungh) ,steht; einen goldenen Portugaläser mit einer Öse (ohr) daran. Ihr 
Bruder Franz hat ihr außerdem ebenso wie ihren Brüdern eine Münze von 
26 Sonnenkronen, jedoch ohne Kette (kettlein), zukommen zu lassen, die 
er zum Andenken an ihre Mutter gießen zu lassen hat. Sobald sie eine 
Ehe eingeht, 1st ihr das goldene drinckemrnen seiner Frau mit dem 
Hatzfeldter und Siekinger Wappen zum Andenken an sie und ihre Tu­
genden zu überlassen. - Als Heiratsgut vermacht er ihr 3 000 Frankfurter 
fl. und zwar zugleich für Kleider, damit, sofern sie mit den Kleidern ihrer 
Mutter nicht zurechtkommt, daran etwas geändert werden kann. Er ver­
macht ihr weitere 1 000 fl. für Hemden, Kränze und Hochzeitsschmuck 
(steur zur höchtzeitt). Ihr Bruder hat ihr zwar keine Hochzeit auszurich­
ten. Doch hat er sie, wie beim Adel üblich, in das Haus des Bräutigams 
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zu führen. Hierzu hat er einen geeigneten [hübschen) Wagen anfertigen 
zu lassen, der ihr zusammen mit vierfachem Lederzaumzeug verbleibt, 
während ihr Bruder die Pferde wieder zurücknimmt. Dies insgesamt hat 
er angemessen [mit ehren) auszurichten. Lucia hat vor der Hochzeit in 
gleicher Form wie ihre Mutter Verzicht zu leisten; alle ihre Ansprüche an 
seinen Nachlaß sind damit unter den im Folgenden genannten Maßgaben 
abgegolten, zumal die erwähnte Erbvereinigung nicht mehr zuläßt und 
sie ~standesgemäß ausgestattet ist. -
Sein von ihm als Universalerbe eingesetzter Sohn Franz verliert in je­
dem Falle seine Erbschaft zugunsten seines Bruders Hermann, sofern er 
heiratet, bevor er das 26. Lebensjahr erreicht hat, um zu gewährlei·sten, 
daß die Brüder ihre Studien aus der gemeinsamen Erbschaft bestreiten 
können und in den geistlichen bzw. in den Ritterstand gelangen, daß 
~seine Schwe,ster ·standesgemäß verheiratet und ausgestattet, die from­
men Stiftungen ausgerichtet, die sonstigen Verpflichtungen erfüllt und 
die Schulden getilgt werden. Stirbt Franz ohne männliche Leibeserben, 
so tritt ebenfalls sein jüngster Bruder Hermann an seine Stelle. Bleibt 
auch er ohne eheliche männliche Erben, so ist Bertram sein Nachfolger. 
Hinterlas,sen einer oder mehrere der Brüder nur Töchter, so erhalten 
diese von den beweglichen und unbeweglichen Gütern des Vaters, die 
dieser den Zins-, Lager- und Salbüchern sowie den Inventaren zufolge 
seinerseits von seinem Vater erbte, nur .soviel wie .seine Tochter Lucia. 
Sie sind gegebenenfalls ebenso wie Lucia mit Aussteuer zu versehen. 
Darüber hinaus kommt ihnen aus seinem Nachlaß nichts von dem zu, 
was Lucias Mutter in die Ehe einbrachte oder während der Ehe von 
ihren Eltern erwarb oder gewann. Nachfolger in seinem Nachlaß sind, 
wie erwähnt, seine 3 Söhne und zwar der Erbvereinigung gemäß, wodurch 
Töchter von der Nachfolge ausgeschlossen werden. Hinterlassen seine 
drei genannten Söhne keine ehelichen männlichen Erben, so teilt sich 
seine Tochter Lucia, die für diesen Fall von ihrem Verzicht entbunden 
ist, zu gleichen Teilen mit einer ehelichen Tochter eines ihrer Brüder in 
den Nachlaß, da seine Söhne Heinrich und Melchior ihres Standes wegen 
von der Nachfolge ausgeschlossen sind. Mit mehreren solchen Töchtern 
teilt sie sich gegebenenfalls der erwähnten Erbvereinigung gemäß in die 
Nachfolge nach Stämmen [in stirpes). Für diesen Fall setzt er seinen 
jungen Vetter Georg [Jorgh) Gerhard von Hatzfeldt, den jüngsten Sohn 
seines gestorbenen Vetters Bernhard von Hatzfeldt, der genannten Erb­
vereinigung gemäß zum Erben ein, wogegen er dessen älteren Bruder 
Heinrich aus gegebenen wesentlichen Gründen [sonderlichen erheblichen 
ursachen) von der Erbfolge ausschließt. Dieser erhält dann lediglich 1 
Goldfl. als Vermächtnis. Sobald Georg Gerhard mündig ist, ~sodaß er 
seine Angelegenheiten wahrnehmen und der Herrschaft und den Unter-
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tanen voDstehen kann, haben seine Söhne Heinrich und Melchior im 
Einvernehmen mit den beiden nächsten Verwandten von Vaters und 
Mutters Seite verbindlich darüber zu entscheiden, daß dies künftig ge­
schieht. Wird aber Georg Gerhard zu einem schlimmen und törichten 
Kerl (schlömmer uerderffling, thumes, tolles hiern), der nur Unruhe 
stiftet, das Seine vertut, Krämern, Wirten und derlei Leuten mitspielt 
und der die an seine Töchter und Enkel fälligen Leistungen nur bei 
Veräußerung von Gütern aufbringen kann, so erhält er mit seinem Bru­
der und seinen Erben von der Erbschaft lediglich Haus Wildenburg mit 
den zugehörigen Lehen. Für diesen Fall vermacht er Haus Krottorf mit 
den zugehörigen Gütern, soweit er sie von seiner Mutter erbte oder 
selbst kaufte, alleine seinem jungen Vetter und Pflegesohn Johann 
Adrian von Hatzfeldt, der dann an seine Tochter und an seine Enkel 
deren Anteil der Erbvereinigung gemäß auszurichten hat. Die Religions­
verhältnisse (religions sachen) dort darf er dann nicht ändern. Für den 
Fall, daß J ohann Adrian ohne eheliche männliche Erben bleibt, bestimmt 
er Hans Wilhelm von Hatzfeldt, den ältesten Sohn seines Vetters WH­
helm von Hatzfeldt, alleine zum Nacherben unter den für Johann Adrian 
geltenden Bedingungen. -
Da alle seine Kinder minderjährig ,sind, bestimmt er für den Fall seines 
Todes Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, Schönstein und 
Weisweiler, Schweikhard (Schroieckhardten) von und zu Siekingen sowie 
Bertram von Nesselrode zu Ehreshoven (Ehrishöffen), Herrn zu Thum 
(Thomb), die Bruder, Vettern, Schwäger und geuattere von ihm sind, als 
nächsten Verwandten seiner Kinder und seine besten Freunde zu deren 
Vormündern. Für den gegebenen Fall bittet er Bertram zur Vermeidung 
größerer Kosten, :sich in erster Linie der Vormundschaft anzunehmen, da 
er am nächsten ansäßig ist, sodaß er am ehesten die Aufsicht über die 
Güter, Diener und Untertanen wahrnehmen kann. Er hat ,sich beim 
Reichskammergericht [in camera) zu gesamter Hand bestätigen zu lassen. 
Obwohl sein Nachlaß in Inventaren, Lager- und Zinsbüchern aufgezeich­
net ist, Kopienbücher von seinen besiegelten Urkunden angelegt, auch 
alle seine Angelegenheiten und Schulden verzeichnet und abgerechnet 
,sind und er mit keinen schwerwiegenden Prozessen belastet ist, ordnet 
er den Vormündern zu ihrer Entlastung den Dr. jur. utr. Martin Neurath 
zu Siegen als Advokaten in Rechtsstreitigkeiten und anderen Angelegen­
heiten bei; seiner können sie sich auf Grund der von ihm ausgestellten 
Bestallung bedienen. Die Vormünder haben einen Diener und Rent­
meister auf Grund der von ihm ebenfalls bereits erteilten Bestallung 
auf Haus Krottorf anzusetzen, sich alle Renten und Gefälle jährlich be­
rechnen zu lassen und in jedem Falle jährlich die Rechnung abzuhören. 
Von den Renten haben sie die Erziehung der Kinder und deren Studien 
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zu bestreiten. Hierzu haben sie diese die ersten 4 Jahre nach Mainz und 
dann nach Frankreich, zunächst nach Pont-a-Mousson (PontamussenJ 
und dann auf eine andere katholische Universität dort zu schicken. Sie 
sollen dort 3 Jahre bleiben, um ihre Studien fortzusetzen und die Sprache 
zu lernen, und zwar mit dem Lehrer (praeceptornJ, den die Vormünder 
möglichst bei den Knaben zu belassen und dem sie etwas mehr als das, 
was ihm der Bestallung zufolge zugesagt ist, zu leisten haben. Danach 
sollen sich die Knaben nur ein Jahr lang in Italien (ItaliaJ zu Siena 
(SenisJ vorwiegend der Sprache wegen, .sonst aber an keinem Ort länger 
aufhalten. Sodann haben sie 1 Jahr lang in Speyer das Verfahren des 
Reichskammergerichts (usum et stylum camerae imperialis] bei einem 
angesehenen [vornehmen] Prokurator kennen zu lernen. Ihren Lehrer 
haben sie währenddessen bei sich zu behalten. Alsdann sind sie in 
einem Stand ihren Wünschen nach unterzubringen. Sobald sein Sohn 
Franz oder der gegebenenfalls an seine Stelle tretende Bruder beim 
Rechtsstudium, dem sie alle zu obliegen haben, nachdem die Grundlagen 
ihrer Kenntnisse der lateinischen Sprache gelegt sind und sie auch die 
artes humaniores absolviert haben, hinreichende Fortschritte gemacht hat, 
ist er zum As·sessorat nach Speyer zu bringen. Hierbei hat er wenigstens 
die übliche Zeit zu verbringen, da ihm dies außer großer Erfahrung auch 
die Aussicht auf höhere Ämter (maiores dignitatesJ vermittelt. -
Seinem jüngsten Sohn Hermann ist, sofern er solange lebt, ein besonde­
rer und schon älterer Lehrer beizugeben. Wegen seiner Erziehung und 
der Orte, die er dabei aufzusuchen hat, gilt Gleiches wie für .seine Brü­
der.-
Seine Kinder sind bescheiden [ehrliCh und sperlidi, niCht zart, köstliCh 
und vörroitzigh, ietziger dollen, verruChten, uppigen roelt brauCh naCh) 
zu erziehen. Von den Einkünften ist ihnen lediglich soviel zu überlassen, 
daß sie ihre Studien fortsetzen und seine Absichten verwirklichen. Hier­
zu ist das Einkommen des Bruders, der im geistlichen Stand ist, mit 
heranzuziehen. Dieser hat bei der Erziehung sozusagen als pater spiri­
tualis mitzuwirken, zumal geistliche Güter nicht besser verwendet wer­
den können als zur Erziehung der Jugend und zur Unterstützung der 
Armen (armen und elenden). - Was von den Einkünften an Vorrat 
bleibt, ist zur Tilgung seiner Schulden zu verwenden, die in einem Buch 
seines Wissens genau verzeichnet sind. Der verbleibende Vorrat ist 
außerdem zur Erhaltung seiner Häuser, Güter und Gerechtigkeiten zu 
verwenden. Auch die von ihm eingesetzten Vermächtnisse sind hiervon 
auszurichten. Seiner Tochter ist gegebenenfalls ihr Heiratsgut hiervon zu 
liefern. Andernfalls fällt alles, was ihr vermacht ist, ihrem zum Universal­
erben bestimmten Bruder zu. Schließlich ist der verbleibende Vorrat für 
die Bauten zu verwenden, die zur Ehre Gottes sowie für die Nächsten 
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gestiftet sind. Seinem Sohn ist hierüber, sobald er mündig ist, abzurech­
nen. Damit die ihm gehörigen Renten möglichst unbelastet sind, sollen 
zur Schuldentilgung ebenso die 2 000 Königstlr. verwendet werden, die 
sein Vetter Philipp von Langenbach einem Vergleich zufolge zu leisten 
hatte, nachdem seine Base [N.] Witwe von Klingelbach gestorben war. -
Von Haus Krottorf aus sind wöchentlich folgende Almosen zu leisten: 
der alten Grete in der Langenbach, der alten Grete im Holterseiffen sowie 
Schub Johann ahm Rain je 1/2 Brot, 1 Streifen Speck und F/2 Maß Bier; 
der Siebenfrau auff den Heenen die Hälfte von einem rhein broit, wie 
seine Frau und er es üblicherweise aßen bzw. essen, 1 Streifen Speck, 
1 Maß Bier und 1 Schoppen Wein; Brenders Tielgen zu Hundscheid 
(Hundtscheidt) 1/2 Brot und 1 Streifen Speck; den drei Armen im Kirch­
spiel Wissen je 1/2 Brot und 1 Streifen Speck; den beiden besonders 
armen Weibern (gar armer elender roeiber), die in Wildenburg [fur dem 
Wildenbergh) wohnen, von denen Nöll an Blutfluß (dem blutgangh un­
auffhörlich), die andere an Fallsucht (schroaren kranckheit) leidet, wenn 
sie alle drei oder vier Wochen kommen, je 1 Brot, einen Streifen Speck 
sowie 1 Ort Wein; dies ist ihnen uneingeschränkt zu leisten, solange sie 
leben. Der blinde Peter, das lahme Tringen, die alte Viehmagd, Frero 
mit Namen, sowie der Kuhhirte Simon, der zu Krottorf über 20 Jahre 
diente, sind auf Lebenszeit und seinen Zusagen gemäß zu unterhalten. 
Den beiden Letzteren ist außerdem jährlich von dem Armentuch zu ge­
ben. Kommen diese bei Freunden unter, so kann Anweisung ergehen, 
daß sie zu ihren Unterhalt ebenso wie die Armen, die wöchentlich Al­
mosen erhalten, jährlich 1 Ml. Korn- und Mühlenfrucht sowie Frucht, 
Fleisch und einen gewissen Geldbetrag erhalten. - Seine Stiftung für 
3 Arme im Kloster Marienstatt haben die Vormünder seiner Kinder 
aufrecht zu erhalten und zu beaufsichtigen. Durch Tod frei werdende 
Plätze haben sie neu zu besetzen. - Nachdem Peter, sein gewesener 
Hofmann zu Möhren, durch Glas zu Möhren bei den Saynischen unver­
schuldet wegen der Leistung von 200 Frankfurter fl. verklagt wurde, so­
daß seine Pferde und Schafe sowie seine beste Nahrung mit Beschlag 
belegt wurden, haben die Vormünder ·seiner J9.nder diesen Betrag inner­
halb von 2 Jahren nach seinem Tod an dessen Kinder zu entrichten. -
Der Lohn (liedlohn) ist seinem Gesinde uneingeschränkt zu leisten, 
nachdem Rechnung gehalten ist. - Ihrer Kammermagd Annele, die ihnen 
16 Jahre diente, sind die 100 Reichstlr., die er und seine Frau zusagten, 
sobald sie heiratet, die 100 Frankfurter fl., die seine Frau außerdem zu­
sagte, zusammen mit weiteren 100 fl. von seiner Seite innerhalb von 
einem Jahr nach seinem Tod zu leisten. - Der Frau seines Rentmeisters 
zu Wildenburg, Ernst [Schmidt], vermacht er 100 Frankfurter fl. zum 
Andenken an ihn, nachdem ·sie seiner Frau zuliebe seine Tochter (armes 
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dochterlein) zum Stillen und ebenso das Kindermädchen zu sich nahm. 
Mit ihr ist außerdem ein jährlich zu leistender Betrag alsbald auszuhan­
deln, da sie dieses Kind und auch seinen jüngsten Sohn Hermann bis zu 
ihrem 5. Lebensjahr zusammen mit dem Kindermädchen bei sich behal­
ten will. Sie will diese versorgen, bis der Knabe zu seinen studia ge­
bracht und einem Lehrer unterstellt werden kann, auch das Mädchen 
bei Freunden untergebracht werden kann. Auch ist das Hündchen ,seiner 
Frau bei den Kindern zu lassen, solange es lebt. - Der kleine Johann, 
den seine Frau als mutterloses Kind annahm, ist ein Jahr lang auf seine 
Kosten zur Schule zu schicken. Sodann hat er das Schneiderhandwerk zu 
erlernen. Für ihn sind alle Auslagen zu entrichten, bis er sich selbst 
unterhalten kann. - Weitere Kosten auf Haus Krottorf gestattet er 
nicht, abgesehen davon, daß die Vormünder ein- oder zweimal jährlich 
dort zusammenkommen, um die Rechnung des Dieners abzuhören und 
sonstige Angelegenheiten zu erledigen. Hierbei hat der Diener sie zu 
verpflegen. Er erhält je Herrn und Knecht 2 Batzen hierfür, dazu Wein 
und Hafer; dies hat er in die Rechnung einzubringen, die er den Vor­
mündern vor deren Abreise zur Unterschrift vorzulegen hat. Der Diener 
erhält auch bei Anwesenheit der Vormünder keinen Hausrat zur Ver­
fügung gestellt; er hat diesen selbst zu stellen. - Notwendige Repara­
turen an Häusern und Bauten (beroen) sind zu verdingen. Wer die Ver­
waltung wahrnimmt (administration ahngemuthet), hat dies zu geneh­
migen (approbiren) und den Verdingungsvertrag (uerdingh zettul) zu 
unterschreiben. Die Weiher auf den Höfen sind im Laufe der Jahre zu 
reparieren, diejenigen zu Langenbach, Gösingen (Goessin-) und zu Nie­
dersohlbach sind zu erneuern, wie er es bereits beabsichtigte. Ein Dach­
decker (leyen-), der jährlich auf die Häuser steigt und ein Förster (holtz­
foerster) sind zu bestallen. Letzterer hat neben dem Rentmeister die 
Aufsicht über Waldungen (höchgeroeldt), Hauberge, Höfe (höffbero) und 
Weiteres. Er hat stets beim Rentmeister auf Haus [Krottorf] zu sein. 
Ihm ist entsprechend Kostgeld zu geben. Damit die Gärten und neuen 
Baumhöfe instand gehalten und jährlich mehr bepflanzt werden, ist 
einem Gärtner statt einer Bestallung sein Gut frei zu überlassen. Sobald 
er in Krottorf arbeitet, hat der Diener ihm unentgeltlich Kost zu geben. 
Auch kann er den Garten kostenlos nutzen. Dem Weihergräber Hans ist 
wegen der Wiesen und Bäume seine Bestallung zu belassen. An den 
Bäumen soll er gemeinsam mit dem Gärtner arbeiten. Wie der Gärtner 
erhält er Kost vom Rentmeister. Auf Haus Krottorf ist stets ein ver­
trauter Diener als Pförtner zu halten; seine Beköstigung wird in der Be­
stallung des Dieners geregelt. - Der alten Merge, der Frau seines Rent­
meisters Röttger [Weg], zu Wildenburg vermacht er für den Fall, daß sie 
ihn überlebt, 10 Goldfl. zum Andenken an ihn, da sie ihm und seiner 
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Frau zugetan und von ihnen wohl gelitten war. Dem Pastor zu Friesen­
hagen vermacht er neue englische Kleidung mit einem Mantel bis auf die 
Knöchel, wofür die Elle nicht weniger als 2 Kölner Tlr. kosten soll. Den 
3 Vormündern vermacht er je eine Goldmünze und eine Kette wie seinen 
Kindern, dazu Bertram sein bestes Pferd, das er selbst auswählen kann, 
oder 100 Reichstlr. hierfür. -
Der künftigen Frau seines Sohnes, die dieser nach Vollendung des 26. 
Lebensjahres aus einem adeligen Geschlecht der Heimat seiner Mutter 
im Einvernehmen mit seinen Vormündern und mit seinen Verwandten 
heimführen ~soll, vermacht er einen in Gold gefaßten Saphir, um ihn stets 
wie seine eigene Mutter und seine Frau auf der bloßen Haut zu tragen. 
Nachdem beide der Haushaltung rühmlich vorstanden und voll Tugend 
lebten und starben, bittet er Gott, daß mit dem Stein auch deren Tugen­
den vererbt werden. Dieser Stein darf ebenso wie alle Preziosen (clein­
odien), die seinem Sohn dem Inventar gemäß zugewiesen und 'seiner 
Tochter abgezogen sind, von Haus Krottorf nicht entfernt werden. Außer­
dem hat sein Sohn als Ehemann ·Seiner Frau eine ebensolche Goldmünze 
machen zu lassen wie er selbst für seine Kinder. -
Seinem alten Lehrer Adam Wehr, der zu Schwäbisch Hall (Schroebischer 
Hall) wohnt, vermacht er für den Fall, daß er ihn überlebt, und ebenso 
dem jetzigen Lehrer seiner Kinder, Johann Tillingius, sofern er die zu­
gesagte Zeit bei den Kindern bleibt, und sich seinen Verpflichtungen 
nach verhält, zum Dank ebenfalls eine solche Goldmünze, wie er .selbst 
für seine Kinder. - Zum Andenken an seine Frau, zum Zeichen sei­
ner fortdauernden Liebe und seiner Trauer wegen ihres vorzeitigen 
Todes bestellte er bei dem kurmainzischen Bildhauer und Kupfergießer 
Meister Peter Husson ein ehernes Standbild in Menschengestalt (aene­
am statuam sub effigie honoris in iusta statura eines menschen) mit 
einer Inschrift, die man bei seinen Sachen in seinem täglichen Gemach 
finden wird. Dieses soll auf Haus Krottorf auf dem Brunnen aufgestellt 
werden. Die Vormünder seiner Kinder haben das Standbild daher bei 
Meister Peter oder bei dem besten Gießer, der in Deutschland [Teutsch­
landt) zu finden ist, ohne Rücksicht auf die Kosten anfertigen und dann 
in Krottorf auf~tellen zu lassen. - Der alten Frau zu Hirschhorn, seiner 
Base, die ihm viel Gutes getan hat, vermacht er einen spitzen Diamant, 
der in einem Goldring gefaßt ist, nicht jedoch den großen, der auf Haus 
Krottorf bleibt. Für den Fall, daß der Ring nicht zu finden ist, vermacht 
er ihr 200 Reichstlr. Obwohl das Vermächtnis wesentlich ansehnlicher 
hätte sein sollen angesichts ihrer Treue und Güte, zumal sie ihm zu dem 
Liebsten verhalf, das er auf der Welt hatte, hofft er, daß sie das Ver­
mächtnis nicht als zu gering zurückweist, sondern als Zeichen seines 
Dankes annimmt. - Seiner Base und gevatterin Barbara von Sickingen, 
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Witwe von Hattstein, vermacht er eine Goldkette und -münze der Art, 
wie er sie für seine Kinder machen ließ, zum Andenken an ihn. - Das 
unlängst bei dem genannten Peter Husson bestellte Epitaph für seinen 
Vater, das in Mes·sing gegossen werden soll, haben die Vormünder sei­
ner Kinder zu bezahlen und in der Pfarrkirche zu Friesenhagen in seiner 
neuen Kapelle aufrichten zu lassen. Dort sind daneben auf dem Boden 
zwei schwarze und polierte Grabsteine aus Marmor von je 11 Schuh 
Länge und 51/2 Schuh Breite zu verlegen. Auf ihnen ist lediglich seine 
und seiner Frau Grabschrift, die man in seinem genannten alten Pult 
finden wird, in goldenen Buchstaben anzubringen. -
Den Vollzug seines Testaments befiehlt er Gott an, auf das er dem Zu­
widerhandelnde strafe. Seinen ersten Erben schließt er, sofern er säumig 
wird, zugunsten des ihm nachfolgenden Bruders, diesen gegebenenfalls 
zugunsten seines Vetters und weiter der genannten Ordnung gemäß aus, 
bis sein Testament vollzogen wird. Seine Erben unterwirft er außerdem 
dem Spruch des Reichskammergerichts und desen fisco, sodaß sie ein­
ander dort des Testaments wegen und gegen dessen bloße Vorlage be­
langen können. Wer dem Testament zuwider handelt, verfällt dem kai­
serlichen Fiskus mit einer Strafe von 4 000 Goldfl. ohne von der Ver­
pflichtung entbunden zu sein, das Testament zu erfüllen. Wer außer 
seinen Söhnen und Töchtern, Enkeln und Vettern dem Testament zu­
wider handelt, verliert das ihm zugesagte Vermächtnis zugunsten der­
jenigen, die sich nach dem Testament richten, vorab zugunsten seines 
Universalerben. Er behält sich Änderungsrecht vor. Gilt sein Testament 
infolge von Formfehlern nicht als solches, so ist es in der möglichst 
besten rechtsgültigen Form zu vollstrecken. -
Sebastian unterschreibt das Testament, das jemand seines Vertrauens ge­
schrieben hat, am Schluß sowie am Ende eines jeden Blattes, verschnürt 
es und legt es den von ihm hierzu gebetenen - nicht genannten - Zeu­
gen vor. Sie und den von ihm ebenfalls hierzu gebetenen - nicht ge~ 
nannten - Notar bittet er um Unterschrift und Besiegelung; diese er­
klären sich hierzu bereit. - Siegler- und Unterschriftsvermerk des Aus­
stellers, des Notars und der Zeugen. 

Begl. Abschr. (17. Jh.) mit Beglaubigungsvermerk und Unterschrift 
des Ausstellers auf Grund der beiden Originale, Pap. (geheftete 
Lage von 10 Doppelbll.). -Vermerk auf dem Deckbl.: Cassaturn et 
annuiatum per subsequens testamentum, 1623 (17. Jh.). - Nr. 2111. 

1606März1 2227 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Weisweiler, verkauft 
an Ägidius Obenstruth (Odenstrutten), Bürger und Stadtschöffen zu Sie-

540 



gen, und seine Frau Margarethe Steinenbachin für quittierte 560 Reichs­
tlr. und quittierte 550 Königstlr. kraft Erbkauf alle seine Renten und 
Gefälle, die von Wildenburger Erbhöfen und Zehnten im Amt Siegen an 
ihn fällig sind; diese haben die Hofleute künftig an die Käufer jeweils 
innerhalb von 8 Tagen vor und nach St. Martinstag (November 11) zu 
leisten. Er verpflichtet sich auf die jetzt getroffenen Vereinbarung und 
verzichtet auf die Verpflichtungen der Hofleute entsprechend zugunsten 
der Käufer. Die Käufer können die Pachten künftig selbst beitreiben, 
Zehnten und Kohlen verpachten und das verkaufte Drittel der Renten 
und Gefälle nutzen. Für den Säumnisfall setzt er seinen Anteil an den 
Erbhöfen und Zehnten zu Unterpfand, jeder Rechtsbehelf dagegen aus­
geschlossen. Bei Bedarf ersetzt er diese Urkunde unbeschadet der Gül­
tigkeit der jetzt getroffenen Vereinbarungen. Die Käufer räumen Ein­
lö·sungsrecht der Renten und Gefälle jeweils innerhalb von 14 Tagen vor 
und nach St. Martinstag mit der Verkaufssumme ein. Diese ist gegebe­
nenfalls nach Ablauf vierteljähriger Kündigungsfrist zusammen mit et­
waigen Rückständen in Siegen zu leisten. - Siegler: der Aussteller, der 
auch unterschreibt. 

Ausf., Perg. (durch Kassationsschnitte ungültig gemacht), Sg. ab. -
Nr. 2112. 

1606 März 31, Krottorf 2228 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg und Schön­
stein, bekundet, sein gestorbener Großvater [altvatter) Gotthardt von 
Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, habe im Jahre 1525 durch eine Urkunde, 
die von diesem besiegelt und dem Kloster Keppel übergeben war, für 
seine Schwester bzw. Tochter Maria und Guete geh. von Hatzfeldt, die 
beide in den geistlichen Stand gebracht und in Kloster Keppel einge­
kleidet wurden, 200 Goldfl. bzw. 10 Goldfl. jährliche Nutzung für deren 
Unterhalt verschrieben. Hiervon seien 100 fl. alsbald in bar erlegt 
worden, die restlichen 100 fl. aber seit 1575 unverzinst geblieben. Seine 
Base Magdalene von der Hees (uon der Höse), Frau zu Keppel, habe 
daher wiederholt um Leistung der restlichen 100 Goldfl. angehalten, die 
er selbst sowie die Erben seines ge·storbenen Vetters Bernhard von Hatz­
feldt je zur Hälfte aufzubringen hatten. Da des Münzwertes [valors der 
rnuntzen) und seiner Steigerung wegen, die seit der Verschreibung ein­
trat, auch der aufgelaufenen Zinsen wegen Streitigkeiten entstanden, 
habe seine Base den Martin Schickhard, Professor der [Hohen] Schule zu 
Herborn, mit einer von ihr unterschriebenen und besiegelten Vollmacht 
zu ihm abgefertigt. Mit ihm einigt er sich nun in den erwähnten Streitig-
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keiten dahingehend, daß er seiner Base wegen seiner Hälfte an der 
Hauptsumme und der fälligen Pension am kommenden St. Martinstag 
(November 11) einmal 75 Reichstlr., wie sie gegenwärtig in der Stadt 
Siegen gültig sind, oder Gegenwert zahlt. Hierfür setzt er sein Hab lind 
Gut zu Unterpfand, soweit dies vonnöten ist. - Siegler: der Aussteller, 
der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Rv.: Herauf hab ich 
undenbenender in namen der rourdigen fraroen zu Keppell inge­
meldt sum sampt pension an guter müns empfangen undt soll 
nechster tag ein volkombne quittung darauf geliefert roerden. Da­
tum Siegen, den 13. Decembris anno 1607. Philippus Schickhardt. 
Ist erlegt ahn 40 ducaten, 11 goltgulden undt 131/2 albus (glztg). -
Nr. 2113. 

1606 Juli 4, Köln 2229 
Vor Wilhelm von der Sohr und Adam Bilden, Schöffen des weltlichen 
Gerichts auf der Weyerstraße [zu Köln] und in Gegenwart von Paul Neu­
kirchen aus Köln (Paulus Nerokirchen ColoniensisJ, kraft päpstlicher und 
kaiserlicher Gewalt öffentlichem und beim Rat der freien Reichsstadt 
Köln immatrikulierten Notar, ,sowie der im Folgenden genannten Zeugen 
legt Hans Ludwig von Hatzfeldt zum Thorn, der zwar gesundheitlich 
geschwächt, aber bei gutem Verstand ist, vormittags gegen 11 Uhr im 
großen Saal seines Hauses (behausunghJ in der Hundsgasse nahe (ahn) 
der Weyerstraße [zu Köln] in aller Form gemäß geschriebenem Recht 
und der Rechtsgewohnheit der Stadt Köln testamentarisch Folgendes fest, 
um, da ihm eheliche leibliche Erben fehlen, Streitigkeiten zwischen sei­
nen nächsten Verwandten zu vermeiden: Seine früheren testamentari­
schen Verfügungen, Schenkungen und Auftragungen (donationes, gifften 
und ufftragtenJ, soweit sie diesem Vermächtnis oder Testament zuwider­
laufen, hebt er auf. Seine Seele befiehlt er für den Fall seines Todes Gott 
an. Er vermacht: dem jeweiligen Erzbischof und Kurfürsten des Erzstifts 
Köln, der bei seinem Tod an der Regierung ist, sowie für den Bau der 
Domkirche dort für die Anerkennung seines Testaments je 1 Tn.; den 
Hausarmen des Kirchspiels zu Klein-St. Marien in Köln, soweit sie sich 
angemessen verhalten, einmal 1000 Goldfl., die von seinen Erbgütern, 
Pfandschatten und jährlichen Einkünften zu nehmen und die auf Pfand­
schatten innerhalb und außerhalb von Köln gesichert so anzulegen sind, 
daß sie den Hausarmen jährlich 6 oder 5 von 100 an Pension erbringen. 
Weiterhin vermacht er je einmal gegen Quittung: Gerhard Blankart zu 
Ensen (EnssJ, seiner Frau Barbara von Zweifel oder beider Leibeserben 
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500 Goldfl.; Adolf von Gymnich, Herrn zu Gymnich, 100 Goldfl.; Dr. jur. 
utr. Heinrich von Sevenich [-neick] 100 Goldfl.; Karl von Maastricht 
(Mostricht} wegen geleisteten Diensten 30 Goldfl.; Schneider Johann von 
Juchern wegen geleisteten Diensten 20 Goldfl.; seinen übrigen Freunden 
und Verwandten gemeinsam 1 Goldfl., den sie zu gleichen Teilen unter­
einander zu teilen haben. Wer von ihm mit einem Vermächtnis bedacht ist, 
sowie seine übrigen Freunde und Verwandten sind von seinen übrigen 
beweglichen und unbeweglichen Gütern ausgeschlossen und haben hierauf 
keinen weiteren Anspruch. Wer sich dem widersetzt, verliert das ihm 
zugedachte Vermächtnis und bleibt von seinem übrigen Besitz ausge­
schlossen. Zum Universalerben seines übrigen Besitzes bestimmt er Jo­
hann von Hatzfeldt, jüngsten Sohn des Franz von Hatzfeldt zu Merten, 
Herrn zu Schönstein, der jetzt in Frankreich ist. Stirbt dieser ohne ehe­
liche leibliche Erben, so ist dessen ältester Bruder Franz Wilhelm von 
Hatzfeldt Nacherbe. Der Universalerbe wird zu dem Erbe erst zugelas-· 
sen, sobald die im Folgenden genannten Testamentsvollstrecker die 
nachweislichen Schulden getilgt und die erwähnten Vermächtnisse ausge­
richtet haben. - Zu Testamentsvollstreckern bestellt er: Adolf von Gym­
nich, Herrn zu Gymnich, Gerhard Blankard zu Ensen und Dr. jur. utr. 
Heinrich von Sevenich.- Er behält sich das Recht vor, sein Testament zu 
widerrufen oder zu ändern. Wird sein Testament als solches nicht an­
erkannt, so soll es sonst als rechtmäßig sowie nach örtlicher Rechts­
gewohnheit namentlich im Erzstift und in der Stadt Köln gültig sein. 
Etwaige Mängel gelten als durch Schenkung von Todes wegen unter 
Lebenden ausgeglichen. - Den Notar fordert er auf, hierüber ein No­
tariatsinstrument und bei Bedarf mehrere solche anzulegen. Die Schöffen 
fordert er zur Besiegelung und dazu auf, ein Notariatsinstrument in 
ihrem Schöffenschrein oder andernwärts innerhalb von Jahr und Tag 
gemäß Erbrecht und -rechtsgewohnheit zu hinterlegen. - Zeugen: Karl 
von Maastricht, Johann von Juchern. - Die Schöffen des weltlichen Ge­
richts auf der Weye11straße [zu Köln] bestätigen den Empfang der Ge­
richtsgebühr. - Notariatsinstrument des genannten Notars Paul Neu­
kirchen aus Köln mit dessen Unterschrift und Signet. - Siegler: Wilhelm 
von der Sohr und Adam Hilden, Schöffen des weltlichen Gerichts auf der 
Weyerstraße [zu Köln]. 

2 Ausf. (I, II}, Perg., Sg. I) 1} stark besch., 2) ab; II) 1} ab, 2} besch. 
Rv.: II) Presentoturn ultimo Juni onno 1607 (glztg.). - Beiliegend: 
1) Abschr. mit Beglaubigungsvermerk von 1882 Juli 12 zu Kaisers­
werth durch Gustav Anton Meinertz, kgl. preußischen Notar zu 
Kaiserswerth im Landgerichtsbezirk Düsseldorf, auf Antrag von 
Alfred Fürsten von Hatzfeldt-Wildenburg, zu Dambrau, Kr. Falken­
berg (Reg.-Bez. Oppeln/Oberschlesien) wohnhaft, mit Unterschrift 
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des Notars. - Siegler: der Notar. - Quittungsvermerk des Notars 
über den Empfang der Beglaubigungsgebühr vom gleichen Tage mit 
dessen Unterschrift. - Begl. Abschr. (19. Jh.), Pap. (Lage von 3 
Doppelbl., mit schwarz-weißer Hanfsdmur geheftet), Sg. unter Pa­
pieroblate aufgedr.; 2) Ahschr. (19. Jh.), Pap.- Nr. 2114. 

1606 Juli 6 2230 
Schultheißen und Schöffen des Gerichts Wissen bekunden Folgendes: In 
gehegtem Gericht erschienen Johann Holsbach der Jüngere und Rarich 
von Mühlenthai (Mullendall) zu Bracht (zu der B.J und ließen durch ei­
nen ·zugelassenen Vorsprecher erklären, der von ihnen gleichzeitig vor­
gelegten Pfandverschreibung zufolge hätten Eberhard Boese zu Siegenthai 
(zum Siegendall) und seine Frau Eigen ihnen wegen einer beträchtlichen 
Schuldsumme ihre Gerechtigkeiten und Güter zu Siegenthai im Mitten­
hofe verschrieben. Die zu Unterpfand gesetzten Güter hätten sie sodann, 
da sie eine Rückzahlung nicht anders erwirken konnten, zu Wissen in 
der Kirche aufrufen lassen, ohne daß über Jahr und Tag jemand von 
seiten der Schuldner erschienen sei, um die Güter durch Zahlen der ge­
liehenen Summe und der dieserhalb aufgelaufenen Pension einzulösen. 
Die Obrigkeit (landts-J habe ihnen sodann auf ihren Antrag eine gericht­
liche Schätzung der zu Unterpfand gesetzten Güter gestattet, woraufhin 
ihnen folgende Güter zugewiesen worden seien: 1. an Johann: 20 R. gute 
Hoflage im Mitten Hofe mit den zugehörigen Bäumen neben Gütern der 
Gumperter sowie neben der Hoflage des Martin Braß; 105 R. Feld uf 
dem Hertgen neben dem Fuhrweg sowie neben Feld des Martin Braß; 
105 R. Feld uf dem Kirppigsseiffen oben neben Feld von Johann Kesse­
ler; 2. an Rorich: 19 R. Garten oben an der Aroer miesen neben einer 
Wiese des Martin Braß; 29 R. Wiese neben diesem Garten; 1/2 M. Wald 
im Kirppigsseiffen neben dem genannten Wald von Johann Holsbach. -
Schultheißen und Schöffen zu Wissen weisen Johann und Rorich die 
genannten Güter antragsgemäß erblich zu, nachdem sich hiergegen kein 
Widerspruch erhoben hat und dieserhalb wie landesüblich verfahren 
war. Die Lehnsrechte des Landes- und Lehnsherrn sowie die hergebrach­
ten Gerechtigkeiten bleiben hierdurch unberührt. - Siegler: die Ausstel­
ler (Gerichtssiegel). 
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Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Rv.: Den hoff Sie­
genthall betreffent [Nachtrag:] welche nachgehentß herr Sebastian 
von Hatzfeldt laut contractß vom 6. Aprilis 1625 und quittung von 
3. Martii 1626 an sich erhandelt etc. vor und umb 45 gulden (17. 

Jh.). - Nr. 2115. 



1606 Juli 22 2231 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, Schönstein und Weisweiler, 
und seine Frau Johanna von Hatzfeldt, geb. von Brempt [Brembt], neh­
men mit Wilhelm Weg [Weghen] und ,seiner Frau Anna folgenden Erb­
tausch vor, indem sie durch im Folgenden genannten Gerichtsleute fol­
gende Güter im Dorf Friesenhagen und in der unmittelbaren Umgebung, 
die sie hatten abmessen lassen, zur Nutznießung einräumen: 12 R. Hoflage 
unterhalb des Hauses vor der unteren Kirchentreppe und in der Umgebung 
des Hauses, das Johann Schoneck bewohnt; 10 Vt. weniger 2 R. Wiese 
neben dem Dorf; 31/2 Vt. 2 R. Garten oberhalb des Dorfes; 1 Vt. 3 R. 
Garten unterhalb des Dorfes zwischen den Gärten des Bernhard Bock­
ling und des Schulmeisters; 11 Vt. 17 R. Wiese unden ahm Schleiffgra­
ben; 6 Vt. Wiese in der Stralenbach, die neben dem unteren Weiher des 
Wilhelm von Hatzfeldt hinaufreicht; an Feld: 1 M. 7 Vt. bei dem Mullen­
hoff; 1 M. 1 Vt. 13 R. im Mullenseiffen; 2 M. 6 Vt. 6 R. ahm Stader­
berg under den khaulen; 3 M. 7 Vt. 31/2 R. uff dem Schleiffgraben; 11/2 

M. 15 R. ihm Reienseiffen; an wüsten Stücken: 1 M. 9 R. in Reienseiffen; 
6 M. 6 Vt. ihn der Stralenbach ahm Osterberg. - Hierfür lassen Wilhelm 
und Anna folgende Erbgüter, die sie von ihrem Schwager Arnoltgen von 
Morsbach [Morß-J gekauft und die sie ihrerseits hatten abmessen lassen, 
einräumen: 1 Vt. 6 R. Hoflage mit dem darauf stehenden Haus; 4 Vt. 
4 R. Scheuernplatz zu Schönbach [Schonen-) mit der Scheuer daneben; 
an Wiese: 5 Vt. 7 R. ihm Lepgen; 12 R. in der Mharrenbach; 2 Vt. 6 R. 
Wiesenwachs uf der radt roieß; weiter an Wiese: 1 Vt. 8 R. unterhalb 
davon neben der Wiese des Wilhelm von Hatzfeldt; 41/2 R. uf der be­
zaunder miesen, an einer Seite neben der Wiese des Wilhelm von Hatz­
feldt; 1 Vt. 12 R. unterhalb von Schönbach [under Schonen-) uff der 
Bruchroiesen; weiterhin der auff dem Khollkamp genannte Kamp von 
1 Vt. 12 R. mit seinen Bäumen; 2 Vt. 6 R. Garten ahm Kholkampe; 
3 Vt. 6 R. als Anteil des Wilhelm Weg an dem Erben hoff zu Schön­
bach; sodann an Feld: 1 M. 6 Vt. im Schietgen auff der fhur; 5 Vt. ufm 
Kolkamp beim Saurckenbaum; 11/2 Vt., ihm Hetgen genannt, zwischen 
Gütern des gestorbenen Junkers Bernhard [von Hatzfeldt]; 2 M. 1 Vt. 
aufm Hochsten, oben neben der Straße; 2 M. 3 Vt. in alten Gartten; 8 M. 
7 Vt. im jungen Seiffen; an Wald: 1 Vt. 41/2 R. als Anteil des Wilhelm 
Weg am Wald [hohe roalts] im jungenn Seiffen; 6 Vt. ihm Emißen; 
4 Vt. 11/2 R. in zwei Stücken am Schietgens felde; 11/2 Vt. als Anteil des 
Wilhelm Weg in den gemeinen platzeichen oberhalb von Schönbach am 
Kirchweg; an wüsten Stücken: 11 Vt. ihm jungen Seiffen; 5 Vt. als Achtel 
des Wilhelm Weg neben sämtlichen Erben dort; weitere 3 Vt. dort; 31

/2 

Vt. oben ahm Giertseiffer feldt oben der Schladen; 41/2 M. ahm 
Schroeinßbusch; 3 Vt. 15 R. unterhalb davon; 10 Vt. 3 R. oben ahm ge-
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richt auff der Mhorrenbach in zwei aneinanderstoßenden Stücken; 10 Vt. 
ihm Eimßen weltgen; 3 M. 11/2 Vt. ihn der Mhorrenbachs Schladen; 1 M. 
9 R. ebendort und oberhalb davon in zwei Stücken; 1 M. 2 Vt. 12 R. an 
der Hepenecken; 1 M. 11/2 Vt. ihm Schietgen bei den neroen henen; 2 Vt. 
ahm Sc.""'letgens feldt; 21/2 Vt. oberhalb des Gartens aufm Kholkampe; 
4 Vt. 14 R. boven dem Kuchenroaldt ufm hochsten; 1 M. 3 Vt. oben dem 
gebranten roeltgen. - Die beiderseitigen Stücke wurden zuvor auf Bitten 
der Tauschpartner durch Peter von Dermbach (Dhorren-J, Landschulthei­
ßen der Herrschaft Wildenburg, Peter [Koch] zu Nädringen und Hermann 
Lintloe (LinthlharJ, beide Gerichtsschöffen zu Friesenhagen, ,sowie Henne 
zu Bettorf und Peter Feiggen zu Steeg, beide geschworene Erbmesser 
der Herrschaft Wildenburg, besehen, vermessen (in die rude gnomen) 
und unter Eid ge,schätzt. Dabei wurden die durch Wilhelm Weg in Tausch 
gegebenen Stücke als um 43 fl. 81/2 alb. Rader W. mehr wert angesehen, 
weshalb er Wilhelm von Hatzfeldt den Empfang von 30 Rader fl. quit­
tiert. Da Letzterer von dem Achtel der Erbgüter zu Schönbach das Lehen 
zu fordern hat, sobald der männliche Erbe dort stirbt, beantragt Wilhelm 
Weg, ihm oder seinen Erben das Achtel gegebenenfalls zu überlassen. 
Wilhelm von Hatzfeldt gibt dem in Anbetracht der von ihm geleisteten 
und zugesagten Dienste statt. Wilhelm erläßt ihm zum Dank die rest­
liche Schuld von 13 fl. 81/2 alb. - Die Tauschpartner nehmen die ausge­
tauschten und gegenseitig ausgeglichenen Erbgüter beiderseits in Emp­
fang und leisten dieserhalb gegenseitig Währschaftsversprechen. - Hier­
über werden zwei gleichlautende Urkunden ausgefertigt. - Unterschriften 
von Wilhelm von Hatzfeldt und von Wilhelm Weg. - Siegler: Wilhelm 
von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, Schönstein und Weisweiler; die 
Schöffen des Gerichts Friesenhagen [Schöffenamtssiegel). 

Ausf., Perg., Sg. 1 ab, 2 stark besch. - Beiliegend: Abschr. (19. Jh.), 
Pap. - Nr. 2116. 

1606 August 17 2232 
Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herr zu Wildenburg und Schön­
stein bekundet, sein gestorbener Schwiegervater [vatter und schroeher) 
Franz von und zu Siekingen habe seine unterdessen gestorbene Tochter 
Lucia im Jahre 1590 mit ihm verheiratet. Der dabei erteilten Heiratsver­
schreibung zufolge habe dieser ihm 6 000 fl. zu je 15 Batzen an Heirats­
gut zugesagt, wovon 4 000 fl. innerhalb eines Jahres, die restlichen 2 000 
fl. nach dessen Tod zahlbar sein sollten. Hierfür sollte Lucia auf Erbe 
und Nachlaß von Vaters und Mutters Seite verzichten, wie dies einem 
hierüber ausgestellten Instrument zufolge geschehen sei. Nachdem die 
genannten 4 000 fl. termingemäß geleistet waren, habe er seinem Schwa-
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ger Schweikhard von und zu Siekingen den Empfang der restlichen 2 000 
fl. durch besondere Quittung bestätigt. Er bestätigt nun den Empfang von 
6 000 fl. zugesagten Heiratsguts und aller hierfür fälligen Zinsen und 
verzichtet erblich auf alle künftigen Forderungen dieserhalb. - Unter­
schrifts- und Siegiervermerk des Ausstellers. 

Verbesserte Abschr. (17. Jh.), Pap. - Nr. 2117. 

1606 September 1, Berleburg 2233 
Georg Graf zu Sayn und Wittgenstein, Herr zu Homburg, bekundet, 
durch Verfügung seines Vaters habe er außer anderen Herrschaften und 
Landen einschließlich Leuten auch den halben Wittgensteiner Teil von 
Haus und Herrschaft Hornburg erblich erhalten und damit die Ansprüche 
und Forderungen, die die [Grafen zu] Wittgenstein zusammen mit [den 
Grafen zu] Sayn seit Langem an die von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg, wegen der Landeshoheit flandtherlichen hohen obrigkeitJ im Kirch­
spiel Friesenhagen und auf den zehn Ackerhöfen stellten. Diese Forde­
rungen habe er an seinen Bruder Wilhelm Grafen zu Sayn und Wittgen­
stein, Herrn zu Homburg, gemäß Vertrag von 1604 November 8 erblich 
abgetreten. Er wiederholt diese Abtretung und verzichtet erneut auf die 
damit verbundenen Forderungen, sodaß es Wilhelm nun auch fre1steht, 
diese an Dritte abzutreten und mit den von Hatzfeldt einen Vergleich 
dieserhalb zu schließen. Die Verfügungen Wilhelms dieserhalb sind auch 
für ihn und seine Erben und unbeeinträchtigt durch seine übrigen Brüder, 
die hiermit nichts zu schaffen haben, verbindlich. Wilhelm lei·stet für sich 
und seine Erben auf Wittgensteiner Seite dieserhalb Währschaftsver­
sprechen. - Siegler: der Aussteller, der auch unterschreibt. 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Nr. 2118. 

1606 September 29 2234 
Heinrich Ludwig von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, und seine Frau 
Katharina von Hatzfeldt, geb. von Eltz, Frau zu Wildenburg, quittieren 
dem Ludwig Hermann Rudersdorf (-torf) und seiner Frau Magdalena 
Nocher [Nö-) den Empfang der ihnen geliehenen 200 Rader fl., um hier­
mit Kosten zu bestreiten, die ihnen im Zusammenhang mit ihren Be­
schwerden beim Pastor zur Neustadt entstanden waren, auch um ihre 
Kleidung und ihr Zeug auslösen zu können. Um die Er.stattung der ihnen 
geliehenen Summe zu sichern, setzen sie ihren Hof zu Mühlenthai [Mu­
lendahl] in der Herrschaft Wildenburg im Kirchspiel Wissen, den Hein­
rich Ludwig und sein Bruder von ihren Eltern erbten, gemäß Landesge-
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wohnheit zu Unterpfand. Ludwig Hermann und seine Frau können bis 
zur Erstattung der geliehenen Summe von dem Hofmann dort jeweils am 
St. Martinstag (November 11) 10 Rader fl. fordern. Bei Leistungssäumnis 
können sie diese und dieserhalb aufgelaufene Zinsen von den zugehöri­
gen Gütern beitreiben. Heinrich Ludwig fordert ·Seinen Vormund auf, 
diesen Vertrag zu bestätigen. - Unterschriften der Aussteller. 

Ausf., Pap. (Doppelbl.; untere Hälfte des zweitten Blatts fehlt). -
Nr. 2119. 

1606 Dezember 1, Homburg 2235 
Georg Graf zu Sayn und Wittgenstein, Herr zu Homburg, belehnt, zu­
gleich für seine Brüder Wilhelm, Ludwig, Bernhard und Friedrich, in 
Anbetracht der durch die von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und 
Schönstein, geleisteten Dienste Wilhelm und Sebastian Vettern von 
Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, Weisweiler bzw. Schönstein, auch Jo­
hann Gebhard von Hatzfeldt zu Hatzfeld sowie Franz von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, zusammen mit genanntem Seba­
stian, seinem Vetter, als Vormünder der durch den gestorbenen Bernhard 
von Hatzfeldt hinterlassenen Söhne, auch des Johann Adrian von Hatz­
feldt zu Werther sowie des Georg Hermann [von Hatzfeldt] zu Flecken­
bühl [-buetzell] mit seinem Anteil an Kirchspiel und Gericht Friesenhagen 
[gemäß Belehnung von 1456 September 25) zu Erblehen. - Siegler: der 
Aussteller. 

2 Ausf. (I, II), Perg., Sg. I) besch., II) ab. - Vgl. Reg. Nr. 378. -
Nr. 2120. 

1606 Dezember 1 2236 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, der, zu­
gleich als Bevollmächtigter seines Vetters Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn 
zu Wildenburg und Weisweiler, sowie zusammen mit seinem Vetter 
Franz von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, den Ernst 
Scb.midt, Rentmeister zu Wildenburg, zum Lehnsempfang in Hornburg 
bevollmächtigt hatte, stellt dem Georg Grafen zu Sayn und zu Wittgen­
.stein einen Revers aus über die gemäß inserierter Urkunde vom gleichen 
Tage vorgenommene Belehnung mit einer Hälfte des Kirchspiels Friesen­
hagen. - Siegiervermerk des Aussteller:s. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2235. - Nr. 2121. 
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1606 Dezember 14 2237 
Heinrich Ludwig von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, verschreibt im Ein­
vernehmen mit Franz und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu 
Wildenburg und Schönstein, die seine Vettern und Vormünder 'sind, zu­
gleich für seine Erben, an Ernst Schmidt (Ernestus Schmit) und Rutger 
Weg als Kirchmeister und Provisoren zu Friesenhagen für ihm geliehene 
200 Rader fl. zu je 24 alb. folgende Gefälle zu Hundscheid (-scheidt) und 
zu (in der) Schmalenbach; 12 Vt. Futterhafer; 26 alb. Mai- und Herbst­
hede; je einen Hammel und ein Schwein; 6 Hühner; Pferde- und Karren­
dienste für 5 fl .. Hundscheid und Schmalenbach sollen weiterhin in ihrem 
Mühlenzwang verbleiben. Die dort fällige Türkensteuer ist weiterhin 
durch die Kirchmeister beizutreiben und an ihn abzuliefern. Die Kireh­
meister können die verschriebenen Gefälle bis zur Erstattung der gelie­
henen Summe beitreiben. Die Vormünder willigen hierin unter dem Vor­
behalt ein, daß sie und ihr jüngerer Pflegesohn Georg Gerhard von 
Hatzfeldt hierdurch schadlos bleiben. - Unterschrift des Ausstellers. -
Siegler: Franz und Sebastian von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg und 
Schönstein. 

Ausf., Perg., Sg. 1 ab, 2 besch. - Nr. 2122. 

1607 Januar 29 2238 
Wilhelm Graf zu Sayn und Wittgenstein, Herr zu Homburg, belehnt Se­
bastian von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, der zugleich 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, Weisweiler und Schön­
stein, Johann Gebhard von Hatzfeldt zu Hatzfeld, Franz von Hatzfeldt, 
Herrn zu Wildenburg und Schönstein, sowie Georg (Jorgen) Hermann 
[von Hatzfeldt] zu Fleckenbühl (-buhell) als Bevollmächtigter und eben­
so Heinrich Ludwig und Georg Gerhard Gehrüder von Hatzfeldt, Söhne 
des gestorbenen Bernhard von Hatzfeldt, sowie Johann Adrian [von 
Hatzfeldt], Sohn des gestorbenen Adrian von Hatzfeldt zu Werther, als 
Vormund vertritt, zu erblichem Mannlehen mit Schloß und Tal Wilden­
burg einschließlich Zubehör, soweit dies von ihm und der Grafschaft 
Sayn zu Lehen geht, und ebenso mit seinem Teil des Gerichts zu Frie­
senhagen einschließlich Zubehör. Er bestätigt den durch Sebastian ge­
leisteten Lehnseid. Schloß und Tal Wildenburg sollen für ihn, .seine 
Nachkommen und den jeweiligen Grafen zu Sayn Offenhaus gegen jeden 
außer gegen die Erben des Ludwig Landgrafen zu Hessen sein. Die von 
Hatzfeldt dürfen von Wildenburg aus Schlössern, Land und Leuten von 
ihm keinen Schaden zufügen. Auf Antrag von seiner Seite haben sie 
Schloß Wildenburg wie üblich zu öffnen. Auf die Dauer solcher Öffnung 
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kommen er oder seine Nachkommen für den Unterhalt von Turmhütern, 
Pförtnern und Wächtern dort auf. Bei Verlust von Schloß Wildenburg 
dürfen sie sich vor dessen Rückgabe nicht von ihren Gegnern trennen. 
Obwohl das Kirchspiel Friesenhagen seit alters zu Schloß und Herrschaft 
Hornburg gehört, dürfen die von Hatzfeldt nicht außerhalb des Kirch­
·Spiels Friesenhagen in die Herrschaft Hornburg ziehen und ihn, seine Er­
ben sowie die Renten und Herrlichkeit des Landes Hornburg beeinträch­
tigen. Hierdurch bleiben seine, seiner Erben, ·seiner Leute und Dritter 
Rechte unberührt. - Siegler: der Aussteller. 

Ausf., Perg., Sg. in Holzkapsel erh. - Nr. 2123. 

1607 Januar 29 2239 
Sebastian von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Schönstein, der zu­
gleich Wilhelm von Hatzfeldt, Herrn zu Wildenburg, Weisweiler und 
Schönstein, Johann Gebhard von Hatzfeldt zu Hatzfeld, Franz von Hatz­
feldt, Herrn zu Wildenburg und Schönstein, sowie Georg Hermann [von 
Hatzfeldt] zu Fleckenbühl als Bevollmächtigter und ebenso Heinrich 
Ludwig und Georg [Gorgen] Gerhard Gehrüder [von Hatzfeldt], Söhne 
des gestorbenen Bernhard von Hatzfeldt, sowie Johann Adrian [von 
Hatzfeldt], Sohn des gestorbenen Adrian von Hatzfeldt zu Werther, als 
Vormund vertritt, stellt Wilhelm Grafen zu Sayn und Wittgenstein, 
Herrn zu Homburg, einen Revers aus über die gemäß inserierter Ur­
kunde vom gleichen Tage vorgenommene Belehnung mit den Lehen, die 
die von Hatzfeldt von ihm und der Grafschaft Sayn zu erblichem Mann­
lehen tragen. - Siegiervermerk des Ausstellers. 

Abschr. (17. Jh.), Pap. - Vgl. Reg. Nr. 2238. - Nr. 2124. 

1607 Februar 1 2240 
[Wilhelm] Graf zu Sayn und Wittgenstein, Herr zu Homburg, vergleicht 
sich mit denen von Hatzfeldt wegen der 10 Acker- oder Grenzhöfe da­
hingehend, daß er künftig keine Forderungen und Rechte wegen der 
Gerichtsbarkeit (jurisdictio] und Obrigkeit [landobrigkeit] mit den zuge­
hörigen Nutzungen der Höfe beansprucht. Soweit er dies hatte, was die 
von Hatzfeldt nicht eingestehen wollten, verzichtet er hierauf und tritt 
dies an die von Hatzfeldt erblich ab, sodaß die von Hatzfeldt, Herren zu 
Wildenburg, und ihre Erben künftig über ihre allodialen und ihnen zu 
eigenen Höfe mit aller Hoheit und Gerechtigkeit (landts-, ober-, herlieh­
und gerechtigkeit] und über ihre darauf ansäßigen Leute verfügen und 
ebenso die beiden Mühlen zu Helmert und Wasser ohne jede Leistung 
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und unbeeinträchtigt durch die Grafen zu Sayn und Wittgenstein ge­
brauchen können. 

Auszug (17. Jh.), Pap. - Nr. 2125. 

1607 Februar 21 2241 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg, Schönstein und Weisweiler, 
bekundet, er habe mit seinen Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg, vereinbart, zu Friesenhagen das Haus am Kirchhof neben dem 
oberstenn Eyßenn abzubrechen und die zugehörigen Kirchengüter, da 
beides seiner Obrigkeit und seinem Gebot unterworfen sei, an anderer 
Stelle auszutun. Diese Kirchengüter habe Wilhelm Wege zu Wildenburg 
als Beständer in der Absicht übernommen (bestanden), sie zusammen 
mit dem Haus und den Gütern nebenn dem understen Eyßenn zu gebrau­
chen. Er verkauft daher an Wilhelm und seine Frau für quittierte 100 
Rader fl. zu je 24 Albus kraftErbkauf seine folgenden Dienstbarkeiten an 
dem Kirchengut, wobei ihm das Gebot vorbehalten bleibt: den Hand­
dienst; 7 Simmer Futterhafer; Mai- und Herbstbede; 2 Rauchhühner. Er 
verzichtet hierauf zu deren Gunsten gemäß Erbkaufrecht und Landesge­
wohnheit und leistet dieserhalb erbliches Währschaftsversprechen. -
Unterschriftsvermerk des Ausstellers sowie von Sebastian und von 
Heinrich Ludwig von Hatzfeldt. - Siegiervermerk des Ausstellers. 

Abscb.r. (17. Jh.), Pap. - Rv.: 1) Ein abgebrochenes hauß undt 
handtdienst zu Friesenhagen am kirchhoff neben dem obersten 
Eyser, davon herr Wilhelm von Hatzfeldt sein gehabte obrigkeit­
liche onera erblich verkaüfft, die iurisdiction sich aeber vorbehalten 
betr[effend], a[nn]o 1607, den 21. Feb[ruariiJ; 2) Pr[esentatum] 
9. X.bds 1684 (17. Jh.). - Nr. 2126. 

1607 Februar 26, Pesch 2242 
Emmerich Hurt von Schönecken zu Pesch (Schoneckh zum Fesch) und seine 
Frau Magdalena von Merode (Merhode) bekunden, zusammen mit Em­
merichs gestorbenem Bruder zu Ringsheim (Rinx-J seien sie erblich ver­
pflichtet gewesen, Emmerichs gestorbener Schwester Eva Hurt von 
Schönecken, Witwe von Metternich, Frau zu Vettelhoven, 4500 Goldfl. 
deren Heiratsverschreibung gemäß als Heiratsgut und für deren Aus­
stattung zu zahlen oder bis zur Auszahlung Pension hierfür zu leisten. 
Doch sei die Schuld soweit aufgelaufen, daß Eva beim fürstlichen Hof­
gericht zu Düsseldorf Immission in die hierfür zu Unterpfand gesetzten 
Güter beantragt habe. Nachdem Emmerichs Anteil an der Schuld und 

551 



der Pension hierfür auf über 5162 Goldfl. aufgelaufen sei, habe ihm 
Emund von Metternich, Herr zu Vettelhoven, Evas leiblicher Sohn, ge­
stattet, hiervon lediglich 3 500 Goldfl. gegen den kommenden St. Mar­
tinstag (November 11) zu zahlen. Die restlichen 1662 Goldfl. sollten ihm 
und seiner Frau auf Lebenszeit gestundet sein. Sie verzichten daher auf 
die vor dem Hofgericht gegen Eva ausgestellte reconoention. Außerdem 
geben sie die erbliche Zusicherung, daß, 1sobald sie beide gestorben 
1sind, ohne Rücksicht darauf, ob Emmerich eheliche Kinder hinterläßt 
oder nicht, an Emund von den Hurtsehen Erbgütern, Rechten und Ge­
rechtigkeiten wegen des Ausstandes 1500 Goldfl. vor allen anderen 
Leistungen uneingeschränkt in bar gezahlt werden. Bei Leistungssäumnis 
können Emund oder seine Erben auf Grund des in der Eheberedung 
vorgesehenen Beschlagrechts (iuris hypothecae) sämtliche Hurtsehen Gü­
ter und Gerechtigkeiten bis zur Erfüllung aller Verpflichtungen uneinge­
schränkt mit Beschlag belegen. - Unterschriften der beiden Aussteller. 
- Siegler: der Aussteller. 

Ausf., Perg., Sg. erh. - Nr. 2127. 

1607 März 31, Altenkirchen 2243 
Wilhelm. Graf zu Say'n und Wittgenstein, Herr zu Homburg, bekundet, 
die Streitigkeiten zwischen den Grafen zu Sayn und denen von Hatzfeldt 
wegen Hoheit und Obrigkeit (landtherr- und obrigkeitt) über die 10 

Ackerhöfe und das halbe Kirchspiel Friesenhagen seien durch Vergleich 
vertraglich beigelegt. Da er zum Vollzug des Vertrags anderweitiger Ge­
schäfte wegen nicht selbst erscheinen kann, bevollmächtigt er seinen 
Rat Dr. jur. utr. Johann Holtmann (Holttman), in seinem Namen die 
Untertanen den von Hatzfeldt entsprechend zuzuweisen (ahn-), Einzel­
heiten des Vertrags der genannten Streitigkeiten wegen anzuzeigen und 
alle dieserhalb notwendigen Schritte zu tun. Er verspricht, ihn dieser­
halb schadlos zu halten. - Unterschrift des Ausstellers. - Siegler: der 
Aussteller (Kanzleisg.). 

Ausf., Pap., Sg. unter Papieroblate aufgedr. - Nr. 2128. 

1607 April1/11 2244 
Vor Johann Friedrich Löscher aus Speyer, kraft kaiserlicher Gewalt 
öffentlichem und beim Reichskammergericht zugelassenem Notar, sowie 
vor den im Folgenden genannten Zeugen erscheinen die Untertanen der 
folgenden 10 Ackerhöfe zwischen 11 und 12 Uhr vormittags auf dem 
Feld oberhalb von Weitershain (Wittenßhein) in der Herrschaft Wilden-
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burg etwa 1/2 Meile von Krottorf entfernt: der Hofmann zum Sommer, 
die beiden Hofleute zum Waßer, der Hofmann zum Helmart und Zroißel­
bach, die beiden Hofleute zu Weitershain, der Hofmann zu Möhren so­
wie die Hofleute zu Grendel [zum Grendell). Ihnen erklärt Dr. jur. utr. 
Johann Holtmann, Rat und Bevollmächtigter des Wilhelm Grafen zu 
Sayn und Wittgenstein, Herrn zu Homburg, in Gegenwart der Junker 
Sebastian und Heinrich Ludwig, Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wil­
denburg und Schönstein, den Untertanen der 10 Ackerhöfe sei bekannt, 
daß zwischen den gestorbenen Grafen und Herren zu Sayn und Wittgen­
stein sowie 'sämtlichen Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, 
Streitigkeiten wegen der 10 Ackerhöfe sowie wegen des von den Grafen 
[zu Sayn] zu Lehen gehenden Kirchspiels Friesenhagen be.standen, die 
so schwerwiegend waren, daß beide Parteien sich an das Reichskammer­
gericht wandten und dort über längere Zeit kostspielige Prozeße gegen­
einander führten. Um weitere Zwistigkeiten zu verhüten und nachbar­
liches Einvernehmen zu erhalten, hätten sich Wilhelm Graf zu Sayn und 
Wittgenstein, Herr zu Homburg, sowie die von Hatzfeldt durch Vertrag 
von 1607 Februar 1 dahingehend miteinander verglichen, daß die Grafen 
zu Sayn künftig wegen der 10 Ackerhöfe keine weiteren Forderungen 
stellen, die Höfe vielmehr denen von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, 
einräumen. Demgemäß räumt Dr. Holtmann als Bevollmächtigter sämt­
lichen Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, die Untertanen und 
Hofleute auf den 10 Ackerhöfen mit allem Zubehör an Gerichtsbarkeit 
[iurisdiction), Obrigkeit [Iandtobrigkeitt), Nutzbarkeiten, Erbhuldigung, 
Glockenschall, Türken- und Landsteuer, Wassergang, Futterhafer, Bede, 
peinlichen und bürgerlichen Strafen sowie sonstigem Zubehör ein, so­
daß diese künftig über die Höfe und die darauf Ansäßigen wie über 
ihre eigenen Untertanen verfügen können. Junker Sebastian nimmt, zu­
gleich im Namen sämtlicher Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wilden­
burg, die Übertragung ausdrücklich an und verpflichtet die Hofleute der 
10 Ackerhöfe unter Eid darauf, daß sie künftig der Herrschaft Wilden­
burg und den von Hatzfeldt als deren rechtmäßigen Besitzern Gehorsam 
leisten und die üblichen Pflichten als Untertanen und Hofleute erfüllen. 
Diese verpflichten sich gegenüber Sebastian und Heinrich Ludwig von 
Hatzfeldt unter Eid mit Handschlag entsprechend. - Der Notar legt ge­
mäß Aufforderung des Sebastian von Hatzfeldt ein Notariatsinstrument 
hierüber an. - Zeugen: Klein Johann zu Steeg und Peter zu Nädringen, 
beide Schöffen des Gerichts Friesenhagen. - Notariatsinstrument des 
genannten NotaJ!s Johann Friedrich Löscher aus Speyer mit dessen Unter­
schrift und Signet. 

Ausf., Perg. - Beiliegend: Abschr. (18. Jh.), Pap. - Nr. 2129. 
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1607 April 23, Stolberg 2245 
Vor Johannes von Erprendt, kraft kaiserlicher Gewalt öffentlichem und 
beim Jülichschen und Bergischen Hofgericht zugelassenem Notar, sowie vor 
den im Folgenden genannten Zeugen erklärt Wilhelm von Effern, Herr 
zu Stolberg und Nerftern gegen 9 Uhr vormittags im untersten großen 
Saal des Hauses Stolberg im Beisein zahlreicher Gerichtsschöffen und 
Untertanen der Herrlichkeit Stolberg, er habe die Schöffen des Gerichts 
in der Herrlichkeit Stolberg und die Untertanen dort durch öffentliche 
Aufforderung (beschickung) und durch Glockenläuten zusammenrufen 
lassen. Er habe ihnen verschiedenes vorzutragen, worüber der Notar im 
Beisein der Zeugen Protokoll zu führen und hierüber ein Notariats­
instrument zu fertigen habe. Sodann läßt er den anwesenden Gerichts­
schöffen und Untertanen durch den kurkölnischen Rat und Lizenziaten 
beider Rechte Johann Venlo erklären, ihnen dürfte bekannt sein, daß der 
gestorbene Johann von Effern, der zeitlebens Herr zu Stolberg gewesen 
sei, lediglich ihn als Bruder hinterlassen habe, sodaß mit dessen Tod 
die Herrlichkeit Stolberg einschließlich Zubehör auf ihn als rechtmäßigen 
Erben übergegangen sei, er 1573 durch den Herzog zu Jülich, Kleve und 
Berg als Lehnsherrn hiermit belehnt und diese Belehnung 1586 durch 
fürstliche Verfügung (disposition) bestätigt worden sei. Er habe daher 
von der Herrlichkeit Besitz ergreifen lassen und sie bisher innegehabt. 
Den Untertanen obliege es, ihn als ihren Herrn und ihre Obrigkeit anzu­
erkennen und zu beeidigen, daß sie ihm gegenüber zu Gehorsam und 
Folge bereit seien. Dafür biete er ihnen Schutz und Schirm in ihren 
Rechten und Freiheiten an. -Die Untertanen fordern Wilhelm, nachdem 
sie sich kurzfristig zurückgezogen hatten, auf, sie bei ihrer Religion zu 
belassen. Wilhelm erklärt hierzu, er wolle niemanden in seinem Gewis­
sen belasten, vielmehr nach Möglichkeit dafür ,sorgen, daß das Gewissen 
eines jeden uneingeschränkt bleibe. Den Untertanen obliege es aller­
dings, Zurückhaltung zu üben (sich ingezogen ze halten), damit die lan­
desfürstliche Obrigkeit sie entsprechend gewähren lassen könne. - Die 
Untertanen leisten daraufhin alsbald den Treueid in der üblichen Form. 
- Sodann erhebt Teviß Genßer sich von den übrigen Mitschöffen und 
gibt, da er weder Untertan noch mit einem Lehngut ausgestattet ist, sein 
Schöffenamt auf (exonerirt). - Weiterhin erklärt Servatius (-vaß) von 
der Weiden, er habe sein Schöffenamt zu Stolberg nur unter dem Vorbe­
halt angenommen, daß er bei der Ausübung seines Amtes dem Abt zu 
Kornelimünster (St. Cornelii Münster) als seinem Landesherrn [landt­
hern) nicht zuwider handele oder einer Zuwiderhandlung beiwohnt. -
Wilhelm von Effern fordert den Notar auf, ihm hierüber ein förmliches 
Notariatsinstrument auszufertigen. - Zeugen: Johann von Reuff gen. 
Düren, Severin Bocksdortf von Kamen. - Notariatsinstrument des ge-
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nannten Notars Johann uon Erprendt mit dessen Unterschrifts- und 
Signierungsvermerk mittels Signet sowie mit dem Vermerk, die in Zeile 
19 ausgelassenen Worte durch die samentliehe underthanen seien am 
Schluß hinzugefügt. 

Abschr. (18. Jh.), Pap. (besch.); angefügt: Abschr. einer Urk. vom 
gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2246. - Nr. 2130. 

1607 April 23, Stolberg 2246 
Vor Johannes uon Erprendt, kraft kaiserlicher Gewalt öffentlichem und 
beim Jülichschen und Bergischen Hofgericht zugelassenem Notar, sowie 
vor den im Folgenden genannten Zeugen läßt Wilhelm von Effern, Herr 
zu Stolberg und Nerfften, zwischen 9 und 10 Uhr vormittags im unter­
sten großen Saal (saall cammern) des Hauses zu Stolberg dem Statthalter 
Severin Schreyber sowie Heinrich Strang, Peter Schöll, Johann Paulus 
und Servatius (-uaß) uon der Weyden als Gerichtsschöffen der Herrlich­
keit Stolberg durch den kurkölnischen Rat und Lizenziaten beider Rechte 
Johann Venlo erklären, er habe zur Erhaltung des adeligen Stammes und 
Namens der von Effern und aus besonderer Zuneigung an Wilhelm 
Adolf und Hans Dietrich von Effern, unmündigen Söhnen seines gestor­
benen Vette11s Adam von Effern und seiner Frau Ottilie (Odilia) von 
Harff, Witwe von Effern, Frau zu Empel (Impell) und Merkrvickh, Haus 
und Herrlichkeit Stolberg einschließlich Zubehör durch besiegelten Ver­
trag abgetreten. Er wolle daher Haus und Herrlichkeit Stolberg ein­
schließlich Zubehör auf seine vaterlosen Vettern bzw. deren Mutter als 
ihrem Vormund erblich übertragen und sie hierin einsetzen, nachdem J o­
hann Wilhelm Herzog zu Jülich, Kleve und Berg etc. dies gestattet und 
sich bereit gefunden habe, die Nachfolger bzw. deren Vormund hiermit 
zu belehnen. Er wolle dem Statthalter gegenüber sowie gegenüber den 
Schöffen anstelle des Gerichts die Abtretung vollziehen und den Ver­
trag darüber, der ihnen vorgelesen wurde, besiegeln. Die anwesenden 
Schöffen willigen hierin ein, soweit dies für sie und ihre Nachfolger 
ohne Nachteil ist, und hängen ihr Schöffenamtssiegel (Sekretsiegel) an 
den Vertrag. - Sodann erklärt Ottilie Witwe von Effern, die ebenfalls 
vor dem Notar und den Zeugen erschienen ist, nach geschehener und 
angenommener Abtretung beabsichtige sie, den Besitz von Haus und 
Herrlichkeit Stolberg einschließlich Zubehör zu übernehmen und fortzu­
führen. Sie nimmt daher alsbald in Gegenwart von Wilhelm von Effern, 
dem Statthalter, den Schöffen, dem Notar und den Zeugen Haus und 
Herrlichkeit Stolberg einschließlich Zubehör in aller Form in Besitz. 
Außerdem erklärt sie, sobald die Belehnung auf die Vormünder umge-
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stellt sei, sei der durch die Untertanen zugunsten von Wilhelm von 
Effern, Herrn zu Stolberg und Nerfften, geleistete Eid hinfällig. Die 
Untertanen hätten ihren Eid sodann zu ihren Gunsten bzw. zugunsten 
der Vormünder ihrer unmündigen Söhne zu leisten. Wilhelm von Effern 
willigt hierin ein. Ottilie Witwe von Harff fordert den Notar auf, hier­
über ein Notariatsinstrument anzulegen. - Zeugen: Johann von Reuff 
(Rueff) [gen. Duren}, Severin Boeks[dorffl von Kamen. - Notariats­
instrument des genannten Notars Johannes von Erprendt mit Unter­
schrifts- und Signierungsvermerk durch Signet. 

Abschr. (18. Jh.), Pap. (besch.); angefügt an Abscb.r. der Urk. vom 
gleichen Tage. - Vgl. Reg. Nr. 2245. - Nr. 2130. 

1607 Mai 20, Laurenzberg 2247 
Nicolaus Clementz, Pfarrer und Seelsorger der Pfarreien in der Herr­
schaft Laurenzberg (St. Laurentzbergh), die den von Paland gehört und 
im Fürstentum Jülich gelegen ist, bekundet, vor ihm und vor Zeugen 
hätten Werner von Paland, Herr zu Maubach, als Bräutigam sowie Mar­
garetha Duding (Deuroin) von Altenhagen als Braut, die längere Zeit 
miteinander verlobt gewesen seien, erklärt, sie beabsichtigten, ihr Verlöb­
nis durch Kirchgang auf offener Straße und durch förmliche Einsegnung 
ihres Ehestands durch einen Priester gemäß Sitte der Väter im Angesicht 
der Kirche bestätigen zu lassen. Er habe daher dem von ihnen beiden 
angegebenen Verlöbnis wegen ihres öffentlichen Kirchgangs dauerhafte 
Form gemäß christlicher Ordnung gegeben und dies mangels Widerspruch 
von irgend einer Seite förmlich bestätigt. Er bescheinigt nun, daß die 
Eheschließung zwischen Werner von Paland, Herrn zu Maubach, und 
Margaretha Duding rechtmäßig vollzogen ist. - Unterschrifts- und Sieg­
lervermerk des Ausstellers. 

Abscb.r. (17. Jh.), Perg. - Nr. 2131. 

1607 Juni, Altenkirchen 2248 
Wilhelm Graf zu Sayn und Wittgenstein, Herr zu Homburg, bekundet, er 
habe sich kürzlich mit Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu 
Wildenburg, wegen Rechtsstreitigkeiten, die zwischen ihm als Nach­
folger der Grafen zu Sayn und Wittgenstein, Herren zu Homburg, auf 
der einen Seite und sämtlichen Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wil­
denburg, auf der anderen Seite bestanden, durch besiegelten Vertrag 
dahingehend verglichen, daß er unter Vorbehalt seiner Lehnsgerechtsame 
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und des öffnungsrechts auf alle seine Forderungen verzichte, wogegen 
ihm Sebastian, zugleich für seine Vettern, 6 000 fl. Hauptsumme und 
3 000 fl. Pension nachlassen sollte. Dabei sollte Sebastian die Haupt­
summe von seinen Vettern zu gleichen Teilen fordern können. Nun gibt 
er einem Antrag Sebastians statt, der Klage darüber führte, sein Vetter 
Wilhelm von Hatzfeldt, Herr zu Wildenburg und Weisweiler, habe den 
Vertrag zu .seinem Drittel nicht ratifiziert, ihm nichts erstatten und ihn 
beschuldigen wollen, er habe den Vertrag zu seinem eigenen Nutzen 
geschlossen. Auch habe Wilhelm nicht veranlassen wollen, daß der Ver­
trag anerkannt (approbirt) und ihm von seinen Vettern EDstattung ge­
leistet werde, sodaß er von dem unbegründeten Verdacht entlastet 
werde. Ebenso wenig ,sei Wilhelm bereit gewesen, Sebastian, unbeschadet 
der Gültigkeit des Vertrages, von seinem Drittel daran und dem ihm 
dadurch erwachsenen Schaden zu befreien. Angesichts der Rechtmäßigkeit 
der Beschwerde und Klage erläßt er Sebastian ein Drittel der vertrag­
lich zugesagten Hauptsumme in Höhe von 2 000 fl. unter folgenden Be­
dingungen: Kommt Wilhelm seiner nochmaligen Aufforderung, die er 
alsbald (in continenti) an ihn ergehen läßt, nicht nach, den Vertrag zu 
ratifizieren und Sebastian anteilmäßig Erstattung zu leisten, so ist zwar 
die auf Grund des Vertrages zu fordernde Hauptsumme um 2 000 fl. 
auf 4 000 fl. gekürzt. Doch bleibt dann die von seiner Seite gegenüber 
den von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, seit alters bestehende Forde­
rung gegenüber Wilhelm zu 1/3 vorbehalten, um sie im Rechtswege oder 
in sonst bestmöglicher Form geltend zu machen. Was dann die,serhalb 
von seiner Seite unternommen wird, erfolgt nur zu Wilhelms Drittel 
und unbeschadet der übrigen Vettern von Hatzfeldt zu seinen Gun­
'sten. Den übrigen Vettern von Hatzfeldt gegenüber gilt gegebenen­
falls der Vertrag uneingeschränkt. - UnteDschrifts- und Siegiervermerk 
des Ausstellers. 

Konzept (17. Jh.), Pap. - Nr. 2132. 

1607 Juni 16, Wildenburg 2249 
Franz von Hatzfeldt zu Merten, Herr zu Wildenburg und Schönstein, 
vereinbart mit Sebastian von Hatzfeldt zu Krottorf, Herrn zu Wilden­
burg und Schönstein, mit dem er gemeinsam Vormund des Johann 
Adrian von Hatzfeldt ist, folgenden Vergleich: Nachdem der gestorbene 
Hermann von Hatzfeldt durch Testament dem Johann Adrian als Teil­
erben die Auflage gemacht hatte, dem Spital und der Kirche zu Wis.sen 
1500 Königstlr. zu je 41 albus für mehrere Kleinodien zu zahlen, waren 
auf Johann Adrians Güter im Amt Siegen 800 Frankfurter fl. von Ägi-
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dius Obenstruth (-strott) aufgenommen worden. Da das Geld zugunsten 
von Franz aufgenommen wurde, verpflichtet dieser sich, soweit es ihn 
angeht, die Schuld bei Ägidius zu tilgen. Zugleich übernimmt er dem 
Spital zu Wissen gegenüber den Gegenwert von 800 Frankfurter fl. in 
Königstlrn. zuzüglich Pension für 4 Jahre, die unter Einschluß des lau­
fenden Jahres am kommenden St. Martinstag (November 11) fällig sind. 
Hierfür hat er dem Spital außerdem Sicherungen zu geben. Dagegen 
kommen Johann Adrian oder seine Vormünder für die Tilgung der 
Schuld bei Ägidius auf. Dem Spital und der Kirche zu Wissen leisten sie 
den Rest von 1 500 Königstlrn. nach Abzug von 800 Frankfurter fl. und 
Pension für 4 Jahre. Bis dies der Fall ist, leisten ,sie entsprechende Si­
cherungen. - Der Abschied wird doppelt ausgefertigt. - Siegler: die 
Aussteller (Petschafte). 

Ausf., Pap., Sg. 1, 2 unter Papierstreifen aufgedr. - Nr. 2133. 

1607 Juni 18 2250 
Wilhelm und Sebastian Vettern von Hatzfeldt, Herren zu Wildenburg, 
Schönstein bzw. Weisweiler, vergleichen sich durch Vermittlung ihres 
Vetters Franz von Hatzfeldt zu Merten, Herrn zu Wildenburg und 
Schönstein, wie folgt miteinander in ihren Streitigkeiten wegen des 
Vertrags, den Wilhelm Graf zu Sayn und Wittgenstein mit Sebastian, 
zugleich im Namen seiner Vettern von Hatzfeldt, hinsichtlich der Obrig­
keit der 10 Ackerhöfe und anderer Stücke geschlossen hatte. Während 
Wilhelm Beschwerde gegen die ihm durch den Vertrag auferlegten 2 000 
fl. führte, wollte Sebastian keinen weiteren Schaden auf sich nehmen. 
Wilhelm tritt nun an Sebastian für die aus dem Vertrag entstandene 
Forderung ab: seinen Anteil am Gericht zu ödingen; seinen Hof dort 
einschließlich Zubehör, jedoch mit Ausnahme der ihm weiterhin vorbe­
haltenen Lehnsgerechtigkeit über das Haus Valbert [Rumpf Varbert), 
mit dem die von Lintloe [Lindtlohe) belehnt sind; seinen Zehntanteil 
auf dem Hof zu Untertan (Underthen) in der Nähe der Stadt Siegen; 
seinen Anteil am Hof zu Schrimbhausen. Er tritt dies insgesamt an Se­
bastian ab, soweit er dies bisher inne- und wie er dies bisher zusammen 
mit seinem minderjährigen Vetter Johann Adrian von Hatzfeldt in 
Nutzung hatte. Eine von ihm besiegelte Abtretung dieserhalb sagte er 
zu. Sebastian verzichtet seinel'seits Wilhelm gegenüber erblich auf seine 
durch den Vertrag begründete Forderung von 2 000 fl. Bei Bedarf stellt 
er eine recht- und gewohnheitsmäßige Quittung hierüber aus. - Die 
Streitigkeiten auf Grund des Sayner Vertrags sind damit unbeschadet 
seiner Gültigkeit beigelegt. Künftig erheben sie dieserhalb gegenseitig 
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keine weiteren Forderungen. - Der Vergleich wird doppelt ausgefertigt. 
- Siegler: die Aussteller sowie der Mittler, die insgesamt auch unter­
schreiben. - In einem Nachtrag protestiert Wilhelm, der bei Abschluß 
des Saynischen Vertrages durch ein Versehen nicht zugegen war, gegen 
einige Punkte und Klauseln darin, die ihm in seinem Streit mit Anna 
von Hanxleden, Frau zu Fronbergh, sowie in anderen Prozessen vor­
greifen. - Unterschrift des Wilhelm von Hatzfeldt. 

2 Ausf. (I, II), Pap., Sg. I) II) 1-3 unter Papierstreifen aufgedr. -
Rv.: I) Ubertrag der gehabter grechtigkeit ahn dies oberhäuß Wil­
denberg ahm gericht zu Gedingen undt anderen gütteren im ertz­
stifft Colln ahn das haüß Crottorff anno 1607 (17. Jh.). - Beilie­
gend: 2 Abschr. (17. Jh.), Pap. - Nr. 2134. 
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